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Antrag der Landesregierung
- Drucksache 7/1784 -
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Beginn: 9.04 Uhr

Präsidentin Keller:
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich
heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen
Sitzung des Thüringer Landtags, die ich hiermit er-
öffne. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter
der Landesregierung, die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Medien sowie alle Zuschauerinnen und Zu-
schauer am Livestream. 

Schriftführerin zu Beginn der heutigen Sitzung ist
Frau Abgeordnete Hoffmann. Die Redeliste führt
Herr Abgeordneter Denny Möller, er wird jetzt erst
mal vertreten durch Frau Abgeordnete Güngör. Sie
nehmen zwischendurch einen Wechsel vor. 

Für die heutige Sitzung haben sich Herr Abgeord-
neter Cotta, Herr Abgeordneter Henkel, Frau Abge-
ordnete Dr. Klisch, Frau Ministerin Siegesmund ent-
schuldigt. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, ob
Sie die Entwicklung der Pandemiezahlen aktuell
verfolgen. Wir haben in Thüringen mit dem aktuells-
ten Stand die höchste Entwicklung seit Beginn der
Pandemie. Also, sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen, sehr geehrte Damen und Herren, achten Sie
auf sich! 

Einige Hinweise zur Tagesordnung: Vereinbarungs-
gemäß wird der Tagesordnungspunkt 58 in der heu-
tigen Sitzung auf jeden Fall aufgerufen. 

Der erneute Aufruf der Wahlen in den Tagesord-
nungspunkten 59 und 60 erfolgt heute nach der Mit-
tagspause. Die Wahlvorschläge liegen Ihnen in den
Drucksachen 7/2096 und 7/2097 vor. 

Wird der Ihnen vorliegenden Tagesordnung so ent-
sprochen oder gibt es Anträge, Hinweise? Frau Ab-
geordnete Henfling, bitte. 

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Vielen Dank. Ich würde bitten, dass wir den Tages-
ordnungspunkt 13, den Staatsvertrag Kali und Salz,
erst nach der Fragestunde heute Nachmittag aufru-
fen, ansonsten weiter in der Tagesordnung und bei
den vereinbarten Sachen bleiben. 

Präsidentin Keller:
Erhebt sich Widerspruch? Herr Bühl. 

Abgeordneter Bühl, CDU:
Ich würde darum bitten, dass wir nach dem, was als
Nächstes drankommt, den freien Schulen, dann
das Besoldungsgesetz aufrufen, also den TOP 18. 

Präsidentin Keller:
Weitere Anträge zur Tagesordnung? Herr Blech-
schmidt, bitte. 

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
Mit Blick auf den Antrag vom Kollegen Bühl wären
wir bereit, den Tagesordnungspunkt 18 unter die
Rubrik „Abarbeitung“ zu setzen, aber nicht nach
den freien Schulen setzen.

Präsidentin Keller:
Weitere Anträge zur Tagesordnung? Frau Leh-
mann, bitte.

Abgeordnete Lehmann, SPD:
Sichergestellt sein müsste aus meiner Sicht – aber
wir wissen ja noch nicht, wie das mit den Wahlen
heute läuft –, dass auf jeden Fall auch die Tages-
ordnungspunkte 16 und 17, also die beiden Verfas-
sungsänderungen, beraten und überwiesen werden
können. 

Präsidentin Keller:
Weitere Anträge zur Tagesordnung kann ich nicht
sehen, dann stimmen wir über die Anträge hier ent-
sprechend ab. Es gibt den Antrag, den Tagesord-
nungspunkt 13 direkt nach der Mittagspause aufzu-
rufen, also nach der Fragestunde. Erhebt sich dazu
formell Widerspruch? Damit lasse ich abstimmen
über die Platzierung des Tagesordnungspunkts 13
nach der Fragestunde. Wer dem seine Zustimmung
gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind
die Stimmen aus den Fraktionen Die Linke, Bünd-
nis 90/Die Grünen, der SPD, der FDP und der
CDU. Die Gegenstimmen? Das sind die Stimmen
aus der Fraktion der AfD. Damit ist die entspre-
chende Mehrheit erreicht und wir rufen diesen Ta-
gesordnungspunkt entsprechend auf.

Es gibt weiterhin den Antrag, den Tagesordnungs-
punkt 18 nach dem Tagesordnungspunkt 12 aufzu-
rufen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? Ja – ich
lasse abstimmen. Wer diesem Antrag seine Zustim-
mung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind die Stimmen aus der Fraktion der FDP und die
Stimmen aus der CDU. Wer ist gegen diesen An-
trag? Das sind die Stimmen aus den Fraktionen Die
Linke, Bündnis 90/Die Grünen, der SPD und AfD.
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Wer enthält sich? Das kann ich nicht erkennen. Da-
mit hat der Antrag die entsprechende Mehrheit
nicht erreicht. 

Es gibt den Antrag – so nehme ich das jetzt auf –,
Herr Blechschmidt, diesen Tagesordnungspunkt,
über den wir gerade abgestimmt haben, bei Ableh-
nung in die Abarbeitung zu stellen. Erhebt sich da-
gegen Widerspruch? Das kann ich nicht sehen. Da-
mit reicht die einfache Mehrheit. Wer dem zu-
stimmt, den Tagesordnungspunkt 18 in die Abarbei-
tung für heute zu stellen, den bitte ich um das
Handzeichen. Vielen Dank. Das sind die Stimmen
von Linke, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP und
CDU. Wer ist gegen den Antrag? Das sind die
Stimmen aus der Fraktion der AfD. Der Antrag hat
die Mehrheit erreicht. 

Es gibt den Antrag, die Tagesordnungspunkte 16
und 17 – ich fasse sie an der Stelle auch zusam-
men, weil zusammengehörig – auf jeden Fall heute
abzuarbeiten. Erhebt sich Widerspruch? Ja, Wider-
spruch erhebt sich. Wer diesem Antrag hier zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind die Stimmen der Fraktionen Bündnis 90/Die
Grünen, Linke, SPD und CDU. Wer ist gegen die-
sen Antrag? Das sind die Stimmen aus der Fraktion
der AfD. Wer enthält sich? Das sind die Stimmen
der FDP. Damit hat der Antrag die entsprechende
Mehrheit erreicht und die Punkte werden auf jeden
Fall behandelt.

Gibt es weitere Anträge? Das kann ich nicht erken-
nen. Dann lasse ich über die Tagesordnung ent-
sprechend der eben bestimmten Änderungen ab-
stimmen. Wer dem seine Zustimmung gibt, den bit-
te ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Das sind
die Stimmen aus allen Fraktionen. Gegenstimmen?
Kann ich nicht erkennen. Stimmenthaltungen?
Kann ich auch nicht sehen. Damit ist die Tagesord-
nung beschlossen und wir treten in die Abarbeitung
der Tagesordnung ein.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12 in sei-
nen Teilen 

a) Zweites Gesetz zur Ände-
rung des Thüringer Gesetzes
über Schulen in freier Träger-
schaft
Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU
- Drucksache 7/1992 - 
ERSTE BERATUNG

b) Zweites Gesetz zur Ände-
rung des Thüringer Gesetzes

über Schulen in freier Träger-
schaft
Gesetzentwurf der Fraktion der
FDP
- Drucksache 7/1999 - 
ERSTE BERATUNG

c) Zweites Gesetz zur Ände-
rung des Thüringer Gesetzes
über Schulen in freier Träger-
schaft
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2047 - 
ERSTE BERATUNG

d) Zweites Gesetz zur Ände-
rung des Thüringer Gesetzes
über Schulen in freier Träger-
schaft
Gesetzentwurf der Fraktion der
SPD
- Drucksache 7/2035 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Fraktion der CDU das Wort zur Be-
gründung zu ihrem Gesetzentwurf? Ja. Herr Abge-
ordneter Tischner, Sie haben das Wort. 

Abgeordneter Tischner, CDU:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren am Li-
vestream, die Schulen in freier Trägerschaft sind
unverzichtbar für unsere Schullandschaft. Sie sind
eine Bereicherung für Schülerinnen und Schüler
und sie sind ein Ort von pädagogischer, didakti-
scher und methodischer Vielfalt. 

(Beifall CDU) 

Diese Feststellung, so könnte man sagen und ein-
wenden, ist doch selbstverständlich, sie sind sozu-
sagen Grundkonsens. Dass die Landesregierung
nicht in der Lage ist, für diesen essenziellen Pfeiler
des Thüringer Schulsystems ein auslaufendes Ge-
setz zu erneuern, ist aus unserer Sicht ein Desas-
ter. Dass dieses Gesetz ausläuft, ist seit fünf Jah-
ren bekannt, ebenso wie bekannt ist, dass die Fi-
nanzzuweisungen spätestens seit drei Jahren die
Schulen in freier Trägerschaft massiv abhängen.
Die heutige Plenardebatte zu gleich vier Gesetzent-
würfen zeigt auf offener Bühne den Zustand dieser
Regierung. Es offenbart den desaströsen Zustand
dieser Landesregierung, der geprägt ist von Miss-
gunst, von fehlenden gemeinsamen Zielen und feh-
lendem Willen der Kompromissfindung am Kabi-
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nettstisch unter Leitung von Ministerpräsident Ra-
melow. 

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Das ist aber jetzt ein bisschen viel!) 

Dass wir heute gleich vier Gesetzentwürfe beraten,
zeigt nicht nur die Zerrissenheit innerhalb der Lan-
desregierung, sondern zeigt auch die Zerrissenheit
innerhalb der sie tragenden Minderheitskoalition.
Es ist gut, dass die CDU-Fraktion als konstruktive
Opposition seit Jahren einen engen und kurzen
Draht zu unzähligen Trägern von freien Schulen
pflegt. So ist es auf die Initiative der CDU zurückzu-
führen, dass wir im Frühjahr eine gemeinsame Te-
lefonschalte mit der Landesregierung, den am Sta-
bilitätsmechanismus beteiligten Parteien und der
Landesarbeitsgemeinschaft freie Schulen hatten.
Im Ergebnis dieses guten Gesprächs, dieses guten
Telefonats, standen damals zwei Dinge fest. Ers-
tens: Die Finanzierung der freien Schulen und da-
mit die Schülerkostensätze müssen dringend ange-
passt werden. Zweitens: Gemeinsam wolle man
Kompromisse im parlamentarischen Raum finden.
Dies schien uns damals wichtig, um die freien
Schulen nicht wieder zum Gegenstand von Neidde-
batten werden zu lassen und aus der Haushaltsdis-
kussion einigermaßen herauszuhalten. Das Bil-
dungsministerium hat diese gemeinsame Zielset-
zung allerdings kurzfristig selbst unterlaufen. Das
Bildungsministerium hat ohne Rückkopplung mit
den Fraktionen Zielgespräche geführt und zeit-
gleich liefen die Chefgespräche zwischen Minister
Holter und Ministerin Taubert. Aber von den nötigen
zusätzlichen Mitteln, so mussten wir ja den Zeitun-
gen entnehmen, war in diesen ersten Gesprächen
zwischen beiden Ministern keine Rede. Erst als das
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport den
größten Teil seiner ersten Forderungen, seines ers-
ten Forderungskatalogs im Landeshaushalt sicher
hatte, wurde die Situation der freien Schulen zum
Gegenstand der Gespräche. Damit wird deutlich,
dass das Bildungsministerium auf dem Rücken der
freien Schulen gepokert hat, gepokert mit dem Ass
im Ärmel: Wenn die Finanzministerin nicht mitspielt,
dann muss es eben doch das Parlament richten,
weil das Gesetz sowieso am 31. Dezember ausläuft
und der Handlungsdruck auf den Thüringer Landtag
automatisch entsteht. Dieses Spiel des Bildungsmi-
nisteriums ist natürlich durchsichtig. Ich finde, es ist
nicht nur innerhalb der Landesregierung unkollegi-
al, es ist auch gegenüber dem Parlament unkollegi-
al. Aber es ist aufgegangen. Herzlichen Glück-
wünsch, Frau Staatssekretärin! 

(Zwischenruf Ramelow, Ministerpräsident: Ist
doch nicht zu glauben!)

Aber um es gleich vorwegzusagen: Grundlage un-
seres Gesetzentwurfs ist nicht nur der sogenannte
Verhandlungsstand der freien Schulen mit dem Bil-
dungsministerium, sondern wir haben uns bei unse-
rem Gesetzentwurf von drei Dingen leiten lassen:
erstens von der Feststellung und der Überzeugung,
dass Schulen in freier Trägerschaft ein unverzicht-
barer Bestandteil der Thüringer Schullandschaft
sind, zweitens von dem Willen, die freien Schulen
dauerhaft und verlässlich zu finanzieren, und drit-
tens von der Motivation, die freien Schulen endlich
davor zu bewahren, dass sie regelmäßig zum
Spielball finanzieller Diskussionen und in Teppich-
händlerrunden zerpflückt werden. 

(Beifall CDU, FDP)

Meine Fraktion hat unseren Entwurf vor wenigen
Wochen mit fast über 50 Trägern in einem Schulfo-
rum diskutiert, die Anregungen sind in unseren Ge-
setzentwurf eingeflossen. Im Ergebnis kann festge-
stellt werden, dass der Gesetzentwurf der CDU-
Fraktion das Weitestgehende widerspiegelt, was
diskutiert wurde, und auch der am weitesten gehen-
de Antrag ist, der heute vorliegt. Wir schlagen im
Wesentlichen sieben Punkte vor: erstens die Ent-
fristung der Regelung zur staatlichen Finanzhilfe,
zweitens die Festschreibung von Schülerkostensät-
zen, die die Landesarbeitsgemeinschaft mit dem
TMBJS verhandelt, diskutiert hat, aber über das
Jahr 2021 hinaus. Wir schlagen eine 3-Prozent-Dy-
namisierung vor, die jährlich greifen soll, alle fünf
Jahre Überprüfung der Kostensätze durch externe
Gutachten. Wir schlagen fünftens eine Sonderrege-
lung vor, zum Beispiel für den Fall, dass eine Hö-
hergruppierung von Lehrern einer bestimmten
Schulart stattfindet. Sechstens wollen wir eine Klar-
stellung, dass die staatliche Finanzhilfe auch für
Personalkosten der Schulsozialarbeiter verwendet
werden kann, und siebtens wollen wir Entbürokrati-
sierung bei der Verwendungsnachweisführung. Vie-
len Dank. 

(Beifall CDU, FDP)

Präsidentin Keller:
Wünscht die Fraktion der FDP das Wort zur Be-
gründung zu ihrem Gesetzentwurf? Das ist nicht
der Fall. Wünscht jemand aus den Fraktionen Die
Linke, Bündnis 90/Die Grünen das Wort zur Be-
gründung zu ihrem Gesetzentwurf? Bitte schön,
Herr Reinhardt. 

Abgeordneter Reinhardt, DIE LINKE:
Werte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kol-
legen der demokratischen Fraktionen, liebe Zu-
schauer/-innen vor dem Livestream! Ich nehme an,
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dass wir, alle Abgeordneten, die wir hier im Hause
versammelt sind, in den letzten Wochen und Mona-
ten unzählige Gespräche, E-Mails und Telefonate
geführt haben mit Vertreter/-innen der freien
Schulen. Ob es nun die Geschäftsführer/-innen wa-
ren, die Lehrer/-innen, Eltern oder aber auch die
Schüler/-innen selbst oder Mitarbeitende in den frei-
en Schulen. 

Herr Bühl, das heutige Ergebnis, was hier vorliegt,
ist aus meiner Sicht nicht die Zerstrittenheit einer
Landesregierung, sondern vielmehr der Ausdruck
eines zähen demokratischen Prozesses, der doch
sehr deutlich zeigt, wie wichtig dieses Thema allen
Akteure und Akteurinnen ist, und ich glaube, dass
diese Zerstrittenheit, die Sie hier heute angemahnt
haben, vielmehr darauf zurückzuführen ist, dass
einzelne Abgeordnete – und ich meine jetzt nicht
Sie persönlich, nicht dass es als Beleidigung aufge-
fasst wird – zugrunde gehen in einer Profilneurose,
sich selbst darstellen zu wollen als derjenige, der
der Heilsbringer für die Finanzierung der freien
Schulen ist. 

(Beifall DIE LINKE)

Mit unserem gemeinsamen Gesetzentwurf von
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke möchten wir
die Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft
nachhaltig absichern und verstetigen. Dazu werden
in der Anlage die Schülerkostenjahresbeiträge aus-
gewiesen, die sich an der Berechnungsvariante des
Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und
Sport und dessen Evaluationsbericht der Drucksa-
che 7/968 orientieren. Die Träger der freien
Schulen haben sich in der Sache mit dem TMBJS
in Verhandlungen geeinigt. Zudem wird der Finan-
zierungsanteil des Schulbudgets nun auch gesetz-
lich verankert. Darüber hinaus wird eine Dynamisie-
rung der Steigerung der Finanzhilfen eingeführt, die
sich zu 80 Prozent an den Tarif- und Besoldungs-
entwicklungen und zu 20 Prozent an der preisberei-
nigten Inflationsrate orientiert. Die bestehenden Pa-
ragrafen zu den Finanzhilfen, zum Personal- und
Schulaufwand waren bisher befristet. Diese Befris-
tung soll es nun mit unserem Gesetzentwurf nicht
mehr geben. Ich kann zumindest sagen, wir für un-
seren Teil freuen uns auf diese Debatte und wün-
schen uns natürlich Zustimmung zu unserem Ent-
wurf. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Präsidentin Keller:
Wünscht die Fraktion der SPD das Wort zur Be-
gründung ihres Gesetzentwurfs? Nein. Dann eröff-
ne ich hiermit die Aussprache, die gemeinsame

Aussprache. Zunächst hat das Wort Herr Abgeord-
neter Jankowski für die AfD-Fraktion. 

Abgeordneter Jankowski, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete,
liebe Zuschauer am Livestream, die ewigen Fra-
gen, reicht das Geld, reicht das Geld dann auch al-
len und wie wird das Geld am besten verteilt. Die
Finanzierung der freien Schulen ist ein Dauerthe-
ma, das hier immer wieder hochkocht. Die freien
Schulen beklagen sich seit Jahren darüber, dass
sie unterfinanziert seien, das Ministerium beteuert
immer wieder, dass dies nicht stimme. Aussage ge-
gen Aussage! Aber na ja, die freien Schulen haben
halt auch gute Belege. 

Seit gut einem Jahr liegt ein Gutachten vor, wel-
ches die Landesarbeitsgemeinschaft der freien
Schulträger beim Institut für Strukturpolitik und Wirt-
schaftsförderung in Auftrag gegeben hatte. Dieses
Gutachten kam zu dem Gesamturteil, dass die frei-
en Schulen ganz klar unterfinanziert sind. Die Un-
terfinanzierung wird dabei vor allem auf eine fehlen-
de Transparenz bei der Ermittlung der Schülerkos-
tenjahresbeträge ohne eine jährliche Steigerungs-
rate zurückgeführt. Daraufhin rechnete das Ministe-
rium noch einmal nach und kam wieder zu dem
Schluss, dass die vergebenen Zuschüsse der letz-
ten vier Jahre durchaus auskömmlich waren. Laut
Ministerium sei die Berechnung der Schülerkosten-
jahresbeträge sehr wohl transparent. Aber es wur-
de bestätigt, dass sich die Bruttomonatsverdienste
und die Verbraucherpreise anders entwickelt hätten
als ursprünglich angenommen. In dem Bericht
schlug das Ministerium verschiedene Varianten vor,
wie zukünftig die Schülerkostenbeträge und die
Steigerungsraten ermittelt werden können, es wur-
den Verhandlungen mit den freien Schulen aufge-
nommen und es wurde im Sommer ein gemeinsa-
mer Kompromiss erarbeitet. Man könnte an der
Stelle eigentlich meinen: so weit, so gut. Ich beto-
ne, es wurde ein gemeinsamer Kompromiss erar-
beitet. Man sollte aber eigentlich meinen, wenn
endlich ein Kompromiss gefunden wurde, mit dem
die freien Schulen und das Ministerium leben kön-
nen, dass die Landesregierung diesen dann auch
in einen entsprechenden Gesetzentwurf einfließen
lässt und dem Parlament hier vorlegt. Aber auch
diese Mindesterwartung konnte die Landesregie-
rung nicht erfüllen.

Keinen Monat, nachdem der Kompromiss zwischen
dem Bildungsministerium und den freien Schulen
geschlossen wurde, wurde ein Haushaltsentwurf
vorgestellt, der alles wieder über den Haufen
schmiss. Es wurde ein Haushaltsentwurf vorge-
stellt, der nicht nur nicht mehr Geld für die freien
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Schulen vorsieht, sondern sogar noch 10 Millionen
Euro weniger, und das ist ein absolutes Armuts-
zeugnis. 

(Beifall AfD)

Die Unfähigkeit der Landesregierung, getätigte Zu-
sagen einzuhalten und einen Kompromiss in einen
Gesetzestext einfließen zu lassen, führt nun zu der
Situation, die wir hier haben. Wir haben sogar vier
Gesetzentwürfe, die diskutiert werden müssen. Da-
von sind schon zwei verschiedene von den Koali-
tionsfraktionen, was ich an sich schon sehr be-
zeichnend finde.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Von Ihnen gibt es gar
nichts!)

Ja, wir haben uns bewusst dagegen ausgespro-
chen, einen eigenen Gesetzentwurf einzubringen –
das stimmt –,

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Ach, was für eine weise
Entscheidung!)

da ich immer noch erwarte, dass die Regierung zu
ihren Zusagen steht und gefälligst den entspre-
chenden Gesetzentwurf hier dem Parlament vor-
schlägt.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Oder Sie haben es halt
nicht hinbekommen!)

Wir werden als Fraktion – das kann ich Ihnen auch
schon versprechen – Änderungsanträge zum Ein-
zelplan 04 im Haushalt einbringen, die vorsehen
werden, dass für die kommenden Jahre die zuge-
sagten 217 Millionen Euro für die freien Schulen
bereitgestellt werden.

(Beifall AfD)

An dieser Stelle nur eins schon vorweg: Wir werden
unter keinen Umständen einem Finanzierungsvor-
schlag zustimmen, der unter die zugesicherten
217 Millionen Euro zurückfällt. Deswegen werden
wir definitiv dem Antrag der SPD nicht zustimmen
und auch keiner Ausschussüberweisung. 

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: Was, ehrlich?)

Ja, ehrlich. 

(Beifall AfD)

Die anderen hier eingebrachten Gesetzesanträge
orientieren sich ja grob an dem von dem Ministe-
rium geschlossenen Kompromiss mit den beschlos-
senen 217 Millionen Euro. Bei diesen Anträgen sind
wir gern bereit, diese an die Ausschüsse zu über-

weisen und dort im Austausch mit den freien
Schulen eine vernünftige Lösung zu finden.

Die wesentlichste Frage dabei wird sein, wie zu-
künftig die jährlichen Steigerungen bei den Schüler-
kostenbeträgen geregelt werden sollen. Der Bericht
des Ministeriums erwähnte ja schon das Problem,
dass sich die Bruttomonatsverdienste und die Ver-
braucherpreise anders entwickelt hätten als ur-
sprünglich angenommen. Auch im CDU-Entwurf
wurde gleich zu Beginn festgestellt, dass bei der
letzten Gesetzesnovelle im Januar 2015 versäumt
wurde, eine reelle jährliche Kostensteigerung fest-
zusetzen. Bereits 2015, als das Gesetz über
Schulen in freier Trägerschaft das letzte Mal geän-
dert wurde, brachte meine Fraktion einen Ände-
rungsantrag ein, in dem wir unter anderem forder-
ten, die Schülerkostenjahresbeträge jährlich um
3 Prozent zu erhöhen. Warum schlugen wir damals
die jährliche Steigerung um 3 Prozent vor? Weil wir
bereits damals angemahnt haben, dass die vorge-
sehene jährliche Erhöhung bei Weitem nicht ausrei-
chen würde. Wir haben recht behalten.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Und deswegen haben Sie
nichts gemacht?) 

Neben der auskömmlichen Steigerung wollten wir
damals auch die Sicherheit für die freien Schulen
erreichen, die es ihnen ermöglicht, schon frühzeitig
vorauszuplanen. Unser Änderungsantrag wurde da-
mals, wie nicht anders zu erwarten war, von allen
anderen Fraktionen hier abgelehnt. Die Verbesse-
rungen, die jetzt teilweise hier gefordert werden,
hätte es durch uns bereits vor fünf Jahren schon
geben können. 

(Beifall AfD)

Eine andere offene Baustelle sind natürlich auch
die unterschiedlichen erreichten finanziellen De-
ckungsquoten bei den einzelnen Schulen. Im Be-
richt des Ministeriums geht man zwar davon aus –
ich darf zitieren –: „Ein Großteil der Schulen ist mit
dem Zuschuss angemessen finanziert“, aber das
Ministerium muss auch einräumen, „bei einzelnen
Schulen kann diese Aussage abweichen“. Im Er-
gebnis heißt das, teilweise werden bei einzelnen
Schulen Deckungsquoten von über 100 Prozent er-
reicht, wohingegen andere Schulen bei weit unter
80 Prozent liegen. Hier besteht auf jeden Fall ein
Handlungsbedarf und ich glaube auch nicht, dass
es in einem Schritt möglich sein wird, das gerade-
zurücken. Es wird eher ein Prozess nötig sein, der
in festen Intervallen versucht, die Fehlentwick-
lungen nachzujustieren. Deswegen ist es für mich
etwas unverständlich, warum der Gesetzentwurf
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der Linken und der Grünen gar keine weitere Eva-
luation mehr vorsieht. Wir werden um weitere Eva-
luationen einfach nicht umhinkommen. 

(Beifall AfD)

Wichtig ist dabei aber, dass Klarheit geschaffen
wird, wer und vor allem mit welchen Grundsätzen
und Berechnungsgrundlagen die Gutachten erstellt,
vor allem muss bei allen Prozessen für alle Beteilig-
ten die maximale Transparenz herrschen. Es muss
eine klare Regelung gefunden werden, dass es
nicht wieder zu einem Chaos ausartet wie in den
letzten Jahren, dass von allen Seiten Gutachten
und Gegengutachten ins Feld geworfen werden, bei
denen am Ende keiner genau weiß, wie die Berech-
nungsgrundlagen waren. Ob die Evaluation dann
nun alle drei Jahre oder alle fünf Jahre, wie hier teil-
weise in den Gesetzentwürfen gefordert, ob Gut-
achten von Ministerien oder von Externen durchge-
führt werden, ist da erst mal zweitrangig. Wir wollen
im Ausschuss und bei den Anhörungen mit den frei-
en Schulen einen für alle Seiten praktikablen Weg
finden und ich glaube, das wird auch gelingen. Vie-
len Dank. 

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Herr Abgeordneter Hartung für die
SPD-Fraktion.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
auch die SPD bekennt sich selbstverständlich zu
den freien Schulen. Sie sind eine unverzichtbare
Ergänzung und Bereicherung der Thüringer Schul-
landschaft. Von ihnen gehen, das hat Herr Tischner
sehr genau herausgearbeitet, wichtige Impulse für
den Unterricht, für Reformen des Schulalltags und
auch für didaktische Neuerungen hervor, von denen
am Ende auch staatliche Einrichtungen profitieren.
Es kann für uns kein Neben- oder Gegeneinander
von Schulen in kommunaler oder freier Träger-
schaft geben, es kann nur eine Thüringer Schul-
landschaft als Ganzes geben, die wir auch als Gan-
zes voranbringen wollen. Dementsprechend neh-
men wir auch den Verfassungsauftrag sehr ernst,
Schulen in freier Trägerschaft angemessen zu för-
dern, wohlgemerkt angemessen und nicht aus-
kömmlich, wie das manchmal gern behauptet wird.
Im Grundgesetz und in der Thüringer Verfassung,
ebenso wie in den höchstrichterlichen Urteilen auf
Landes- und Bundesebene wird unisono von einer
angemessenen Landesförderung gesprochen,
„auskömmlich“ findet sich dort nirgends. Die freien
Schulen müssen deshalb vom Staat in der Art fi-

nanziell gefördert werden, wie es ihnen nach der
Verfassung zusteht. Diesen Grundsatz teilen wir
ausdrücklich. Wir wollen verfassungsgemäß den
freien Schulen das zukommen lassen, was sie
brauchen, aber es gibt eben auch keinen Raum für
politische Zahlen. Wir müssen alles detailliert an
den Bedarfen begründen können. Dies gilt umso
mehr in finanziell schwierigen Situationen wie der,
in der wir uns gerade befinden, nicht nur, weil wir
coronabedingt im Moment noch nicht abschätzbare
Ausgaben vor uns haben, sondern sowohl die Re-
gierungsfraktionen als auch die Opposition haben
verschiedene Projekte auf den Weg gebracht. Ich
möchte da nur einige stichwortartig nennen: Das
sind 900 unbefristete Lehrerstellen, wir wollen die
A13 im Grundschulbereich einführen und wir wollen
eine Vereinheitlichung und Verbesserung der Per-
sonalschlüssel in den Kindergärten erreichen. All
das sind dringende bildungspolitische Maßnahmen,
bei denen wir alle aber noch nicht wissen, wie wir
sie finanziell tatsächlich dauerhaft und sicher unter-
setzen können. Das müssen wir im Hinterkopf be-
halten und in dieser Situation muss jede zusätzliche
Ausgabe und müssen erst recht auch 34 Millionen
Euro mehr über den Ansatz fachlich gut begründet
sein. Tun wir das nicht, nehmen wir diese Notwen-
digkeit der Begründung nicht ernst, beschneiden
wir uns selbst die engen finanziellen Spielräume für
die Projekte, die wir bereits auf den Weg gebracht
haben und die auch bei einer Verbesserung der
frühkindlichen und schulischen Bildung unverzicht-
bar sind.

Die SPD-Fraktion hat sich daher die tatsächlich be-
rechenbaren Mehrbedarfe der freien Schulträger für
2021 vorgenommen. Wir haben also zu dem An-
satz, der bestand, die höheren Besoldungen der
Regelschullehrer und ‑lehrerinnen eingerechnet, wir
haben die für 2021 mögliche Einführung der A13 im
Grundschulbereich aufgeschlagen, wir haben die
bereits bestehenden TVL-Tarifabschlüsse einbe-
rechnet und wir haben auch aus den Gutachten des
TMBJS heraus die Unterfinanzierung der Sekun-
darstufe I am Gymnasium und den Berufsschulen
mit einberechnet. Wir sind dabei zu einer Erhöhung
von 10,5 Prozent, also dann auf 202,5 Millionen
Euro gekommen, die wir für angemessen und fach-
lich gerechtfertigt halten.

(Beifall SPD)

Das ist aber nur der eine Teil des Gesetzentwurfs.
Gleichzeitig müssen wir uns endlich den Unwuch-
ten des Systems der pauschalen Erstattungen wid-
men. Der TMBJS-Bericht macht sehr deutlich, dass
diese fixen Schülerkostensätze dazu führen, dass
eben strukturelle Schwächen und Unwuchten ent-
stehen, die dazu führen, dass freie Träger die be-
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sonderen personellen und sächlichen Bedarfe nicht
abgebildet sehen, dass andere freie Träger, die kei-
ne solventen Gruppen wie beispielsweise die Kir-
che im Hintergrund haben, nicht Differenzen und
Defizite ausgleichen können. Das ist eine Unwucht,
der müssen wir uns widmen. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Dann haut
es ja nicht hin, also doch nur große Träger!)

Dazu nehmen wir im Prinzip auch im Gesetzentwurf
Stellung und diesen Konstruktionsfehler müssen wir
beheben. Der Konstruktionsfehler führt dazu, dass
das TMBJS der Überzeugung ist, nach den alten
Sätzen die freien Schulen angemessen gefördert
zu haben, aber trotzdem einzelne Schulen sehr
glaubhaft machen können, dass sie mit diesen Sät-
zen weder im besonderen pädagogischen Konzept
ausreichend finanziert sind noch ihren sächlichen
Mehrbedarf damit decken können und – ich rede da
besonders von den freien Alternativschulen und
den Waldorfschulen – durch ihre Vereinsstruktur
keinen solventen Partner haben, der gegebenen-
falls Ausfälle ausgleichen kann. Hier müssen wir
tatsächlich etwas tun. Das Grundproblem der fixen
Schülerkostensätze bedeutet – und das macht das
Gutachten sehr deutlich –, dass mit der Einführung
am Anfang eine ganze Reihe Schulen recht gut zu-
rechtkommt, andere Schulen mal mehr, mal weni-
ger und für dritte Schulen ist es von Anfang an zu
wenig. 

Das müssen wir beheben und da reicht es nicht,
dass wir einfach die Schülerkostensätze deutlich
anheben und eine wie auch immer geartete Dyna-
misierung einführen, das haben wir doch jetzt
30 Jahre lang gemacht. Das genau sollten wir eben
nicht weiterführen. Wir müssen dazu kommen, dass
wir tatsächlich jede Schule nach ihrem eigenen Be-
darf beurteilen und ein funktionierendes Modell auf
den Weg bringen, diese Bedarfsermittlung an der
einzelnen Schule zu führen, mit dem einzelnen
pädagogischen Konzept, mit dem einzelnen Bedarf,
sodass wir wegkommen von pauschalen Förderun-
gen, um die sich dann in einem Korridor die
Schulen bewegen, sondern wir müssen die indivi-
duelle Betrachtung jeder einzelnen Schule einfüh-
ren. Ich glaube, das sollte das Ziel der zukünftigen
Beratungen sein.

Ich bin der Überzeugung, dass wir im Ausschuss
dazu zu einer Einigung kommen können. Unser
Gesetzentwurf ist ganz bewusst auf das Jahr 2021
befristet, denn danach soll eine bessere, individuel-
lere Förderung der freien Schulen greifen. Vielen
Dank.

(Beifall SPD)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Frau Abgeordnete Baum für die
FDP-Fraktion.

Abgeordnete Baum, FDP:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, liebe Eltern, Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie
Verwaltungskräfte in den freien Schulen, die uns
jetzt am Livestream folgen! Ich finde es ganz gut,
dass wir zu so präsenter Zeit über freie Schulen
sprechen, und sende herzliche Grüße an die Ge-
burtstagskinder bei den Schulträgern. Wenn man
sich anschaut, was hier in den letzten Monaten in
Sachen Finanzierung für freie Schulen passiert ist,
dann darf das einer Landesregierung ruhig ein biss-
chen peinlich sein. 

(Beifall CDU, FDP)

Wissen Sie, wenn Schülerinnen und Schüler beim
Erstellen ihrer Seminarfacharbeiten die große
Kunst der Prokrastination kultivieren, dann mag das
noch akzeptabel sein – dafür werden ja dann eine
ganze Reihe Kinderzimmer ziemlich aufgeräumt
sein –, 

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Sie ha-
ben überhaupt keine Ahnung, oder?)

aber die Landesregierung weiß seit fünf Jahren,
dass die Grundlage zur Finanzierung von Schulen
in freier Trägerschaft zum Ende des Jahres aus-
läuft, und ich weiß das sogar auch seit letztem Jahr,
das war Thema im Wahlkampf. Aber das ist hier
auch ausreichend ausgeführt worden, deswegen
belasse ich es dabei. Ich hoffe, dass wir in der Sa-
che nun zu einem guten und breit getragenen Er-
gebnis kommen. 

Für uns Freie Demokraten sind drei Punkte zentral
in der Frage der Finanzierung der freien Schulen
für die nächsten Wochen: 

Erstens: Wir brauchen eine Lösung, die ab 1. Janu-
ar eine auskömmliche Finanzierung von freien
Schulen ermöglicht und darüber hinaus auch eine
Arbeitsgrundlage für die kommenden Jahre schafft. 

(Beifall FDP)

Zweitens: Wir brauchen eine Lösung, mit der die
freien Schulen leben können, die aber auch berück-
sichtigt, dass wir nicht immer prall gefüllte Kassen
haben. 

Drittens: Wir sind immer noch daran interessiert –
und da bin ich beim Kollegen Hartung –, eine
Grundlage für die Berechnung der Kostensätze zu
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finden, statt immer nur über die finalen Beträge zu
diskutieren. 

(Beifall FDP)

Für uns Freie Demokraten sind die freien Schulen
aber ein so wichtiger Bestandteil in unserem vielfäl-
tigen Schulsystem, dass wir tatsächlich von aus-
kömmlicher Finanzierung sprechen. Man kann hier
sicher über Definitionen diskutieren, was mit „ange-
messen“ oder „auskömmlich“ gemeint ist. Freie
Schulen zeigen, wie selbstverantwortliche und auf
lokale Bedürfnisse zugeschnittene Schule funktio-
nieren kann. Wir wollen sie so finanzieren, dass sie
ihren Bildungsauftrag mit den entsprechenden Frei-
heiten und den damit verbundenen Pflichten wahr-
nehmen können. 

Alle vorliegenden Gesetzentwürfe haben für die Be-
rechnung der Finanzen das zugrunde gelegt, was
in den Verhandlungen zwischen Schulträgern und
Bildungsministerium ausgehandelt wurde. Einzig
der Vorschlag der SPD liegt da um knapp 6 Prozent
darunter. Herr Hartung, Sie haben jetzt hier ausge-
führt, wie Sie das zusammengestellt haben. Ich hät-
te sonst fast unterstellt, dass Sie einfach mal pau-
schal 6 Prozent an jeder Stelle weggezogen haben. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Ja!)

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Aber so ist
es!)

Das würde ich Ihnen natürlich so nicht unterstellen
und nehme jetzt einfach Ihre Darstellung mal so
entgegen. Sie schlagen auch vor, dass das Bil-
dungsministerium jetzt die Ausgabesituation der
Schulen stärker berücksichtigt, um die Einnahmen
daran künftig zu orientieren. Herr Hartung, vielleicht
ganz kurz: Es zeigt sich, dass Sie an der Stelle aus
meiner Sicht einen gedanklichen Fehler machen,
wenn es um die finanzielle Situation von freien
Schulträgern geht. Anders als im staatlichen Be-
reich geben die freien Schulen kein Geld aus, was
sie nicht haben. Insofern macht es sich schwierig,
Ausgaben zu betrachten, um dann davon abzulei-
ten, dass sie das brauchen und mehr nicht. 

(Beifall FDP)

Darüber können wir gern im Ausschuss weiter dis-
kutieren. Wo ich völlig bei Ihnen bin, ist die Tatsa-
che, dass wir immer noch nicht – auch wenn wir
uns jetzt hier auf Summen einigen – eine Einigkeit
über die Berechnungsgrundlage haben. Das heißt,
wir wissen immer noch nicht, worüber wir sprechen,
wenn es darum geht, was ist eine angemessene
oder eben auch eine auskömmliche Finanzierung
für freie Schulen. 

Gerade mit Blick auf den Entwurf der CDU oder
auch den der Linken und Grünen scheint es, dass
diese Grundlagendiskussion jetzt hier wieder ins
Hintertreffen gerät. Sie wollen das Gesetz einfach
entfristen und es bei den jetzigen Berechnungen
lassen. Das kann ich zwar aufgrund der jetzt aktuel-
len zeitlichen Situation gut verstehen, aber wir soll-
ten doch vorsichtig sein, aus welchen Gründen wir
aufhören, Dinge strukturiert anzugehen. 

Wir Freien Demokraten würden nach wie vor gern
eine grundlegende Festlegung der Berechnungs-
grundlage der Schülerkostenjahresbeträge im Blick
behalten. 

(Beifall FDP)

Das ist auch der Grund, weshalb wir weiterhin an
einer begrenzten Laufzeit festhalten und eine ent-
sprechende Evaluierung vorschlagen. Wir schlagen
jetzt hier an der Stelle eine Laufzeit von drei Jahren
vor. Darüber lässt sich sicher am Ende diskutieren. 

Ein buntes Potpourri finden wir bei den Vorschlägen
zur Dynamisierung der Finanzhilfe. Bei den Dyna-
misierungen geht es immer darum, quasi eine auto-
matische Steigerung der vorher berechneten Kos-
tenbeträge anzusetzen. Das ist etwas, was sich
auch die freien Schulen wünschen, damit die Reali-
tät hier ein bisschen abgebildet wird. Die CDU geht
davon aus, dass 3 Prozent dafür angemessen wä-
ren. Aus dem Vorschlag der Linken und Grünen ge-
hen 2,5 Prozent raus. Die SPD lässt es bei den be-
stehenden Regelungen. Aus unserer Sicht ist eine
Dynamisierung hier durchaus wichtig. Aber wenn
wir über Kosten und Preisentwicklung sprechen
und uns daran orientieren wollen – denn das ist
das, was man mit einer Dynamisierung einfangen
möchte –, dann sollten wir die nicht pauschal festle-
gen, sondern an irgendwas binden, und wir würden
es gern an die Gehälter der Lehrkräfte in staatli-
chen Schulen binden und an die Preisentwicklung.
Denn wenn es keine Entwicklung bei den Gehältern
oder bei den Preisen gibt, dann sollte sich das auch
nicht andersherum für freie Schulen irgendwie aus-
schlagen; wir sitzen ja schließlich alle hier im sel-
ben Boot und nehmen aus den gleichen Kassen.
Deswegen schlagen wir vor, die Dynamisierung an
die Entwicklung bei der Lehrkräftebezahlung und
der Preisentwicklung zu binden. Das ergibt für das
Jahr 2022 ungefähr 2,2 Prozent. Die Berechnungs-
grundlage dafür sollten immer die vergangenen drei
Jahre sein und nicht ein festgesetzter Jahresablauf,
wie er jetzt aktuell von 2012 bis 2014 festgelegt ist.
Diese Entwicklungen dort haben 2019 schon nicht
mehr so richtig gestimmt, aber bei dem Thema kön-
nen wir sicher ausreichend im Ausschuss dazu dis-
kutieren. 
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Ein Punkt wäre uns noch wichtig, deswegen haben
wir den bei uns relativ ausführlich im Gesetzentwurf
eingearbeitet und der ist auch unabhängig davon
zu betrachten, wie lange die Laufzeit des Gesetzes
am Ende ist. Wir haben es in diesem Jahr gesehen,
mit welchen kurzfristigen Zeitketten freie Schulträ-
ger ihre Bildungsarbeit planen sollen, und das kann
aus unserer Sicht nicht zur Regel werden. Dem
wollen wir vorbeugen. Nach unserem Vorschlag
sollen Änderungen in der Finanzierung der freien
Schulen immer bis zur Mitte des Jahres geklärt
sein, damit die Träger mit entsprechendem Vorlauf
ihre Haushaltsverhandlungen angehen können; das
trifft in dem Fall ja auch unsere Haushaltsverhand-
lungen. Wir finden das fair. Weder den Schulträgern
noch den Eltern und den Schülerinnen und Schü-
lern und eben auch dem parlamentarischen Beteili-
gungsprozess ist geholfen, wenn wir hier jedes Mal
so ein Schnellverfahren zu Finanzierungsgrundla-
gen durchstellen. Also wir haben einen Ablauf vor-
gesehen, wo wir sagen, wenn es Änderungen ge-
ben soll, dann müssten die ab August vielleicht
evaluiert werden, bis zum März müsste ein Bericht
vorliegen und dann wäre es gut, wenn noch vor den
Sommerferien klar ist, wie die neuen Finanzierun-
gen aussehen sollen. Das haben die freien Träger
verdient, dass sie da Planungssicherheit für ihr
nächstes Jahr erhalten, und wir können das parla-
mentarisch vielleicht auch besser einplanen. 

(Beifall FDP)

Zusammenfassend kann ich festhalten, dass wir als
FDP-Fraktion sehr gern alle vorliegenden Entwürfe
im Bildungsausschuss diskutieren. Ich bin vor allem
gespannt auf die Rückmeldungen der unterschied-
lichen freien Träger, also der großen und der klei-
nen, und dann bin ich zuversichtlich, dass wir uns
mit einer runden, abgestimmten Lösung hier schon
im nächsten Plenum, denn das ist die letzte Chan-
ce, um das irgendwie zu regeln, für die Finanzie-
rungsgrundlage wieder zusammenfinden. 

Eines möchte ich abschließend noch festhalten: Wir
Freien Demokraten können die Art und Weise, in
der in diesem Jahr hier mit einem wesentlichen
Player unseres Bildungssystems umgegangen wor-
den ist, nicht gutheißen. Wir wünschen uns für zu-
künftige Gespräche und Verhandlungen, dass Au-
genhöhe gewahrt bleibt und vor allem Zusagen ein-
gehalten werden. 

(Beifall FDP)

Die freien Schulen brauchen eine vernünftige Fi-
nanzierung und müssen langfristig wissen, mit wel-
chen Finanzhilfen sie rechnen können, damit sie
auch weiterhin ihren wichtigen Beitrag für ein viel-

fältiges Bildungssystem in Thüringen leisten kön-
nen. 

(Beifall FDP)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Frau Abgeordnete Rothe-Beinlich für
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, liebe Träger der freien
Schulen, liebe Eltern, liebe an Bildung Interessierte!
Wir haben in der Tat eine spannende Situation, die
hatten wir so noch nie. Vier Gesetzentwürfe zum
gleichen Thema und ich habe ja immer gern den
Spruch – in Anführungszeichen – auf den Lippen,
wenn es um die freien Schulen geht: Nur Mut, Viel-
falt tut gut! Hoffen wir mal, dass das auch ein guter
Leitspruch für unsere Debatten hier rund um die
vier Gesetzentwürfe sein kann. 

Es ist Ihnen sicherlich nicht verborgen geblieben:
Seit dem Wiedereinzug in den Thüringer Landtag
im Jahr 2009 streiten wir Bündnisgrüne auch parla-
mentarisch für eine verlässliche, transparente und
in der Tat auskömmliche Finanzierung für die 165
freien Schulen in Thüringen, die von etwa
27.400 Schülerinnen und Schülern besucht werden.
Die freien Schulen sind in den letzten 30 Jahren
auch in Thüringen zu einem festen Bestandteil des
öffentlichen Schulwesens geworden. Entgegen
manchem Vorurteil – das will ich hier einfach noch
einmal ganz deutlich sagen – sind freie Schulen
keineswegs Eliteschulen oder gar Einkaufsschulen.
Das ist in Thüringen schlichtweg nicht der Fall.

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Im Gegenteil: Sie erfüllen gleichermaßen den öf-
fentlichen Bildungsauftrag, genauso wie die staatli-
chen Schulen, und tragen ganz wesentlich zu einer
pluralen, lebendigen Bildungslandschaft, aber auch
zur Wahlfreiheit in Thüringen bei.

Sie sind damit auch Ausdruck und Bestandteil einer
emanzipierten demokratischen Bürgerinnen- und
Bürgergesellschaft. Im Übrigen kam die Gesetzes-
änderung auch nicht von ungefähr, lieber Herr
Tischner. Das müssen Sie sich jetzt noch einmal
sagen lassen. Nach unserer erfolgreichen Normen-
kontrollklage 2014 gegen das von der damaligen
schwarz-roten Koalition beschlossene Gesetz vor
dem Verfassungsgerichtshof in Weimar wurde das
Gesetz 2015 neu gefasst.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Sie haben
den gleichen Ärger mit der SPD wie wir!)
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Ach, die SPD ist also immer an allem schuld.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Weiß ich
nicht!)

Das ist natürlich bezeichnend, wenn sich der grö-
ßere Partner in keinster Hinsicht durchsetzen konn-
te, lieber Herr Tischner. Leider war es anders. Aber
Opposition scheint ja manchmal lehrreich zu sein.
Ich bin Ihnen jedenfalls dankbar für Ihren Gesetzes-
vorschlag, den Sie heute hier vorgelegt haben

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Vor fünf
Jahren auch schon mal!)

– das will ich einfach ganz offen sagen –, genauso
wie ich der FDP an dieser Stelle dankbar bin für ih-
ren Vorschlag.

(Beifall FDP)

2015 wurde erstmals ein Festbetragsmodell mit
jährlichen Steigerungsraten im Gesetz aufgenom-
men, um neben einer deutlichen Steigerung der Fi-
nanzhilfe auch mehr Nachvollziehbarkeit und
Transparenz in die Finanzierung zu bringen. So er-
hielten die freien Schulen eine feste Steigerungsra-
te der Festbeträge von je 1,9 Prozent.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Alle zwei
Jahre!)

Die Finanzierungsregeln wurden bis Ende 2020 be-
fristet, eine Evaluierung wurde vereinbart und nun
muss die Finanzierung neu geregelt werden. Ich
habe es schon gesagt, wir befassen uns heute hier
mit vier verschiedenen Gesetzentwürfen zur Finan-
zierung der freien Schulen. Kurz vielleicht noch ein-
mal zur Entstehungsgeschichte: Angesichts der
Tatsache, dass es zwischen Bildungsministerium
und der Landesarbeitsgemeinschaft freie Schulen
sehr unterschiedliche Ausgangslagen und Gutach-
ten zur künftigen Finanzierung gab, haben die Koa-
litionsfraktionen das Bildungsministerium gebeten,
mit der LAG freie Schulen die Verhandlungen für
die Finanzierung ab 2021 zu führen. Da brauchten
wir keine Telefonschalte oder Videoschalte der
CDU dafür, aber die war sicherlich auch spannend
für den Austausch. Als Ausgangsbasis, das sage
ich ganz offen, hätten wir Bündnisgrüne uns ein ge-
meinsames Gutachten von Bildungsministerium
und freien Trägern gewünscht. Das war aber leider
nicht mehrheitsfähig. Das Verhandlungsergebnis
zwischen Ministerium und Landesarbeitsgemein-
schaft lag dann auch im Sommer dieses Jahres vor.
Es wurde sich auf eine Übergangsfinanzierung in
Höhe von 217 Millionen Euro für 2021 verständigt,
immerhin ein Aufwuchs von 24 Millionen Euro ge-
genüber dem Ansatz für 2020.

Sehr überrascht waren wir dann, als wir dem Haus-
haltsentwurf im Einzelplan 04 entnehmen mussten,
dass vom Bildungsministerium nur 183 Millionen
Euro angemeldet wurden, was faktisch sogar eine
Kürzung der Ansätze gegenüber 2020 bedeutet –
für uns ein Grund mehr dafür, dass wir uns im
Landtag eingehend damit befassen. Das ist sicher
auch ein Novum – ich sagte es ja schon mehr-
fach –, dass es zu einem Sachverhalt tatsächlich
gleich vier Gesetzentwürfe gibt und auch die Koali-
tion in dieser Frage nicht einheitlich auftritt. 

Frech fand ich allerdings den Auftritt des Vertreters
der AfD, sich hier vorn hinzustellen und zu sagen:
Wir haben ganz bewusst nichts gemacht, damit wir
immer alles kritisieren können, so, wie es uns gera-
de passt. Das kann man machen, aber ist dann
Ausdruck Ihres Selbstverständnisses. Sie wollen
sich nicht festlegen, Sie wollen nicht liefern, Sie
wollen nicht inhaltlich arbeiten. Aber meckern, das
können Sie in jedem Fall.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, FDP)

Nun zu den einzelnen Gesetzentwürfen: Mit Blick
auf diese wird nämlich schnell deutlich, dass das
Verhandlungsergebnis des Bildungsministeriums
mit der Landesarbeitsgemeinschaft nahezu von al-
len Seiten anerkannt wird. So haben die dort ver-
handelten Schülerkostenjahresbeträge in sämtli-
chen Gesetzentwürfen, außer dem der SPD, Ein-
gang gefunden.

So stünden den freien Schulen etwa 217 Millio-
nen Euro im Jahr 2021 zur Verfügung – eine be-
achtliche Steigerung um mehr als 32 Millionen Euro
gegenüber dem Ansatz von 2019. 

Jetzt muss ich allerdings auch noch einmal etwas
dezidierter auf den Gesetzentwurf der SPD einge-
hen. Dieser sieht nämlich ganz pauschal einen um
6 Prozent geringeren Ansatz bei den einzelnen
Schülerkostenbeträgen vor.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: 5,9!)

Sie planen für 2021 mit 202 Millionen Euro: Lieber
Thomas Hartung, nehmen Sie sich die Anlage des
Gesetzes und die einzelnen Schülerkostenbeträge.
Wir haben uns die Matheaufgabe gestellt und tat-
sächlich jede einzelne Zeile durchgerechnet. 

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: Das haben wir
auch!)

Und es sind pauschal jeweils 6 Prozent, die Sie ab-
gezogen haben. Was das mit Differenzierung und
Betrachtung der einzelnen Schularten und gerade
der kleinsten zu tun hat, dieses Geheimnis müssen
Sie uns irgendwann noch mal genauer erklären.
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Oder ist es wahrlich der große Zufall, dass es über-
all zufällig 6 Prozent sind, die man abzieht, um
eben auf gerade mal 200 Millionen Euro zu kom-
men? 

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: 202!)

Mich ärgert ehrlich gesagt auch wirklich, dass Sie
immer wieder diese Trennung zwischen staatlichen
und freien Schülerinnen und Schülern aufmachen. 

(Beifall CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
FDP)

Jetzt überwinden Sie doch endlich mal diese Bar-
riere im Kopf. Was ist an den 27.400 Schülerinnen
und Schülern anders, nur weil sie eine Schule in
freier Trägerschaft besuchen? Ich dachte immer, es
geht darum, dass wir gute Schule für alle bieten,
und zwar egal, in welcher Trägerschaft sich die
Schule befindet. Lassen Sie uns endlich beide
Schulsysteme zusammendenken – sie sind ein
Ganzes, was den öffentlichen Bildungsauftrag er-
füllt –

(Zwischenruf Abg. Liebscher, SPD: Nichts
anderes hat Herr Hartung vorhin gesagt!)

und lassen Sie uns für alle bestmögliche Bedingun-
gen in der Bildung schaffen. Jedes Kind muss uns
gleich viel wert sein und es tut mir in der Seele
weh, dass wir mit der SPD hier leider keine Eini-
gung erzielen konnten. 

Der von uns gemeinsam mit der Fraktion Die Linke
eingereichte Gesetzentwurf und der Gesetzentwurf
der CDU sehen eine über das Jahr 2021 hinausge-
hende und damit dauerhafte Regelung für die Fi-
nanzierung vor. SPD und FDP schlagen nur Über-
gangsfinanzierungen für 2021 – die SPD, lieber
Herr Hey – oder bis 2023 – die FDP – vor. Das se-
hen wir kritisch, da wir eben nicht alle zwei oder
drei Jahre erneut über die Finanzierung reden wol-
len, was immer immense Unruhe und Unsicherheit
in ein System bringt, das Verlässlichkeit und Plan-
barkeit braucht. Bei den jährlichen Steigerungen
schlagen wir und Die Linke vor, dass wir die Schü-
lerkostenjahresbeträge an die Gehalts- und Preis-
entwicklung der staatlichen Schulen koppeln, die
FDP hat da denselben Ansatz gewählt. Ich glaube,
das ist auch der richtige, weil er nachvollziehbar ist,
weil er Neiddebatten ausschließt und ganz klar das
abbildet, was Realität auch sonst in Thüringen ist,
und das sollte eben auch für die freien Schulen gel-
ten. 

Mit unserem Gesetz werden die Schülerkostenjah-
resbeträge im Jahr 2022 mit einem Faktor von
2,8 Prozent fortgeschrieben, wenn wir uns die Ent-
wicklung anschauen, und in den kommenden Jah-
ren richtet sich die Steigerung dann nach der jewei-

ligen Lohnentwicklung. So verhindern wir auch dau-
erhaft ein Auseinanderlaufen der Schulfinanzierung
von freien und staatlichen Schulen. 

Die CDU – okay, das ist natürlich auch ein Stück
weit Rolle der Opposition – legt gewissermaßen da-
zu noch eins drauf. Sie sieht für die nächsten fünf
Jahre eine Steigerung von mindestens 3 Prozent
vor. Nach einer Evaluierung im Jahr 2026 soll ihrem
Gesetzentwurf nach entschieden werden, ob dieser
Wert angepasst werden soll. Zudem sollen nach
Willen der CDU Änderungen im Besoldungs- und
Tarifrecht zusätzlich berücksichtigt werden, auch
wenn völlig unklar ist, wie dies geschehen soll. 

Ich will zudem darauf hinweisen, dass unser Ge-
setzentwurf vorsieht, dass die freien Schulen künf-
tig endlich auch am Schulbudget partizipieren kön-
nen. Mit dem Schulbudget, das wir im Jahr 2018
eingeführt haben, sollen Schulen Honorarverträge
abschließen können, um außerunterrichtliche Ange-
bote, entlastende, unterstützende, unterrichtsergän-
zende und gesundheitsfördernde schulische Maß-
nahmen zu finanzieren. Die von der CDU in § 25
vorgeschlagene Einbeziehung der Lehrkräfte freier
Schulen in Weiterbildungsmaßnahmen des ThILLM
begrüßen wir ausdrücklich, das haben wir auch
schon häufiger diskutiert. Ich denke, da können wir
gut zusammenfinden. 

Ich will es noch mal zusammenfassen: Unser Ziel
ist es, bis Ende 2020 – und das sind wir tatsächlich
den freien Schulen und auch allen anderen in die-
sem Land schuldig – eine verlässliche, transparen-
te und auskömmliche Finanzierung für die nächsten
Jahre auf den Weg zu bringen. Daher freuen wir
uns auch auf die konzentrierte Beratung im Aus-
schuss. Wir werden eine zügige Anhörung durch-
führen und die Stellungahmen sehr genau auswer-
ten. Gemeinsam werden wir dann mit Blick auf den
Landeshaushalt und die unterschiedlichen Gesetz-
entwürfe nach der besten Lösung suchen und ich
bin mir sicher, dass wir auch einen guten Kompro-
miss finden werden. 

Eines ist auf jeden Fall klar: Die freien Schulen in
Thüringen werden wir durch den Thüringer Landtag
nicht hängen lassen. Ich will es noch einmal sagen:
Uns geht es um gute Schule für alle von Anfang an
und das staatliche und das freie Schulsystem er-
gänzen und bereichern sich gegenseitig. Zudem ist
es uns wichtig, dass uns jedes Kind, aber auch jede
Lehrerin gleich viel wert ist, egal in welcher Träger-
schaft sich die Schule befindet, die es besucht oder
in der die Lehrerin oder der Lehrer arbeitet. 

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: Als ob das ir-
gendjemand in Abrede stellt!)

2160 Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 30. Sitzung - 13.11.2020

(Abg. Rothe-Beinlich)



Das zeigt sich übrigens auch in unserem konkreten
Handeln, denn während wir über die A13 für Grund-
schullehrerinnen und ‑lehrer, über 900 neue unbe-
fristete Lehrerinnen im staatlichen Schuldienst,
über 240 zusätzliche Erzieherinnenstellen reden,
geht es uns eben auch ganz konkret um faire Rah-
menbedingungen für freie Schulen. Deshalb lassen
Sie uns nun schnell in die Beratung einsteigen und
im Dezember mit möglichst breiter Mehrheit ein gu-
tes Gesetz für die freien Schulen beschließen. Vie-
len herzlichen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Herr Abgeordneter Tischner für die
CDU-Fraktion. 

Abgeordneter Tischner, CDU:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, wenn man so die Zwischendebatten gerade
erlebt, ist es wirklich schade, dass wir nicht in unse-
rem Plenarsaal tagen, weil das gerade das Parla-
mentarische ausmacht, mal zu erleben, wie im
Grunde auch die verschiedenen Fraktionen so ne-
benbei miteinander kommunizieren. 

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Du kannst
die Maske ablegen, wir haben dich erkannt!)

Ach so. Seht ihr, ich bin so verwundert über die De-
batten zwischen SPD und Grünen, die hier weiter-
gehen, dass ich das gleich vergessen habe. 

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das ist gelebte Demokra-
tie, Herr Tischner!)

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren – das ist auch gut so, genau, und am Ende
gibt es ein gutes Ergebnis –, mit Beginn dieser Le-
gislatur im November 2019 war für uns alle klar,
dass die Neuregelung der Finanzierung der
Schulen in freier Trägerschaft einer der ersten und
dringendsten Gesetzgebungsprozesse im Jahr
2020 werden würde. Nun ist ein ganzes Jahr ver-
gangen und wir sind, zumindest im parlamenta-
rischen Verfahren, nicht viel weitergekommen. Die
Aktie, die das Bildungsministerium daran trägt, hat-
te ich vorhin in meiner Begründung schon ausge-
führt. Aber ich freue mich, dass wir heute nun end-
lich über die Situation der Schulen in freier Träger-
schaft hier im Plenum diskutieren können. Denn es
ist tatsächlich schon fünf nach zwölf bei diesem
Thema. Die freien Schulträger sind mit Beginn des
IV. Quartals 2020 bereits in die finale Phase ihrer
jeweiligen Haushaltsplanungen für das Jahr 2021

übergegangen. Kernelement dieser Planungen, das
wissen wir Bildungspolitiker alle, ist die Erstellung
der einzelnen Schulhaushalte und der Stellenpläne.
Dafür haben sie aktuell keine verlässliche Pla-
nungsgrundlage. Deshalb ist es absolut notwendig,
dass wir noch in diesem Jahr zu einer gemeinsa-
men Lösung kommen, und ich nehme wahr, dass
ich das auch aus allen Fraktionen so vernommen
habe. Das heißt nicht, dass wir jetzt das Anhö-
rungsverfahren im Schweinsgalopp und oberfläch-
lich durchführen wollen, dennoch aber auf Augen-
höhe mit den Trägern sowie zügig und zielorientiert.
Die vorliegenden Entwürfe sind eine gute Grundla-
ge der weiteren Beratungen, auch wenn es schon
ein Novum ist, dass die regierungstragenden Frak-
tionen bei einem so wichtigen bildungspolitischen
Thema keinen gemeinsamen Vorschlag vorlegen
können. 

(Beifall AfD, CDU, FDP) 

Meine Damen und Herren, zentrales Element einer
Neuregelung der staatlichen Finanzhilfe für Schulen
in freier Trägerschaft muss aus unserer Sicht eine
Verständigung auf ein gemeinsames transparentes
Berechnungsmodell sein, das für alle Beteiligten
nachvollziehbar ist und sich flexibel auf zukünftige
Veränderungen im staatlichen Schulsystem anpas-
sen lässt. Denn bislang war die Berechnungsgrund-
lage der einzelnen Schülerkostensätze selbst für
die freien Schulen schwer nachvollziehbar. Und,
Frau Baum, es ist schlicht falsch, wenn Sie sagen,
die jetzigen Zahlen von Linken, von Grünen, vom
Ministerium hätten keine Grundlage – sie beruhen
ja gerade auf der Grundlage des Halle-Gutachtens. 

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Habe ich
nicht gesagt!)

Meine Damen und Herren, die Grundlage für ein
transparentes Berechnungsmodell liegt eben auf
dem Tisch. Es ist das Verhandlungsergebnis, viel-
leicht ist es auch ein Konsens, vielleicht waren die
freien Schulen auch endlich mal froh, dass das Mi-
nisterium auch mal eingelenkt und gesagt hat, jetzt
gibt es mal einen Schwupps mehr. Es ist auf jeden
Fall ein Ergebnis, das Regierung und freie Schulen
gemeinsam unterstützen, das beide Seiten in den
letzten Wochen auch nicht infrage gestellt haben.
Das Gutachten der freien Schulen zeigt sehr ein-
drücklich die Unterfinanzierung der Schulen in freier
Trägerschaft auf. Statt der gesetzlich festgeschrie-
benen 80 Prozent der Kosten eines staatlichen
Schülers erreicht die Finanzhilfe – und das ist auch
noch mal für die SPD sehr wichtig zu wissen – bei
den allgemeinbildenden Schulen eben nicht die
80 Prozent, sondern derzeit lediglich zwischen 49
und 61 Prozent, und bei den berufsbildenden
Schulen liegt es in der Regel deutlich unter 50 Pro-
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zent. Der Evaluationsbericht der Landesregierung
kommt für den gleichen Zeitraum zu der grundsätz-
lichen Aussage, dass die vom Freistaat Thüringen
an die Schulen in freier Trägerschaft vergebenen
Zuschüsse „durchaus auskömmlich waren und dies
nun bei einzelnen Schulen abweichen kann“. Die-
ser Widerspruch offenbart die Notwendigkeit, aus
unserer Sicht sich zunächst einmal über die Be-
rechnungsmethode der Kosten eines vergleichba-
ren staatlichen Schülers einig zu werden. Dieses
Verhandlungsergebnis wurde eben – wie gerade
beschrieben – zwischen der LAG und dem TMBJS
im Sommer erreicht. Man einigte sich außerdem
darauf, dass im Jahr 2021 für allgemeinbildende
Schulen nun 72 Prozent statt der eben ursprünglich
vorgesehenen 80 Prozent nach diesem Modell als
Kostenberechnungsgrundlage liegen soll. Das ist
ein Entgegenkommen der freien Schulen, die uns
aber auch signalisiert haben, man könne das bis zu
dieser Grenze auch noch mitgehen, weg von den
80 Prozent. Deswegen ist es für uns wichtig, trotz
der Verschlechterung dies jetzt auch im Gesetz
endlich mal festzuschreiben, wie gesagt, auf der
Grundlage eines externen Gutachtens, das die frei-
en Träger in Auftrag gegeben haben. Ich hätte mir
gewünscht, Herr Bildungsminister, Frau Staatsse-
kretärin, dass Sie sich noch mal laut und deutlich
von dem Gutachten Ihres Hauses distanziert hät-
ten. Es ist nicht schlimm, wenn man auch mal einen
Fehler macht. Scheinbar ist in diesem Gutachten
ein Fehler gemacht worden. Aber dass jetzt im
Grunde ein Gutachten des Bildungsministeriums
auf dem Tisch liegt, 

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE)

das der SPD als Argumentationshilfe dient, ist Ihr
hausgemachtes Problem, und da brauchen Sie sich
nicht wundern, Herr Wolf, wenn die Kollegen der
SPD natürlich mit diesem falschen Gutachten 

(Heiterkeit DIE LINKE)

des TMBJS auch arbeiten. 

(Beifall CDU)

Wie ich bereits in der Begründung zu unserem Ge-
setzentwurf deutlich gemacht habe, ist der CDU-
Gesetzentwurf der weitestgehende der vier vorlie-
genden Gesetzentwürfe. In zahlreichen Gesprä-
chen mit der Landesarbeitsgemeinschaft der freien
Schulträger, aber auch mit einzelnen Schulleiterin-
nen und Schulleitern haben wir uns ein umfassen-
des Bild über die Problematik an den freien
Schulen in den letzten Monaten gemacht. Deshalb
geht unser Gesetzentwurf auch über die Regelung
der reinen Finanzierungsfragen hinaus und beinhal-
tet beispielsweise auch einen Anspruch für Lehr-
kräfte an Schulen in freier Trägerschaft auf Teilnah-

me an Weiterbildungsmaßnahmen des ThILLM.
Denn während der Zutritt zu Fortbildungen meist
gewährt wird, erhalten Lehrkräfte der freien Schul-
träger für Weiterbildungen etwa zum Erwerb von
zusätzlichen Unterrichtserlaubnissen und Lehrbefä-
higungen nur in Ausnahmefällen eine Teilnahmeer-
laubnis. Diese Differenzierung wird durch die An-
passung des Gesetzestextes jetzt von uns besei-
tigt. Das ist dringend notwendig, weil auch die frei-
en Schulträger massiv in der Lehrergewinnung un-
terwegs sind und bei der Qualifizierung von Seiten-
einsteigern beteiligt werden müssen. 

Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir ferner die Fi-
nanzierung der freien Schulen wirklich langfristig re-
geln und daneben weitere Änderungen vornehmen,
die für die Schulen in freier Trägerschaft wichtig
sind. Das wäre ein erster wichtiger Schritt hin zu ei-
nem Thüringer Schulfrieden. Die Schulen brauchen
endlich Planungssicherheit und sie brauchen vor al-
lem keine Übergangslösungen mehr. Das schaffen
wir mit unserem Gesetzentwurf ab. 

Der CDU-Gesetzentwurf schreibt den zwischen der
Landesarbeitsgemeinschaft und dem Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport im Sommer gefunde-
nen Minimalkonsens/‑kompromiss – wie auch im-
mer – bei den einzelnen Schülerkostensätzen jetzt
langfristig fest, inklusive einer jährlichen Dynamisie-
rung von 3 Prozent. Und, Frau Rothe-Beinlich, bei
den 3 Prozent ist es nicht so wie bei der SPD, dass
wir das geschossen haben – 5,9 Prozent sind es ja
genau, wenn man das mal durchrechnet, wir haben
es auch mal durchgerechnet –, sondern es sind die
3 Prozent, bei denen wir uns auch treu bleiben, die
wir bereits 2015 in unserem Gesetzentwurf hatten
und die durchaus auch eine breit getragene Forde-
rung der freien Schulträger sind. 

(Beifall CDU)

Unser Gesetzentwurf sieht außerdem vor, die An-
gemessenheit der staatlichen Finanzhilfe in regel-
mäßigen Zeitabständen alle fünf Jahre durch ein
externes Gutachten überprüfen zu lassen, denn die
Erfahrungen mit dem Evaluationsbericht der Lan-
desregierung zeigen deutlich, dass es dringend not-
wendig ist, die Angemessenheit der Schülerkosten
extern und nach wissenschaftlichen Standards
überprüfen zu lassen, damit es eben dann nicht po-
litische Spielbälle gibt, die sich hin- und hergewor-
fen werden. 

Meine Damen und Herren, sehr gern gehe ich auch
noch auf die einzelnen Gesetzentwürfe der Kolle-
gen von der FDP, der SPD und von Linken und
Grünen ein. 

Zum FDP-Gesetzentwurf: Der FDP-Gesetzentwurf
regt die Dynamisierung der Kostensätze mit einer
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Formel und nicht mit einem pauschalen Prozent-
satz an. Sie sagen, drei Viertel aus der Besol-
dungsentwicklung für Lehrkräfte im staatlichen
Schulwesen, dann noch mal ein Viertel aus der Ent-
wicklung der Verbraucherpreise in Thüringen, und
das im Dreijahresmittel. Das ist aus unserer Sicht
ein durchaus interessanter Ansatz, den man auch
gehen kann. Das muss man auch diskutieren und
mal sehen, was dann auch die Anhörungen zeigen.
Ähnlich ist das im jetzigen Gesetz geregelt mit einer
Dynamisierungsregelung, allerdings von 1,9 Pro-
zent. Falsch ist auch die Behauptung, die immer
mal hier von den Koalitionsfraktionen kommt, man
habe jedes Jahr 1,9 Prozent draufgelegt. Jeder
weiß, dass das in den letzten Jahren eben nicht
jährlich erfolgte, sondern dass es teilweise nur alle
anderthalb Jahre die Erhöhung für die freien
Schulen gab und dass deswegen die Situation so
ist, wie sie ist.

Nur mal als Hinweis: Wäre unser Gesetzentwurf
2015 in Kraft getreten mit der 3-Prozent-Steigerung
und den Kostensätzen, die wir vorgeschlagen hat-
ten, wären wir heute genau bei der Finanzsumme,
um die wir uns streiten, nämlich bei 217/218 Millio-
nen inklusive der Schüleraufwüchse. Bezüglich der
regelmäßigen Überprüfung der Kostensätze halten
wir die Lösung der FDP-Fraktion für nicht ausrei-
chend, da wir externe und auf wissenschaftlichen
Standards basierende Gutachten zur Evaluation
der Schülerkostensätze für zielführender erachten.
Auch die weiterhin bestehende Befristung des Ge-
setzes, liebe Frau Kollegin Baum, ist aus unserer
Sicht strikt abzulehnen, denn Sie haben ja jetzt im
letzten halben Jahr erlebt, wie schnell und wie bös-
artig die Schulen dann immer zum Spielball zwi-
schen den Parteien werden. Das haben sie einfach
nicht verdient, weil es tatsächlich so ist, wie Frau
Rothe-Beinlich ausgeführt hat: Wir müssen die
Schülerinnen und Schüler in Thüringen zusammen-
denken und nicht differenzieren in staatliche und in
freie Schüler. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, zum Gesetzentwurf von
Linken und Bündnis 90/Die Grünen: Auch der Ge-
setzentwurf will eine verlässliche, langfristige Finan-
zierung der freien Schulen sichern und die Berech-
nungsgrundlage und die Schülerkostensätze ent-
sprechend des Kompromisses zwischen LAG und
TMBJS festschreiben. Auch dieser Gesetzentwurf
enthält eine Regelung für die jährliche Dynamisie-
rung der Kostensätze und er soll entfristet werden.
Was er nicht hat, im Gegensatz zu unserem Ge-
setzentwurf, ist eine externe wissenschaftliche Be-
gutachtung. Aber ich muss schon sagen, man ist
sich relativ ähnlich, das hätte ich vor einem halben

Jahr, lieber Torsten Wolf, gar nicht so erwartet.
Manche Gespräche, die wir da geführt haben, wa-
ren da noch weit weg. Aber gut, wenn da tatsäch-
lich Grün, der kleinste Partner, Frau Rothe-Beinlich,
zumindest bei den Linken gewirkt hat. 

Meine Damen und Herren, zum Gesetzentwurf der
SPD-Fraktion: Frau Rothe-Beinlich hat ja viele De-
tails schon besprochen. Ich habe mir diese Kritik-
punkte auch noch mal aufgeschrieben, als Herr
Hartung hier seine Rede gehalten hat. Dass sie re-
gelmäßig die staatlichen und die freien Schulen so
gegeneinander denken und sagen, wenn wir da
was machen, können wir dort nichts machen, das
ist der verkehrte Ansatz. Wir müssen uns bemühen,
gemeinsame Lösungen zu finden. 

Und, Herr Hartung, Sie haben einen absoluten Wi-
derspruch in Ihren Ausführungen. Sie sagen auf der
einen Seite, die freien Schulen sind auskömmlich fi-
nanziert,

(Zwischenruf Abg. Dr. Hartung, SPD: Nein,
angemessen!)

und dann fangen Sie an, hier rumzulabern und zu
sagen: Aber die großen Träger können ja besser
ausgleichen als die kleinen Träger. Also da müssen
Sie sich schon entscheiden, entweder ist es ange-
messen oder auskömmlich finanziert oder die Trä-
ger müssen ständig drauflegen. Das würde aber
bedeuten, dass die SPD-Fraktion nur auf die gro-
ßen Träger schielt, denn die können es ja ausglei-
chen und die kleinen wollen Sie vernuckeln lassen.
Das ist für uns der falsche Weg. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD ist der ein-
zige Entwurf, der sich tatsächlich an dem vom Thü-
ringer Ministerium vorgelegten Bericht zur Ange-
messenheit der staatlichen Finanzhilfen orientiert.
Liest man sich den Gesetzentwurf aber in Gänze
durch, wird deutlich, dass die SPD-Fraktion davon
ausgeht, dass die staatliche Finanzierung der
Schulen in freier Trägerschaft insgesamt angemes-
sen ist – das ist ja heute auch schon mehrfach ge-
sagt worden – und lediglich der konkreten finanziel-
len Situation in den einzelnen Schulen noch ein
bisschen Rechnung getragen werden soll. Das Ar-
gument – und das will ich auch noch mal deutlich
sagen – der SPD-Fraktion, dass in den letzten Jah-
ren weniger Mittel abgerufen wurden – auch die Fi-
nanzministerin sagt das ja immer laut –, ist schlicht
eine Krücke und ist auch ungeeignet, um den Ge-
setzentwurf der SPD-Fraktion zu begründen. Denn
die Schulen in freier Trägerschaft können eben nur
das Geld abrufen, das ihnen nach den im Gesetz
festgeschriebenen Schülerkostensätzen zusteht,
Frau Ministerin. Und wenn der Deckel drauf ist und
der Bedarf trotzdem vor Ort da ist, dann ist im
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Grunde die Differenz da. Ich empfehle wirklich mal
– Sie machen es ja eigentlich auch, Frau Ministe-
rin –: Reden Sie mal mit den kleinen Schulen, las-
sen Sie sich mal einen Blick zeigen, was die Kolle-
ginnen und Kollegen teilweise dort verdienen in den
Schulen! Die verdienen 1.000, manchmal sogar
1.500 Euro weniger als ein vergleichbarer Lehrer im
System. Da kann man nicht davon sprechen, dass
die auskömmlich finanziert sind. 

(Beifall CDU, FDP)

Dann sagt die SPD, wir wollen gern ein neues Fi-
nanzierungsmodell entwickeln und deshalb das Ge-
setz erneut befristen. Ich sage Ihnen: Dazu hatten
Sie eigentlich nun elf Jahre lang Zeit. Insbesondere
hätten Sie die Zeit nutzen können, als Sie von 2009
bis 2014 den Thüringer Bildungsminister gestellt
haben. Aber dessen politisches Handeln – und das
Ressortprinzip hat damals gegolten, Frau Rothe-
Beinlich, wie es heute gilt – hat tatsächlich dazu ge-
führt, dass die Grünen erfolgreich vor dem Gericht
geklagt haben und das gesamte Gesetz für verfas-
sungswidrig erklärt wurde, was uns dann 2015 zu
den intensiven Diskussionen, die wir zum Großteil
auch in gemeinsame Richtung geführt haben, ge-
bracht hat.

Meine Damen und Herren, abschließend möchte
ich deutlich sagen, dass die CDU-Fraktion die Ge-
setzesänderung tatsächlich und unbedingt noch in
diesem Jahr verabschieden will. Da sowohl der Ge-
setzentwurf der SPD als auch der Gesetzentwurf
von Linke und Bündnis 90/Die Grünen in eine ähnli-
che Richtung gehen, bin ich sehr zuversichtlich,
dass wir das schaffen und im Ergebnis der Ver-
handlungen zu einer guten und langfristigen Rege-
lung für die Schulen in freier Trägerschaft kommen
können. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Wolf für die Frak-
tion Die Linke. 

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Vielen Dank erst einmal für die Vorbereitung hier
am Pult. Das gehört auch dazu. 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen der demokratischen Fraktio-
nen! Kollege Tischner, ich meine, Sie sind wie ich
direkt gewählt. Von daher gehe ich davon aus, dass
Sie in Ihrem Wahlkreis ein gutes Standing haben.
Aber falls Ihre politische Karriere doch mal abrupt
enden sollte, dann könnten Sie sich vielleicht vor-
nehmen, eine freie Schule zu gründen, vielleicht ei-

ne freie Schule, wo Zirkus, Flickflack etc. unterrich-
tet wird, weil das, was Sie hier abliefern, schon se-
henswert ist.

(Zwischenruf Abg. Höcke, AfD: Hörenswert!)

Sie beziehen sich in Ihrem Gesetzesvorschlag auf
einen Vorschlag der Landesregierung

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: LAG!)

– nein, auf einen Vorschlag der Landesregierung
und der Anlage 1! – und sagen hier mehrfach, die
Landesregierung hätte nichts vorgelegt. Sie fordern
sogar den Minister auf, sich von seinem eigenen
Gutachten zu distanzieren, obwohl dieses Gutach-
ten sich zu nahe 100 Prozent in dem Vorschlag mit
der LAG wiederfindet 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Aus-
kömmlich finanziert steht da drin!)

mit 215 Millionen Euro plus das entsprechende
Schulbudget. Also das ist schon hohe Kunst, was
Sie hier vollziehen. Das macht Ihnen so schnell nie-
mand nach. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, freie
Schulen, ein Thema, an dem sich immer wieder
auch hier im Haus, aber auch in der Gesellschaft
die Geister scheiden. Für manche sind es schlicht
Privatschulen. Sie vermuten, dass lediglich Eliten
Zugang zu diesen Schulen haben und dass da-
durch der Gleichstellungsanspruch unserer Gesell-
schaft gefährdet wäre. Für andere Menschen aber
sind freie Schulen die Antwort auf Individualisierung
und den Selbstbestimmungsanspruch, gerade auch
im Bildungsbereich. Für mich und meine Fraktion
sind freie Schulen ein wichtiger ergänzender Be-
standteil einer pluralen und differenzierten Bil-
dungslandschaft in Thüringen. Genau diesen Geist
lebt der von den Fraktionen Die Linke und Bündnis
90/Die Grünen vorgelegte Gesetzentwurf, den wir
heute behandeln.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, freie
Schulen in Thüringen bilden die gesamte Breite der
Schularten ab. 27.100 Schülerinnen und Schüler
lernen an den 165 freien Schulen im Freistaat, da-
von sind 22 Förderschulen, 34 Grundschulen, 8 Re-
gelschulen, 11 Gymnasien, 5 Waldorfschulen,
1 Gesamtschule, 18 Gemeinschaftsschulen und
66 berufsbildende Schulen. Auch diese, die berufs-
bildenden Schulen, stellen einen unverzichtbaren
Anteil an den Möglichkeiten der beruflichen Bildung
sicher. „Unverzichtbar“ will ich dazu sagen. Staatli-
che und freie Schulen nehmen – Kollegin Rothe-
Beinlich hat das schon gesagt – natürlich den öf-
fentlichen Bildungsauftrag wahr, gemeinsam. Die
Lehrpläne und die Prüfung zu den Abschlüssen
sind gleich oder werden gar in staatlichen Schulen
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abgenommen. Tatsächlich hatten die freien Schulen
einen Vorsprung bei der Entwicklung und Umset-
zung von pädagogischen Konzepten, als sie 1990
an den Start gingen. Aber gerade hier haben sich
die staatlichen Schulen erheblich weiterentwickelt,
ja, auch oftmals lernend von den Erfahrungen aus
dem Bereich der freien Schulen, aber natürlich
auch mit den Konzepten, die in Wissenschaft, aber
auch in anderen Bundesländern entwickelt worden
sind. Tatsächlich haben freie Schulen in der Perso-
nalauswahl und in der Steuerung, in der Eigenver-
antwortung und in der Schulentwicklung durch ihre
Selbststeuerung immer noch Vorteile. Und ja, auch
ich sehe es kritisch, dass die freien Schulen durch
die fehlende Bindung an die Schulnetzplanung ins-
besondere Schülerinnen und Schüler mit Migra-
tionshintergrund nahezu nicht beschulen. Ich sehe
auch kritisch, dass die freien Schulen, die allge-
meinbildenden freien Schulen, bei der inklusiven
Beschulung deutlich hinter den staatlichen Schulen
liegen. Aber aus vielen dutzend Gesprächen weiß
ich, dass die freien Schulen vor denselben Heraus-
forderungen stehen wie die staatlichen Schulen.
Neben Digitalisierung, modernen Schulbauten und
dem Umgang mit Heterogenität möchte ich hier ins-
besondere den Schulleiter der freien Schule in Hau-
binda, Herrn Burkhard Werner, zitieren, der auf
meine Frage, was bei ihm die drei größten Heraus-
forderungen sind, erst letzte Woche sagte: „Perso-
nal, Personal, Personal“. Das kennen wir doch. Als
Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen 2014 eine
neue Koalition schmiedeten und fünf Jahre mit Le-
ben füllten, war einer der Knackpunkte, wie gelingt
es uns, die katastrophale Finanzsituation an den
freien Schulen in ein Zukunftskonzept weiterzuent-
wickeln bzw. anders zu gestalten. Wir haben da-
mals eine Steigerung um 10,7 Millionen Euro bzw.
7,9 Prozent ins Gesetz genommen. Wir haben da-
mals auch die Einkommensentwicklung im Bereich
Erziehung und Unterricht – und, Kollegin Baum, da
ist es ein Unterschied, ob man Tarife oder die Ein-
kommensentwicklung als statistischen Wert fest-
schreibt, aber das können wir gern noch mal im
Ausschuss diskutieren. 

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Gern!) 

Wir haben damals die Einkommensentwicklung im
Bereich Erziehung und Unterricht sowie einen Infla-
tionsausgleich im Gesetz als Dynamisierungsbetrag
von 1,9 Prozent verankert. Und ja, da haben wir
uns daran orientiert, wie denn die Entwicklung in
den letzten Jahren war. Der Haushaltsansatz 2020,
also von diesem Jahr, sieht für die freien Schulen
ein Finanzvolumen von etwa 193 Millionen Euro vor
– eine Steigerung von 2014 bis 2020, also in sechs
Jahren, um 42,6 Prozent. Damit hatten die freien
Schulen erstmals erstens die gewünschte und von

Weimarer Richtern uns ins Stammbuch geschriebe-
ne Verlässlichkeit in der Finanzierung und auch
Transparenz, sie standen nämlich im Gesetz. Wir
haben 2015 auch eine Evaluation ins Gesetz auf-
genommen und das Gesetz bis – und das ist heute
schon gesagt worden – 31.12. dieses Jahres befris-
tet in den §§ 17 und 18, was den Finanzierungsan-
teil betrifft. Aufgrund dessen, dass wir das ins Ge-
setz genommen haben, hat das TMBJS in diesem
Frühjahr eine umfangreiche Evaluation vorgelegt.
Der Bildungsausschuss hat die Evaluation in seiner
Sitzung am 03.07.2020 diskutiert und zur Kenntnis
genommen. Die daraus folgende Fortschreibung
der Finanzierung der freien Schulen war und ist ein
notwendig wichtiges Anliegen und wurde im Eva-
luationsbericht mit Vorschlägen erfasst. Auf Bitten
der Fraktionen Die Linke, SPD und von Bündnis
90/Die Grünen, also auf Initiative aus dem Landtag
heraus, nahm Bildungsminister Holter zusammen
mit der LAG freie Schulen Verhandlungen auf, die
zu einem konkreten Vorschlag für die Schülerkos-
tenjahresbeträge 2021 führen sollten. Für die dann
erstellte Vorlage und die zugrunde liegenden Ver-
handlungen möchte ich insbesondere neben Herrn
Eberl von der Evangelischen Schulstiftung und
Herrn Dr. Fahnroth – und ich weiß, wie viele gerade
der Träger, aber auch der Schülerinnen und Schü-
ler heute hier diese Debatte verfolgen – auch Frau
Staatssekretärin Dr. Heesen danken, die das mit
verhandelt hat.

Es ist nicht selbstverständlich und bedarf des bes-
ten Sachverstands und des Willens auf demokra-
tische Kompromisse, dass sich zwei Partner – also
das Ministerium und die LAG – in solch kurzer Zeit
auf einen gemeinsamen Vorschlag für den Gesetz-
geber einigen.

Meine Fraktion nimmt zur Kenntnis, dass die von
uns übernommenen und vom Ministerium vorge-
schlagenen 217 Millionen Euro nahezu punktgenau
dem Vorschlag des Evaluationsberichts des TMBJS
mit Ergänzung des Schulbudgets entsprechen.
Dies wäre dann eine Steigerung um 12,4 Prozent.
Mit diesem Vorschlag, den wir so in die Anlage 1
übernommen haben, werden die 2015 nicht abseh-
baren Tarif- und Besoldungsentwicklungen nachge-
holt.

Jetzt möchte ich – ich wollte eigentlich nicht auf ein-
zelne Gesetzesvorschläge eingehen – aber auch
noch einmal auf den Vorschlag von 3 Prozent kom-
men, weil das sowohl von der selbst ernannten Al-
ternative kam als auch vom Kollegen Tischner – mit
einer völlig anderen Begründung, aber das sei jetzt
dahingestellt. Wenn man mal diese 3 Prozent zu-
grunde legt und die Tarifentwicklung im Jahr 2017
mit einem entsprechenden Inflationsausgleich,
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vor. Diese Fraktionen, die heute etwas vorgelegt
haben, und zwar ausnahmslos, machen damit deut-
lich, dass ihnen die Zukunft der freien Schulen ein
wichtiges Anliegen ist. Ein Gesetzesvorschlag der
Fraktion der AfD mit der entsprechenden Begrün-
dung, wie wir vorhin gehört haben, liegt hier nicht
vor. Diese Fraktion hat offensichtlich kein Konzept
für freie Schulen, ebenso wenig wie sie ein Konzept
für die Zukunft von Thüringen hat. 

Ich freue mich auf die Diskussion im Bildungsaus-
schuss zu den eingebrachten Gesetzesvorschlägen
und sage es ausdrücklich, ich bin optimistisch – ich
habe das auch beim Kollegen Tischner gehört –,
dass es uns Demokraten gelingt, einen Kompro-
miss zu den tatsächlich nicht so weit auseinander-
liegenden Vorschlägen zu finden, und bedanke
mich jetzt schon bei denjenigen, die am kurzen An-
hörungsverfahren teilnehmen. 

Für meine Fraktion beantrage ich die Überweisung
unseres Gesetzesvorschlags von Linke und Bünd-
nis 90/Die Grünen an den Ausschuss für Bildung,
Jugend und Sport. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Präsidentin Keller:
Um das Wort gebeten hat Herr Abgeordneter Har-
tung, SPD-Fraktion.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren!
Frau Baum, Herr Tischner, zwei Dinge haben mich
noch mal vorgetrieben. Frau Baum, Sie haben ge-
sagt, die Träger geben kein Geld, was sie nicht ha-
ben. Stimmt. Die Frage ist: Wo kommt es her? Die
freien Schulen sollten sich auf drei Säulen finanzie-
ren, das sind die staatlichen Zuschüsse, das sind
Elternbeiträge und es sind Zuschüsse der Träger,
die diese Schulen betreiben. Genau da ist der
Knackpunkt. Ein solventer Träger kann diesen drit-
ten Teil übernehmen, und das, Herr Tischner, ist
eben genau das Problem. Ein kleiner Träger, ein
von Eltern getragener Verein, eine Waldorfschule
und Ähnliches können das nicht. Deswegen ist es
richtig, dass wir eine individuelle Betrachtung der
Schulen einführen. 

Ich will das noch mal an einem anderen Beispiel
deutlicher machen, dann wird es vielleicht klar. Ich
habe wie alle anderen Bildungspolitiker auch eine
ganze Reihe freie Schulen in den letzten Wochen
besucht. Ich war zum Beispiel an mehreren Grund-
schulen. Und eine Grundschule hat – ich habe
dann immer mal so Lehrer-Schüler-Relationen ab-
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kommen wir oder komme ich in der Berechnung für 
2017  auf  die 1,9 Prozent. 2020 haben wir eine Ta 
rifentwicklung  von  3,12  Prozent.  Das  wieder  zu 
grunde  gelegt,  wären  das  2,73  Prozent,  die  dem  
entsprechen  würden.  Also  3  Prozent  sind   immer  
darüber,  deswegen ist 3 Prozent eine völlig willkür 
liche Zahl. 

Wir  machen  einen  anderen  Vorschlag.  Die  damit 
verbundene deutlich verbesserte Finanzausstattung
der freien Schulen soll, dies ist der Vorschlag von
uns, besonders in die tarifgerechte Bezahlung der
Lehrkräfte  münden,  die  Elternbeiträge  dabei  aber
auch stabil halten und damit die Wahl einer Schule
– und das ist uns als Linke auch besonders wichtig
– nicht an den Geldbeutel der Eltern hängen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demo- 
kratischen Fraktionen, wie Sie mit Blick auf unser
Gesetz  festgestellt  haben,  wollen  Die  Linke  und
Bündnis  90/Die  Grünen  die  Entfristung  und  eine
neue  Dynamisierungsklausel.  Warum  planen  wir
das?  Wenn  Sie  sich  mit  den  Trägern  von  freien
Schulen  unterhalten,  häufig  sind  dies  eben  auch
kleine Träger bis hin zu Elterninitiativen, dann hört
man nicht selten: Wichtiger als eine oder die abso-
lute Zahl im Gesetz ist uns Planungssicherheit. Wir
wollen und brauchen die Möglichkeit, Tarife für un-
sere Lehrkräfte, aber auch Elternbeiträge über eine
längere  Zeit,  über  einige  Jahre  festschreiben  zu
können als Träger. 

Natürlich geben wir dem zukünftigen Gesetzgeber, 
also dem zukünftigen Landtag hier etwas vor, aber
er ist immer frei, es zu ändern. Er ist auch frei, ein
neues  Modell  zu  entwickeln,  jede  zukünftige  Lan-
desregierung kann das. Aber so, wie es für meine
Fraktion  selbstverständlich  ist,  dass  es  eben  im
staatlichen  Bereich  zu  einer  zeit-  und  inhaltsglei-
chen  Übernahme  des  Tarifergebnisses  im  TV-L
auch für die Beamten kommt, so ist es für uns ganz
selbstverständlich,  dass  Lehrkräfte  an  freien
Schulen auch an der Entwicklung im TV-L teilhaben
– deswegen haben wir das aufgenommen, Kollegin
Baum –, und zweitens, dass sich dies eben auch in
der Dynamisierungsformel wiederfindet. Gute päd-
agogische Arbeit und tarifliche Entlohnung sind für
die Linke zwei Seiten derselben Medaille. Deswe-
gen  wollen  wir,  dass  sich  die  Dynamisierung  zu
80  Prozent  an  der  durchschnittlichen  Tarifentwick-
lung der letzten drei Jahre orientiert – und das ab
2022 – und zu 20 Prozent an der entsprechenden
Preisentwicklung. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demo- 
kratischen Fraktionen, es freut mich, dass die LAG
freie Schulen den Gesetzesvorschlag von uns be-
grüßt. Wie Sie entnehmen können, legen heute alle
demokratischen  Fraktionen  Gesetzesvorschläge 



gefragt und wie denn das Konzept ist – einen Leh-
rer vor 19 oder 20 Schülern. Eine andere Grund-
schule hat einen Lehrer vor 14 Schülern. Und eine
dritte Grundschule hatte einen Lehrer und einen Er-
zieher vor 12 Schülern. Das heißt, wenn Sie irgend-
einen Pauschalbetrag festlegen, der sich bei durch-
schnittlichen Kosten festmacht, dann wird der dritte
Träger immer hinten runterfallen, denn es wird sich
diese Relation von Lehrkräften und Schülern nicht
in dieser Pauschale widerspiegeln, oder ich setze
die Pauschale so hoch an, dass genau der dritte
Träger sich darin wunderbar wiederfindet. Dann ha-
be ich aber eine deutliche Überfinanzierung bei den
beiden anderen, die eben deutlich weniger Auf-
wand haben. Genau das ist der Punkt. Deswegen
wollen wir eben weg von den Pauschalen, die ir-
gendwo in der Mitte liegen und dem einen eine re-
lativ gute Finanzierung geben, dem anderen eine
einigermaßen Plus-Minus-Finanzierung und dem
Dritten von Anfang an zu wenig geben. Das wollen
wir nicht. Wir wollen tatsächlich, dass eine planbare
Finanzierung eingeführt wird, die eben auf die tat-
sächlichen Bedürfnisse der Schulen eingeht und
die eben genau solchen Unterschieden im pädago-
gischen Konzept auch Rechnung tragen kann. Das
halten wir für wichtig und das können wir mit Pau-
schalen, egal wie wir die Dynamisierungsfaktoren
ansetzen, nicht erreichen. 

Herr Tischner, eines habe ich auch heute gelernt,
die CDU ist niemals verantwortlich, egal ob sie in
der Regierung oder in der Opposition ist. Danke
schön. 

(Beifall SPD)

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Ein
Quatschkopf!)

Präsidentin Keller:
Herr Abgeordneter Tischner, CDU-Fraktion, noch
mal. Bitte. 

Abgeordneter Tischner, CDU:
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte
noch einmal ganz kurz auf das Argument von Herrn
Hartung reagieren. Ich habe da jetzt noch mal sehr
genau zugehört und versucht, Ihrer Argumentation
etwas abzugewinnen, aber wenn man das zu Ende
denkt, machen Sie jetzt nicht nur im Grunde eine
Differenzierung zwischen Schülern im staatlichen
und im freien Bereich, sondern Sie treiben auch
noch einen Keil hinein in die Landschaft der freien
Schulträger. Wie Sie dieses Modell letztendlich
auch evaluieren wollen, wie Sie das auflösen wol-
len, wie Sie die Zuweisungen machen wollen, das
ist ja alles infrage. Das Einzige, was passieren wird,

man erlebt innerhalb der Trägerlandschaft eine Rie-
senneiddebatte, und das lehnen wir ab. 

(Beifall CDU, FDP)

Präsidentin Keller:
Gibt es weitere Wortmeldungen? Kann ich nicht se-
hen. Dann hat für die Landesregierung Minister
Holter das Wort. Bitte schön. 

Holter, Minister für Bildung, Jugend und Sport:
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abge-
ordneten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lie-
be Zuhörerinnen und Zuhörer! Ich bin etwas später
gekommen, dafür möchte ich mich entschuldigen,
weil wir heute in der Frühe eine Videoschaltkonfe-
renz in der Kultusministerkonferenz durchgeführt
haben und uns noch mal verständigt haben, wie die
Situation in Deutschland in den Ländern aussieht,
im Schulbetrieb unter Pandemie-Bedingungen. Die
Kultusministerkonferenz ist sich einig – und zwar
über die Parteigrenzen hinweg, Frau Gebauer aus
NRW, FDP, auch die Kollegen aus der CDU und
aus der SPD und ich –, dass die Schulen weiter of-
fenbleiben, dass der Präsenzunterricht garantiert
wird und die Hygienebedingungen und die Infekti-
onsschutzmaßnahmen weiter umgesetzt werden.
Wir haben genug Möglichkeiten, und zwar in Thü-
ringen wie auch in den anderen Ländern, um auf ei-
ne Entwicklung des Infektionsgeschehens zu re-
agieren. Das wollte ich hier als Sachinformation
dieser Übereinstimmung auch noch mal deutlich
machen. Also herzlichen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, CDU, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, FDP)

Und wenn Kollege Wolf auch den Kollegen, Frau
Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis, gedankt hat, die
hier die Hygienemaßnahmen umsetzen, finde ich
das auch vollkommen in Ordnung. Ich will auch sa-
gen, dass in den Schulen – und zwar in den freien
genauso wie in den staatlichen Schulen – Lehrerin-
nen und Lehrer und viele andere dabei sind, die
Hygienekonzepte umzusetzen und dabei auch wei-
terhin guten Unterricht machen. Auch das gehört
einfach dazu, und herzlichen Dank an alle Kollegin-
nen und Kollegen in den freien und in den staatli-
chen Schulen. 

(Beifall DIE LINKE, CDU, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, FDP)

Ich bin der Debatte mit großer Aufmerksamkeit ge-
folgt und kann feststellen, dass es Einigkeit gibt. Ich
meine, das haben wir auch nicht immer. Also, es
gibt ja Einigkeit zwischen allen Parteien, allen Frak-
tionen hier, alle bekennen sich zu den Schulen in
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freier Trägerschaft. Wir haben manchmal andere
Debatten, da gibt es totale Gegensätze, inhaltlicher
Art meine ich jetzt, nicht menschlicher Art – und
das ist hier an diesem Punkt etwas durchaus Wich-
tiges, weil damit ein Fundament gegeben ist, wie
man den parlamentarischen Prozess, über den ja
die Rednerinnen und Redner gesprochen haben,
dann auch vorantreibt. Deswegen ist es mir wichtig,
auch zu sagen, dass die Schulen in freier Träger-
schaft natürlich das Schulwesen in Thüringen berei-
chern und ergänzen und dass sie Ausdruck eines
vielfältigen Bildungsangebots sind, und natürlich
haben sie die Aufgabe, neben den staatlichen
Schulen, in ihrer eigenen Verantwortung zur Bil-
dung und Erziehung der jungen Menschen beizu-
tragen. Sie entsprechen in ihren Bildungs- und Er-
ziehungszielen den staatlichen Schulen. Da gibt es
auch gar keinen Dissens zwischen den Trägern
und den Beteiligten, die den Schulunterricht da
durchführen, mit mir oder mit dem Ministerium, ich
glaube, auch nicht mit der Politik. Die Träger sind
für die Thüringer Landesregierung unverzichtbare
Partner, auch wenn es darum geht – auch darüber
haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Par-
lament gesprochen –, gemeinsam gegen den Leh-
rermangel und gegen den Unterrichtsausfall vorzu-
gehen und Fachkräfte zu gewinnen. Ich will Ihnen
auch sagen – ich kann das nicht beurteilen, wie das
vor 2017 war oder vor 2014 –, dass es einen sol-
chen intensiven Dialog mit der Landesarbeitsge-
meinschaft der Schulen in freier Trägerschaft, wie
er in den letzten Jahren seit 2017 stattgefunden
hat, vorher nicht gegeben hat. Wir haben uns regel-
mäßig getroffen, wir haben uns regelmäßig ausge-
tauscht zu den Inhalten und dem, was Sie als Par-
lamentarierinnen und Parlamentarier aufgemacht
haben, und ich kann Ihnen sagen, dass wir beim
ersten Lockdown im Frühjahr sehr intensiv mit der
LAG auch über die Situation an den freien Schulen
gesprochen haben – wöchentlich. Ich habe wö-
chentlich mit der LAG eine Telefonkonferenz durch-
geführt, um auch über die Situation zu sprechen
und notwendige Entscheidungen gemeinsam zu
treffen, wie es denn an den freien Schulen weiter-
geht, weil sie sich natürlich auch an dem orientiert
haben, was in den staatlichen Schulen entschieden
und umgesetzt wurde. 

Es ist angesprochen worden, liebe Kolleginnen und
Kollegen, dass der Thüringer Verfassungsgerichts-
hof im Jahre 2014 eine Entscheidung getroffen hat.
Diese Entscheidung hat dazu geführt, dass dieses
Gesetz, das Thüringer Gesetz über die Schulen in
freier Trägerschaft, erstens beschlossen wurde,
aber auch zum Jahresende ausläuft. Das ist eine
bekannte Tatsache und daher haben wir gemein-
sam eine Notwendigkeit, über den Jahreswechsel

hinaus zu regeln, wie denn die Finanzierung der
Schulen in freier Trägerschaft erfolgen soll. 

Es geht um Planungssicherheit, es geht um Trans-
parenz bei der Berechnung der staatlichen Finanz-
hilfen. Das war in der Vergangenheit wichtig und
das soll auch in Zukunft so sein, weil es natürlich
eine der Grundlagen ist, damit die Schulen in freier
Trägerschaft überhaupt ihren Auftrag und ihren An-
spruch umsetzen können.

Die Zahlen sind schon genannt worden. Im Schul-
jahr 2020/2021 lernen 27.650 Schülerinnen und
Schüler an 165 freien Schulen in Thüringen, das
sind 11 Prozent. Das ist schon eine beachtliche
Zahl und macht auch deutlich, dass es ein Interes-
se gibt, genau diesen pädagogischen Konzepten
an diesen Schulen zu folgen. Ich glaube, es ist gar
nicht mal die Frage, ob die Schule frei ist, denn es
ist immer, welches Konzept bietet welche Schule
an, und die Eltern diskutieren das in den Familien,
ob man denn diesem Konzept zugeneigt ist und
das als das richtige für das jeweilige Kind betrach-
tet. Das, glaube ich, ist die Motivation, sich für die
eine oder andere Schulart zu entscheiden. 

Selbstverständlich – auch das ist kein Dissens –
bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung dieser
Schulen in freier Trägerschaft. Die drei Säulen sind
genannt worden: der Eigenanteil des Trägers, das
Schulgeld und die Finanzhilfe des Freistaats. Klar
ist, die staatliche Finanzhilfe ist dabei der größte
Brocken und natürlich ist es vollkommen berechtigt,
dass die Finanzierung der freien Schulen eine
staatliche Aufgabe ist, und das wird auch so blei-
ben. 

Was ich nicht möchte, ist, dass die Schulen in freier
Trägerschaft Schulen werden für eine bestimmte
Klientel, für eine bestimmte Gruppe in der Gesell-
schaft – sprich: für die Besserverdienenden.

(Beifall DIE LINKE, CDU, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, FDP)

Freie Schulen bedürfen des Zugangs für jedes
Kind, egal aus welchem Haushalt und mit welchem
Einkommen dieser Haushalt ausgestattet ist. Des-
wegen ist es auch eine sozialpolitische Frage, ob
der Zugang zu den freien Schulen tatsächlich für al-
le möglich ist, wenn ich mich dann entscheiden will,
wie ich schon gesagt habe, dem pädagogischen
Konzept zu folgen.

Das hat auch etwas mit dem zu tun, was diskutiert
wurde, wie viel Geld denn den freien Schulen zur
Verfügung steht. Ansonsten würden die Elternbei-
träge in die Höhe schießen und bestimmte Familien
– ist ja klar, welche das sind – könnten sich das
dann nicht mehr erlauben.
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Die freien Träger erhalten bisher in der Regel
80 Prozent der Schülerkostenjahresbeträge, da-
rüber ist gesprochen worden, und wir wissen, dass
diese Finanzierungsregelung zum Jahresende aus-
läuft. Kollege Wolf hat hier berichtet, wie der Ver-
handlungsprozess gelaufen ist. Wir – Frau Heesen,
meine Staatssekretärin, und ich – haben mit der
Landesarbeitsgemeinschaft hier sehr intensiv und
zügig verhandelt. Das waren auch Verhandlungen
auf Augenhöhe, würde ich sagen, also wir sind da
gar nicht sozusagen mit den Instrumenten aufein-
ander losgegangen – im Gegenteil –, sondern wir
haben inhaltlich diskutiert, die unterschiedlichen
Positionen ausgetauscht und sind dann zu einem
Ergebnis gekommen. Ich darf feststellen, dass die-
ses Ergebnis weitestgehend Grundlage auch der
Gesetzentwürfe hier im Hohen Hause ist. Das ist
auch gut so und das Ergebnis – wie gesagt – ist be-
kannt und das ist die Grundlage Ihrer weiteren Dis-
kussion. Jetzt liegt der Ball bei Ihnen und das, glau-
be ich, ist auch wichtig. 

Ich finde es schon einen Gewinn an parlamentari-
scher Arbeit, an parlamentarischer Kultur, dass wir
jetzt vier Vorschläge haben, vier Gesetzentwürfe.
Normalerweise ist es so, es gibt einen Gesetzent-
wurf und alle verhalten sich zu diesem Gesetzent-
wurf. Jetzt haben wir auf einmal vier Gesetzentwür-
fe, ich empfinde das wirklich als einen Gewinn an
parlamentarischer Kultur, da kann man nämlich mal
vergleichen, wer was will. Da wird nicht nur gesagt,
also du willst das und deswegen bin ich dagegen,
sondern viele haben sich hier eindeutig positioniert. 

Diese hier vorliegenden Gesetzentwürfe haben ei-
nes gemein: dass zum 31. Dezember das alte Ge-
setz ausläuft und wir eine neue Rechtsgrundlage
brauchen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass
wir dann zum Jahresbeginn eine neue Rechts-
grundlage haben. Es steht mir fern und es wider-
spricht auch meinem Verständnis als Minister Ihnen
gegenüber – das ist einfach mein Respekt –, die
einzelnen Gesetzentwürfe jetzt zu bewerten. Sie
werden sicherlich im Ausschuss klar darüber disku-
tieren, vielleicht auch Fragen an die Regierung ha-
ben, die wir auch gern beantworten werden.

Ich erlaube mir aber, einen Hinweis zu geben. Das
Verfassungsgericht hat ja nicht nur Entscheidungen
getroffen, wie das Gesetz aussehen soll, sondern
der Verfassungsgerichtshof in Thüringen hat auch
gesagt, dass es um Transparenz geht, dass es um
Verlässlichkeit geht, dass es um Nachvollziehbar-
keit geht. Das müssen wir bei der Gesetzesarbeit
immer berücksichtigen, das muss eigentlich jedem
klar sein, dass das, was im Gesetz steht, egal was
am Ende herauskommt, dann auch diesen Kriterien
entspricht. Ansonsten hätten wir ein Problem mit

dem, was uns der Verfassungsgerichtshof mit auf
den Weg gegeben hat. 

Ja, der Ball liegt bei Ihnen, Sie sind jetzt zuständig,
wie immer bei Gesetzgebungsverfahren. Ich bin op-
timistisch, wie es viele Rednerinnen und Redner
gesagt haben, dass das auch zu leisten ist, weil es
erstens das Bekenntnis der Fraktionen gibt zu den
freien Schulen, zweitens eine Grundlage da ist, was
die Schülerkostenjahresbeträge betrifft, und es
auch den Willen gibt, so habe ich das zumindest
verstanden, diese Arbeit noch in diesem Jahr auf
den Weg zu bringen. Deswegen bin ich überzeugt,
dass wir das gemeinsam in einem zügigen Tempo
auch zu Ende bringen, um dann auch sagen zu
können: Das Parlament hat es geschafft, eine gute
Finanzgrundlage für die Finanzierung der freien
Schulen ab 01.01.2021 zu geben. Herzlichen Dank
für die Aufmerksamkeit. Danke schön. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Präsidentin Keller:
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Da-
mit kommen wir zu den Abstimmungen. Darf ich da-
von ausgehen, dass für alle Entwürfe mindestens
die Überweisung an den Ausschuss für Bildung, Ju-
gend und Sport beantragt wird? 

Dann kommen wir zur Abstimmung zu dem Gesetz-
entwurf der Fraktion der CDU. Es ist Überweisung
an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
beantragt. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. Das sind die Stimmen aus allen
Fraktionen. Gegenstimmen? Sehe ich keine.
Stimmenthaltungen? Sehe ich auch keine. 

Ist eine weitere Ausschussüberweisung beantragt?
Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zu dem Gesetzentwurf der Frak-
tion der FDP. Auch hier ist Überweisung an den
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport bean-
tragt. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. Das sind die Stimmen aller Frak-
tionen. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltun-
gen? Sehe ich auch keine. Dann ist der Ausschuss-
überweisung zugestimmt.

Wird eine weitere Überweisung beantragt? Das ist
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung zu dem Gesetzent-
wurf der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die
Grünen. Es ist Überweisung an den Ausschuss für
Bildung, Jugend und Sport beantragt. Wer dem zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. Das sind ebenfalls wieder die Stimmen aller
Fraktionen. Gegenstimmen? Sehe ich keine.
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Stimmenthaltungen? Sehe ich auch keine. Dann ist
der Ausschussüberweisung ebenfalls zugestimmt.

Ist eine weitere Ausschussüberweisung beantragt?
Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zu dem Gesetzentwurf der Fraktion
der SPD. Hier ist Überweisung an den Ausschuss
für Bildung, Jugend und Sport beantragt. Wer dem
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. Das sind die Stimmen aus den Fraktionen
Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP und
CDU. Wer ist gegen die Ausschussüberweisung?
Das sind die Stimmen aus der Fraktion der AfD.
Wer enthält sich der Stimme? Das ist niemand. Da-
mit ist auch hier die Ausschussüberweisung an den
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport ange-
nommen.

Gibt es eine weitere Beantragung? Das ist nicht der
Fall. 

Ich kann die Tagesordnungspunkte 12 a, b, c und d
an der Stelle abschließen. Ich rufe auf den Tages-
ordnungspunkt 14

Thüringer Gesetz für den Fall
der vorzeitigen Durchführung
von Neuwahlen für den Thürin-
ger Landtag im Jahre 2021 so-
wie zur Änderung weiterer
wahlrechtlicher Vorschriften
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2043 - korrigierte
Fassung - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht jemand aus den Fraktionen Die Linke, der
SPD und Bündnis 90/Die Grünen das Wort zur Be-
gründung? Ja, das ist der Fall. Herr Abgeordneter
Dittes, Sie haben das Wort. 

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es
liegt Ihnen ein Gesetz für den Fall der vorzeitigen
Durchführung von Neuwahlen für den Thüringer
Landtag im Jahr 2021 vor und ich bin mir sicher, es
wird einige Schlaumeier unter uns geben – ich bin
ja manchmal auch einer –, die dann in der Debatte
darauf hinweisen, dass diese Wahl doch noch gar
nicht festgelegt sei und die nächste geplante Wahl
zu diesem Thüringer Landtag im Jahr 2024 zu erfol-
gen hat. Das ist formal richtig, aber die Tatsache,
dass wir über eine Neuwahl des Thüringer Land-
tags im Jahr 2021 reden, die im Übrigen 70 Prozent

der Thüringerinnen und Thüringer richtig und wich-
tig finden, hat natürlich eine Vorgeschichte.

(Beifall DIE LINKE)

Nach dem von CDU und FDP bewusst herbeige-
führten Tabubruch hat dieser Thüringer Landtag
Vertrauen in der Öffentlichkeit, aber auch politische
Legitimation in vielen Augen von Thüringerinnen
und Thüringern verloren. Auch das Vertrauen zwi-
schen Fraktionen ist erheblich beeinträchtigt. Ich
will daran erinnern, dass bereits am 6. Februar, ei-
nen Tag nach der Wahl des Ministerpräsidenten,
der Kurzzeitministerpräsident, der mit den Stimmen
der AfD gewählt worden ist, nicht nur seinen Rück-
tritt ankündigte, sondern auch im Namen der FDP-
Fraktion den Vorschlag machte und sich dafür aus-
sprach, den Thüringer Landtag so schnell wie mög-
lich neu zu wählen. Es waren im Übrigen auch Par-
teien wie SPD und Linke, die diese Forderung auch
in dieser Zeit erhoben haben. Letztendlich waren es
die Parteien CDU, Linke, SPD und Grüne, die sich
politisch darauf verständigt haben, den Landtag
nach dem Beschluss des Haushalts für 2021, weil
das der politischen Verantwortung eines Landtags
entspricht, neu zu wählen. 

Meine Damen und Herren, diese Vereinbarung hat
politisches Gewicht, denn sie ist Ausdruck des De-
mokratieprinzips. Ausdruck des Demokratieprinzips
ist es, dass die Wählerinnen und Wähler der Sou-
verän sind und über die politischen Belange in ei-
nem Land grundsätzlich durch die Abgabe ihrer
Stimme zur Wahl eines Parlaments mitentscheiden.
Ich will Sie daran erinnern, vor einer Woche hatten
wir hier an dieser Stelle im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie darüber gesprochen, dass de-
mokratische Prinzipien durch Infektionsgeschehen
nicht beeinträchtigt werden dürfen. Das trifft das
Parlament, was sich wesentliche Entscheidungen
vorbehalten will. Umso mehr trifft es diejenigen, die
uns mit ihrer Stimme bei einer Wahl erst die politi-
sche Legitimation verschaffen. Es trifft eben auch
auf den Wählerwillen zu, der uns als Parlament bil-
det und konstituiert. Daraus ergibt sich eine beson-
dere Verantwortung, Vorsorge zu treffen für den
heute formal rechtlich noch nicht bestehenden Fall
einer Neuwahl im Jahr 2021.

Vorsorge in zweierlei Hinsicht: Wir müssen daran
erinnern, dass die Neuwahl in dieser Form durch
die vorzeitige Auflösung des Thüringer Landtags
seit 1990 oder seit Bestehen der Thüringer Verfas-
sung 1994 noch nie praktiziert worden ist, wir also
überhaupt keine praktischen, aber auch keine
rechtlichen Erfahrungen mit den dann geltenden
verkürzten Fristen in Thüringen haben. Wir müssen
in Kenntnisnahme der Landeswahlgesetze anderer
Länder feststellen, dass insbesondere bei verkürz-
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ten Fristen infolge von vorzeitigen Neuwahlen eines
Parlaments die Unterschriften, die insbesondere
kleine Parteien zu leisten haben, erheblich reduziert
werden. Das ist in Thüringen im Landeswahlgesetz
nicht der Fall. Das führt bei einer vorgezogenen
Neuwahl zu einer verfassungsrechtlichen Infrage-
stellung dieser Wahl und zu deren Anfechtbarkeit.
Kleinere Parteien haben entsprechende Klagen an-
gekündigt. Nach Wertung dieser Ankündigungen
und nach Kenntnisnahme des Landeswahlgesetzes
sind wir der dringenden Überzeugung, dass für den
Fall vorgezogener Neuwahlen grundsätzlich ent-
sprechende Anpassungen im Landeswahlgesetz
vorgenommen werden müssen. 

Wir sind zweitens der Auffassung, dass wir ange-
sichts der Pandemiesituation die Grundlagen dafür
schaffen müssen, dass auch unter den Bedingun-
gen der Pandemie und auch unter den Bedingun-
gen des einzuhaltenden Infektionsschutzes bei ei-
ner Wahl als grundlegendes demokratisches Prin-
zip die Wahlrechtsgrundsätze „allgemein“, „unmit-
telbar“, „frei“, „gleich“, „geheim“ zwingend einzuhal-
ten sind. Wenn das unter den gegenwärtigen recht-
lichen Bedingungen nicht möglich ist, dann müssen
wir entsprechend nachsteuern. Das hat etwas mit
Gesundheitsschutz, aber auch etwas mit demokra-
tischen Wahlgrundsätzen zu tun.

Weil einer dieser Wahlgrundsätze die geheime
Wahl ist, will ich zu § 5 im Neuwahlgesetz vielleicht
noch mal explizit erwähnen, wir sind uns bewusst,
dass die hier zur Diskussion gestellte Regelung
durchaus verfassungsrechtlichen Bedenken begeg-
net. Die sind auch bei uns in den antragstellenden
Fraktionen vorhanden und die sind nicht gerade un-
erheblich, weil natürlich mit einer flächendeckenden
Briefwahl der Geheimhalt der Wahl durchaus infra-
ge zu stellen ist. Deswegen werden wir natürlich
nicht nur eine Formulierung diskutieren, die eine Ul-
tima Ratio, also wirklich den äußersten Ausnahme-
fall darstellen kann, wenn wirklich der Besuch eines
Wahllokales nicht mehr möglich ist. Aber wir wollen
es deswegen auch zur Diskussion oder hier in das
Antragsverfahren einbringen, weil wir nur so die
Möglichkeit haben, im Rahmen des Anhörungsver-
fahrens im Ausschuss mit Verfassungsrechtlern da-
rüber zu diskutieren, ist es sinnhaft, diese Regelung
vorzunehmen, und ist es tatsächlich auch verfas-
sungsrechtlich vertretbar. Das heißt, wir haben ei-
nen Abwägungsprozess vorzunehmen. Diesen Ab-
wägungsprozess könnten wir nicht vornehmen,
wenn wir diese Regelung nicht vorschlagen wür-
den. Insoweit ist das kein Vorgriff auf die Entschei-
dung, sondern eine Einladung zur Diskussion. Die
möchte ich aussprechen und beantrage namens
der antragstellenden Fraktionen die Überweisung
federführend an den Innen- und Kommunalaus-

schuss und mitberatend an den Justizausschuss.
Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Damit eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat
Frau Abgeordnete Marx für die SPD-Fraktion. 

Abgeordnete Marx, SPD:
Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegin-
nen und Kollegen, liebe Zuschauerinnern und Zu-
schauer am Livestream, in der Tat, es wäre zu spät,
wenn wir erst die Wahl, die vorzeitige Neuwahl be-
schließen müssten, um uns dann erst Gedanken zu
machen, wie wir die pandemiesicher ausgestalten
können. Deswegen müssen wir jetzt planerisch hier
sozusagen in eine Vorleistung treten, denn wir müs-
sen leider damit rechnen, dass zum Zeitpunkt der
avisierten Neuwahl wir möglicherweise oder mit
ziemlicher Sicherheit noch unter Versammlungsein-
schränkungen werden leben müssen. Und eines
wollen wir nicht, wir wollen zwar die Bürgerinnen
und Bürger wählen lassen, das ist ja auch der
Wunsch von vielen, aber nicht um den Preis der
Gefährdung von Leib und Leben oder ihrer Ge-
sundheit. Die Regelungen sind in der Tat kompli-
ziert, aber sie sind jetzt hier nicht einfach aus der
Luft gegriffen oder nur mit der heißen Nadel schnell
zusammengestrickt, sie lehnen sich an die Rege-
lungen an, die im Bund schon getroffen worden
sind für die Bundestagswahl und auch in zwei Bun-
desländern – zwei sind es, glaube ich –, die dann
auch im nächsten Frühjahr planmäßig wählen. Na-
türlich gibt es einen wesentlichen Unterschied, den
finden Sie auch in den Begründungen dieser Ge-
setze, das will ich auch nicht geheim halten. In den
Begründungen der ähnlich gestalteten Gesetze für
diese Wahlen im Bund und zwei anderen Bundes-
ländern heißt es natürlich, dass bestimmte Ein-
schnitte, Einschränkungen in das normale Wahl-
recht dadurch gerechtfertigt werden, dass die Peri-
odizität, so heißt es im Juristendeutsch, der Wahl
ansonsten gefährdet sei. Periodizität meint natürlich
den Ablauf einer normalen Wahlfrist. Und wir haben
hier in Thüringen, das will ich gar nicht beschöni-
gen, natürlich eine andere Lage, nämlich die vorzei-
tige Wahl. Aber dennoch ist sie in gewisser Weise
schon vergleichbar, weil die Periodizität zwar formal
nicht erreicht ist, aber das Verfallsdatum im Auge
der Bürgerinnen und Bürger eben schon im Februar
erreicht worden war, es deswegen diese Verabre-
dung gibt im Stabilitätsmechanismus, unseren Bür-
gerinnen und Bürgern, die jetzt vielleicht auch zu-
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schauen, dann auch die Möglichkeit zur Wahl zu
geben. 

Aber wie gesagt, wir wollen hier nicht so tun, als sei
das alles rechtlich vollkommen unkompliziert. Des-
wegen werden wir uns im Ausschuss, also sowohl
im Innen- und Kommunalausschuss als auch im
Justizausschuss, sicherlich ausführlich damit be-
schäftigen müssen, wie praktikabel, aber auch wie
rechtssicher bestimmte Regelungen sind. Aber es
ist ein Angebot bzw. eine Vorkehrung, dass wir un-
ser Versprechen vorzeitiger Neuwahlen auch unter
Pandemiebedingungen einlösen können. Ich freue
mich deshalb auf juristisch und pragmatisch tiefge-
hende Beratungen, die wir auf jeden Fall brauchen,
zu den einzelnen Vorschriften in den beiden ge-
nannten Ausschüssen, in die wir gemeinsam mit Ih-
nen den Gesetzentwurf überweisen wollen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Walk für die CDU-
Fraktion. 

Abgeordneter Walk, CDU:
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf wollen die Regierungsfraktionen Vorkehrun-
gen dafür treffen, dass, ich zitiere aus der Begrün-
dung, „[…] die rechtsstaatliche Integrität der Wahl-
handlung und der Wahlvorbereitung unter Wahrung
der allgemeinen Wahlgrundsätze möglichst auch
unter den Bedingungen einer Pandemiesituation
gewahrt werden kann“. Dieser Satz aus der Be-
gründung des Entwurfs trifft den Kern. Denn es
geht in der Sache um die Möglichkeit der Ein-
schränkung rechtsstaatlich verankerter Wahlrechts-
grundsätze in einem verfassungsrechtlich zulässi-
gen Rahmen. Es geht also um die Frage, welche
Einschränkungen geboten sind, um dem Schutz der
Gesundheit auf der einen Seite im Wahlrecht Rech-
nung zu tragen, und darum, wie man solche Ein-
schränkungen dann auf der anderen Seite auch ge-
setzlich beschreibt. Keine einfache Aufgabe! Inso-
weit ist begrüßenswert, dass sich die antragstellen-
den Fraktionen dieser verfassungsrechtlichen Di-
mension und des Ausnahmecharakters ihrer Vor-
schläge auch bewusst zu sein scheinen. Sie ver-
weisen in der Begründung des Gesetzentwurfs auf
die Notwendigkeit des parlamentarischen Anhö-
rungsverfahrens, um dort die verfassungsrechtliche
Zulässigkeit des Entwurfs unter Einbeziehung ver-
fassungsrechtlicher Experten zu prüfen. Das ist
auch dringend geboten und bei einem solch sorg-

fältigen Vorgehen haben Sie selbstverständlich
auch die Unterstützung der CDU-Fraktion. Aber ge-
nau aus diesem Grund, nämlich der enormen auch
verfassungsrechtlichen Tragweite des Gesetzent-
wurfs, hätten wir uns eine vorherige Abstimmung
und Einbindung nicht nur gewünscht, sondern for-
dern sie geradezu ein. 

(Beifall CDU)

Denn klar ist doch: Bei verfassungsrechtlichen
Grundfragen darf es keine Schnellschüsse geben. 

(Beifall CDU)

Lassen Sie mich exemplarisch auf zwei Punkte ein-
gehen, die mir besonders wichtig erscheinen, weil
sie für die rechtlichen Unwägbarkeiten im Gesetz-
entwurf kennzeichnend sind. Punkt 1: Die Befugnis
und Anordnung einer ausschließlichen Briefwahl im
gesamten Wahlgebiet einer Landtagswahl, also § 5
des Gesetzentwurfs – Kollege Dittes ist schon da-
rauf eingegangen – bedarf einer solchen eingehen-
den verfassungsrechtlichen Prüfung und Abwä-
gung. Wahlen – das wissen wir – sind grundsätzlich
als Präsenzwahlen zu organisieren. Die Präsenz-
wahl trägt vor allem dem verfassungsrechtlichen
Prinzip der geheimen Wahl Rechnung. Daneben
soll jeder, der dies für sich selbst in Anspruch neh-
men möchte, die Möglichkeit zur Briefwahl haben.
Deren verfassungsrechtliche Zulässigkeit ist inzwi-
schen durch das Bundesverfassungsgericht festge-
stellt, schon seit Langem, das Urteil stammt schon
aus dem Jahr 1967. Und schon damals wurde da-
rauf hingewiesen, dass die Briefwahl nicht die allei-
nige und ausschließliche Wahlmöglichkeit sein darf,
und die Entscheidung, von der Möglichkeit der
Briefwahl Gebrauch zu machen, muss zudem auf
die Initiative des oder der Wählenden zurückgehen.
Das ist ganz entscheidend. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat seinerzeit zudem festgestellt, dass
einer unbeschränkten und einer unbedingten Ver-
pflichtung zur Briefwahl die Grundsätze der Wahl-
freiheit und der Grundsatz des Wahlgeheimnisses
entgegenstehen. Oder kurz: Niemand darf zu einer
Briefwahl gezwungen werden. Und ob und inwie-
weit das auch in Zeiten einer Pandemie gerade
nicht gelten soll, das müssen wir in den Ausschüs-
sen sorgfältig prüfen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Ge-
setzentwurf birgt genau an diesen verfassungs-
rechtlichen Problemstellen Unschlüssigkeiten, zu-
mindest mit Blick auf die angeführte Begründung.
Er verweist auf anlassbezogene gesetzliche Rege-
lungen der anderen Länder – Frau Kollegin Marx ist
kurz darauf eingegangen. Ich will es noch mal ein
bisschen vertiefen. Die konkret angeführte bayeri-
sche Regelung – dort in Artikel 9a Abs. 2 Nr. 2 des
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dortigen Infektionsschutzgesetzes – betrifft den Ein-
zelfall der Stichwahlen bei den bayerischen Ge-
meinde- und Landkreiswahlen 2020 und lässt sich
mit einer Landtagswahl kaum vergleichen. Diese
bayerische Regelung – wissen wir – war seinerzeit
in Kreisen der Verfassungsrechtler auch höchst um-
stritten. 

Punkt 2 – Artikel 1 § 2 und die Ergänzung von § 72
des Landeswahlgesetzes –: Hier geht es um die
Parteien. Parteien soll dort ermöglicht werden, ab-
weichend von ihren Satzungen und ohne Präsenz-
versammlungen Wahlbewerber zu benennen. Im
Weiteren sollen Vorschlags- und Vorstellungsrechte
und sonstige Mitgliederrechte im Wege elektroni-
scher Kommunikation wahrnehmbar sein. Entschei-
dend ist die Schlussabstimmung und ob die
Schlussabstimmung über die Kandidatenwahl dann
auch elektronisch oder in obligatorischer Briefwahl
durchgeführt werden kann. Das kommt in dem Ent-
wurf aus unserer Sicht leider nicht eindeutig zum
Ausdruck. § 2 beispielsweise lässt offenbar beides
zu. § 72 Abs. 3 Nr. 3 scheint die elektronische
Schlussabstimmung jedoch auszuschließen. Das
widerspricht sich. Im Ergebnis geht es aber in der
Begründung recht eindeutig zu. Da heißt es, dass
es sich um eine Abschwächung der Anforderung an
die innerparteiliche Demokratie im Sinne des Arti-
kels 21 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes, also das
Parteienprivileg, aus Gründen des Gesundheits-
schutzes handelt. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, so sehr wir
als Fraktion der CDU das Regelungsziel des Ge-
setzentwurfs bejahen und auch unterstützen, so
bleibt doch eines festzustellen, dass wir uns verfas-
sungsrechtlich auf äußerst dünnem Eis bewegen.
Und ob die erforderliche demokratische Legitima-
tion der Wahlbewerber unverhältnismäßig infrage
gestellt wird, auch das ist zu prüfen. Deren Aufstel-
lung muss grundsätzlich denselben rechtlichen An-
forderungen genügen, wie sie für Wahlen selbst
gelten. Bei Kandidatenaufstellungen sind also die
allgemeinen verfassungsrechtlichen Wahlrechts-
grundsätze zu beachten. Und ob eine solche nach
den Regelungen des uns vorliegenden Entwurfs im-
mer noch hinreichend frei, gleich und geheim ist,
auch dazu müssen wir uns Klarheit verschaffen, zu-
mal einiges im Gesetzentwurf noch ein genaues
Hinschauen benötigt. So wird in der Begründung
mitgeteilt, dass es bei Änderung des Wahlrechts –
ich zitiere – „[…] bereits Gegenstand verfassungs-
rechtlicher Rechtsprechung […]“ war, und es wird
auf eine Entscheidung des VGH in Nordrhein-West-
falen verwiesen. Ein Blick in die angegebene Ent-
scheidung belehrt uns dann jedoch, dass das Ver-
fahren – wen wundert es? – ebenfalls die dortige
Kommunalwahl im Frühjahr betraf, eben keine

Landtagswahl. Zudem wurde dieses Verfahren vor
dem Verfassungsgerichtshof ohne Entscheidung in
der Sache eingestellt. Es wurde also damit eben
gerade nichts entschieden. Nunmehr hat der Ver-
fassungsgerichtshof Baden-Württemberg kürzlich
am 09.11. entschieden, dass trotz einer zu befürch-
tenden Beeinträchtigung der Chancengleichheit die
für die Einreichung eines Wahlvorschlags erforderli-
che Zahl von Unterstützungsvorschriften im dorti-
gen Landeswahlrecht in Zeiten der Corona-Pande-
mie zu hoch ist und um 50 Prozent gesenkt werden
kann. Aber die Rechtsprechung – ich will es noch
mal sagen – liegt damit allein zu dieser Frage vor. 

Auch die Begründung der weiter in Anspruch ge-
nommenen Bundestagsdrucksache 18/18110 bringt
uns nicht weiter. Dort geht es um die Anpassung
vereinsrechtlicher Regelungen, die auch für die Zu-
lassung elektronischer Entscheidungsmechanis-
men in den Parteien gelten dürfen. Da ist es aber
wichtig, dass es nur eine Vorauswahl ist, und die
Schlussabstimmung erfolgt – so die Regelung des
Bundes – auf jeden Fall in geheimer Abstimmung
per Briefwahl. 

Sehr geehrte Damen und Herren, klar ist, wenn der
Thüringer Landtag das mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf verbundene Wagnis eingeht, Wahl-
rechtsgrundsätze zu ändern oder gar aufzuheben,
bedarf dies, wie die Koalitionsfraktionen selbst be-
tonen, gründlicher Prüfung, ansonsten würde sich
der Landtag schon im Vorfeld dem Vorwurf ausset-
zen, Verfassungsgrundsätze fahrlässig verletzt zu
haben. 

Letzter Punkt: Gerade angesichts des kurzen Zeit-
raums, der möglicherweise bis zu den Neuwahlen
bleibt, also eine zusätzlich zu berücksichtigende
Besonderheit, ein Novum – das haben wir ja schon
festgestellt, Frau Kollegin – hier in Thüringen,

Präsidentin Keller:
Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist abgelaufen.

Abgeordneter Walk, CDU:
können wir uns ein verfassungsrechtliches Vaban-
quespiel nicht leisten. Ich beantrage namens mei-
ner Fraktion die Überweisung an den Innen- und
Kommunalausschuss, an den Justizausschuss und
zusätzlich an den Verfassungsausschuss. Vielen
Dank. 

(Beifall CDU)

Präsidentin Keller:
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir
treten jetzt in die Lüftungspause für 10 Minuten ein.
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Danach erhält das Wort Frau Abgeordnete Henfling
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Vizepräsidentin Marx:
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bit-
ten, wieder Platz zu nehmen. Wir haben noch ein
gutes Stück Arbeit vor uns. Wie schon angekündigt,
erhält als nächste Rednerin beim Tagesordnungs-
punkt 14 die Kollegin Henfling von der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen das Wort. Bitte schön.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, sehr geehrte Präsidentin,
wir beraten weiter zum Thema des Wahlgesetzes
und die Ermöglichung der Neuwahlen im nächsten
Jahr. Wir haben uns mit der CDU als Regierungs-
koalition darauf verständigt, dass im nächsten Jahr
Wahlen stattfinden. Diese Verständigung haben wir
getroffen, bevor wir in eine Pandemiesituation ge-
kommen sind, die wir in diesem Ausmaß auch in
Deutschland so noch nicht hatten. Deswegen betre-
ten wir natürlich gerade in Bezug auf die Landtags-
wahlen hier Neuland. Nichtsdestotrotz finden wir,
dass, wenn wir Vereinbarungen treffen, wir uns
auch an selbige halten. Dann müssen wir auch in
außerordentlichen Situationen wie einer Pandemie
sicherstellen, dass wir diese Vereinbarungen einlö-
sen können. Vor dieser Herausforderung stehen wir
gerade. Es wäre natürlich möglich gewesen, noch
ein bisschen abzuwarten, bis wir vielleicht eher wis-
sen, was nächstes Jahr passiert. Ich glaube aber,
angesichts der Tatsache, dass wir vielleicht jetzt ir-
gendwann einen Impfstoff bekommen, aber auch
wissen, wie lange es dauert, bis der tatsächlich ver-
fügbar ist und die Leute auch durchgeimpft sind,
müssen wir hier handeln. Das sollten wir nicht allzu
kurzfristig tun, denn ansonsten begeben wir uns,
glaube ich, noch mal auf deutlich dünneres Eis, als
wenn wir jetzt zumindest versuchen, das gezielt zu
diskutieren. 

Herr Walk, lassen Sie mich ganz kurz auf einige
Sachen eingehen, die Sie vorhin gesagt haben. Ich
nehme ja zur Kenntnis, dass die CDU-Fraktion im-
mer mal wieder frühzeitig eingebunden werden
möchte. Ich glaube, Sie befinden sich da auch in so
einem gewissen Widerstreit mit sich selbst. Auf der
einen Seite wollen Sie immer früh eingebunden
sein, auf der anderen Seite wollen Sie aber mit Rot-
Rot-Grün dann doch nicht so viel zu tun haben. Ich
glaube, da müssen Sie dann endlich eine Entschei-
dung treffen. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Wir befinden uns nicht in einer Koalition mit Ihnen,
dementsprechend, glaube ich, ist es der völlig nor-
male Gang, 

(Zwischenruf Abg. Zippel, CDU: Parlamenta-
risches Verhalten ist das – nichts anderes!)

dass wir uns jetzt hier und dann eben auch in den
zuständigen Ausschüssen über das Thema aus-
führlich unterhalten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch zu
dem Punkt, den Herr Walk aufgeworfen hat in Be-
zug auf die parteiinternen Abstimmungsprozesse
und Wahlprozesse: Da habe ich nicht so ganz ver-
standen, wo Ihr Problem liegt. In § 72 ermächtigen
wir das Innenministerium, es den Parteien zu er-
möglichen. Dort steht eigentlich relativ explizit drin,
dass die Endabstimmungen dann in Brief- oder ku-
muliert in Urnenwahlen stattfinden. Meine Partei
praktiziert das im Übrigen schon länger. Wir stim-
men auf Parteitagen elektronisch ab und machen
dann eine Endabstimmung schriftlich. Das ist also
auch nicht unbedingt das absolute Neuland, was
wir da betreten. 

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Das ist ein
Widerspruch zu § 10!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, andere
Problemlagen, die wir in dem Gesetz auch regeln
müssen, hat uns jetzt noch mal die aktuelle Ent-
scheidung in Baden-Württemberg bei der Frage der
Absenkung der Unterstützungsunterschriften aufge-
zeigt. Auch hier in Thüringen hat die ÖDP bereits in
einem offenen Brief angekündigt, der, glaube ich,
auch an alle Fraktionen gegangen ist, dass sie das
beklagen wird, wenn wir da nicht handeln. Ich finde,
das ist auch durchaus berechtigt. Wir müssen hier
auch sicherstellen, dass Parteien, die noch nicht im
Landtag sitzen und auf Unterstützungsunterschrif-
ten angewiesen sind, entsprechend die Möglichkeit
haben, sich hier für die Wahlen zu bewerben. Da
müssen wir eben darüber reden, ob wir im Ernstfall
die Unterstützungsunterschriften halbieren. Man
muss sehen, ob das am Ende reicht. Auch dazu
müssen wir uns tatsächlich verständigen. Wir ha-
ben auch die Verlängerung der Wahlen bis
20.00 Uhr vorgesehen. Ich glaube, das ist auch ein
wichtiger Schritt, einerseits, um an dem Tag die
Möglichkeit zu geben, das ein wenig zu entzerren,
und allen auch die Möglichkeit zu geben, in so einer
schwierigen Situation tatsächlich ihre Stimme abge-
ben zu können. 

Wo wir alle Bauchschmerzen haben – ich glaube,
da sind wir uns relativ einig –, ist eben die Frage
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der Briefwahlen. Ja, es ist auch völlig korrekt, nie-
mand sollte dazu gezwungen werden, in einer
Briefwahl abzustimmen. Wir haben auch im jetzigen
Vorschlag eine sehr hohe Hürde eingebaut, bei der
das überhaupt erst greifen würde. Wir haben es
aber bewusst mit reingenommen, damit wir es tat-
sächlich auch diskutieren können. Ja, natürlich wi-
dersprechen solche Regelungen Wahlrechtsgrund-
sätzen wie beispielsweise der öffentlichen Wahl,
der Geheimhaltung der Wahl, auch dem verfas-
sungsrechtlichen Leitbild der Urnenwahl. Aber ge-
nau um das diskutieren zu können in einer Situa-
tion, in der wir noch nicht waren, glaube ich, ist es
wichtig, es reinzuschreiben. Wir werden aber auf
keinen Fall – und ich glaube, da sind wir uns hier
auch einig – ein Gesetz beschließen, was auch nur
den Anschein erweckt, dass es verfassungsrecht-
lich bedenklich oder verfassungswidrig sein kann.
Das heißt, wenn wir keine Regelung finden zum
Bereich der Briefwahl, dann, glaube ich, sind wir al-
le bereit, das auch entsprechend nicht anzufassen.
Das ist, glaube ich, auch noch mal wichtig zu beto-
nen. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kolle-
ge Walk hat auch schon zu dem Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil zur Briefwahl ausgeführt. Natür-
lich ist das auch Leitlinie in unseren Diskussionen,
die wir führen wollen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue
mich erst mal darauf, dass wir das grundsätzlich
und grundlegend im Ausschuss diskutieren können.
Auch wir bitten um die Überweisung an den Innen-
ausschuss und an den Justizausschuss. Wir sehen
keine Beratungsnotwendigkeit im Verfassungsaus-
schuss. Dafür ist der Justizausschuss zuständig.
Dem werden wir so nicht zustimmen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordne-
ten Bergner von der FDP-Fraktion das Wort.

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen, wir Freien Demokra-
ten stehen für Digitalisierung und deswegen begrü-
ßen wir natürlich ausdrücklich, dass hier auch ein
Vorstoß in diese Richtung unternommen wird, dass
digitale Parteitage auch einen Weg in dieses Parla-
ment gefunden haben. Mit dem vorliegenden Ent-
wurf möchten die Fraktionen von Rot-Rot-Grün in

Summe vorzeitige Landtagswahlen während Coro-
na ermöglichen. Aber – und das möchte ich hier
klar und deutlich sagen – wir Freien Demokraten
stehen auch für Rechtsstaatlichkeit und für die Ein-
haltung grundlegender Prinzipien der Demokratie.
Eben diese sehen wir bei diesem Entwurf in Gefahr. 

(Beifall FDP)

Der Vorsitzende des Innenausschusses sprach in
der Begründung vom Vertrauensverlust in diesen
Landtag und nicht so sehr über den Inhalt des Ge-
setzentwurfs, den Sie vorlegen. Das hat auch aus
meiner Sicht Gründe. Denn dieser Entwurf ist hand-
werklich so schlecht, dass er erst recht einen Ver-
trauensverlust in das Parlament bewirken müsste,
wenn er denn so auch nur halbwegs das Licht der
Öffentlichkeit erblicken würde. 

Ich will dazu ein paar Punkte erwähnen. Die Rede-
zeit, die wir als kleine Fraktion haben, erlaubt mir
nur, einen kleinen Teil anzureißen. 

Sie haben uns hier eine Notstandsregelung zur
Landtagswahl während Corona vorgelegt. Im Fall
eines wahlrechtlichen Gesundheitsnotstands kann
angeordnet werden, dass ausschließlich per Brief-
wahl gewählt werden darf, je nach Lage in be-
stimmten Gebieten Thüringens; weiter unten nen-
nen Sie dann Naturkatastrophe oder ein ähnliches
Ereignis. Was ist ein solcher Gesundheitsnotstand?
Ist es dasselbe wie eine Naturkatastrophe? Wer
legt das fest? Das, meine Damen und Herren, sind
Fragen, die Sie uns gestellt haben, als wir digitale
Gemeinderatssitzungen ermöglichen wollten. Wir
haben das nachgebessert und daran hätten Sie
sich, glaube ich, ein Beispiel nehmen können. 

Noch eine praktische Frage: Was wollen Sie ma-
chen, wenn dieser Notstand kurzfristig, also kurz
vor der Wahl, eintritt? Dann würden in diesen Not-
standsgebieten Briefwahlen durchgeführt, während
anderenorts bereits die Ergebnisse der Wahllokale
bekannt gegeben werden? Mal von organisatori-
schen Hürden abgesehen wäre das dann schlicht-
weg eine verfassungswidrige Wahlbeeinflussung. 

Natürlich haben Sie auch die Herausforderungen
der Parteien gesehen, ihre Kandidaten zu wählen.
Es soll zugelassen werden, dass Parteien ohne
Versammlungen Wahlbewerber aufstellen dürfen.
Dazu darf das dann auch ohne Grundlage in der
Satzung der Partei passieren. Das, meine Damen
und Herren, scheint uns keine Lösung zu sein. Das
Problem, dass Parteien sich während der Pande-
mie nicht versammeln können, ist bekannt. Überall
wird über digitale Wahlen oder Briefwahlen debat-
tiert. Und Ihre Lösung ist, Kandidaten einfach ohne
Wahl aufzustellen? Da fragen wir uns: Wer in der
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Partei legt das dann fest und wer legitimiert das
dann? 

Ja, meine Damen und Herren, Sie haben weiter
oben geschrieben, dass Sie digitale Wahlen und
Briefwahlen ermöglichen wollen. Das alles hilft aber
nichts, wenn Sie eine solche Passage im Entwurf
haben, die Sie auch noch damit begründen, dass
Abweichungen von geltenden Regeln des Wahl-
rechts und der innerparteilichen Demokratie dann
gerechtfertigt sind, wenn die Periodizität der Wahl
nach der Thüringer Verfassung in Gefahr ist. 

Meine Damen und Herren, wir versperren uns Neu-
wahlen mit Sicherheit nicht. Das haben wir von An-
fang an betont. Aber wir werden die nicht unter
massiver Verletzung von Verfassungsgrundsätzen
mit Rot-Rot-Grün und CDU durchprügeln. Das wird
mit einer Rechtsstaatspartei nicht funktionieren,
meine Damen und Herren. 

(Beifall FDP)

(Heiterkeit SPD)

Auch Ihre Regeln zu digitalen Wahlversammlungen
sind bedenklich. Wahlbewerberinnen und Wahlbe-
werber, die erst während der Versammlung ihre
Kandidatur bekannt geben, können bei einer virtuel-
len Versammlung nicht mehr von allen Wahlberech-
tigten gewählt werden. Zugleich, meine Damen und
Herren, erheben wir verfassungsrechtliche Beden-
ken bezüglich Ihrer pauschalen Erlaubnis für virtu-
elle Wahlversammlungen. Diese genügen nicht den
Wahlrechtsgrundsätzen, an die auch politische Par-
teien gebunden sind. Es bedarf aus aktuellem
Stand immer noch einer schriftlichen Schlussab-
stimmung. Zu diesem Ergebnis kam übrigens der
Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundes-
tags – teilweise wurde es schon angesprochen –,
der sich mit der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit
von Online-Parteitagen und elektronischen Abstim-
mungen bereits befasst hat. 

Hier, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Koali-
tionsparteien, hätte es konkrete Lösungen ge-
braucht, wie man das verfassungsgemäß durchfüh-
ren kann. Ein einfaches Abschreiben beim Bund
reicht deshalb leider nicht aus. 

(Beifall CDU)

Bedenklich ist auch die Regelung, wonach auf-
grund der örtlichen Pandemiesituation ausschließ-
lich im Wege der elektronischen Kommunikation
oder in der Form der Briefwahl gewählt wird. Das ist
heute auch schon angeklungen. Hier schränken Sie
Mitwirkungsrechte von Parteimitgliedern vor Ort
massiv ein. Eine wie von Ihnen normierte Abwei-
chung bedarf einer besonderen Begründung und
darf nicht willkürlich erfolgen. Eine solche findet

sich jedoch im Entwurf nicht. Dabei hätte zumindest
klargestellt werden müssen, dass der Entwurf von
einem wesentlichen Teil, der fehlen muss, spricht.
Aber genau was ist ein wesentlicher Teil? 

Zweitens hätte klargestellt werden müssen, welche
Gründe dann als relevant gelten, um sich von der
Anwesenheit zu entschuldigen. Muss man Sympto-
me aufweisen, sich in Quarantäne befinden usw.?
Es gibt also vieles, was noch zu klären ist. 

Ich kürze ein, meine sehr verehrten Damen und
Herren, mit Blick auf die Redezeit. Ich stelle fest,
dass hier jede Menge Klärungsbedarf ist, dass hier
jede Menge fachlicher Abstimmungsbedarf ist, und
rege an, dass Fraktionen, die sich auf Ministerien
stützen dürfen und können, vielleicht auch den
Sachverstand der dortigen Juristen hätten einholen
sollen. Danke schön.

(Beifall CDU, FDP)

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Was für ein überheblicher
Quatsch!)

Vizepräsidentin Marx:
Als nächster Redner erhält Herr Abgeordneter Bra-
ga von der AfD-Fraktion das Wort.

Abgeordneter Braga, AfD:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich hatte in der Tat gehofft, dass sich die
Fraktionen von FDP und CDU die Einbringungsre-
de des Abgeordneten Dittes genau anschauen,
denn im Wesentlichen sagt er dort: Mensch, das ist
ein Gesetz im Wesentlichen zur Bestrafung von
CDU und FDP wegen des „Dammbruchs vom Fe-
bruar 2020“, und dass Sie das auch in Ihre Bewer-
tung dieses Gesetzes einfließen lassen. Ich stelle
mit großer Vergnügung fest, dass das scheinbar
der Fall war. Sie teilen die Inhalte dieses Gesetzes
genauso wie wir auch nicht, also passt das zu-
nächst einmal. 

(Beifall AfD)

Herr Bergner, ich darf Sie trösten. Auch für große
Fraktionen reicht die Redezeit bei Weitem nicht
aus, um alle Schwächen dieses Gesetzes aufzulis-
ten. Da sind Sie als kleine Fraktion nicht die Einzi-
gen. Es sind so viele Schwächen, auch die großen
Fraktionen werden da Schwierigkeiten haben. „Die
Corona-Pandemie wird sich aller Voraussicht nach
auch auf die für den 25. April 2021 angestrebte vor-
zeitige Durchführung von Neuwahlen in Thüringen
auswirken.“ So die Grundannahme der rot-rot-grü-
nen Fraktionen, die im Wesentlichen auch die Be-
gründung des Gesetzes für den Fall der vorzeitigen
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Durchführung von Neuwahlen darstellt. Das Gesetz
umfasst eine doch recht lange – wie ich gesagt ha-
be – Liste an Änderungen, an Anpassungen des
Wahlrechts; einige von mehr, wie es angeklungen
ist, einige von weniger Bedeutung für die allgemei-
nen Wahlgrundsätze. Nicht zuletzt aufgrund der
verkürzten Redezeit kann jedoch nur auf bestimmte
Punkte eingegangen werden. Wir müssen direkt in
medias res gehen, meine Damen und Herren. 

Das Gesetz sieht etwa eine Absenkung der Zahl
der vorzulegenden Unterstützungsunterschriften
vor. Das haben wir auch schon diskutiert. Ein Min-
destmaß an demokratischer Legitimation muss für
Parteien vorgewiesen werden, die dem Landtag
oder dem Bundestag nicht angehören – das ist
auch schon gesagt worden –, weshalb von einer
gänzlichen Abschaffung der Unterschriften abgese-
hen werden muss. Das ist korrekt. Eine stichhaltige
Begründung tatsächlich für die Absenkung der Zahl
der Unterschriften wurde jedoch nicht geliefert. Das
einfach nur mit Pandemie zu begründen oder mit
den verkürzten Fristen aufgrund der vorgezogenen
Neuwahl, scheint mir ein bisschen flach. Da müs-
sen wir uns sehr genau anschauen, was da beab-
sichtigt ist. 

Oder schauen wir uns doch die Bestimmung in Arti-
kel 1 § 4 an, wonach Wähler in den Wahlräumen ei-
ne Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben. Mei-
ne Damen und Herren, wir müssen hier an dieser
Stelle nicht darüber diskutieren, welche Auswirkun-
gen Mund-Nasen-Bedeckungen in der Pandemie
haben. Das ist eine Diskussion, die wir an anderer
Stelle führen müssen, in anderen Tagesordnungs-
punkten. Das ist aber eine Art Vermummungsgebot
im Wahllokal. Wie dort die Identität der Wähler
noch festgestellt werden soll – und das ist notwen-
dig bei der Präsenzwahl bisweilen –, das steht in
Zweifel.

(Beifall AfD)

Noch brisanter wird es bei der Bestimmung in § 2
des Gesetzes – das wurde auch schon gesagt –,
der Durchführung von Wahlen auf elektronischem
Wege. Dazu wurde schon eine ganze Menge ge-
sagt. Ich will mich auf einen anderen Punkt konzen-
trieren. Und zwar muss die Schlussabstimmung in
geheimer Abstimmung per Briefwahl erfolgen, so
die Bestimmung. Hier stellt sich aus meiner Sicht
erstens die Frage, wie mit Wahlen umzugehen ist,
bei welchen auch bei der Schlussabstimmung keine
absolute Mehrheit für einen Kandidaten vorliegt. Ei-
nige Parteien schreiben das vor. Relative Mehrhei-
ten reichen da nicht aus. Muss dann eine erneute
Briefwahl stattfinden? Da reicht die Zeit manchmal
nicht. Es braucht Präsenzwahlen, auch bei der Auf-
stellung der Kandidaten, meine Damen und Herren. 

(Beifall AfD)

Kann ein Listenplatz aufgrund einer gescheiterten
Wahl nicht besetzt werden, scheitert die Wahl auch
für alle anderen nachfolgenden Listenplätze. Da-
rüber kann nicht hinweggegangen werden. Die
Kandidaten hätten die Möglichkeit, sich auch auf
diesen Listenplatz zu bewerben. Das ist ein Pro-
blem, das können wir nicht so einfach hinwegneh-
men und sagen, wir machen die Wahl einfach als
Briefwahl. 

Die zentrale Frage dieses insgesamt doch sehr um-
strittenen Gesetzes ist aber in der Tat die Feststel-
lung des wahlrechtlichen Gesundheitsnotstandes
für die Durchführung der Wahl als Briefwahl. Da
gibt es eine ganze Reihe von Problemen. Ich möch-
te die auflisten: 

Erstens – vereinfacht gesagt – soll das Gesetz eine
Regelung für den Fall schaffen, dass es zwischen
der Auflösung des Landtags und dem tatsächlichen
Wahltermin zu einer derart sprunghaften Entwick-
lung bei den Corona-Infektionen kommt, dass die
Durchführung der Wahl als Präsenzwahl nicht ge-
boten erscheint. Die Feststellung dieses sogenann-
ten wahlrechtlichen Gesundheitsnotstandes erfolgt
je nach betroffenem Gebiet durch den Landtag
selbst oder durch die Landesregierung im Einver-
nehmen mit dem Gesundheitsausschuss. Hier stellt
sich die Frage, meine Damen und Herren, ob der
Landtag zu einer derartig weitreichenden Entschei-
dung überhaupt noch befugt ist. Sie können gern
auf Artikel 50 Abs. 3 der Verfassung verweisen und
sagen, die Wahlperiode endet erst mit Zusammen-
tritt des neuen Landtags. Das heißt aber nicht, dass
ein Landtag, der seine eigene Auflösung beschlos-
sen hat, die demokratische Legitimation besitzt, ei-
ne derart weitreichende Entscheidung zu treffen.
Das steht für mich infrage.

(Beifall AfD)

Das müssen die Anhörungen im Ausschuss auch
noch bewerten aus meiner Sicht. 

Zweitens: Die finale Entscheidung, die Wahl aus-
schließlich in der Form einer Briefwahl durchzufüh-
ren – das ist in der Tat, das wurde schon gesagt,
mit relativ hohen Hürden verbunden –, wird dem
Landeswahlausschuss übertragen. In der Begrün-
dung heißt es: „Der Landeswahlausschuss kann als
weisungsunabhängige und überparteiliche Instituti-
on, die außerhalb der allgemeinen Verwaltungsor-
ganisation steht, die […] notwendige Entscheidung
treffen.“

Meine Damen und Herren, ich darf Ihre geschätzte
Aufmerksamkeit nach Sachsen lenken, wo der dor-
tige Landeswahlausschuss vor der letzten Land-
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tagswahl im Sommer 2019 eine derart offenkundig
rechtswidrige Entscheidung über die Nichtzulas-
sung einer Landesliste getroffen hat, dass der
Sächsische Verfassungsgerichtshof sich genötigt
sah, eine rechtlich eigentlich nicht vorgesehene, ja
sogar unzulässige Erhebung einer Verfassungsbe-
schwerde über Entscheidungen des Landeswahl-
ausschusses nicht nur zuzulassen, sondern sogar
positiv zu bewerten. Es ist schlicht fahrlässig, eine
Entscheidung, die so weitreichend sein kann, dass
eine gesamte Wahl als Briefwahl durchgeführt wird,
einem Gremium zu überlassen, dessen Entschei-
dungen einer verfassungsrechtlichen Überprüfung
schlicht entzogen sind. Das, meine Damen und
Herren, funktioniert schlicht und ergreifend nicht. 

(Beifall AfD)

Drittens: Was geschieht mit Briefwahllokalen bzw.
bereits eingereichten Briefwahlstimmen, je nach-
dem, wann der Beschluss des Landeswahlaus-
schusses erfolgt? Im Gesetz heißt es dazu, dass
die Einrichtung von Briefwahllokalen ausgeschlos-
sen ist und bereits öffentliche Lokale zu schließen
sind. Eine Bestimmung zum Umgang mit mögli-
cherweise bereits eingereichten Briefwahlstimmen
fehlt. Erhalten diejenigen, die sich ohnehin für die
Briefwahl angemeldet hatten, erneut Briefwahlun-
terlagen zugeschickt? Wie kann dann sichergestellt
werden, dass tatsächlich jeder Wähler nur einmal
wählt? Dazu fehlt jede Erläuterung. 

Viertens jetzt grundsätzlich zur Briefwahl – ob die
Zeit reicht, werden wir sehen –: Nur eine freie Wahl
und damit die freie Stimmabgabe kann im demokra-
tischen Spektrum legitimierend wirken. Die Freiheit
der Wahl gebietet es daher, dass der Akt der
Stimmabgabe frei von Zwang und von unzulässi-
gem Druck bleibt. Das ist bekannt, das wurde auch
schon von einigen gesagt. Den wichtigsten institu-
tionellen Schutz einer freien Wahl stellt der Grund-
satz der geheimen Wahl auf. Die Maßstäbe der frei-
en oder geheimen Wahl bedingen sich also für den
Akt der Stimmabgabe gegenseitig. Der Gesetzge-
ber hat daher durch Vorschriften dafür zu sorgen,
dass die Stimmabgabe tatsächlich geheim erfolgt.
Mit bestimmten Vorgaben zur Stimmabgabe im
Wahllokal wird der Gesetzgeber bisher diesem Auf-
trag auch gerecht. Nicht umsonst ist etwa das Foto-
grafieren und Verbreiten des Stimmzettels in sozia-
len Medien beispielsweise ein Verstoß gegen die
geheime Wahl. Sie erinnern sich an die Ministerprä-
sidentenwahl. Genau das wurde von der Präsiden-
tin angemahnt. 

(Beifall AfD)

Die Briefwahl aber verlagert den Wahlakt in die Pri-
vatsphäre. Die geheime, höchst persönliche, unmit-

telbare Stimmabgabe kann daher nicht mehr institu-
tionell sichergestellt werden. Die Einflussnahme
Dritter auf die Wahlentscheidung ist im Vergleich
zur Urnenwahl im öffentlichen Raum nicht nur er-
leichtert, ihr wird geradezu Tür und Tor geöffnet. 

(Beifall AfD)

Die Einhaltung der einschlägig rechtlichen Vor-
schriften kann kaum nachvollzogen oder effektiv
durchgesetzt werden. Solche Vorstellungen, dass
dort regelmäßig Recht gebrochen wird, das ist nicht
nur Theorie, meine Damen und Herren, da brau-
chen Sie nur auf europäische Nachbarländer
schauen, da brauchen Sie nur auf Wahlen hier in
Deutschland schauen. Auch die Präsidentschafts-
wahl in Amerika ist ein Nachweis dafür, wie proble-
matisch eine Briefwahl sein kann. Immer wieder
tauchen Unregelmäßigkeiten auf. In Frankreich
wurden nachweislich Briefwahlunterlagen von so-
zialistischen Briefträgern in vermeintlich „reicheren“
Stadtteilen nicht ordnungsgemäß abgeliefert. So ist
es. 

(Unruhe DIE LINKE)

(Beifall AfD)

Das führte letztlich zur gänzlichen Abschaffung der
Briefwahl in Frankreich. Das können Sie glauben,
meine Damen und Herren, das war so. In Großbri-
tannien gab es Pilotprojekte, bei darauffolgenden
Wahlen wurden massive Unregelmäßigkeiten fest-
gestellt. Eine Briefwahl existiert in Großbritannien
bis heute nicht. Warum wohl? In Österreich kam es
erst vor wenigen Jahren zu derart tiefgreifenden
Manipulationen bei der Briefwahl, da musste die
Bundespräsidentschaftswahl wiederholt werden. 

(Unruhe im Hause)

Alles sicherlich Verschwörung, meine Damen und
Herren. Alles erfunden? Alles frei erfunden? 

Vizepräsidentin Marx:
Ich bitte mal um Ruhe! Bitte lassen Sie dem Redner
das Wort.

Abgeordneter Braga, AfD:
Auch hierzulande bei der Kommunalwahl in Nieder-
sachsen oder auch beim Briefwahlskandal in Sten-
dal – das wird den CDU-Kollegen sicherlich ein Be-
griff sein – flogen Betrugsversuche auf. Einige Leu-
te wurden inzwischen im Zusammenhang damit so-
gar zu Haft verurteilt. Aber das ist alles nur Ver-
schwörungstheorie, das ist alles frei erfunden, mei-
ne Damen und Herren. 

(Beifall AfD)
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Aber das ist alles kein Zufall, dass genau jetzt eine
Briefwahl eingeführt werden soll, eine zwingende
sogar. Sie ermöglicht es den Wahlberechtigten, ih-
ren Gang zum Wahllokal durch Stimmabgabe im
privaten Umfeld zu ersetzen. Es ist bisher die Auf-
fassung der Gerichte gewesen, dass das möglich
ist, solange der Leitgedanke der Urnenwahl erhal-
ten bleibt. Und das wird hier ausgehebelt am Ge-
setz selbst und durch Äußerungen im Vorfeld. 

(Beifall AfD)

Dass das alles nur Ultima Ratio sein solle, das ist
nicht alles besonders glaubwürdig. Wenn ich jetzt
aus dem Innenausschuss höre, da soll im Schnell-
verfahren eine Anhörung beschlossen werden, da
wissen wir, woher der Wind weht. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Marx:
Herr Braga, kommen Sie bitte zum Schluss!

Abgeordneter Braga, AfD:
Das können wir uns anschauen im Verfassungs-
ausschuss, wie damit umgegangen wird. Da wer-
den sehr kurze Anhörungsfristen gesetzt, da kön-
nen sich die Fachleute überhaupt nicht mit den Vor-
schlägen auseinandersetzen. 

Meine Damen und Herren, das ist ein Angriff auf
die Freiheit der Wahl hier in Thüringen. Dieses Ge-
setz sollten wir ablehnen. Danke schön. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Marx:
Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Dittes von
der Fraktion Die Linke.

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:
Meine Damen und Herren, ich finde es schon sehr
außergewöhnlich, wenn hier vom Pult immer vom
Parlament eingefordert wird, dass man sich doch
intensiv mit den Regelungen dieses Gesetzes aus-
einandersetzen und sehr detailliert und sehr gründ-
lich abwägen muss, dann praktisch eine halbe Mi-
nute später unter Beweis stellt, dass man den Ge-
setzentwurf einschließlich der Begründung noch
nicht mal richtig gelesen hat und hier vorschnelle
Werturteile und Rechtsurteile trifft, die überhaupt je-
der Grundlage entbehren. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich will im Einzelnen, Herr Bergner, auch dazu kom-
men. Aber gestatten Sie mir, meine Damen und

Herren, noch eine Anmerkung zu dem eben gehal-
tenen AfD-Redebeitrag. Es gibt einen wesentlichen
Unterschied, der bei der Bewertung dieses Ge-
setzes tatsächlich zwischen der AfD-Fraktion und
den Einreichern dieses Gesetzentwurfs vorhanden
ist. Es ist nämlich der, dass wir nicht davon ausge-
hen, dass grundsätzlich Wahlhelfer und Wahlbeam-
te rechtswidrig in Thüringen agieren, 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

sondern dass wir davon ausgehen, dass die Wahl-
helferinnen und die Wahlbeamten, die diese Wah-
len organisieren, die Wahlrechtsgrundsätze einhal-
ten. Es passieren Fehler. Das ist doch überhaupt
keine Frage. Aber wir gehen vom Grundsatz her
davon aus, dass die Wahlen rechtsgültig sind,
rechtskonform durchgesetzt sind. 

(Zwischenruf Abg. Braga, AfD: Nichts ande-
res habe ich behauptet, Herr Dittes!)

Und was die AfD hier macht, ist eine Diskreditie-
rung und Diffamierung all der Tausenden, die alle
Jahre wieder das demokratische System in diesem
Land tatsächlich aufrechterhalten und ermöglichen. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

(Zwischenruf Abg. Braga, AfD: So ein Un-
fug!)

Dass Sie den Gesetzentwurf auch überhaupt nicht
verstanden haben bei der AfD und sich auch über-
haupt nicht damit auseinandergesetzt haben, das
zeigt auch Ihre Wertung, wie Sie sich überhaupt zu
dieser Verfassungsregelung der Auflösung des
Landtags geäußert haben. Natürlich ist es ein de-
mokratischer Akt, eine Verfassungsregelung auch
als Landtag in Anspruch zu nehmen. Dazu gehört
auch die vorzeitige Auflösung und die Herbeifüh-
rung vorzeitiger Neuwahlen. Natürlich ist es so,
dass dieser Landtag bis zur Konstituierung des
neuen Landtags voll arbeitsfähig ist, seine demo-
kratische Legitimation hat und auch die Verpflich-
tung hat, in dieser Zeit Gesetze zu beschließen.
Das ist im Prinzip die Verantwortung, die wir als
Parlamentarier haben bis zu dem Zeitpunkt, dass
ein neuer Landtag zusammentritt. Das ist eben
auch Grundlage dieses Gesetzes, einerseits den
Wahlbeamten und Wahlhelfern die Möglichkeit zu
geben, auch unter den schwierigen Bedingungen
eine demokratische Wahl zu ermöglichen, und an-
dererseits, dass wir als Landtag, der jetzt in der
Verantwortung steht, tatsächlich auch die Voraus-
setzungen schaffen, dass diese Wahlen durchge-
führt werden können, und zwar unter den Voraus-
setzungen der Wahlrechtsgrundsätze, aber auch
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unter den Voraussetzungen der Infektionsschutz-
maßnahmen, die infolge der Pandemie natürlich
einzuhalten sind. 

Herr Bergner, ich will Sie kurz daran erinnern: Die
Tatsache, dass wir uns genau mit dieser Frage aus-
einandersetzen müssen, ist doch praktisch in Ihrer
Verantwortung liegend.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Entschuldi-
gung!)

Sie haben doch mit der Zustimmung zum Wahler-
gebnis, mit der Annahme der Wahl von Thomas
Kemmerich diesen Zustand erst herbeigeführt.

(Unruhe AfD, FDP)

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Machen
Sie Ihre Arbeit ordentlich!)

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Worum
geht es Ihnen?)

Vizepräsidentin Marx:
Ich bitte um Ruhe!

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:
Sie haben nicht nur Ihre eigene Partei in eine tiefe
Krise geschickt, sondern auch das politische Sys-
tem und die Legitimation dieses Landtags gefähr-
det. Ich finde, Sie sollten bei der Beratung dieses
Tagesordnungspunkts vielleicht diesen Umstand
auch mal kurz erwähnen und sich diesbezüglich ein
Stück weit zurücknehmen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Herr Bergner, jetzt komme ich zu dem Punkt, wo
Sie sagen, wir sollten ordentlich arbeiten – und
dann sage ich: Das tun wir!

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Arbeiten
Sie lieber ordentlich, anstatt hier so ein Zeug
zu erzählen!)

Dann sage ich Ihnen aber mit derselben Überheb-
lichkeit, wie Sie hier aufgetreten sind: Dann sollen
Sie aber auch die Gesetzentwürfe ordentlich lesen. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Dann rei-
chen Sie sie doch mal zeitiger ein!)

Wenn Sie sagen, es wäre überhaupt nicht geregelt,
unter welchen Voraussetzungen denn überhaupt
der wahlrechtliche Gesundheitsnotstand einberufen
werden kann oder festgestellt werden kann, dann
verweise ich Sie auf § 5 Abs. 2. Dort ist es aus-

drücklich erwähnt und ich kann es noch mal zitie-
ren: „[…] eine übertragbare Krankheit im Sinne des
Infektionsschutzgesetzes in der Bevölkerung so
zahlreich oder in so schwerer Ausprägung auftritt
oder aufzutreten droht, dass dadurch Gesundheit
und Leben einer Vielzahl von Menschen auch unter
Berücksichtigung der Infektionsschutzkonzepte
ernsthaft gefährdet erscheint“ – und jetzt kommt
das Entscheidende – „und es für die Wahlberech-
tigten unzumutbar ist, zum Zwecke der Stimmabga-
be einen Wahlraum aufzusuchen“.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Es gibt
Rechtsbestimmungen!)

Da haben Sie eine Definition und Sie müssen all
diese Punkte, die da nachträglich aufgezählt sind,
tatsächlich als erfüllt ansehen, um überhaupt den
wahlrechtlichen Gesundheitsnotstand festzustellen.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das ist so
schwach, dass Sie mich enttäuschen!)

Jetzt sage ich Ihnen ein Zweites, was Sie eben
auch nicht berücksichtigt haben. Dass Sie mögli-
cherweise eine Definition wollen, die jeden Sach-
verhalt, der in der Zukunft eintritt, irgendwie schon
abbildet, das kann ich ja nachvollziehen, aber das
ist praktikabel nicht möglich. Das ist auch fern jeder
Realität.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Bei der
ThürKO haben Sie es selbst gefordert!)

Aber es sind Kriterien, die weit über das hinausge-
hen, was in Ihrem Gesetzentwurf steht, Herr Mon-
tag, die wirklich abarbeitbar und feststellbar sind. 

Jetzt sage ich Ihnen aber auch noch etwas, was
Sie auch negiert haben in Ihrem Redebeitrag: Es
geht gar nicht darum, dass dann in diesem Zustand
automatisch die Briefwahl einsetzt, sondern es geht
darum, dass dann die Möglichkeit besteht. Es gibt
also praktisch nach der gesundheitlichen oder In-
fektionslagenbewertung noch eine zweite Stufe,
nämlich eine verfassungsrechtliche Bewertung.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das ist ko-
mödientauglich, was Sie machen!)

Und da spielen die Argumente, die Sie hier aufge-
führt haben, die aber auch die Redner der einbrin-
genden Fraktionen benannt haben, eine große Rol-
le.

Es wurde hier zum Beispiel auch – und deswegen
will ich auch darauf noch mal verweisen – die Frage
der Möglichkeit für die Parteien, auch digital abstim-
men zu können, angesprochen. Herr Bergner, auch
hier wiederum glaube ich, dass Sie den Gesetzent-
wurf nicht wirklich gründlich gelesen haben. Es sind
erst mal zwei Regelungstatbestände in diesem Ge-
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setzentwurf für zwei unterschiedliche Sachverhalte
enthalten, einmal in § 2 des Neuwahlgesetzes für
eine Neuwahl im Jahr 2021 und eine davon unab-
hängige Regelung in § 72 des Landeswahlge-
setzes, die für alle künftigen Wahlen gilt. Das eine
ist eine gesetzgeberische Ermächtigung der Par-
teien, auch abweichend von ihren Satzungsrege-
lungen, nämlich dann, wenn sie überhaupt nicht
mehr in der Lage sind, zusammenzukommen und
eine Satzungsänderung zu beschließen, die digitale
Parteitage ermöglicht, auch auf diese Form zurück-
zugreifen. Das andere ist, für künftige Wahlen unter
den Voraussetzungen einer Pandemie praktisch
durch das Ministerium feststellen zu lassen, dass
abweichend von Satzungsregelungen auch derarti-
ge Verfahren in Anspruch genommen werden kön-
nen.

Dann haben Sie gesagt oder behauptet bzw. hier in
den Raum gestellt, diese Regelung wäre nicht ein-
deutig, die Parteien wüssten gar nicht, was sie ma-
chen sollen. Deswegen kann ich Ihnen nur wieder
sagen: Ein Wahlverfahren betrifft bei der Aufstel-
lung von Kandidaten nicht nur die Schlussabstim-
mung, sondern sie beginnt beispielsweise schon
bei der ersten Wahl, wenn man möglicherweise –
das ist in den Parteien in Thüringen sehr unter-
schiedlich – die Kandidaten das erste Mal über-
haupt auf die Liste setzt und im zweiten Schritt
dann möglicherweise die Plätze einzeln wählt und
im dritten Schritt die Komplettliste verabschiedet.
Das ist das gesamte Wahlverfahren und es ist mög-
lich, das elektronisch durchzuführen oder per Brief-
wahl. Dann steht ganz klipp und klar in diesem Ge-
setz, sowohl in § 5 des Neuwahlgesetzes, aber
auch in § 72 des Landeswahlgesetzes: Wenn man
sich im Verlauf dieses Verfahrens, was ich Ihnen
beschrieben habe, für die elektronische Wahl ent-
scheidet, dann muss mindestens der abschließen-
de Schritt, nämlich die Schlussabstimmung über die
Gesamtliste, per Briefwahl erfolgen. Das ist eindeu-
tig in diesem Gesetz geregelt und deswegen
verstehe ich überhaupt nicht, was Sie hier vorn ver-
sucht haben darzustellen, 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Das erklä-
ren wir Ihnen noch!)

dass wir uns hier an einer unklaren Regelung ver-
sucht haben.

Ich will auch noch mal kurz auf Herrn Walk einge-
hen, weil mir das wichtig ist. Herr Walk, Sie haben
einen sehr sachlichen Redebeitrag gehalten, von
dem sehr vieles auch natürlich in die Ausschussbe-
ratung mit einfließen muss. Wir haben selbst ge-
sagt, dass man über § 5 sehr intensiv nachdenken,

diskutieren muss, abwägen muss: Ist das über-
haupt unter den Bedingungen mit den verschiede-
nen Schutzstufen, die ich eben benannt habe, ge-
rechtfertigt? Aber Sie haben eingangs Ihres Bei-
trags gesagt: Dieser Gesetzentwurf enthält Ein-
schränkungen des Wahlrechts. Jetzt will ich Ihnen
mal sagen, dass das gar nicht so ist, sondern es
sind sehr viele Erweiterungen des Wahlrechts ent-
halten, die notwendig sind, um diese Wahl unter
den Bedingungen der Pandemie durchführen zu
können. Eine Erweiterung in § 2 habe ich gerade
angesprochen, nämlich die Möglichkeiten der Par-
teien, unter den Bedingungen der Pandemie auch
abweichend von ihren Satzungen, wenn Satzungs-
änderungen nicht mehr möglich sind, anders ihre
Kandidaten zu wählen. Und die werden, Herr Berg-
ner, auch noch gewählt, auch noch in diesem Ver-
fahren und auch dann, wenn sie sich während des
digitalen Parteitags vorstellen. Die Wahlrechts-
grundsätze, die bestehen, müssen Sie in Ihren Par-
teien einhalten, das ist nicht Verantwortung des Ge-
setzgebers. Das einzuhalten ist die Verantwortung
Ihrer Partei. Aber das ist eben eine Erweiterung der
Möglichkeiten für die Parteien. 

Eine Erweiterung der Möglichkeiten insbesondere
für kleine Parteien ist die Absenkung der Unter-
schriftenzahlen. Und da hat die AfD auch einfach
unrecht, wenn sie sagt, es wäre nicht begründet.
Also wenn man den Zusammenhang zwischen
Sammlungszeit und Anzahl der notwendigen Unter-
schriften nicht versteht, dann sollte man sich hier
eben auch nicht ans Pult stellen und das kritisieren.
Natürlich ist es weniger möglich, eine ausreichende
Anzahl an Unterschriften einzusammeln und abzu-
geben, wenn der Zeitraum dafür geringer ist. Des-
wegen steht beides eben auch im engen Zusam-
menhang und die Absenkung ist eben eine Erweite-
rung der Möglichkeiten für kleinere Parteien.

Eine Erweiterung sind auch – Frau Henfling hat es
angesprochen – die Öffnungszeiten der Wahllokale.
Es ist eine Möglichkeit, stärker auf die individuellen
Bedürfnisse zu reagieren. Es ist aber auch die
Möglichkeit, unter Infektionsschutzbedingungen
den Ansturm, wenn man so will, zu bestimmten Zei-
ten im Wahllokal etwas zu entkrampfen. Und es ist
eben auch eine Erweiterung, wenn wir vorschlagen,
den Landeswahlausschuss generell um Menschen
zu erweitern, die die Befähigung zum Richteramt
haben, um genau diese verfassungsrechtlichen
Fragen auch dort in diesem Wahlausschuss zu dis-
kutieren. Ich denke, es ist auch eine Erweiterung
unserer eigenen parlamentarischen Kompetenz,

Vizepräsidentin Marx:
Herr Dittes, kommen Sie bitte zum Schluss.
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Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:
die wir letzte Woche hier eingefordert haben, wenn
wir es nicht der Landesregierung überlassen, per
Rechtsverordnung Infektionsschutzmaßnahmen im
Zusammenhang mit der Wahl festzulegen, sondern
wenn wir diese Verpflichtung hier gleich im Gesetz
regeln. Das haben wir mit diesem Gesetzentwurf
vorgenommen.

Ich freue mich jedenfalls sehr – das haben Sie der
Motivation meines Redebeitrags

Vizepräsidentin Marx:
Ihre Redezeit ist um.

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:
entnommen – auf die Ausschussberatung und da-
rauf, die Argumente weiter mit Ihnen auszutau-
schen. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es weitere Wortmeldungen aus den Reihen
der Abgeordneten? Das sehe ich nicht. Dann hat
für die Landesregierung Herr Minister Maier das
Wort.

Maier, Minister für Inneres und Kommunales:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, vonseiten des für
das Wahlrecht zuständigen Ministeriums möchte
ich natürlich am heutigen Tage hier in der Land-
tagssitzung etwas Zurückhaltung walten lassen. Es
ist das Privileg des Landtags, heute und auch dann
im Ausschuss darüber zu beraten, was jetzt zu tun
ist. Ich kann vorneweg natürlich anbieten, dass wir
die Expertise, die bei uns im Haus vorhanden ist,
sehr gern zur Verfügung stellen, um eine rechtssi-
chere Lösung zu finden.

Wir sind aufgerufen, eine Lösung für die aktuelle Si-
tuation zu finden, also für die anstehenden Neu-
wahlen im kommenden April, aber natürlich auch
vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die gerade
jetzt in der Pandemie gemacht werden. Wir alle
wissen, dass diese Erfahrungen für uns tatsächlich
Neuland sind. Wir müssen am allerbesten gemein-
sam Regelungen finden, um für die Zukunft ähnli-
che Situationen handhabbar zu machen im Wahl-
recht. Ja, ich bin auch der Auffassung, das, was wir
gerade tun, ist eine Operation am offenen Herzen
der Demokratie. Das Wahlrecht ist nun mal das
Kernelement der Demokratie. Und wenn wir hier

Hand anlegen, dann muss das sehr bewusst, sehr
überlegt und sehr rechtssicher erfolgen. 

Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, was
wäre denn, wenn wir nichts täten? Was wäre denn,
wenn wir im April eine Situation hätten, dass Wah-
len einfach nicht auf herkömmliche Art und Weise
durchgeführt werden könnten? Dann hätten wir ei-
ne Verfassungskrise. Und ich möchte an Sie alle
appellieren, dass wir alles in unserer Macht Stehen-
de jetzt tun, um so einer Krise vorzubeugen. 

Die Ausführungen der AfD waren wie so oft sehr
schnell vorgetragen – dafür meine Bewunderung –,
haben aber in der Summe nur dargelegt, was alles
nicht geht. 

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Das ist unse-
re Aufgabe als Opposition!) 

Das ist typisch für die Art und Weise, wie Sie hier
im Parlament agieren, wie Sie in der Pandemie
agieren. Sie tun gerade so, als wäre es völlig über-
flüssig, jetzt was zu machen. Ich bin der festen
Überzeugung, es ist dringend notwendig, jetzt ge-
meinsam im Ausschuss zu beraten und alle Exper-
tise heranzuziehen, um – wie gesagt – einer Ver-
fassungskrise vorzubeugen. Ich danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Redemeldun-
gen sehe ich nicht. Es war Ausschussüberweisung
an verschiedene Ausschüsse beantragt, zunächst
den Ausschuss für Inneres und Kommunales, dann
den Ausschuss für Migration, Justiz und Verbrau-
cherschutz und schließlich auch noch den Verfas-
sungsausschuss. In der Reihe lasse ich jetzt auch
die beantragten Ausschussüberweisungen abstim-
men. 

Wer der Überweisung des Gesetzentwurfs an den
Innen- und Kommunalausschuss zustimmt, den bit-
te ich um das Handzeichen. Das sind Abgeordnete
aus allen Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Das
sehe ich nicht. Gibt es Enthaltungen? Auch nicht.
Dann ist der Gesetzentwurf an den Innen- und
Kommunalausschuss überwiesen. 

Der zweite Überweisungsantrag bezog sich auf den
Ausschuss für Migration, Justiz und Verbraucher-
schutz. Wer dieser Überweisung zustimmt, den bit-
te ich um das Handzeichen. Das sind wiederum alle
Fraktionen des Hauses. Gibt es Gegenstimmen?
Gibt es Enthaltungen? Beides nicht. Dann ist auch
diese Ausschussüberweisung so beschlossen. 
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Dann war noch die Überweisung des Gesetzent-
wurfs an den Verfassungsausschuss beantragt.
Wer dieser Überweisung zustimmt, den bitte ich um
das Handzeichen. Das sind die Stimmen aus der
FDP-Fraktion, der CDU-Fraktion, der AfD-Fraktion
und 2 einzelne Stimmen aus der Fraktion Die Linke.
Habe ich das richtig gesehen? Wer stimmt gegen
die Überweisung an den Verfassungsausschuss?
Das sind die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen,
SPD und Die Linke. Jetzt ist die Frage, ob wir das
auszählen müssen.

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Wir
brauchen eigentlich nicht auszählen!)

Vielleicht können wir die Abstimmung wiederholen,
dann wird es vielleicht klarer hier oben. 

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU:
2 Stimmen schon allein von der Fraktion Die
Linke!)

Entschuldigung, aber man kann hier oben nicht oh-
ne Weiteres sehen, an welchen Tischen hier je-
mand sitzt und nicht. Es gab eine Unklarheit bei der
Abstimmung und ich lasse die Abstimmung wieder-
holen. 

Wer stimmt der Überweisung an den Verfassungs-
ausschuss zu? Das sind die Stimmen aus der AfD-
Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion der
FDP. Wer stimmt dagegen? Das sind die Stimmen
aus den Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich der
Stimme? Das ist niemand. Dann müssten wir jetzt
zählen, wenn ich das richtig sehe. Ich bekomme
gesagt, dass es doch die Mehrheit ist, laut der
Landtagsverwaltung. Dann können wir uns die Aus-
zählung sparen. Dann ist das an den Verfassungs-
ausschuss ebenfalls überwiesen.

(Beifall CDU, FDP)

Dann stimmen wir jetzt noch über die Federführung
ab. Die Federführung soll im Innen- und Kommu-
nalausschuss liegen. Wer dieser Federführung zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind jetzt wiederum die Stimmen aus allen Fraktio-
nen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltun-
gen? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Federfüh-
rung beschlossen.

Wir wollen, damit wir die Abarbeitung auch so hin-
bekommen, wie wir sie heute Morgen beschlossen
haben, mit dem Tagesordnungspunkt 16 jetzt fort-
setzen. Bevor ich das mache, muss ich aber noch
eine Angelegenheit von gestern aufrufen. Und zwar
geht es um einen Debattenbeitrag bei der Wahl zur
G 10-Kommission. Hier ist die Äußerung von Herrn
Abgeordneten Möller gefallen: „Ganz ehrlich, beim
Volksgerichtshof ist man nicht anders mit den Leu-

ten umgesprungen!“ Und hierzu erteile ich Ihnen,
Herr Möller, einen Ordnungsruf.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich möchte das auch erläutern. Das richtet sich jetzt
zwar nicht konkret an den Abgeordneten Blech-
schmidt, der da gerade gesprochen hatte vor Ihnen,
aber es richtet sich eigentlich ans ganze Haus und
das ist ein Vergleich, den wir hier nicht zulassen
können und der auch absolut unangebracht ist,
selbst wenn Sie in der Sache streiten wollen. Ich
kann nur noch mal am Rande darauf hinweisen,
dass eine Äußerung, die zuvor von Herrn Blech-
schmidt zitiert worden war, zum Beispiel auch im
Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz
genannt ist an der Stelle, wo es darum geht, Be-
strebungen der AfD gegen die freiheitlich-demokra-
tische Grundordnung nachzuweisen oder zu un-
terstellen – wie Sie das auch immer sehen mögen.
Also daher dieser Ordnungsruf für diese Aussage
und ich bitte, uns hier als Parlament künftig nicht
mit dem Volksgerichtshof in eine Reihe zu stellen.
Das ist – entschuldigen Sie – unerträglich.

Wir kommen dann zum Aufruf des Tagesord-
nungspunkts 16

Fünftes Gesetz zur Änderung
der Verfassung des Freistaats
Thüringen – Elektronische
Ausfertigung und Verkündung
von Rechtsakten
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2040 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht jemand aus den Fraktionen Die Linke, der
SPD und Bündnis 90/Die Grünen das Wort zur Be-
gründung? Ja, Herr Abgeordneter Blechschmidt.

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
Danke, Frau Präsidentin. Nicht zuletzt die Corona-
Pandemie hat gezeigt, dass für die Arbeitsfähigkeit
unseres Parlaments und in allen Lebensbereichen
die Digitalisierung der Arbeitsabläufe in einer ver-
nünftig überlegten Form sehr sinnvoll ist. Das trifft
mit Blick auf die Pandemietauglichkeit der Arbeits-
strukturen des Landtags eigentlich alle Bereiche
der parlamentarischen Tätigkeit. Das zeigt aber
auch: Die mit der Novellierung der Geschäftsord-
nung in der 6. Wahlperiode begonnene Digitalisie-
rung muss fortgeführt und noch weiter verstärkt
werden.
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Andere Parlamente in anderen Staaten sind in Sa-
chen digitaler Arbeitsabläufe auch schon viel weiter,
haben damit schon einige Jahre gute Erfahrungen.
Auch diese Erfahrungen zum Beispiel mit dem digi-
talen Abstimmungsverfahren sollten wir hier im
Thüringer Landtag in der weiteren Reformdiskus-
sion in den Blick nehmen.

Der vorliegende Gesetzentwurf macht aber, meine
Damen und Herren, keinen allgemeinen Rundum-
schlag. Vielmehr greift er mit dem Regelungspunkt
der digitalen Verkündung von Gesetzen und Ver-
ordnungen einen sehr wichtigen Baustein der Arbeit
und Aufgaben des Landtags als Gesetzgeber her-
aus. Mit der elektronischen Verkündung soll eine
weitere Handlungsform eröffnet werden. Sie soll
nicht als alleinige Form festgeschrieben werden.
Der analoge Weg soll auch weiter möglich sein.
Deshalb wird in dem neu gefassten Artikel 85 eine
Kann-Regelung aufgenommen. Diese Flexibilität
sehen die einreichenden Fraktionen als sinnvoll in
einer sich technisch und kommunikativ dynamisch
wandelnden Gesellschaft an. Die digitale Form soll
die traditionelle analoge Form nicht verdrängen,
aber eine jederzeitige Modernisierung, sprich Elek-
tronisierung der Arbeitsabläufe, möglich machen,
vor allem dann, wenn die moderne Form notwendig
ist zum Erhalt der Handlungsfähigkeit des Landtags
gerade auch in der problematischen Zeit der Coro-
na-Pandemie. Die Elektronisierung von Ausferti-
gung und Verkündung von Rechtsnormen kann
auch dazu beitragen, dass durch verbesserte öf-
fentliche Zugänge im Netz neue Rechtsnormen
schneller und inhaltlich klarer bei den Menschen
ankommen. Das ist ein Gewinn an demokratischer
Transparenz, meine Damen und Herren.

Der vorliegende Gesetzentwurf soll im Verfas-
sungsausschuss einer ausführlichen Anhörung un-
terzogen werden. Dabei sollen auch Erfahrungen
anderer Landtage mit elektronischer Ausfertigung
und Verkündung in den Blick genommen werden.
Exemplarisch möchte ich hier nur Brandenburg
nennen.

Bei der Frage der Elektronisierung von Arbeitsab-
läufen ist auch immer der Datenschutz mit in Be-
tracht zu ziehen. Nach einer hoffentlich zügigen Be-
schlussfassung über den vorliegenden Gesetzent-
wurf steht dann die konkrete Umsetzungsarbeit im
Detail an. Dabei geht es um Umsetzung der Verfas-
sungsänderung durch eine Neufassung des Thürin-
ger Verkündungsgesetzes. Das stammt, meine Da-
men und Herren, in seiner geltenden Fassung noch
aus dem Jahr 1991; sehr provokant formuliert: noch
aus der digitalen Steinzeit. 

Es werden darüber hinaus aber auch Änderungen
in der Geschäftsordnung des Landtags notwendig

und es müssen auch technische und konzeptionelle
und praktische Schritte folgen. Das dürfte sich nach
ersten Informationen der Landtagsverwaltung noch
bis weit in die zweite Hälfte des kommenden Jahres
hinstrecken. Um keine Zeit zu verlieren, bitte ich
schon hier bei der Einbringung um die Überweisung
an den Verfassungsausschuss, dabei, wie gesagt,
um einen zügigen Entscheidungsprozess und eine
entsprechende fachliche Diskussion. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Marx:
Ich eröffne damit jetzt die Aussprache und gebe als
Erstem das Wort Herrn Abgeordneten Zippel von
der Fraktion der CDU.

Abgeordneter Zippel, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten, eigentlich
müsste ich freudestrahlend vor Ihnen stehen, denn
Rot-Rot-Grün präsentiert uns ja heute einen Vor-
schlag, wie wir unser Gesetzgebungsverfahren
durch eine konsequente Nutzung elektronischer
Systeme effizienter gestalten können. Die CDU
steht für Digitalisierung, ein modernes, bürger-
freundliches Thüringen. Ich freue mich also über
diesen Entwurf.

Weniger Freude bereitet mir allerdings eine andere
Sache. Und zwar ist es absehbar, dass der Gesetz-
entwurf, den wir gerade diskutieren, um jeden Preis
noch vor einem eventuellen frühzeitigen Ende der
Legislaturperiode im Eilverfahren in unsere Thürin-
ger Verfassung gedrückt werden soll. Leider be-
zieht sich meine Feststellung eben nicht nur auf
diesen einen Fall, sondern auf eine Entwicklung,
die sich bereits maßgeblich bei der Beschäftigung
mit anderen Vorschlägen zur Änderung unserer
Thüringer Verfassung abzeichnet. Gern unterstüt-
zen wir das Vorhaben, durch die vorgeschlagene
Verfassungsänderung den rechtssicheren Weg für
die elektronische Ausfertigung und Verkündigung
zu ebnen. Für uns ist das aber an die Vorausset-
zung geknüpft, dass an dieser und an allen ande-
ren geplanten Verfassungsänderungen sorgfältig
und ordentlich gearbeitet wird.

(Beifall CDU, FDP)

Deshalb bitte ich Sie, sehr geehrte Damen und Her-
ren Abgeordnete der Fraktionen Die Linke, SPD
und Grünen: Legen Sie einer genauen und qualita-
tiven Arbeit keine Steine in den Weg! An einer Ver-
fassung schraubt man nicht eben einfach mal so
herum.
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Ich denke, meine Unzufriedenheit über den Um-
gang mit unserer Verfassung ist deutlich geworden,
richten wir also den Blick auf erfreulichere Punkte.
Mit der vorgeschlagenen Verfassungsänderung
können wir dazu beitragen, dass wir einen kleinen
Schritt machen, um digitale Möglichkeiten besser
auszuschöpfen und das Land Thüringen bei der Di-
gitalisierung weniger weit hinterherhinken zu las-
sen. Ich habe auch noch etwas Hoffnung, dass ir-
gendwann auch Sie, sehr geehrte Damen und Her-
ren der regierungstragenden Fraktionen, verstehen
werden, dass man bei Verfassungsänderungen ein
Maximum an Sorgfalt und Gründlichkeit walten las-
sen muss.

(Zwischenruf Abg. Lehmann, SPD: Bei Wah-
len auch!)

In diesem Sinne freue ich mich auf eine intensive
und fundierte Auseinandersetzung mit dem Entwurf
im Verfassungsausschuss. Enttäuschen Sie meine
Hoffnung bitte nicht. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Niemals!)

Vizepräsidentin Marx:
Als nächster Rednerin erteile ich Frau Abgeordne-
ter Wahl von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
das Wort.

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am
Livestream, wer heutzutage nach einem Gesetzes-
text sucht, der nimmt in den seltensten Fällen noch
ein ausgedrucktes Gesetzeswerk in die Hand, son-
dern der wird im Internet danach suchen. In der
elektronischen Parlamentsdokumentation des Thü-
ringer Landtags sind die gefassten Beschlüsse die-
ses Hohen Hauses gesammelt. Auf dem Portal des
Freistaats können unkompliziert alle wichtigen Ge-
setzestexte recherchiert werden.

Auch die Fachleute der juristischen Praxis, die
Richter/-innen und Anwält/-innen, arbeiten in ihrem
beruflichen Kontext mittlerweile meist mit den elek-
tronischen Fassungen von Rechtsakten.

(Unruhe CDU)

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Da tun ei-
nem ja die Ohren weh bei so einer Sprache!)

Als Bündnisgrüne begrüßen wir diese Entwicklung
sehr,

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Furchtbar!)

denn schließlich ist die Vermeidung von riesigen
Papiermengen ein ganz praktischer Beitrag zum
Umweltschutz.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Problematisch ist allerdings, dass die elektronische
Fassung von Rechtsakten bisher nicht verbindlich
ist. Im Zweifelsfall zählt noch immer die Version auf
Papier. 

Mit diesem Gesetzentwurf wollen wir dies ändern
und für Rechtssicherheit sorgen. Wir füllen damit ei-
ne Lücke, die sich auch aus der Entwicklung der
letzten Jahrzehnte ergeben hat. Bisher geht man in
der Rechtswissenschaft stets davon aus, dass
Rechtsakte nur durch handschriftliche Originalun-
terschrift und die Verkündung im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt Wirksamkeit erlangen. Wir wollen mit
diesem Gesetzesvorschlag einen weiteren Weg er-
öffnen: die elektronische Ausfertigung und Verkün-
dung von Rechtsakten. Das ist zeitgemäß und auf
dem Weg zur digitalen Gesellschaft ein wichtiger
Schritt.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf für eine Ver-
fassungsänderung wird noch nicht die konkrete
Umsetzung angegangen, aber wir schaffen damit
die Möglichkeit, dies nun auch in der praktischen
Umsetzung zu starten. Dafür müssen im weiteren
Schritt die Geschäftsordnung und das Verkün-
dungsgesetz angepasst, aber vor allem die techni-
schen Voraussetzungen geschaffen werden.

Die Landtagsverwaltung hat dargestellt, dass sich
dies leider nicht von heute auf morgen umsetzen
lässt. Aber wir wollen zumindest heute schon den
Prozess initiieren und verfassungsrechtlich diese
Möglichkeit einräumen. Und genau dafür ist eben
eine Verfassungsänderung nötig.

Und, Herr Zippel, wenn Sie sagen, dass wir sorgfäl-
tig und gründlich an der Verfassung arbeiten wol-
len, dann ja, ich habe da von den rot-rot-grünen
Fraktionen sehr großes Engagement wahrgenom-
men. Ich frage mich aber auch, was dann das
Wahlgesetz, was gerade an den Verfassungsaus-
schuss überwiesen worden ist, dort soll. Denn da-
mit wird keine Verfassungsänderung vorgenom-
men.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Zippel, CDU: Das hat ver-
fassungsrechtliche Konsequenzen, Frau Kol-
legin, das hat die Mehrheit selbst gesagt!)

Und vor dem Hintergrund will ich eigentlich fast Ver-
zögerungstaktik vorwerfen, weil immer wieder an-
dere Sachen – die Prioritäten sind eigentlich klar,
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die wir im Verfassungsausschuss zu behandeln ha-
ben.

In Brandenburg und Bremen wird bereits die elek-
tronische Normverkündung praktiziert. An deren
Beispiel orientieren wir uns mit diesem Entwurf.
Auch auf Bundesebene ist geplant, die Verkündung
elektronisch vorzunehmen. Wir reihen uns mit die-
sem Gesetzesvorschlag also in eine Reihe einer
Weiterentwicklung ein, die in vielen Parlamenten
nun angegangen wird.

Unsere Thüringer Verfassung wollen wir dahin ge-
hend modernisieren, die Beteiligung aller Bewoh-
ner/-innen im Freistaat und die Wahrnehmung ihrer
Rechte zu stärken.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das ist schön!)

Unsere Verfassung soll der breiten Teilhabe und
dem einfachen Zugang aller Menschen zur öffentli-
chen Verwaltung dienen.

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Mensch/‑in-
nen ist richtig! Wenn schon, denn schon!)

Nein, das haben Sie nicht verstanden, Menschen
betrifft alle Geschlechter. Frau Tasch, ich kann Ih-
nen da gern noch mal Nachhilfe geben.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Aber es freut mich, dass Sie immer so leicht damit
aus der Fassung zu bringen sind.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Hier geht es jetzt um was anderes. 

(Zwischenruf Abg. Zippel, CDU: Fantasie-
sprache, nichts anderes!)

Digitalisierung hat mit Demokratie und Rechtsstaat
viel zu tun. Wenn die Digitalisierung größere Teilha-
be an öffentlichen Verfahren und einen breiteren
Zugang zu Verwaltung ermöglicht, dann sichert sie
für alle die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten,
die unsere Gesellschaft kennzeichnen. 

Wir, Bündnis 90/Die Grünen, sehen in diesem Ge-
setzentwurf eine kleine Änderung der Verfassung,
die aber ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur digi-
talen Gesellschaft sein kann, und freuen uns auf
die Diskussion im Verfassungsausschuss. Wir plä-
dieren gleichzeitig aber auch dafür, dass über die
elektronische Verkündung hinaus das Thema „Digi-
talisierung“ einen angemessenen Platz in unserer
Landesverfassung finden sollte. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Als nächster Redner erhält Herr Abgeordneter Ses-
selmann von der AfD-Fraktion das Wort. 

Abgeordneter Sesselmann, AfD:
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte
Frau Präsidentin! Herr Kollege Schard, Sie sind lei-
der hier zu bedauern. Sie müssen diese Arbeit leis-
ten, Sie müssen die Ehrenamtsfrage klären, Sie
müssen die entsprechenden Verfassungsfragen
klären mit der Extremismus-Klausel und Sie haben
hier ganz schön zu tun. An Ihrer Stelle möchte ich
nicht sitzen.

(Beifall CDU)

Ich hoffe, Sie bekommen das hin, denn die Sache
ist nicht einfach. Und das an einen Ausschuss zu
geben, ist natürlich auch eine große Verantwortung
für Sie. 

Aber ich möchte kurz zur Sache agieren. Die Lan-
desregierung hat einen längst überfälligen Gesetz-
entwurf hier zur Änderung der Verfassung des Lan-
des eingebracht.

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Die Fraktionen haben den eingebracht!)

Ja, das kann sein, Herr Blechschmidt, dass die
Fraktionen das einbringen, aber Sie haben sich mit
Sicherheit helfen lassen. 

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Dann müssen Sie es anders formulieren!)

Dann formuliere ich das so. 

Rechtsakte elektronisch ausfertigen und verkünden
– das ist quasi das Ziel. Die Ausfertigung und die
Verkündung von Rechtsverordnungen und Ge-
setzen stellen formelle Verfahrensakte dar, durch
welche das Gesetzgebungsverfahren mit konstituti-
ver Wirkung abgeschlossen wird. Sowohl die Aus-
fertigung als auch die Verkündung sind nun mal ob-
ligatorisch. Das Gesetz wird ohne diese Vorausset-
zungen formell nicht wirksam. 

Jetzt ist schon viel Richtiges gesagt worden, auch
von Ihnen, Herr Blechschmidt, selbst wenn Sie
mich ständig kritisieren

(Zwischenruf Abg. Hennig-Wellsow, DIE LIN-
KE: Zu Recht!)

oder uns auch gestern kritisiert haben bei der Wahl
zur entsprechenden Kommission. Aber ich muss Ih-
nen sagen, Sie hatten jetzt lange genug Zeit gehabt
und es ist auch eine Verzögerung, die durch Sie
stattgefunden hat. Sie sind seit 2014 mit in Regie-
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rungsverantwortung und Sie haben es bisher nicht
geschafft, 

(Beifall AfD)

die Digitalisierung voranzutreiben. Und jetzt schrei-
ben Sie eine Passage aus der Verfassung des Lan-
des Brandenburg ab, die die bereits 2009 aufge-
setzt haben. Das ist vor elf Jahren gewesen. Das
ist ein starkes Stück, herzlichen Glückwunsch!

(Beifall AfD)

Selbst das kleine Saarland war bereits 2008 in der
Lage und hat die Verfassung anpassen können und
Ihnen gelingt das vielleicht jetzt endlich mal. Da
kann man sagen: Hochachtung vor Ihrer Arbeit! Sie
haben das Problem bisher unterschätzt. 

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Ihre Schleimspur ist heute
schon ziemlich erstaunlich!)

Das muss man wirklich so sagen. 

Von essenzieller Bedeutung – man darf natürlich
auf der einen Seite nicht verkennen, dass Digitali-
sierung notwendig ist –, aber von essenzieller Be-
deutung, meine sehr verehrten Kollegen ist, dass
der Zugang für jedermann ungehindert möglich sein
muss und der Bürger sich verlässlich und in zumut-
barer Weise Kenntnis von dem jeweiligen Inhalt
verschaffen kann. Diese Anforderungen sind dem
Rechtsstaatsprinzip geschuldet. Die Einführung von
elektronischer Ausfertigung und Verkündung ist
derart rechtserheblich, dass diese Verfassungsän-
derung notwendig ist. Da kommen wir nicht drum
herum.

Zu bedenken ist aber, dass nicht alle Einwohner
Thüringens über die erforderliche Medienkompe-
tenz verfügen, sodass das bewährte Verfahren ku-
mulativ neben der elektronischen Variante wenigs-
tens übergansweise bestehen bleiben muss. Es
muss dafür Sorge getragen werden, dass die förm-
liche Zugänglichkeit der Öffentlichkeit und die ver-
lässliche Kenntnisnahme vom Inhalt der Gesetzes-
texte sichergestellt sind. Neben der Amtlichkeit ist
die Förmlichkeit, Verlässlichkeit sowie die Vollstän-
digkeit und Authentizität zu gewährleisten. Auch
sind – und das ist ein wichtiger Punkt – an die Dau-
erhaftigkeit und Langzeitarchivierung erhöhte An-
forderungen zu stellen. 

Frau Wahl, Sie haben gesagt, elektronisch ist zeit-
gemäß. Aber wir müssen auch sehen, dass diese
elektronische Form in einigen Jahren und Jahr-
zehnten auch letzten Endes noch verstanden wird
und gelesen werden kann, denn die Techniken än-
dern sich. Das zu gewährleisten, hatte die Papier-
form über mehr als 2.000 Jahre möglich gemacht.

Die elektronische Form – darüber müssen wir nach-
denken, da gibt es erhebliche Bedenken und hier
sind erhöhte Anforderungen zu stellen. Deswegen
sind wir der Ansicht, dass der Überweisung an den
Verfassungsausschuss zuzustimmen ist. Wir freuen
uns insoweit auch auf eine rege Diskussion im Aus-
schuss und, Herr Schard, ich freue mich auf Ihre
Diskussionsbeiträge und Ihre Leitung. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Marx:
Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, möchte ich
aus gegebenem Anlass noch mal darauf hinweisen,
dass beim Herumlaufen bzw. beim Wegezurückle-
gen hier in diesem Raum bitte die Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen ist. Darauf haben wir uns hier
anfangs geeinigt und auch wenn der Tag noch län-
ger dauert, bitte nicht vergessen.

Als nächste Rednerin erhält das Wort Frau Abge-
ordnete Baum von der FDP-Fraktion.

Abgeordnete Baum, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen Abgeordnete! Herr Kollege
Blechschmidt, als Sie hier gerade die Einführung
gebracht haben, musste ich mir tatsächlich noch
mal den Gesetzentwurf angucken, weil ich kurz ge-
dacht hatte, ich hätte was übersehen. Sie haben
das hier verkauft als einen großen Wurf der Digitali-
sierung der parlamentarischen Arbeit und ich er-
kenne darin nur, Sie wollen in Artikel 85 ergänzen,
dass die elektronische Verkündung von Gesetzes-
texten notwendig ist. Ich bin, ehrlich gesagt, über
die Einheitlichkeit hier im Hause ein bisschen über-
rascht, weil wir das komplett anders als Sie alle of-
fensichtlich sehen.

Wir haben Einigkeit darüber, dass ein einfacher Zu-
gang zu Gesetzestexten für die Bürgerinnen und
Bürger in Thüringen notwendig ist, und das gern di-
gital, elektronisch, das ist das neueste Medium.
Aber nach unserer Einschätzung wird das momen-
tan in der Verfassung auch in keinster Weise einge-
schränkt. Ob das Gesetz- und Verordnungsblatt on-
line ist oder auf Papier verfügbar, das ist dort nicht
festgelegt, insofern erschließt sich uns auch keine
Notwendigkeit für eine Verfassungsänderung an
dieser Stelle. 

Nun bin ich so der selbstkritische Typ; wir können
das gern im Verfassungsausschuss diskutieren und
Sie erläutern mir dann vielleicht, warum das not-
wendig ist. Ich muss aber an der Stelle sagen und
da schließe ich mich den Äußerungen von Herrn
Zippel an: Eine ausführliche Anhörung im Zusam-
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menhang mit dem Verfassungsausschuss ist mo-
mentan so eine Kombination, da bleibt mir tatsäch-
lich das Lachen im Halse stecken. 

(Beifall CDU, FDP)

Wir haben nachher noch einen Gesetzentwurf zu
Verfassungsänderungen hier im Haus zu diskutie-
ren, da kann ich das noch mal genauer ausführen.
Aber die Arbeitsweise, die sich momentan im Ver-
fassungsausschuss deutlich macht, ist sicher alles
andere als ordentlich, tiefgründig und ausführlich.
Danke.

(Beifall AfD, CDU, FDP)

Vizepräsidentin Marx:
Als nächster Redner hat noch mal Herr Abgeordne-
ter Blechschmidt das Wort. Nein? Das war mit der
Einbringung erledigt. Dann habe ich hier keine wei-
teren Wortmeldungen. Für die Landesregierung
Herr Staatssekretär von Ammon vom Justizministe-
rium.

von Ammon, Staatssekretär:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, mit dem vorgelegten
Gesetzentwurf der Fraktionen Die Linke, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen reden wir hier über einen
Rechtsakt, der in der öffentlichen Wahrnehmung
eher ein Schattendasein führt, nämlich die Verkün-
dung von Rechtsakten. Aber in einem ordnungsge-
mäßen Gesetzgebungsverfahren ist dieser Rechts-
akt von erheblicher Bedeutung. Gerade in einem
Rechtsstaat hat die ordnungsgemäße Verkündung
eine ganz herausragende Bedeutung, denn die
Verkündung von Gesetzen sichert die Gleichheit
vor dem Gesetz und damit einen ganz wesentlichen
Verfassungsgrundsatz.

(Beifall SPD)

Für die Bürgerinnen und Bürger ist es eben von
enormer Bedeutung, dass sie sich von Gesetzen
verlässlich Kenntnis verschaffen können und alle
Bürgerinnen und Bürger müssen grundsätzlich in
gleicher Weise und auch grundsätzlich zur gleichen
Zeit Kenntnis von der Existenz von Normen haben.
Jede ungleiche Bekanntgabe des Rechts würde
zwangsläufig die Gefahr mit sich bringen, dass die-
ses Recht vielleicht auch ungleich wahrgenommen
werden kann. Eine allgemeine Bekanntmachung
von Rechtsvorschriften wirkt einer derartigen Be-
nachteiligung entgegen und sichert somit die
Gleichheit vor dem Gesetz.

Des Weiteren muss eine Verkündung garantieren,
dass die Gebote der Rechtsklarheit und Rechtssi-
cherheit gewahrt werden. Es muss sichergestellt

werden, dass alle Rechtsakte nur mit dem vom
Normgeber gewollten Inhalt veröffentlicht werden.
Und schließlich dient die Normverkündung der
rechtsstaatlichen und demokratischen Kontrolle der
Rechtsetzungsorgane. Nur wenn verbindlich fest-
steht, welche Rechte und Pflichten mit einem Ge-
setz für den Bürger begründet werden, kann ein
Gericht feststellen und überprüfen, ob diese Norm
mit der Verfassung übereinstimmt.

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auf-
grund dieser Bedeutung der Verkündung für ein
verfassungsgemäßes Gesetzgebungsverfahren ist
es folgerichtig, dass die Verfassung in einem eige-
nen Artikel sich der Verkündung widmet – das ist
der Artikel 85. Nach allgemeiner Auffassung han-
delt es sich bei der dort genannten Verkündung um
das Verkündungsmedium in Papierform. Insoweit
muss ich der Abgeordneten der FDP leider wider-
sprechen. Nach herrschender Meinung ist in der
Verfassung bis jetzt nur die Verkündung in Papier-
form geregelt.

Deswegen setzt aus meiner Sicht der Gesetzent-
wurf zu Recht daran an und will den einfachen Ge-
setzgeber berechtigen, eine elektronische Verkün-
dung von Gesetzen und Rechtsverordnungen anzu-
ordnen.

Aus Sicht der Landesregierung ist dieser Gesetz-
entwurf deswegen ausdrücklich zu begrüßen.

Für eine elektronische Verkündung sprechen eben
sehr gute Gründe, denn die Digitalisierung macht
vor keiner Staatsgewalt halt. Wir sehen es in der
Justiz – mit der Eröffnung des elektronischen
Rechtsverkehrs und der Einführung der elektroni-
schen Gerichtsakte machen wir dort sehr gute Er-
fahrungen.

Wie der Abgeordnete Herr Blechschmidt und die
Abgeordnete Frau Wahl schon ausgeführt haben,
wird sich Thüringen mit einer elektronischen Ver-
kündung bzw. der Möglichkeit der elektronischen
Verkündung auch in sehr guter Gesellschaft befin-
den. Andere Bundesländer machen davon bereits
Gebrauch. Im Bund wird diese Möglichkeit disku-
tiert und in anderen europäischen Staaten wird be-
reits elektronisch verkündet.

Zu begrüßen ist aus Sicht des für Verfassung zu-
ständigen Ministeriums auch, dass der Entwurf
nicht die elektronische Verkündung von Gesetzen
und Verordnungen zwingend anordnet. Vielmehr
schafft er hierfür lediglich die Voraussetzungen und
überlässt es dem Gesetzgeber, in einem zweiten
Schritt darüber zu entscheiden, ob elektronisch
oder in Papierform verkündet werden soll. So wird
gewährleistet, dass im Einzelfall die Vor- und Nach-
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teile der verschiedenen Verkündungsformen gegen-
einander abgewogen werden können.

Hier und heute geht es aber erst nur darum, dem
Gesetzgeber diese Möglichkeit zu eröffnen. Ich
freue mich auf jeden Fall auf die Diskussionen im
Verfassungsausschuss und kann zusichern, dass
sich das Justizministerium an diesen Diskussionen
konstruktiv und sehr gern beteiligen wird. Vielen
Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Gibt es weitere
Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann können
wir auch hier über die beantragte Ausschussüber-
weisung abstimmen. Beantragt war die Überwei-
sung an den Verfassungsausschuss. Wer dieser
Ausschussüberweisung zustimmen möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Stim-
men aus allen Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen?
Gibt es Enthaltungen? Das sehe ich nicht. Dann ist
das einstimmig so beschlossen. 

Ein weiterer Ausschuss sollte damit nicht befasst
werden? Nein. Dann haben wir diesen Tagesord-
nungspunkt abgearbeitet.

Wir kommen als Nächstes zum Aufruf des Tages-
ordnungspunkts 17

Fünftes Gesetz zur Änderung
der Verfassung des Freistaats
Thüringen – Stärkung der
Transparenz parlamentarischer
Arbeit
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2044 - 
ERSTE BERATUNG

Zur Begründung wird das Wort gewünscht vonsei-
ten der Fraktionen Die Linke, SPD und Bündnis
90/Die Grünen, vertreten durch die Abgeordnete
Frau Müller. Bitte.

Abgeordnete Müller, DIE LINKE:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-
gen und Kolleginnen, wir reden heute über ein Ge-
setz, das mit über die Transparenz unserer Arbeit
abstimmen soll. Warum ist gerade jetzt die Einbrin-
gung so wichtig und sinnvoll?

Wie viele von Ihnen wissen, hat es in diesem Land-
tag immer schon mal den Versuch gegeben, die Ar-

beit der Ausschüsse öffentlich zu machen. Das
fand leider bisher noch nicht die Mehrheit. Leider
sind die verfassungsrechtlichen Regeln so, dass
mit einigen Ausnahmen die Ausschusssitzungen
grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit
stattfinden sollen. Aber die Öffentlichkeit ist wichtig,
auch um bei den Menschen in Thüringen fundiertes
inhaltliches Verständnis und Akzeptanz für die Ar-
beit des Parlaments und der Landtagsverwaltung
zu erreichen. Die Menschen müssen aus klaren
und umfassenden Informationen nachvollziehen
können, wie Positionen und Entscheidungen im
Landtag zustande kommen. Und das, sehr geehrte
Damen und Herren, funktioniert am besten live. 

Wie belebend die Öffentlichkeit von Ausschusssit-
zungen auf die Arbeit des Landtags wirkt, kann
man regelmäßig bei mündlichen Anhörungen erle-
ben. Wir sind uns sicher, dass auch das dazu bei-
trägt, den Populisten einen Riegel vorzuschieben,
die immer wieder behaupten, die Abgeordneten wä-
ren abgehoben, würden sich nicht um die Belange
der Menschen kümmern. Da kann man komplett
nachvollziehen, wie in den Ausschüssen dann de-
battiert wird.

Die Frage der Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz
der Arbeit des Landtags und seiner Arbeitsergeb-
nisse ist in einer akuten Pandemielage noch wichti-
ger als in sogenannten normalen Zeiten. Wenn es
schwieriger wird für die Menschen, haben sie zu
Recht ein gesteigertes Bedürfnis an der Durch-
schaubarkeit der Dinge. Sie möchten und müssen
verstehen können, warum bestimmte Dinge so ge-
tan werden, wie sie denn passieren. 

Die grundsätzliche Öffentlichkeit von Ausschüssen
ist daher umso wichtiger. In Pandemiezeiten heißt
Öffentlichkeit auch: Nutzung elektronischer Kom-
munikationsmöglichkeiten. Die Art und Weise der
Öffentlichkeit ist im Detail dann aber eine Frage der
Geschäftsordnung, dann, wenn hoffentlich die Zu-
stimmung zu diesem sinnvollen Gesetzentwurf zu-
stande gekommen ist. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank. Ich eröffne hiermit die Aussprache
und erteile als erster Rednerin das Wort Frau Abge-
ordneter Wahl von der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen. 

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am
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Livestream, wir alle hatten sicherlich schon Situatio-
nen, in denen Entscheidungen gefällt worden sind,
die uns geärgert haben. Nehmen wir das Beispiel,
dass der zentrale Platz in unserer Stadt oder Ge-
meinde umgestaltet wird. Dann fragt man sich viel-
leicht: Warum sind an dieser prägnanten Stelle
Parkplätze hingekommen, statt Platz für Kinder,
Cafés oder Stadtgrün zu schaffen? Oder vielleicht
auch: Warum sind an diesem zentralen Platz ei-
gentlich keine Parkplätze hingekommen? Und
wenn man den Hintergrund der Entscheidung nicht
kennt, dann ist der Frust erst mal groß. Doch wenn
die Stadtverwaltung anfängt, ihre Gründe zu erläu-
tern, über rechtliche Vorgaben, Leitungen im Unter-
grund, dann wird meist nachvollziehbar, warum sie
sich für diese oder jene Variante entschieden hat.

Transparenz ist ein ganz zentrales Moment, damit
Entscheidungen verständlich werden. Das gilt ganz
selbstverständlich auch für das Herzstück unserer
Demokratie, das Parlament. Transparenz ist ein
ganz wichtiges Element der parlamentarischen Ar-
beit. Sie macht es möglich, dass alle den Entschei-
dungen im Parlament beiwohnen und nachvollzie-
hen können, wie und warum diese Entscheidungen
getroffen wurden.

Transparenz ist nicht nur am Ende des Entschei-
dungsprozesses wichtig, wenn der Landtag über
ein Thema oder eine konkrete Maßnahme ab-
stimmt, sondern von Beginn des Prozesses an,
wenn Themen und Probleme ausführlich analysiert,
erläutert und diskutiert werden. In den Ausschüs-
sen geschieht die wichtige Detail- und Sacharbeit.
Hier wird an den Gesetzentwürfen gearbeitet, die
am Ende alle Menschen betreffen. Deswegen ist es
wichtig, die Öffentlichkeit der parlamentarischen Ar-
beit nicht nur für Plenarsitzungen, sondern gerade
auch für die Ausschüsse des Landtags zu sichern.

Bereits die erste Fraktion von Bündnis 90/Die Grü-
nen hier im Thüringer Landtag hat sich in den 90er-
Jahren für die Öffentlichkeit der Ausschüsse stark-
gemacht, weil es eben ein Grundsatz der Demokra-
tie ist, dass Bürger/‑innen an den wichtigen Ent-
scheidungen, die in diesem Land getroffen werden,
teilhaben und diese nachvollziehen können.

Wir Bündnisgrüne plädieren deshalb für eine Verän-
derung des jetzigen Verfassungstextes. Wir wollen
möglich machen, dass auch die Ausschüsse des
Landtags grundsätzlich öffentlich tagen. In vielen
Bundesländern ist das bereits seit Jahren gelebte
Praxis, die sich bewährt hat. Als Demokratinnen/
Demokraten sollten wir nicht die Öffentlichkeit
scheuen und auch nicht die Auseinandersetzun-
gen, die damit entstehen können. Wir sollten sie su-
chen. Ziel unserer Arbeit muss es doch sein, mög-

lichst viele Menschen zu erreichen und wichtige In-
formationen allen zugänglich zu machen.

Gerade interessierte Bürger/-innen melden uns im-
mer wieder zurück, dass es für Frust sorgt, wenn
sie Dinge nicht nachvollziehen können. Auf kommu-
naler Ebene – und das erlebe ich als Stadträtin re-
gelmäßig – gibt es Interessensgruppen, die gern
Ausschusssitzungen zu ihnen wichtigen Themen
verfolgen möchten, aber nicht dürfen. Oder viel
schlimmer: Sie bekommen nicht einmal mit, dass
sie betreffende Themen diskutiert werden, weil be-
reits die Einladung mit den zu besprechenden Ta-
gesordnungspunkten öffentlich nicht einsehbar ist.

Wenn wir also Partizipation und das Interesse an
unserer Demokratie steigern wollen, dann ist die
Öffentlichkeit in den Ausschüssen hierfür unab-
dingbar, und das gilt für die kommunale wie auch
die Landesebene.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Freilich gibt es auch Informationen, die vielleicht
nicht gleich auf Twitter oder in der Zeitung stehen
sollten. Deshalb sieht unser Gesetzesvorschlag
auch Fälle vor, bei denen die Öffentlichkeit ausge-
schlossen werden kann. Denn man muss die Reali-
tät anerkennen, dass es eben auch andere Rechts-
güter gibt, die mit der Transparenz kollidieren kön-
nen. Es kann um die Grundrechte Dritter gehen,
darunter das Persönlichkeitsrecht und das Recht
auf Privatsphäre. Es kann aber auch um öffentliche
Interessen gehen, die in bestimmten Fällen höher-
rangig sein können als das Interesse an breiter
Transparenz. Hier kann beispielsweise der Erfolg
von Ermittlungsarbeit oder der Schutz finanzieller
Interessen des Freistaats in Fragen des Vergabe-
rechts erwähnt werden.

Es ist uns als Bündnisgrüne wichtig zu betonen: Wir
suchen keine weite oder enge Auslegung, sondern
eine angemessene Klausel, die alle Interessen und
Aufgaben parlamentarischer Arbeit berücksichtigt.
Es freut uns deshalb, dass eine Formulierung ge-
funden worden ist, die endlich festhält, dass die Öf-
fentlichkeit der Ausschüsse als allgemeiner Grund-
satz gilt, die aber eben mit guter Begründung auch
Ausnahmen zulässt.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie
uns gemeinsam einen wichtigen Schritt für die De-
mokratie im Freistaat gehen und den Menschen
das Signal senden: Wir nehmen euch ernst und wir
wollen, dass ihr unsere Entscheidungen nachvoll-
ziehen, aber auch kritisieren könnt. Das kann uns
auch als Abgeordnete helfen, durchdachtere Ent-
scheidungen zu treffen, und dagegen kann ja nun
auch nichts einzuwenden sein. Vielen Dank.
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(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank. Als nächstem Redner erteile ich Herrn
Abgeordneten Zippel von der CDU-Fraktion das
Wort.

Abgeordneter Zippel, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Zunächst einmal, Frau
Wahl, muss ich Sie einfach an einer Stelle korrigie-
ren und da tut es mir wirklich weh, wenn ich Ihnen
zuhören muss, wenn Sie kommunale Ausschüsse
so lapidar mit Landtagsausschüssen vergleichen.
Das eine ist die Kommunalordnung, da reden wir
von Teilen der Verwaltung, und wir sind hier in ei-
nem Landtag, wir sind ein Parlament, da geht es
um Gesetzgebungsverfahren. Das sind zwei voll-
kommen unterschiedliche juristische Tatbestände,
das können Sie nicht miteinander vergleichen.

(Beifall AfD, CDU, FDP)

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Natürlich kann man das
miteinander vergleichen!)

Das kann man nicht miteinander vergleichen. Sie
sind als Mitglied einer kommunalen Volksvertretung
Mitglied der Verwaltung. Das werden Sie vielleicht
nicht verstanden haben, aber die Kommunalord-
nung sagt das so.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Ich habe das sehr wohl
verstanden! Sie verstehen Demokratie nicht,
Herr Zippel!)

Vielleicht mal grundsätzlich: Öffentlichkeit und
Transparenz sind wichtige Voraussetzungen einer
Demokratie, deshalb kann auch jeder Interessierte
mithilfe der Liveübertragung oder auch im Nachhin-
ein über die Aufzeichnungen oder durch Medienbe-
richte verfolgen, was und wie wir hier im Plenum
miteinander diskutieren. Rot-Rot-Grün serviert uns
heute ähnlich wie beim Thema „Kinderrechte“ einen
weiteren Wiederaufguss von gescheiterten Vorha-
ben aus dem Bundestag. Im Bundestag wäre für
die Festlegung der generellen Ausschussöffentlich-
keit nur eine Geschäftsordnungsänderung notwen-
dig gewesen, es kam aber nicht einmal die dafür er-
forderliche einfache Mehrheit zustande – aus guten
Gründen. Der strukturelle Aufbau unseres Parla-
ments folgt der Logik, dass in den Ausschüssen zu-
nächst erarbeitet und aufbereitet wird, was wir dann
vor der abschließenden Entscheidung öffentlich im
Plenum argumentativ darstellen und erörtern. Für

die vorbereitende Arbeit in den Ausschüssen und
das dortige Ringen um Kompromisse sind Rück-
zugsräume notwendig. Der Entwurf stellt Nichtöf-
fentlichkeit per se als etwas scheinbar Anrüchiges
oder auch einen Generalverdacht dar. Demokratie
braucht aber auch Räume, in denen geschützt dis-
kutiert werden kann. 

(Beifall CDU)

Bei genereller Öffentlichkeit der Ausschusssitzun-
gen würde die Kompromissfindung nur noch stärker
als bisher in andere inoffizielle Gremien vorverla-
gert werden. Die benannte Zielstellung des Gesetz-
entwurfs würde damit konterkariert werden. Auch
Fraktionssitzungen gehören beispielsweise zum
Entscheidungsfindungsprozess. Würde man die Ar-
gumentation des Gesetzentwurfs konsequent wei-
terdenken, so müssten wir also auch diese in Zu-
kunft öffentlich durchführen. Linke, SPD und Grüne
können meinetwegen in ihren Fraktionssitzungen
gern mal etwas damit herumexperimentieren, unse-
re Thüringer Verfassung lassen wir diesem rot-rot-
grünen Experimentierkasten aber bitte nicht zum
Opfer fallen.

(Zwischenruf Abg. Wahl, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Das ist kein Experiment! Das ist
Standard in vielen Parlamenten!)

Mich ärgert besonders, dass der vorliegende Ent-
wurf von Rot-Rot-Grün auch mit dem Ziel einer
möglichst offenen Diskussion und einer fundierten
Entscheidungsfindung begründet wird. Dabei sind,
sehr geehrte Abgeordnete von Linken, SPD und
Grünen, gerade Sie dafür verantwortlich, dass wir
ein zentrales vorhandenes Instrument der notwen-
digen Rückkopplung an die Öffentlichkeit im Verfas-
sungsausschuss nicht sinnvoll nutzen können. Ich
spreche vom Instrument der Anhörung. Sie erin-
nern sich gerade an meine Rede kurz davor. Viele
der als Anzuhörende Benannten geben wegen
nicht erfüllbarer Zeitfenster keine Stellungnahme
mehr ab. Das liegt daran, dass Sie eine Arbeitswei-
se an den Tag legen, die – so muss man es inzwi-
schen klar und deutlich sagen – jegliche Sorgfalt
vermissen lässt. Sie sind diejenigen, die versuchen,
Verfassungsänderungen ohne Rücksicht auf Ver-
luste durchzudrücken. Beispielhaft will ich Ihnen nur
einen einzigen kurzen Auszug aus der schriftlichen
Anhörung zum Themenkomplex „Kinderrechte“ wie-
dergeben. Eine Professorin schrieb uns: „Ich erlau-
be mir außerdem darauf hinzuweisen, dass eine
fundierte Stellungnahme zu nicht ganz trivialen ver-
fassungsrechtlichen Fragestellungen in weniger als
einer Woche kaum zu bewerkstelligen ist. Erst recht
nicht, wenn dies neben der sonstigen Lehrtätigkeit
im laufenden Semester geschehen soll.“ Eine der-
artige Antwort ist kein Einzelfall, sondern ein stell-
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vertretendes Beispiel für viele weitere Zuschriften
dieser Art.

Wenn es Ihnen also wirklich um eine offene Diskus-
sion, fundierte Entscheidungsfindung und das Ein-
holen breiter Expertise gehen sollte, dann sehen
Sie bitte zu, dass Sie die Nutzung der hierzu vor-
handenen Möglichkeiten nicht weiter behindern. Wir
sind für eine intensive Diskussion und Abwägung
aller Argumente offen. Dementsprechend werden
wir trotz der benannten Kritikpunkte einer Überwei-
sung des Entwurfs an den Verfassungsausschuss
zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank. Als nächster Rednerin erteile ich Frau
Abgeordneter Baum von der FDP-Fraktion das
Wort.

Abgeordnete Baum, FDP:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen, wir reden über eine weitere Verfas-
sungsänderung. Deswegen erlauben Sie mir ein
paar kurze einleitende Ausführungen. Eine Verfas-
sung ist das Fundament einer Rechtsordnung. Sie
beinhaltet also genau in diesem Sinne Festlegun-
gen, die einen Grund legen, die grundlegend sind.
Die Rechtsordnung ist dann das Haus, das darauf
gebaut wird. Und dieses Haus soll ein ordnungsge-
mäßes und geschütztes Zusammenleben unserer
Gesellschaft hier in Thüringen ermöglichen. Es gibt
natürlich ständig Veränderungen – Veränderungen
in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wissen-
schaft, in der Technik und in vielen weiteren Berei-
chen. Darunter sind auch Veränderungen, für die
das Fundament dann einfach nicht mehr passt. Es
muss verstärkt werden, erweitert, rückgebaut.

Aber machen wir ein kleines Gedankenspiel. Sicher
hat jeder Zuhörer, jede Zuhörerin eine Vorstellung
davon, was es heißt, ein Haus auf einem tragfähi-
gen und starken Fundament zu bauen. Nun stellen
Sie sich bitte vor, Sie bekommen ein Haus anver-
traut, in dem etwa mehr als 2 Millionen Menschen
wohnen. Es ist nicht Ihr eigenes Haus, die Hausbe-
wohner haben es Ihnen anvertraut. Sie sehen nun
Veränderungen in der Politik, in der Gesellschaft, in
der Wissenschaft und sind der Meinung, dass Ar-
beiten am Fundament dieses Ihnen anvertrauten
Hauses nötig sein müssten – ein Abriss, eine Ände-
rung, eine Erweiterung des Fundaments. Was wer-
den Sie tun? Nehmen Sie sich einen Pressluftham-
mer oder nehmen Sie ein anderes schweres Gerät,
um Fundamente teilweise rauszuklopfen, oder
schütten Sie eine Tonne Beton neben das Haus,

weil Sie das Fundament erweitern wollen, oder fra-
gen Sie vielleicht einfach Leute, die wissen, wovon
sie reden?

(Zwischenruf Abg. Lehmann, SPD: Und da
sollen wir Sie fragen?)

Architekten, Statiker, Baufachleute.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Besser ist
das!)

(Beifall FDP)

Mich eben gerade nicht, Frau Lehmann. 

Und sicher hat auch jeder eine Vorstellung davon,
was solche Arbeiten an so einem Fundament für
Auswirkungen haben können. Wenn man die eine
Seite zu sehr belastet, kann es auf der anderen
Seite schwierig werden. Sie werden also nicht nur
verschiedene Fachleute einzelne Änderungen prü-
fen lassen, sondern Sie werden das Ganze im Ge-
samten noch mal durchsprechen und überprüft wis-
sen.

Der Landtag hat einen Verfassungsausschuss ge-
bildet und das hat den Hintergrund, dass hier Ar-
beitskraft gebündelt werden soll. Änderungsnot-
wendigkeiten, die sauber erkannt sind, sollen hand-
werklich korrekt umgesetzt werden. Und dafür soll
Fachwissen eingeholt werden, und zwar sowohl
von Interessenvertretern als auch von Sachverstän-
digen, von Experten. Und ganz grundsätzlich ist die
Einrichtung des Verfassungsausschusses ein ver-
antwortungsvolles Herangehen genau an solche
Verfassungsänderungen. Ich muss Ihnen aber ganz
ehrlich sagen: So langsam werde ich müde, weil ich
das Gefühl habe, wir haben mit der Einrichtung des
Verfassungsausschusses die Büchse der Pandora
geöffnet.

(Zwischenruf Abg. Aust, AfD: Besser ist das!)

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Das haben
wir von Anfang an gesagt!)

(Beifall AfD)

Der Verfassungsausschuss ist derzeit bereits mit
Verfassungsänderungen zu 14 Themenkomplexen
beschäftigt, da geht es um das Ehrenamt, Nachhal-
tigkeit, Extremismus, ganz unterschiedliche Sachen
– mal zum Vergleich: bei der letzten Verfassungs-
änderung 2004 ging es um ein Thema –, und jetzt
kommt hier noch ein weiterer hinzu. Mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf geht es also um die Trans-
parenz in parlamentarischer Arbeit. Grundsätzlich
sind wir Freien Demokraten immer für Transparenz,
gerade wenn es darum geht, wer ist beteiligt an Ge-
setzentwürfen, an der Entwicklung von Gesetzen.
Deswegen setzen wir uns unter anderem auch im
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Bundestag dafür ein, dass irgendwie klar ist, wer ei-
gentlich eine Karte zu diesem Haus hat, wer hier ei-
gentlich in ständigen Unterhaltungen dabei ist. Und
es gibt ja auch das Beteiligtentransparenzdoku-
mentationsgesetz, so sperrig das auch ist,

(Beifall FDP)

das bindet dieses Thema ein. 

Zu den Ausführungen von Frau Müller muss ich sa-
gen: Transparenz ist richtig, genau, aber Bürgernä-
he stellen wir nicht dadurch her, dass wir jetzt Aus-
schüsse aufmachen und allen Leuten sagen, sie
sollen uns jetzt da besuchen kommen, sondern das
machen wir immer noch vor Ort in Gesprächen mit
den Menschen, nämlich dort, wo sie sind und wo ih-
re Probleme aufkommen.

(Beifall AfD, FDP)

Wir Freien Demokraten stehen der grundsätzlichen
Öffentlichkeit von Ausschüssen sehr skeptisch ge-
genüber. Wir sind davon überzeugt, dass es an ir-
gendeiner Stelle im Parlament einen Raum geben
muss, in dem wir mit den Abgeordnetenkollegen al-
ler Fraktionen um Lösungen ringen können. Und es
ist ein Ringen, machen wir uns da nichts vor.

(Beifall CDU, FDP)

Der Entwurf, wie er jetzt vorliegt, überzeugt uns auf
den ersten Blick nicht. Wir diskutieren ihn sicher im
Verfassungsausschuss, wenn wir dazu Zeit finden,
denn aktuell haben wir da ja noch eine ganze Rei-
he Themen, die bis Ende Januar bearbeitet werden
sollen. Das heißt, wir reden hier über noch einen
verbleibenden Zeitraum von zweieinhalb Monaten.
Herr Zippel hat es vorhin ausgeführt: Es gibt einige,
die um Stellungnahme gebeten worden sind, die
dies abgelehnt haben.

Wir als FDP-Fraktion verschließen uns nicht Verfas-
sungsänderungen. Es müssen dabei aber auch in
der Arbeit des Verfassungsausschusses Grundsät-
ze eingehalten werden und es gibt so ein paar Min-
destanforderungen, die sind für uns unverhandel-
bar, wenn wir über seriöse und verfassungskonfor-
me Verfassungsänderungen sprechen.

Erstens: Ist es überhaupt notwendig, diese Ände-
rung auf Verfassungsebene herbeizuführen?

(Beifall FDP)

Zweitens: Ist ordnungsgemäß sach- und fachver-
ständige Expertise für die Entscheidung des verfas-
sungsändernden Gesetzgebers herangezogen wor-
den?

Drittens: Sehen diese Experten die Änderung auch
als zielerreichend an?

(Beifall FDP)

Die Mindestbedingungen sehen wir momentan in
der Herangehensweise der Arbeit des Verfassungs-
ausschusses als nicht erfüllt und wir möchten an
der Stelle ganz, ganz deutlich warnen: Lassen Sie
uns aufpassen, dass dieser Verfassungsausschuss
nicht am Ende ein Verfassungswidrigkeitsaus-
schuss wird! Vielen Dank.

(Beifall AfD, CDU, FDP)

Vizepräsidentin Marx:
Vielen Dank. Als nächstem Redner erteile ich Herrn
Abgeordneten Braga von der Fraktion der AfD das
Wort.

Abgeordneter Braga, AfD:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren
Zuschauer am Livestream! Zunächst einmal ist ja
bemerkenswert, wie viele Verfassungsänderungen
wir hier im Landtag inzwischen besprochen haben.
Ich meine, für einen Landtag, der vor allem nach
Ansicht der linken Koalition hier im Hause die öf-
fentliche Legitimität durch die Ministerpräsidenten-
wahl im Februar verloren hat, ist es in der Tat min-
destens verwunderlich, dass die Legitimität doch
vorhanden sein soll, um derart tiefgreifende Ände-
rungen in der Verfassung vornehmen zu können.
Das sei mal eingangs bemerkt.

(Beifall AfD)

Zur Sache selbst möchte ich sagen, dass es meine
Fraktion anders als die Redner von soeben nicht
gänzlich ablehnt, die Sitzungen der Ausschüsse öf-
fentlich zu machen. Wir denken aber, dass es eine
sehr wohl abgewogene Entscheidung sein soll, die
vielleicht auch eingebettet sein sollte in eine umfas-
sendere Reform der parlamentarischen Arbeitspro-
zesse. Dazu gehört auch eine kritische Bestands-
aufnahme mindestens der Arbeitsprozesse im Ple-
num, im öffentlich tagenden Plenum. Da müsste
man sich beispielsweise auch dem Fragerecht so-
wie den Redezeiten usw. widmen. Das ist eine Sa-
che, die man umfassend betrachten sollte. 

Einiges wurde aber sehr wohl richtig gesagt von
den Kollegen von FDP und CDU, nämlich, dass es
der Verfassungsausschuss nach der jetzigen Ar-
beitsweise nicht ermöglicht, diese Auseinanderset-
zung auch zu führen. Ich möchte meinen, wenn wir
diese Änderung der Verfassung beschließen soll-
ten, dann wäre es notwendig, auch andere Landta-
ge anzuhören, die die Erfahrung mit öffentlichen
Ausschusssitzungen gemacht haben, welche Pro-
bleme dort vorhanden sind, auch nicht nur die politi-
sche Seite, sondern auch die Verwaltungen jeweils,
die auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert
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sein werden, ob die räumlichen Gegebenheiten bei-
spielsweise jedes Mal ausreichen für öffentliche Sit-
zungen, ob die Öffentlichkeit nur durch öffentliche
Streams, selbst Radioübertragungen sind ja be-
kannt aus bestimmten Landtagen, ob das gewähr-
leistet ist, ob das ausreichend ist. 

Was mich ein bisschen verwundert hat bei den Re-
debeiträgen der Kollegen aus FDP und CDU, ist
gleichwohl, dass die Kritik an der Arbeitsweise des
Verfassungsausschusses, die hier so vorgetragen
wurde, mir etwas unbekannt vorkam. Das muss ich
ganz einfach zugeben. Im Verfassungsausschuss
hört man sie jedenfalls nicht. 

(Beifall AfD)

Das muss ich Ihnen vorwerfen, 

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Das stimmt
so nicht!)

geschätzte Frau Baum und geschätzter Herr Zippel,
dass es leider immer nur meine Fraktion ist, die auf
längere Anhörungsfristen pocht und daran erinnert,
dass viele Anzuhörende schon betont haben, dass
es nicht möglich ist, wenn man schon diverse vor-
liegende Verfassungsänderungsgesetze hat, die
dann auch noch aufgegliedert werden in verschie-
dene Komplexe, dass sie fast alle drei Wochen zu
verschiedenen Komplexen umfassende Expertisen
abgeben sollen, zumal auch die meisten von ihnen
noch Lehraufträge haben an Universitäten. Die
Spezialisten wirklich, die sich dazu äußern sollten
und die auch Sachverstand einbringen können und
die uns hier auch helfen können, die richtige Ent-
scheidung zu treffen, die können sich rein praktisch
nicht mehr an der Sache beteiligen. Deshalb: Der
Verfassungsausschuss, der jetzt schon hoffnungs-
los überfordert ist mit den bereits dem Verfassungs-
ausschuss überwiesenen Gesetzen – dort die An-
hörung zu führen –, der kann es eigentlich nicht
vertragen, sich auch noch dieser sehr ernsten Fra-
ge, der Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen, zu
widmen.

Darum muss ich sagen, meine Damen und Herren,
obwohl wir es durchaus für sinnvoll hielten, jetzt so
eine Debatte zu führen, und uns das auch wün-
schen würden, dass das eingehend geschieht, kön-
nen wir es nicht verantworten, dass dieses Gesetz
auch noch an den Verfassungsausschuss überwie-
sen wird. Bei der jetzigen Arbeitsweise ist dort kei-
ne seriöse Auseinandersetzung zu erwarten. Danke
schön für die Aufmerksamkeit.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Als nächster Red-
nerin erteile ich Frau Abgeordneter Müller aus der
Fraktion Die Linke das Wort. 

Abgeordnete Müller, DIE LINKE:
Sehr geehrter Herr Präsident, ich bin schon ein
bisschen erstaunt, ich denke, ich bin gerade im fal-
schen Film. 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Das geht
mir öfter so!)

Herr Zippel, was Sie hier vom Stapel gelassen ha-
ben, das war ja richtig grausam in meinen Ohren.
Sie beschweren sich über die Arbeitsweise des
Verfassungsausschusses, über einen Schweinsga-
lopp; Frau Baum, Sie auch. Bisher waren Sie es
doch, der so ein umfangreiches Paket mehrfach
eingebracht hat in diesen Verfassungsausschuss,
hier in das Parlament. Ich erinnere mal daran, Sie
haben das Thema „Ehrenamt“ zweimal als Gesetz-
entwurf eingebracht, einmal mit dem Thema „Nach-
haltigkeit“ und dann noch einmal mit Bestenausle-
se, mit Schuldenbremse, mit einem Sammelsurium
an Kram, was Ihnen gerade eingefallen ist, 

(Zwischenruf Abg. Zippel, CDU)

in einem großen Gesetzentwurf und wollen dazu
auch Anhörungen durchführen, haben im Aus-
schuss nie gegen diese Anhörungen, gegen Zeit-
schienen gestimmt. 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Das stimmt
überhaupt nicht, Frau Müller, ich selbst habe
das getan! Gott, ist das peinlich!)

Sie stellen sich hierhin, wir würden in einem
Schweinsgalopp irgendwas durcharbeiten wollen.
Also das ist schon eine Frechheit! Auch deswegen
ist es wichtig, dass Ausschüsse öffentlich sind, da-
mit nämlich die Menschen mal nachvollziehen kön-
nen, was Sie hier vom Stapel lassen, 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Unglaub-
lich!)

ob das auch so stimmt, wie Sie es im Ausschuss
geäußert haben. 

(Beifall DIE LINKE)

Das ist unverschämt, was Sie hier ablassen. 

Das Zweite, Herr Zippel: Ich finde es schon bemer-
kenswert, wie Sie gerade auf die junge Kollegin
Frau Wahl hier abzielen. Die Kollegin Wahl hat ein
Beispiel über Transparenz und Beteiligung, Nach-
vollziehbarkeit von Ausschüssen, von Entscheidun-
gen genannt, was im kommunalen Bereich ist. Ja,
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Sie haben juristisch recht. Aber es geht um Trans-
parenz, es geht um Nachverfolgung, wie entstehen
Entscheidungen, wie stimmen die Abgeordneten in
den Ausschüssen ab.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) 

Und sie so anzugehen, das ist auch nicht würdevoll
für dieses Hohe Haus. 

Das Nächste: Ich lade Sie gern ein in unsere Frak-
tionssitzungen, denn diese sind grundsätzlich öf-
fentlich. 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Es kommt
nur keiner!)

Ja, wir lassen es in unserer Fraktion zu, dass Men-
schen zuhören, dass sie hinten drinsitzen – außer-
halb der Pandemie – und dass sie nachvollziehen
können, wie wir in einer Fraktion diskutieren und zu
Entscheidungen kommen. Von daher, kommen Sie
gern mittwochs um 9.00 Uhr, wenn es wieder nor-
mal läuft, hoch in den Fraktionsraum und begleiten
Sie dies. 

Wo ich auch noch recht gebe: Ja, wir haben viele
verfassungsändernde Vorschläge auf dem Tisch,
das ist richtig, denn wir beschäftigen uns mit der
Frage, wie wir leben wollen. Ja, es sind ganz viele,
direkte Demokratie ist da auch noch gar nicht er-
wähnt, wir haben das fakultative Referendum, was
von Ihnen kam, wir haben den Gesetzentwurf von
Rot-Rot-Grün zum Ausbau der direkten Demokratie
auf Landesebene. Auch da hätte ich mir Anhörun-
gen gewünscht, das werden wir aber nicht schaf-
fen. Aus dem Grund hat unsere Fraktion schon
deutlich gemacht, dass wir gern – auch wenn das
Parlament sich denn auflöst – nachfolgend in einer
Legislaturperiode eine Enquetekommission einrich-
ten möchten, die sich mit den Fragen beschäftigt,
wie wir in Thüringen miteinander leben wollen, um
dem Ausbau unserer Verfassung Rechnung zu tra-
gen.

Ich hatte mir jetzt ein ganz großes Exemplar vorbe-
reitet, wie wichtig es ist, dass die Öffentlichkeit der
Ausschüsse hergestellt wird, aber, ich glaube, das,
was hier vonseiten der FDP und der CDU – die AfD
vergessen wir jetzt mal – dargelegt worden ist, be-
gründet ja, wie wichtig es ist, für die Öffentlichkeit
der Ausschüsse zu stehen. 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: So eine Un-
verschämtheit!)

Ganz ehrlich, dieses Hexenwerk wird in Sachsen-
Anhalt seit März dieses Jahres praktiziert, da gab
es eine umfangreiche Parlamentsrechtsreform. Dort
haben CDU, FDP, Grüne – also ganz bunt – 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Sachsen-
Anhalt und FDP?)

abgestimmt, dort tagen die Ausschüsse öffentlich,
das findet statt. Wir hatten in unserer Fraktion mal
einen Herrn Dr. Unterpaul zu Gast, der hat berich-
tet, wie in Bayern die Öffentlichkeit der Ausschüsse
funktioniert, dass da nicht Hunderte Millionen von
Menschen auf einmal hinten drinsitzen und zugu-
cken wollen, sondern dass das ganz normal weiter
vonstattengeht. Also: Keine Angst vor diesem He-
xenwerk Öffentlichkeit der Ausschüsse und Trans-
parenz und Mitbestimmung, Nachvollziehbarkeit für
die Menschen in Thüringen. Lassen Sie uns da-
rüber diskutieren und debattieren, gern auch noch
in einer weiteren Legislaturperiode, wir werden se-
hen. 

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Wieso, wol-
len Sie nicht mehr dabei sein oder was?)

Ich würde es mir wünschen, um gerade diesem Po-
pulismus, der hier zum Teil vom Stapel gelassen
worden ist, einen Riegel vorzuschieben. Vielen
Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Danke, Frau Abgeordnete. Als nächster Rednerin
erteile ich Frau Abgeordneter Marx, Fraktion der
SPD, das Wort.

Abgeordnete Marx, SPD:
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen,
ich bedauere doch ein bisschen hier die Eskalation.
Mein Fraktionsvorsitzender hat mich gerade darauf
hingewiesen – das ist genauso mit den Vorlagen
vom Verfassungsausschuss –, es gibt immer so
viele Welttage. Es gibt heute den Welttag der Net-
tigkeit, davon haben wir jetzt gerade etwas wenig
mitbekommen.

(Beifall DIE LINKE, CDU, SPD, FDP)

Möglicherweise hat sich Freitag, der 13., da irgend-
wie drüber geschoben. Ich würde sagen, ich mache
jetzt noch mal den Versuch mit dem Welttag der
Nettigkeit. 

Ich finde es auch sehr schade, dass wir im Verfas-
sungsausschuss jetzt doch sehr viele Vorlagen ha-
ben, sehr viele Anträge – und jetzt kommt noch ei-
ner hinzu –, die es wirklich verdient hätten, viel-
leicht doch noch ausführlicher beraten und be-
schlossen zu werden. Wir haben allerdings – das
muss ich jetzt auch mal sagen – für die Koalitions-
fraktionen etliche Herzensangelegenheiten von uns
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selber schon zurückgestellt und haben uns bemüht,
zwischen den Linien und über die üblichen Ver-
dächtigen hinweg auch mal zu gucken, was uns
wichtig ist und was wir noch abschließen können.
Dass jetzt ausgerechnet noch diese Ausschussöf-
fentlichkeit hinzukommt, dafür bitte ich Sie insofern
um Verständnis, da es ein unglücklicher Zufall ist,
dass ausgerechnet in der Thüringer Rechtsordnung
die Frage der Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit
von Ausschüssen in der Verfassung geregelt ist.
Andere Länder haben das nicht, da ist es in der Ge-
schäftsordnung und da kann man es natürlich dann
auch leichter ändern. Deswegen haben wir das nun
als zusätzliche Aufgabe für den Verfassungsaus-
schuss. Ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass
das so ein Riesenproblem ist. Ich denke – in meiner
Fraktion ist das jedenfalls so; ich weiß nicht, wie
das bei Ihnen ist –, wir beschäftigten uns eigentlich
immer und schon seit Jahren mit der Frage, wie wir
die parlamentarische Arbeit etwas gängiger ma-
chen, etwas verbessern können. 

Und zur Öffentlichkeit der Ausschüsse gab es auch
gerade in meiner Fraktion in den letzten Legislatur-
perioden überwiegend eine kritische Haltung. Die
haben wir jetzt aufgegeben und würden uns auch
sehr darüber freuen, wenn wir jetzt das Regel-Aus-
nahme-Verhältnis umkehren könnten mit den aus-
reichenden Ausnahmen, die es dafür in dem Vor-
schlag für die neue Verfassungsformulierung gibt.
Der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Wir ha-
ben ja heute wieder eine total überladende Tages-
ordnung. Wir werden das wieder nicht hinbekom-
men, leider auch in dem Abarbeitungsplenum nicht.
Eigentlich läuft die inhaltliche Detailarbeit, die Fein-
arbeit immer in den Ausschüssen. Meine Hoffnung
wäre, wenn wir die Ausschüsse öffnen können und
dort mehr Öffentlichkeit zulassen und auch mehr
Öffentlichkeit haben und auch Presseöffentlichkeit
in dem einen oder anderem Punkt, dann könnte die
eine oder andere Aussprache, entweder bei der
ersten Aussprache oder bei der Schlussausspra-
che, hier vielleicht abgekürzt werden oder entfallen
– also eine ganz pragmatische Arbeitserleichte-
rungslösung. 

Weshalb meine Fraktion in den letzten Legislatur-
perioden eher dagegen war: Wir haben immer be-
fürchtet, dass dann vielleicht solche Schaufenster-
kämpfe stattfinden, wie wir das manchmal oder
heute im Plenum erleben. Ich denke aber, dass in
der Arbeitsatmosphäre eines Ausschusses die Ver-
führung nicht so groß ist und die Kolleginnen und
Kollegen, die dort in dem Ausschuss sitzen, sich
doch aus einem fachbezogenen Interesse dort wie-
derfinden und dann diese Befürchtung, dass da
Schaukämpfe geführt werden, wenn die Öffentlich-
keit da ist, und man nicht so sachlich ist, wie man

sonst gern wäre – am Welttag der Nettigkeit und
auch sonst –, doch nicht eintritt.

Deswegen bitte ich Sie um Verständnis, dass jetzt
dieses Päckchen zusätzlich noch in den Verfas-
sungsausschuss kommt. Natürlich müssen wir se-
hen, ob wir das und auch vieles andere zeitlich
überhaupt noch schaffen können, das ist einfach
so. Ein kleiner Hinweis sei mir noch gestattet zu
dem wörtlich zitierten Schreiben von der einen
Sachverständigen bei den Kinderrechten mit Bezug
auf die eine Woche: Das haben wir ausgewertet.
Da gab es eine Kumulation ungünstiger Verstri-
ckungen und Verkettungen, die dazu geführt hat-
ten, dass nicht nur der Ausschuss relativ spät die
Anhörung beschlossen hat, sondern das Schreiben
durch die Landtagsverwaltung, die eben auch ver-
dammt viel zu tun hat bei den vielen Vorlagen und
Anträgen, die wir alle hier gerade produzieren,
dann auch nur sehr verspätet versandt werden
konnte. Das ist also nicht der Regelfall gewesen,
dass wir Sachverständigen, die das freiwillig ma-
chen ohne Entgelt und sozusagen für Gottes Lohn,
eine solche drangsalierende Frist hier ständig auf-
erlegt hätten oder hätten auferlegen wollen. 

Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass wir zu die-
sem Thema der Öffentlichkeit von Ausschusssit-
zungen gar nicht unbedingt eine Anhörung bräuch-
ten, weil wir das als Abgeordnete aus unserer eige-
nen Sach- und Fachkenntnis der parlamentarischen
Arbeit eigentlich alle ganz gut bewerten können, ob
wir so etwas hier in Thüringen auch machen wollen.
Wie gesagt, es ist kein Teufels- und kein Hexen-
werk, in anderen Bundesländern funktioniert es. 

Ich würde mich zum Schluss hier auch noch mal für
eine etwas abgekühltere Debattentemperatur ein-
setzen, vielleicht auch bei den kommenden Tages-
ordnungspunkten, und wünsche uns allen noch ei-
nen wunderschönen Tag der Nettigkeit und gleich
fängt ja auch unsere Mittagspause an.

(Beifall DIE LINKE, CDU, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, FDP)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Für die Fraktion
der CDU hat sich noch mal Abgeordneter Zippel zu
Wort gemeldet. Herr Abgeordneter, Sie haben noch
3 Minuten und 50 Sekunden Redezeit.

Abgeordneter Zippel, CDU:
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren, zu einigem, was gesagt wurde,
will ich mich doch gern noch mal äußern, insbeson-
dere wenn ich noch ein paar Minuten Zeit habe.
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Auch wenn der Tag der Nettigkeit ist, ich hoffe, es
wird nicht als unfreundlicher Akt empfunden, wenn
man vor der Mittagspause noch mal hier nach vorn
tritt.

Zunächst: Frau Marx, Sie haben recht. Es gab eine
Äußerung, dass man gesagt hat, diese eine Woche
ist zu knapp. Sie können aber nicht abstreiten, dass
es eine ganze Reihe von Anzuhörenden gibt, die
explizit darum gebeten haben, nicht mehr ange-
schrieben zu werden – korrigieren Sie mich.

(Unruhe DIE LINKE)

Das ist ein einmaliger Vorgang hier im Thüringer
Landtag, dass sich Anzuhörende melden und sa-
gen, sie wollen nicht mehr kontaktiert werden.

(Zwischenruf Abg. Marx, SPD: Aber das lag
doch nicht an der Frist!)

Wenn das die Arbeit des Verfassungsausschusses
nicht behindert – Entschuldigung –, dann kann ich
mir auch nicht mehr helfen.

Frau Müller, zu Ihren Einwürfen, den verschiedenen
Punkten, die Sie gerade gesagt haben – zunächst
einmal zu einem Punkt: Es ist freundlich und nett,
sicherlich auch gut gemeint, wenn Sie sich schüt-
zend vor eine Kollegin schmeißen.

(Unruhe DIE LINKE)

Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es Ihre Ein-
schätzung ist, dass ich Frau Wahl attackiert habe,
dann mag das Ihrer Meinung nach so sein. Aber es
ist doch etwas anderes, ob man jemandem eine an-
dere Meinung sagt und wenn man sagt, man sieht
etwas anders. Wenn Sie sich hier äußern und sa-
gen, nur weil ich eine andere Meinung habe, habe
ich die Kollegin angegriffen: Wo kommen wir denn
da hin?

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Der Ton macht die Musik,
Herr Zippel!)

Ich habe eine andere Meinung. Es gibt eine juristi-
sche Auffassung, die habe ich dargestellt. Erst mit
Ihrer Verhaltensweise, dass Sie sich vor jemand
anderen, vor eine andere Kollegin stellen, in dem
Moment degradieren Sie doch diese Kollegin erst
zu einer kindlichen Position.

(Zwischenruf Abg. Müller, DIE LINKE: Meine
Meinung!)

Damit schwächen Sie überhaupt erst das Mandat.

(Beifall CDU)

Und eins muss ich auch sagen, Frau Müller – das
ist der zweite Punkt –: Sie machen einen großen
Fehler.

(Zwischenruf Abg. Müller, DIE LINKE: Nein!)

Sie haben recht, Sie machen sehr viele große Feh-
ler. Danke für die Korrektur. Einen will ich Ihnen
noch mal kurz vorhalten. Sie verwechseln eine Sa-
che. Sie verwechseln die Bereitschaft der CDU-
Fraktion zu konstruktiver Arbeit mit Naivität und da-
mit, dass wir nicht in der Lage wären, eine eigene
Meinung zu vertreten, und dass wir 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Können Sie mal ein Sach-
argument bringen?)

keine Grundüberzeugung hätten, wie wir verantwor-
tungsvoll mit unserer Verfassung umzugehen ha-
ben. Wir sind bereit, konstruktiv mitzuarbeiten. Das
haben wir jedes Mal bewiesen. Wir haben darum
gerungen, dass wir gute Zeitabläufe haben. Wir
hatten und wir haben immer noch eine Resthoff-
nung, dass wir eine ganze Reihe von Problemen
gelöst bekommen. Aber auch Sie müssen doch
jetzt erkennen, nach allem, was Frau Marx gesagt
hat, was ich aufgezählt habe zu diesen Rückläufen,
dass es langsam schwierig wird, noch verantwor-
tungsbewusst Verfassungsänderungen durchzufüh-
ren. Dann können Sie doch nicht das Gegenteil be-
haupten – beim besten Wissen und Gewissen
nicht.

(Beifall CDU)

Also bitte verwechseln Sie das nicht!

Ein letzter Punkt, Frau Müller: Wenn Sie so erpicht
darauf sind, die Öffentlichkeit herzustellen, dann
biete ich Ihnen Folgendes an: Wenn Sie gern die
Öffentlichkeit bei den Fraktionssitzungen der Links-
fraktion zulassen wollen, bieten wir an, dass die
CDU-Fraktion künftig auf Ihre Einladung hin einen
Gast entsendet. Wir hören uns gern an, was Sie
hinter verschlossenen Türen beraten – das zum
Beispiel auch als Angebot der Transparenz.

(Beifall FDP)

Wir freuen uns auf die Einladung, auf die zukünftige
Öffentlichkeit

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Journalis-
ten bringen wir mit!)

bei den Linken-Fraktionssitzungen. Wir werden be-
stimmt immer jemanden ausgeknobelt bekommen,
der bei Ihnen mit sitzt und lauscht. Herzlichen
Dank.

(Beifall CDU, FDP)
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Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Landesre-
gierung hat Staatssekretär von Ammon Rede-
wunsch signalisiert.

von Ammon, Staatssekretär:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, ich verspreche, auch ich
werde mich ganz kurzfassen, nicht nur wegen der
Uhrzeit, sondern auch aus Respekt vor der Gewal-
tenteilung. Der vorgelegte Gesetzentwurf betrifft
das Parlamentsrecht, nämlich die Frage, wie Aus-
schüsse zu tagen haben. Bei Fragen des Parla-
mentsrechts hält sich die Landesregierung traditio-
nell und aus gutem Grunde zurück.

Ich möchte deswegen nur ganz kurz den rechtli-
chen Rahmen skizzieren, innerhalb dessen sich
dieser Gesetzentwurf bewegt. In Artikel 62 Abs. 2
der Thüringer Verfassung ist geregelt, dass die Sit-
zungen der Ausschüsse in der Regel nicht öffent-
lich sind. Diese Vorgabe wird dann in § 78 der Ge-
schäftsordnung näher ausgefüllt. Danach kann der
Ausschuss für einzelne Beratungsgegenstände
oder Teile derselben mit Zweitdrittelmehrheit die öf-
fentliche Beratung beschließen. In bestimmten Fäl-
len sind öffentliche Sitzungen dagegen wieder ge-
nerell unzulässig, etwa bei Haushaltsberatungen.
Und in einigen Fällen sind Ausschusssitzungen
grundsätzlich wieder öffentlich, § 78 Abs. 3a zählt
hier diese Ausnahmetatbestände auf.

Der Gesetzentwurf der Fraktionen Die Linke, SPD
und Bündnis 90/Die Grünen sieht nun vor, dass die-
ses Regel-Ausnahme-Verhältnis umgekehrt wird,
das heißt, dass die Sitzungen regelmäßig öffentlich
sind. Die Öffentlichkeit soll dann nur ausgeschlos-
sen werden, wenn es zur Wahrung von Grundrech-
ten oder wegen entgegenstehender höherrangiger
Belange notwendig ist. Das Nähere soll wiederum
die Geschäftsordnung regeln.

Mit dieser Regelung würde sich Thüringen anderen
Bundesländern – namentlich Bayern und Schles-
wig-Holstein und auch seit Kürzerem Sachsen-An-
halt – annähern. 

Der Rahmen wird vorgegeben zum einen sicher
von dem Gedanken, dass Öffentlichkeit und Trans-
parenz in einer Demokratie von wesentlicher Be-
deutung sind und gerade natürlich für die parlamen-
tarische Arbeit. Denn diese findet gerade auch in
den Ausschüssen statt und hier kann der Bürger
sehr gut nachvollziehen, dass auch fraktionsüber-
greifend, parteiübergreifend nach Lösungen gerun-
gen wird. Deswegen sind die Transparenz und die
Öffentlichkeit grundsätzlich ein sehr hohes Gut.

Natürlich gibt es aber auch Gründe und Situatio-
nen, in denen ein Ausschuss nicht öffentlich bera-
ten soll. Im Justizausschuss betrifft es natürlich Fäl-
le, in denen zu Strafverfahren berichtet wird – hier
gebietet schon die Unschuldsvermutung, dass mit
persönlichen Daten sehr vorsichtig umgegangen
wird –, aber natürlich auch Belange des Opfer-
schutzes. Und wenn es um Belange des Justizvoll-
zugs geht, bedarf es keiner weiteren Erläuterung,
dass man hier – was die Öffentlichkeit anbetrifft –
bei Sicherheitsbelangen sehr zurückhaltend sein
muss. Der Gesetzentwurf greift aber diese Gedan-
ken bereits auf.

Innerhalb dieses Rahmens – welches Prinzip soll
gelten, Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit, und
wie regelt man die Ausnahmen, wie gestaltet man
diese aus – werden sich die weiteren Diskussionen
bewegen müssen. Für das Justizministerium kann
ich wiederum zusichern, dass wir diesen Prozess
gern und mit großem Interesse begleiten werden.
Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wir kommen jetzt
zur Abstimmung. Mir liegt der Wunsch auf Überwei-
sung des Gesetzentwurfs an den Verfassungsaus-
schuss vor. Gibt es weitere Ausschüsse, an die der
Gesetzentwurf überwiesen werden soll? Das ist of-
fensichtlich nicht der Fall. Dann stimmen wir über
die Überweisung an den Verfassungsausschuss ab.
Wer ist dafür? Das sind die Stimmen aus den Frak-
tionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, SPD,
FDP, CDU. Wer ist dagegen? Das sind die Stim-
men aus der AfD. Wer enthält sich? Enthaltungen
kann ich nicht erkennen. Somit ist die Ausschuss-
überweisung mit Mehrheit angenommen und ich
schließe diesen Tagesordnungspunkt.

Liebe Kollegen, wir treten jetzt in die Mittags- und
Lüftungspause ein und beginnen pünktlich um
14.10 Uhr mit dem Aufruf der Wahlen in den Tages-
ordnungspunkten 59 und 60. Ich weise noch mal
darauf hin, dass 5 Minuten nach Beginn der Mit-
tagspause der Bildungsausschuss tagt, und zwar in
der Arena im Obergeschoss, große Loge. Dann
wünsche ich guten Appetit!

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir been-
den die Mittagspause und fahren fort in der Tages-
ordnung. 

Dazu rufe ich auf die gemeinsame Abhandlung der
Tagesordnungspunkte 59 und 60
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Wahl von Mitgliedern der Par-
lamentarischen Kontrollkom-
mission gemäß § 25 Abs. 1 des
Thüringer Verfassungsschutz-
gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD 
- Drucksache 7/2096 - 

Wahl eines Mitglieds der Kom-
mission nach Artikel 10 Grund-
gesetz (G 10-Kommission) ge-
mäß § 2 Abs. 2 des Thüringer
Gesetzes zur Ausführung des
Artikel 10-Gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD 
- Drucksache 7/2097 - 

Ich gebe folgenden Hinweis zu Tagesordnungs-
punkt 59: Für die heutige Wahl zweier Mitglieder
der Parlamentarischen Kontrollkommission hat die
Fraktion der AfD Frau Abgeordnete Corinna Herold
und Herrn Abgeordneten Birger Gröning vorge-
schlagen. Der Wahlvorschlag liegt Ihnen in der
Drucksache 7/2096 vor. Gewählt ist, wer die Mehr-
heit der Stimmen der Mitglieder des Landtags er-
hält, mithin mindestens 46 Stimmen. Wird die Aus-
sprache gewünscht? Frau Abgeordnete Lehmann. 

Abgeordnete Lehmann, SPD:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, laut § 24 Abs. 1 des Thü-
ringer Verfassungsschutzgesetzes unterliegt die
Landesregierung hinsichtlich der Tätigkeit des Amts
für Verfassungsschutz der parlamentarischen Kon-
trolle. Diese wird von der Parlamentarischen Kon-
trollkommission ausgeübt. Die Mitglieder der PKK
müssen für diese sensible Aufgabe, die sie in der
Kommission haben, in besonderem Maße geeignet
sein. Die von der AfD vorgeschlagenen Mitglieder
entsprechen dieser Voraussetzung nicht, was ich
an dieser Stelle ausführen will. 

Zum ersten Wahlvorschlag der AfD, Herrn Birger
Gröning: Herr Grönings Facebook-Account zeigt ei-
ne enge Bindung zum Thüringer AfD-Fraktionschef
und Protagonisten des Flügels Björn Höcke. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Das zeigt sich unter anderem im häufigen Verbrei-
ten von Höckes Beiträgen als auch einer Reihe von
gemeinsamen Bildern. Da die Mitglieder der Parla-
mentarischen Kontrollkommission den Vorsitzenden
ihrer Fraktion – in dem Fall Björn Höcke – über die

wesentlichen Inhalte der Beratungen unterrichten
dürften, wäre die Aufgabenerfüllung des Amts ge-
mäß Thüringer Verfassungsschutzgesetz gefährdet,
dessen Landesverband vom Amt für Verfassungs-
schutz als Verdachtsfall geführt wird. Weiterhin las-
sen sich bei Birger Gröning Verbindungen in das
rechtsextreme Milieu feststellen. Seinen Wahlkampf
führte er unter anderem mit einem Mann, der auch
bei einem Aufmarsch der Identitären Bewegung in
Köln mitmarschierte, die vom Verfassungsschutz
als rechtsextrem eingestuft wird. Ebenso finden
sich auf seinem Facebook-Profil zahlreiche Sympa-
thiebekundungen zur Jungen Alternative und deren
Strukturen, die das Bundesamt für Verfassungs-
schutz im Jahr 2019 als rechtsextremistischen Ver-
dachtsfall einstufte, darunter auch die Junge Alter-
native Bayern und Niedersachsen, die durch die
Landesämter als rechtsextremistische Bestrebun-
gen beobachtet werden. Weitere Sympathiebekun-
dungen von Birger Gröning in sozialen Medien gel-
ten dem Flügelprotagonisten Andreas Kalbitz, der
Gruppierung „Erfurt zeigt Gesicht“, deren Aktivitä-
ten vom Thüringer Innenministerium als rechtsext-
remistisch eingeordnet wurden, und Doris von
Sayn-Wittgenstein, die dem extrem rechten Verein
„Gedächtnisstätte e.V.“ im thüringischen Guth-
mannshausen angehört, der ebenso Beobach-
tungsobjekt des Amts für Verfassungsschutz Thü-
ringen ist. Bilder zeigen Gröning auch als Teilneh-
mer der Querdenker-Demonstration am
23.08.2020, denen der Präsident des Amts für Ver-
fassungsschutz Thüringen jüngst auch teils rechts-
extremistische Züge attestierte. 

Zum zweiten Wahlvorschlag der AfD, Frau Corinna
Herold: Frau Herold ist Erstunterzeichnerin des Flü-
gels und hat sich auch seit dessen Auflösung – in
Anführungsstrichen – nie distanziert. Sie unterhält
intensive Kontakte in rechtsextreme Szenen, war
unter anderem mindestens Mitglied in der geschlos-
senen Facebook-Gruppe „Bürgerwehr Thüringen“, 

(Zwischenruf Abg. Höcke, AfD: Welche Stasi
hat euch das zugerufen, Frau Lehmann?)

zu deren Mitgliedern auch mehrere Neonazi-Musi-
ker, der NPD-Landesschatzmeister und ein Neona-
zi aus dem Umfeld der Angeklagten, der Schläger
aus dem Ballstädt-Prozess, zählen. Sie unterhält
dort Kontakte zu bekannten Neonazis. Einer fällt
immer wieder durch Waffenbesitz auf und war zu-
letzt an der Organisation von Konzerten der Szene
in Thüringen beteiligt. Frau Herold hat enge Verbin-
dungen zu „Erfurt Gesicht zeigen“ und der Marba-
cher Gruppe, die regelmäßig gegen den Moschee-
Bau in Erfurt demonstrieren. Das widerspricht dem
Grundsatz der Verfassung, die mit der Religionsfrei-
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heit auch die Möglichkeit zur Ausübung der Religi-
on garantiert. 

Es zeigt sich, dass sowohl Herr Gröning als auch
Frau Herold Verbindungen zu Vertretern von Orga-
nisationen und anderen Personen unterhalten, die
Gegenstand der Ermittlungen von Nachrichten-
diensten sind, welche die Parlamentarische Kon-
trollkommission kontrolliert. Sie besitzen damit we-
der die erforderliche Zuverlässigkeit noch die Eig-
nung für die Funktion in der Parlamentarischen
Kontrollkommission. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Ich frage: Gibt es weitere Redemeldungen? Herr
Abgeordneter Braga.

Abgeordneter Braga, AfD:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Zuschauer am Livestream! Wir ken-
nen das inzwischen von gestern. Das ist jetzt wohl
Teil des Schauspiels hier vor den Wahlen, 

(Beifall AfD)

dass zu den Wahlvorschlägen meiner Fraktion hier
die umfangreichen Dossiers, die die linke Koalition
hier im Landtag offensichtlich anfertigt über Mitglie-
der des Landtags, verlesen werden. Das ist eine
Praxis, die wir von diesen Parteien schon kennen,
insbesondere die älteren Kollegen. 

(Beifall AfD)

Das kennen sie noch aus anderen Zeiten dieses
Landes. Aber es ist nun mal geübte Praxis bei die-
ser Partei oder bei diesen Parteien, insofern kann
man das ...

(Zwischenruf Abg. Henke, AfD: Übrigens,
wer es vergessen hat: Genau so hat die Sta-
si gearbeitet!)

Das stimmt auch, Herr Kollege. 

Vizepräsident Worm:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Braga.

Abgeordneter Braga, AfD:
Wie gestern auch wurden heute hier auf Grundlage
von Sippenhaft und Kontaktschuld vermeintliche
Gesinnungen konstruiert. Es gehört ja wohl schon
zum Instrumentarium dieser Parteien, vermeintliche
Verfassungsfeindlichkeit zu belegen, weil die Men-
schen sich schon neben Björn Höcke haben ablich-

ten lassen. Ich meine, jeder, der außerhalb dieses
Hauses ist und sich diese Debatte anschaut und
begleitet und frei von den Zwängen des politischen
Verfahrens hier ist, wird erkennen, wie absurd das
ist, meine Damen und Herren. 

(Beifall AfD)

Noch absurder wird es, dass die Einstufungen der
VS-Behörden, insbesondere was den Flügel anbe-
trifft und die Landesverbände meiner Partei, aber
auch die Junge Alternative, übernommen werden,
insbesondere weil einige Teile auch dieser Koalition
völlig zu Recht – das möchte ich an dieser Stelle
betonen – den Verfassungsschutz als Skandalbe-
hörde betrachten, ansehen und kritisieren. Es ist
wirklich interessant zu betrachten, wie die Einstu-
fungen in einem Fall kritisiert werden, im anderen
Fall übernommen werden. Das ist schlicht und er-
greifend lächerlich, anders kann man es nicht be-
zeichnen. Es reiht sich jedenfalls in ein anderes
Verfahren ein, von dem wir heute Kenntnis erlangt
haben, nämlich dass aus sachwidrigen Gründen die
Mitglieder meiner Fraktion nicht in diese Aufsichts-
gremien gewählt werden sollen, wie wir es inzwi-
schen auch mitbekommen haben, die Landesregie-
rung es zu verhindern versucht, die von diesem
Landtag gewählten Vertreter im Stiftungsrat der
Stiftung Ettersberg auch mit einzuberufen. Dieser
Landtag hat sie gewählt in voller Kenntnis dieser
Tatsachen, die vorgetragen wurden, genauso wie
das Volk diese Vertreter meiner Partei gewählt hat
in voller Kenntnis der Tatsachen, die hier vorgetra-
gen worden sind, das heißt, dieser Fraktion, meiner
Fraktion, die eine beträchtliche Anzahl von Wählern
in diesem Hause vertritt, diese Kontrollrechte in der
Tat auch zustehen, und die werden uns hier ver-
sagt, wie gesagt, aus sachwidrigen Gründen. 

Dann möchte ich auch noch mal anmerken, wie in-
teressant es ist, dass auch Kontakte zur Jungen Al-
ternative wie bei Birger Gröning benannt wurden.
Es wurde gesagt, der hat in seinen öffentlichen
Netzwerken Kontakte zur Jungen Alternative betont
und sich mehrfach auch solidarisch mit der Organi-
sation gezeigt, die vermutlich oder vermeintlich
ganz schlimm ist und von den Verfassungsschutz-
behörden als extremistisch eingestuft wird. Da stellt
sich die Frage, meine Damen und Herren, ob die
Mitglieder der Kontrollkommission, die schon ge-
wählt sind, denn beim Wahlkampf beispielsweise
noch nie von der Linksjugend unterstützt wurden.
Das fände ich befremdlich. Das ist die Jugendorga-
nisation Ihrer Partei und es gehört auch zum guten
Ton, dass die Jugendorganisationen die Parteien
beim Wahlkampf unterstützen. Auch die Linksju-
gend wird von verschiedenen Verfassungsschutz-
behörden als extremistisch eingestuft. Wie gesagt,
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da sind erstaunliche Parallelen festzustellen, aber
das scheint hier in die Bewertung nicht mit einge-
flossen zu sein. 

Noch absurder wird es, wenn das grundgesetzlich
garantierte Demonstrationsrecht meiner Kollegin
Herold gegen den Moschee-Bau hier in Erfurt als
vermeintlich extremistisch dargestellt wird. 

(Beifall AfD)

Meine Damen und Herren, wenn die Wahrnehmung
des demokratischen Rechts auf Demonstrations-
freiheit jetzt Beleg für Verfassungsfeindlichkeit sein
soll, dann wissen wir, auf welcher absurden Basis
wir uns hier bewegen. Eigentlich verdienen diese
Reden, die hier jetzt gehalten werden – und das
wird wohl in Zukunft auch noch so sein – keiner
weiteren Würdigung, aber es ist dennoch von Be-
deutung, dass wir hier ganz klar einen Widerspruch
an dieser Stelle anmelden und sagen, liebe Freun-
de, das ist absurd, was wir hier erleben. Danke
schön. 

(Beifall AfD)

Vizepräsident Worm:
Gibt es jetzt weitere Wortmeldungen? Das kann ich
nicht erkennen. So fahren wir fort im Tagesord-
nungspunkt 60, Wahl eines Mitglieds der Kommis-
sion nach Artikel 10 Grundgesetz (G 10-Kommis-
sion) gemäß § 2 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zur
Ausführung des Artikel 10-Gesetzes. 

Ich gebe folgenden Hinweis: Für die heutige Wahl
eines Mitglieds der G 10-Kommission hat die Frak-
tion der AfD Herrn Abgeordneten Olaf Kießling vor-
geschlagen. Der Wahlvorschlag liegt Ihnen in der
Drucksache 7/2097 vor. Gewählt ist auch hier, wer
die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Land-
tags erhält, mithin mindestens 46 Stimmen. Wird
die Aussprache gewünscht? Herr Abgeordneter
Blechschmidt.

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren,
wie ich bereits am gestrigen Tag in Bezug auf den
Wahlvorschlag der AfD für die Besetzung der G 10-
Kommission ausgeführt habe, bedarf es für die
Ausübung einer Kontrollfunktion im Auftrag des
Parlaments einer in der Person gründenden Eig-
nung und der Gewähr einer zuverlässigen Aus-
übung der übertragenen Kontrolle. Hierauf muss
das Parlament in seiner Gänze vertrauen können.
Der hier vorgeschlagene Abgeordnete bietet in kei-
ner Weise Gewähr für die hohen Ansprüche an die
Integrität und Verfassungstreue, die mit der Aus-
übung der Kontrolle über das Post- und Fernmelde-

geheimnis notwendig sind. Auf die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre
1986 hatte ich bereits gestern verwiesen und auch
darauf, dass dieses Parlament zwar eine Pflicht
trifft, Wahlvorschläge der AfD zur Kenntnis zu neh-
men, aber in Wahlentscheidungen sind die Abge-
ordneten nur ihrem Gewissen verpflichtet unter Be-
rücksichtigung sachlich begründeter Zweifel an der
Eignung oder der Vertrauenswürdigkeit der Vorge-
schlagenen. 

Eine Replik auf die gestrige Debatte sei mir gestat-
tet: Unabhängig von der maßlosen Entgleisung und
indiskutablen Tiraden des Abgeordneten Möller, die
völlig zu Recht mindestens mit einem Ordnungsruf
zu belegen waren, stellen wir seit Jahren die glei-
che Reaktion der AfD auf die ihnen nicht genehmen
oder die AfD entlarvenden Beiträge anderer Redner
fest. 

Erste Stufe: Die jeweiligen Aussagen der Redner
werden als „dumm“ oder „Lüge“ tituliert, ohne sach-
liche Gegenargumente. 

Zweite Stufe: Diffamierung des Redners als „Fach-
idiot“ und „Halte lieber den Mund.“ 

Dritte Stufe: Es werden Fakes, Halbwahrheiten
oder obskure Zitate, Studien oder Statistiken heran-
geholt und damit herumjongliert. 

In aller Klarheit, meine Damen und Herren der AfD:
Mit dieser Methode werden Sie hier keinen Erfolg
haben und jederzeit auf den beharrlichen demokra-
tischen Widerstand dieses Hohen Hauses stoßen. 

Meine Damen und Herren, der Abgeordnete Kieß-
ling ist ausweislich der im Internet einsehbaren Lis-
ten Unterzeichner der sogenannten Erfurter Reso-
lution, die als Gründungsdokument des Flügels als
offene rechtsextremistische Strömung der AfD gel-
ten. Für die Unterzeichnung dieses Dokuments,
von dem sich der Abgeordnete Kießling, soweit be-
kannt, bisher nicht distanziert hat, manifestiert er
seinen Willen, dieser Formation zugehörig zu sein
und sich auch deren Bestrebungen gegen die frei-
heitliche demokratische Grundordnung zurechnen
zu lassen. Aber auch in seinen eigenen Wortbeiträ-
gen offenbart der hier vorgeschlagene Abgeordne-
te, was er von Geschichte, deren Erfahrungen, Re-
ligionsfreiheit oder Menschen- und Bürgerrechten
hält. So führt er in einem Wortbeitrag am
05.11.2020 auf seinem Facebook-Account aus:
„Die Auffassung, dass der Islam zu Deutschland
gehöre, ist ebenso irre wie jene, dass er zu Europa
gehöre. 

(Beifall AfD)

Diese völlige Weltfremdheit und deren politische
Umsetzung hat erst diesen Terror möglich gemacht.
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Als AfD haben wir immer wieder darauf hingewie-
sen: Der Islam hat seine Heimat und Wurzeln im
arabischen und afrikanischen Raum, dort gehört er
hin, wenn es die Menschen vor Ort so möchten.
Von daher müssen alle erdenklichen Maßnahmen
ergriffen werden, um all jene Radikale in unserem
Land, die sich nicht von diesem mörderischen Irr-
glauben trennen wollen, aus dem Land zu schaffen
und den Schutz unserer Mitbürger und Bürger zu
gewährleisten. Und das gilt europaweit und vor al-
len Dingen auch für unsere Thüringer Heimat.“ Da-
neben äußerte sich auch der vorgeschlagene Ab-
geordnete eindeutig geschichtsrevisionistisch und
die Verbrechen des Nationalsozialismus relativie-
rend. Als er in einem Beitrag im Parlament zum
8. Mai am 27.05.2015 erklärte: „Wer finanzierte die-
se Weltkriege? Man muss mal ganz klar die Frage
stellen. Ja, da muss man fragen: Wer hat denn den
ersten Schuss abgegeben, bevor die Kriegserklä-
rung abgegeben wurde, Frau Rothe-Beinlich?“
„Man muss mal ganz klar die Frage gestellt haben.“
– Protokoll der 14. Sitzung der 6. Legislaturperiode
vom 27.05.2015, Seite 953. 

Meine Damen und Herren, wie gesagt, jeder Abge-
ordnete hier in diesem Haus muss sich selbst seine
Meinung bilden. Wir konstatieren, dass der Abge-
ordnete Kießling offenbar Ansichten und Ziele ver-
folgt, die unseren gesellschaftlichen Grundwerten
und unserer Verfassung entgegenstehen, und da-
her für die Arbeit der G 10-Kommission weder ge-
eignet ist noch unser Vertrauen besitzt. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Worm:
Herr Abgeordneter Blechschmidt, ich muss Sie laut
§ 37 der Geschäftsordnung dafür rügen, dass Sie
den Ordnungsruf von Frau Vizepräsidentin Marx er-
wähnt und kommentiert haben. Das ist nicht zuläs-
sig. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Abgeordne-
ter Braga.

Abgeordneter Braga, AfD:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Zuschauer am Livestream! Viele In-
halte – meine Rede von soeben könnte ich eigent-
lich hier wiederholen. Das erspare ich Ihnen und
uns allen. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Danke!)

Was gesagt werden muss: Es sprach zu Ihnen so-
eben vor mir der Mann mit der verschollenen Stasi-
Akte, 

(Beifall AfD)

der darüber hinaus noch tiefe Einblicke in seine Ge-
sinnung bot, wenn er davon sprach, dass die Ahn-
dung einer Bemerkung meines Kollegen Möller mit
einem Ordnungsruf nicht ausreiche. Was stellen
Sie sich denn sonst vor, Herr Blechschmidt? Was
denn sonst?

(Zwischenruf Abg. Höcke, AfD: Wollen Sie
ihn erschießen oder was?)

Genau. „Wollen Sie ihn erschießen?“ wurde gerade
gefragt. 

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Aus Ihrer Fraktion! Auf so
was kommt nur die AfD-Fraktion!)

Aus meiner Fraktion, völlig zu Recht wurde das ge-
fragt. 

(Zwischenruf Abg. Hennig-Wellsow, DIE LIN-
KE: Können Sie das bitte unterbinden!)

Die Aussagen meines Kollegen Kießling zum Islam
bezogen sich offenkundig – das wird jedem Beob-
achter klar sein – auf den politischen Islam, auf Is-
lamismus. Meine Damen und Herren, es sollte uns
allen ein Anliegen sein, den Einfluss des politischen
Islam auf Europa so klein wie möglich zu halten im
Interesse unserer Bevölkerung und des Schutzes
unserer Bevölkerung. 

(Beifall AfD)

Das sieht im Übrigen nicht nur der Bundesinnenmi-
nister so, sondern auch eine ganze Reihe von an-
deren prominenten Politikern und Wissenschaftlern,
die Sie auch entsprechend respektieren müssen.
Im Übrigen sind die zusammengesuchten Zitate,
die vermeintlich Geschichtsrevisionismus darstellen
– noch einmal an der Stelle –, von derartiger Un-
sachlichkeit und Lächerlichkeit, dass man hier nicht
wirklich sachlich auf diese Anwürfe reagieren kann.
Hier werden – ich wiederhole es – aus sachwidri-
gen Gründen die Kontrollrechte meiner Fraktion,
was die Belange des Verfassungsschutzes und der
Geheimdienste anbetrifft, beschnitten. Die hier vor-
getragenen Gründe, die vermeintlich dem Auftrag
des Urteils des Verfassungsgerichtshofs nachkom-
men – immerhin ein Urteil des Verfassungsgerichts-
hofs –, das aus Ihren Reihen respektiert wird und
wo nicht die Richter beleidigt und diffamiert werden
wie bei der Paritätsgesetzentscheidung, reichen de-
finitiv nicht, um eine Nicht-Wahl zu begründen. Es
bleibt ein leider sehr unwürdiges Schauspiel und
kein gutes Verfahren. Es wirft kein gutes Licht auf
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dieses Parlament, dass die Kontrollrechte einer
großen Oppositionsfraktion in dieser Art und Weise
eingeschränkt werden. Danke schön. 

(Beifall AfD)

Vizepräsident Worm:
Herr Abgeordneter Braga, auch Sie erhalten nach
§ 37 Geschäftsordnung eine Rüge, weil Sie den
Ordnungsruf der Vizepräsidentin erwähnt haben. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Abgeordne-
ter Möller.

Abgeordneter Möller, AfD:
Unsere Fraktion beantragt eine 30-minütige Unter-
brechung. 

Vizepräsident Worm:
Bevor wir in die Unterbrechung eintreten, spricht
Abgeordneter Blechschmidt noch mal zu diesem
Punkt. Herr Abgeordneter, Sie haben noch 4 Minu-
ten und 30 Sekunden. 

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:
Herr Präsident, das geht relativ schnell. 

Ich werde das jetzt noch mal wiederholen, da ich es
aufgeschrieben habe. Dann werde ich erläutern,
wie der Kollege Braga genau das gemacht hat, was
ich beschrieben habe. Er hat die Stufe 2 gezündet.
Ich habe zitiert: „Unabhängig von der maßlosen
Entgleisung und indiskutablen Tiraden des Abge-
ordneten Möller, die völlig zu Recht mindestens mit
einem Ordnungsruf zu belegen waren, stellen wir
seit Jahren [...]“ Sie unterstellen mir hier vorn vom
Pult, ob ich ihn erschießen wollte. 

(Zwischenruf Abg. Höcke, AfD: Das war eine
Frage!)

Dann kennen Sie die Geschäftsordnung nicht. Die
Geschäftsordnung gibt die Möglichkeit, einen Abge-
ordneten, der hier die Form und die Ordnung nicht
einhält, von dieser Diskussion auszuschließen. Das
gibt es auch und nicht „erschießen“. Das ist genau
Ihre Methode. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Stufe 2, den Redner diskriminieren, verunglimpfen
und ihm Unterstellungen anheften. Genau das ist
es, Herr Braga, und deswegen sind Sie nicht ver-
trauenswürdig. Das ist Entgleisung. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Es wurde durch die AfD-Fraktion Unterbrechung
der Sitzung beantragt. Wir unterbrechen die Sit-
zung für 30 Minuten. 

Werte Kolleginnen, werte Kollegen, die Sitzungsun-
terbrechung ist somit beendet. Ich hoffe sehr, dass
sich die Gemüter in dieser Zeit doch etwas beruhigt
haben. Im Übrigen möchte ich anmerken, dass ich
es weder für zielführend noch für geboten halte,
wenn wir hier in diesem Hohen Haus über das Er-
schießen diskutieren. Wir streiten hier mit Worten
und nicht mit Kugeln. Deswegen würde ich es sehr
begrüßen, wenn solche Zwischenrufe zukünftig un-
terbleiben.

(Beifall DIE LINKE, CDU, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, FDP)

Wir fahren fort mit den Wahlen. 

Sie erhalten wie gestern nach Ihrem Namensaufruf
zwei Stimmzettel. Bitte achten Sie bei der Stimmab-
gabe auf die Einhaltung der Abstands- und Hygie-
neregeln und nutzen Sie bitte Ihren eigenen blau
oder schwarz schreibenden Stift.

Ich erläutere die Stimmzettel: Bei der Wahl von
zwei Mitgliedern der Parlamentarischen Kontroll-
kommission können Sie hinter jedem der beiden
Namen entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“
ankreuzen. Bei der Wahl eines Mitglieds der G 10-
Kommission können Sie einmal mit „Ja“, „Nein“
oder „Enthaltung“ stimmen.

Als Wahlhelfer sind eingesetzt Herr Abgeordneter
Weltzien, Herr Abgeordneter Urbach und Herr Ab-
geordneter Denny Möller.

Ich eröffne die Wahlhandlung und bitte die beiden
Schriftführer, die Namen der Abgeordneten zu ver-
lesen.

Abgeordneter Schubert, DIE LINKE:
Aust, René; Baum, Franziska; Beier, Patrick; Berg-
ner, Dirk; Dr. Bergner, Ute; Bilay, Sascha; Blech-
schmidt, André; Braga, Torben; Bühl, Andreas; Cot-
ta, Jens; Czuppon, Torsten; Dittes, Steffen; Eger,
Cordula; Emde, Volker; Engel, Kati; Frosch, Karl-
heinz; Gleichmann, Markus; Gottweiss, Thomas;
Gröning, Birger; Güngör, Lena Saniye; Hande, Ro-
nald; Dr. Hartung, Thomas; Henfling, Madeleine;
Henke, Jörg; Henkel, Martin; Hennig-Wellsow, Su-
sanne; Herold, Corinna; Herrgott, Christian; Hey,
Matthias; Heym, Michael; Höcke, Björn; Hoffmann,
Nadine; Jankowski, Denny; Kalich, Ralf; Prof. Dr.-
Ing. Kaufmann, Michael; Keller, Birgit; Kellner, Jörg;
Kemmerich, Thomas; Kießling, Olaf; Dr. Klisch,
Cornelia; Kniese, Tosca; Dr. König, Thadäus; Kö-
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nig-Preuss, Katharina; Korschewsky, Knut; Ko-
walleck, Maik.

Abgeordneter Aust, AfD:
Laudenbach, Dieter; Dr. Lauerwald, Wolfgang; Leh-
mann, Diana; Liebscher, Lutz; Lukasch, Ute; Dr. Lu-
kin, Gudrun; Malsch, Marcus; Dr. Martin-Gehl, Iris;
Marx, Dorothea; Maurer, Katja; Meißner, Beate;
Merz, Janine; Mitteldorf, Katja; Mohring, Mike; Möl-
ler, Denny; Möller, Stefan; Montag, Robert-Martin;
Mühlmann, Ringo; Müller, Anja; Müller, Olaf; Pfef-
ferlein, Babett; Plötner, Ralf; Ramelow, Bodo; Rein-
hardt, Daniel; Rothe-Beinlich, Astrid; Schaft, Christi-
an; Schard, Stefan; Schubert, Andreas; Schütze,
Lars; Sesselmann, Robert; Stange, Karola; Tasch,
Christina; Thrum, Uwe; Tiesler, Stephan; Tischner,
Christian; Urbach, Jonas; Prof. Dr. Voigt, Mario;
Dr. Wagler, Marit; Wahl, Laura; Walk, Raymond;
Weltzien, Philipp; Wolf, Torsten; Worm, Henry; Zip-
pel, Christoph.

Vizepräsident Worm:
Werte Kolleginnen und werte Kollegen, konnten alle
Abgeordneten ihre Stimme abgeben? Ich kann kei-
nen Widerspruch erkennen. Ich stelle somit fest,
dass alle Abgeordneten ihre Stimme abgeben
konnten. Damit schließe ich die Wahlhandlung und
bitte die Wahlhelfenden um Auszählung der Stim-
men.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 61 

Fragestunde

Ich rufe die Mündlichen Anfragen auf und bitte die
Abgeordneten, ihre Fragen vorzutragen. Frau Ab-
geordnete König-Preuss, Fraktion Die Linke, mit
der Drucksache 7/2068.

Abgeordnete König-Preuss, DIE LINKE:
Radikalisierung der „Corona-Leugner“

Das „Nürnberger Bündnis Nazistopp“ berichtete,
dass in einer Chatgruppe der „Corona Rebellen
Nürnberg“ eine Anleitung zur Herstellung von
Sprengstoff veröffentlicht wurde. Ebenso kam es in
Berlin im Oktober 2020 zu einer Explosion, zu der
laut dem Landeskriminalamt Berlin ein Bekenner-
schreiben gefunden wurde, in dem ein Ende der
Corona-Maßnahmen gefordert wird. In entspre-
chenden Thüringer Chatgruppen werden bereits
seit Monaten antisemitische und verschwörungs-
theoretische Inhalte gepostet, entsprechende Äu-
ßerungen sind ebenso bei den Demonstrationen zu

beobachten, ebenso gibt es beispielsweise Aufrufe
zum „Sturm auf Thüringen“. Erst Anfang November
wurde in einer Chatgruppe der „Querdenker“ die
private Adresse des Thüringer Ministerpräsidenten
verbreitet, verbunden mit der Aufforderung, ihm et-
was vor die Haustür zu legen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Gefähr-
dung, welche von dem Spektrum der sogenannten
Corona-Leugner ausgeht, in Thüringen? 

2. Welche Maßnahmen zum Schutz von beispiels-
weise Beschäftigten in Gesundheitsämtern und an-
deren gefährdeten Strukturen und Personen gibt es
in Thüringen? 

3. Wie viele antisemitische Äußerungen wurden in
den vergangenen Monaten bei entsprechenden De-
monstrationen im Kontext Corona/Hygienespazier-
gänge etc. erfasst und in welchen PMK-Bereich
werden sie gegebenenfalls eingeordnet? 

4. Gab es bereits in Thüringen strafrechtlich rele-
vante Aktivitäten, welche dem Umfeld der soge-
nannten Corona-Leugner zugerechnet werden und
wenn ja, welche (bitte Einzeldarstellung)?

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Inneres und Kommunales.

Götze, Staatssekretär:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfrage
der Abgeordneten König-Preuss beantworte ich für
die Landesregierung wie folgt:

Die Antwort zu Frage 1: In Anlehnung an die Be-
wertung des Bundeskriminalamts für die Bundesre-
publik Deutschland ist auch für den Freistaat Thü-
ringen davon auszugehen, dass die Pandemie bis
zum Abklingen des Infektionsgeschehens weiterhin
bestimmendes Thema bleibt. Auf Grundlage der ak-
tuell erhöhten Corona-Schutzmaßnahmen wird vor-
aussichtlich das Protestgeschehen nicht unmittel-
bar abnehmen. Nach Einschätzung der Landesre-
gierung setzen sich die Teilnehmer an den Protes-
ten, Aufzügen und Kundgebungen in Thüringen ins-
gesamt heterogen zusammen. Die überwiegende
Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzt
die Instrumente der Meinungs- bzw. Versamm-
lungsfreiheit rechts- und regelkonform als Möglich-
keit, ihren Unmut speziell über die Eindämmungs-
maßnahmen zum Ausdruck zu bringen.

Gleichermaßen ist zu konstatieren, dass die Ver-
sammlungen auch durch Akteure unterschiedlicher,
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bis hin zu extremistischen Szenen genutzt werden
und die Pandemie scheinbar den geeigneten Nähr-
boden bietet, um staatskritische bzw. staatsfeindli-
che Haltungen in die öffentliche Wahrnehmung zu
rücken. Vereinzelt können objektbezogene Aktio-
nen ebenso wie personenbezogene Aktivitäten –
unter anderem – gegen von potenziellen Tätern als
politisch oder für die Corona-Schutzmaßnahmen
mitverantwortlich ausgemachte Personen nicht aus-
geschlossen werden. Gravierende Einflüsse des
Protestgeschehens auf die Haltung und das Agie-
ren von Teilen der gesamten Bevölkerung sind im
Freistaat Thüringen jedoch nicht erkennbar, auch
wenn beispielsweise aufgrund wirtschaftlicher Nöte
oder Existenzängste für Einzelne die Gefahr zur
Radikalisierung bis hin zur Extremisierung nicht per
se ausgeschlossen werden kann.

Des Weiteren wird auf eine potenzielle Gefahr von
strafrechtlich relevanten Handlungen vor dem Hin-
tergrund einer irrationalen und/oder verschwö-
rungstheoretischen Tatmotivation hingewiesen, die
polizeilich derzeit nur schwer prognostizierbar ist.
Wir müssen genau beobachten, ob hier eine extre-
mistische Bewegung entsteht.

Die Antwort zu Frage 2: Der Umfang von Personen-
und Objektschutzmaßnahmen wird auf der Grund-
lage vorliegender Gefährdungserkenntnisse und
des Schutzbedürfnisses festgelegt und durchge-
führt. Den Thüringer Sicherheitsbehörden liegen
gegenwärtig keine konkreten Gefährdungserkennt-
nisse vor, die Schutzmaßnahmen im Sinne der Fra-
gestellung erforderlich machen würden. Unbenom-
men davon bleibt die regelmäßige Überprüfung von
gegebenenfalls einzuleitenden Schutzmaßnahmen.
Die weitere Lageentwicklung wird durch die Sicher-
heitsbehörden beobachtet.

Die Antwort zu Frage 3: Es liegen keine polizeili-
chen Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.
Aktuell sind für das Jahr 2020 insgesamt 70 Strafta-
ten bekannt, deren Einordnung als antisemitisch
geprüft werden. Einer vorläufigen Prüfung zufolge
steht keine der 70 Straftaten im Zusammenhang
mit Demonstrationen im Kontext der Corona- bzw.
Hygienespaziergänge.

Die Antwort zu Frage 4: Pikant ist der Aufruf vom
4. November 2020 durch die Telegram-Chatgruppe
„QUERDENKEN 361“, dem Thüringer Ministerprä-
sidenten Dinge vor die Haustür zu legen. Dieser
Aufruf wird nach Auskunft der Sicherheitsbehörden
den sogenannten Corona-Leugnern zugeordnet.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär Götze. Ich sehe,
dass es Nachfragen gibt.

Abgeordnete König-Preuss, DIE LINKE:
Herr Staatssekretär, Sie hatten auf Frage 1 geant-
wortet, dass extremistische Szenen diese Demons-
trationen mit beeinflussen würden. Nach meinem
Kenntnisstand gibt es zumindest im Sprachge-
brauch der Sicherheitsbehörden „links- und rechts-
extremistisch“. Jetzt würde ich gern wissen, welche
extremistischen Szenen Sie meinen, die mit beein-
flussen würden – Frage 1.

Götze, Staatssekretär:
Warten Sie, da muss ich noch mal schauen, was
ich hier gesagt habe. – Ich würde Ihnen die genaue
Bezeichnung der extremistischen Szenen, die hier
gemeint sind, schriftlich zuarbeiten.

Abgeordnete König-Preuss, DIE LINKE:
Frage 2: Es gab bereits mehrfach bei entsprechen-
den Demonstrationen und sogenannten Spazier-
gängen in Thüringen sowohl Übergriffe auf Journa-
listen bzw. den Versuch, Journalisten an der Arbeit
zu hindern, als auch entsprechende antisemitische
Äußerungen auf Plakaten und in Redebeiträgen
dieser sogenannten Corona-Leugnerinnen. Inwie-
weit ist die Polizei in der Lage, antisemitische Äu-
ßerungen und Positionen zu erfassen, wenn Sie auf
meine Frage, wie viele antisemitische Äußerungen
erfasst wurden, sagen, keine?

Götze, Staatssekretär:
Die Polizei ist sehr wohl in der Lage, diese Strafta-
ten zu erfassen. Ich gehe davon aus, dass das
auch getan wird. Bitte verstehen Sie meine Antwort
so, dass die Prüfung hier noch nicht abgeschlossen
ist. Das ist ein vorläufiges Ergebnis zu den Taten,
die bisher erfasst und dann gegebenenfalls noch
nicht abschließend zugeordnet sind.

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Bekomme ich das schriftlich?)

Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, kann ich Sie
dann noch mal ergänzend schriftlich informieren,
selbstverständlich.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Dann
stellt die nächste Frage Abgeordneter Thrum, Frak-
tion der AfD, in der Drucksache 7/2069.
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Abgeordneter Thrum, AfD:
Danke, Herr Vorsitzender. 

Finanzhilfen für die Kurgesellschaften 

Mit den Corona-Maßnahmen der Landesregierung
im Frühjahr dieses Jahres mussten die Kurbetriebe
schließen. Dafür richtete die Landesregierung mit
Beschluss des Landtags das Sondervermögen
„Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefonds“ ein, wel-
ches 15 Millionen Euro für Kur- und Erholungsorte
sowie Kurbadeinrichtungen beinhaltet. 

Einem Pressebericht der „Ostthüringer Zeitung“
vom 5. November 2020 zufolge ist die vom Frei-
staat Thüringen angekündigte Finanzhilfe in Höhe
von 555.555,55 Euro in Bad Lobenstein noch nicht
angekommen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Gründe sieht die Landesregierung dafür,
dass die für die Bad Lobensteiner Ardesia-Therme
vorgesehenen finanziellen Mittel in Höhe von
555.555,55 Euro vom Freistaat Thüringen noch
nicht geleistet wurden? 

2. Bis wann plant die Landesregierung die finanziel-
len Mittel an die Stadt Bad Lobenstein zu überwei-
sen? 

3. Für welche der kommunal geführten Kurbäder
wurden ebenfalls keine oder nur teilweise finanziel-
le Mittel überwiesen?

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Inneres und Kommunales.

Götze, Staatssekretär:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfrage
des Abgeordneten Thrum beantworte ich für die
Landesregierung wie folgt:

Antwort zu Frage 1: Im Sondervermögen „Thüringer
Corona-Pandemie-Hilfefonds“ sind insgesamt
15 Millionen Euro für Zuweisungen an Kur- und Er-
holungsorte sowie Kurbadeinrichtungen veran-
schlagt. Die Verbescheidung und Verteilung der
Mittel erfolgt auf Grundlage entsprechender Richtli-
nien. Jeweils 5 Millionen Euro der zur Verfügung
stehenden Mittel konnten bereits an Kur- und Erho-
lungsorte ausgezahlt werden, nachdem die ent-
sprechenden Richtlinien veröffentlicht wurden. 

So hat auch Bad Lobenstein aufgrund der Richtlinie
des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kom-
munales zur Gewährung von Zuweisungen zur Un-
terstützung von Thüringer Kurorten im Zusammen-

hang mit der Corona-Pandemie bereits rund
180.000 Euro erhalten. Hinsichtlich der verbleiben-
den 5 Millionen Euro, auf die sich die Anfrage be-
zieht, war ursprünglich geplant, diese den Kurbad-
einrichtungen zukommen zu lassen. Eine zeitauf-
wändige Prüfung des Thüringer Ministeriums für
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
ergab jedoch, dass dies aus beihilferechtlichen
Gründen problematisch ist. Deswegen hat sich die
Landesregierung entschlossen, die Mittel an die
Gemeinden auszureichen, die staatlich anerkannte
Heilbäder und Kneippheilbäder sind. 

Der Richtlinienentwurf der Richtlinie des Thüringer
Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Ge-
währung von Zuweisungen zur Unterstützung von
staatlich anerkannten Heilbädern und Kneippheilbä-
dern in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
war dann noch innerhalb der Landesregierung ab-
zustimmen. Zudem war der Thüringer Rechnungs-
hof zu unterrichten und der Gemeinde- und Städte-
bund zu beteiligen. Die für die Festsetzung und
Ausreichung der 5 Millionen Euro erforderliche
Richtlinie befindet sich derzeit in der Endabstim-
mung.

Antwort zu Frage 2: Die Verbescheidung und Aus-
zahlung der Zuweisung kann erfolgen, sobald die
Richtlinie im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht
und damit in Kraft getreten ist. Dies wird nach der-
zeitigem Stand Anfang Dezember der Fall sein.

Antwort zu Frage 3: Von den hier in Rede stehen-
den 5 Millionen Euro profitieren neben Bad Loben-
stein auch die Gemeinden Bad Frankenhausen,
Bad Klosterlausnitz, Bad Langensalza, Bad Lieben-
stein, Bad Salzungen, Bad Sulza, Heiligenstadt und
Bad Tabarz. Die übrigen Kurorte erhalten mangels
Prädikatisierung als staatlich anerkannte Heilbäder
und Kneippheilbäder keine Zuweisungen aus dem
Teil der 15 Millionen Euro. Sie wurden aber alle im
Rahmen der Richtlinie des Thüringer Ministeriums
für Inneres und Kommunales zur Gewährung von
Zuweisungen zur Unterstützung von Thüringer Kur-
orten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
mit zusätzlichen Mitteln unterstützt. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Herr Staatssekretär Götze. Nachfragen?
Sehe ich nicht. Dann stellt die nächste Frage Abge-
ordneter Schaft, Fraktion Die Linke, in Drucksa-
che 7/2070.

Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:
Umsetzung der Thüringer Lehrauftragsverordnung
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Zur Umsetzung neuer hochschulrechtlicher Vor-
schriften, ausgehend von der letzten Novelle des
Thüringer Hochschulgesetzes, wurde vom für Wis-
senschaft zuständigen Ministerium zu Beginn des
Jahres 2020 eine neue Lehrauftragsverordnung er-
lassen. In dieser werden die Grundsätze für die
Vergabe und Vergütung von Lehraufträgen unter
Berücksichtigung insbesondere der Vor- und Nach-
bereitungszeiten, Korrekturleistungen, Prüfungen
und andere mehr, geregelt. Die betreffende Rechts-
verordnung ersetzt die bis dato geltende Verwal-
tungsvorschrift und sollte dazu dienen, die Tätig-
keitssituation der Lehrbeauftragten, unter anderem
durch die Erhöhung der Mindestvergütung je Lehr-
veranstaltungsstunde und weitere Maßnahmen, zu
verbessern. In den Übergangsbestimmungen wird
geregelt, dass die Hochschulen unverzüglich ihre
jeweiligen Satzungen anzupassen haben. Diese
Anpassungen sollen bis spätestens zum 1. Oktober
2020 erfolgen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Gibt es Thüringer Hochschulen, die zum Stichtag
1. Oktober 2020 ihre jeweiligen Satzungen zur Ver-
gütung von Lehraufträgen noch nicht angepasst ha-
ben und wenn ja, welche?

2. Welche Gründe geben Hochschulen nach Fra-
ge 1 an, aus denen die Anpassung der Satzung an
die Thüringer Lehrauftragsverordnung noch nicht
vorgenommen wurde (bitte aufschlüsseln nach
Hochschulen)?

3. Bis wann beabsichtigen die einzelnen Hoch-
schulen nach Frage 1, die Anpassungen ihrer Sat-
zungen vorzunehmen, um den Grundsätzen der
Vergütung der Lehrauftragsverordnung zu entspre-
chen?

4. Ist ein rückwirkendes Inkrafttreten der angepass-
ten Satzungen an den einzelnen Hochschulen nach
Frage 1 vorgesehen?

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesell-
schaft.

Kerst, Staatssekretärin:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren, namens der Landesregierung beant-
worte ich die Mündliche Anfrage des Abgeordneten
Schaft in Drucksache 7/2070 wie folgt:

Zunächst eine Vorbemerkung: Nach § 93 Abs. 2
des Thüringer Hochschulgesetzes regelt das für
das Hochschulwesen zuständige Ministerium die
Grundsätze für die Vergabe und Vergütung von

Lehraufträgen durch Rechtsverordnung. Mit der
Thüringer Lehrauftragsverordnung vom 16. Januar
2020 hat das TMWWDG diesen gesetzlichen Auf-
trag umgesetzt. Nach den in der Verordnung ent-
haltenen Übergangsbestimmungen waren die
Hochschulen des Landes aufgefordert, ihre jeweili-
ge Satzung zur Vergütung von Lehraufträgen un-
verzüglich, spätestens jedoch bis zum 1. Oktober
2020 an die Regelungen dieser Verordnung anzu-
passen.

Zu Frage 1: Von den zehn Hochschulen des Lan-
des haben bislang zwei Hochschulen, nämlich die
Duale Hochschule Gera-Eisenach und die Bau-
haus-Universität Weimar, ihre entsprechenden Sat-
zungen noch nicht angepasst. An den Hochschulen
in Nordhausen und in Schmalkalden sowie an der
Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar wur-
den durch die Hochschulen entsprechende Ände-
rungssatzungen bzw. Neufassungen der bestehen-
den Satzungen erarbeitet, für die das TMWWDG
das nach der Thüringer Lehrauftragsverordnung er-
forderliche Einvernehmen erteilt hat. Es ist davon
auszugehen, dass die diesbezüglich noch ausste-
henden Veröffentlichungen in den jeweiligen Ver-
kündungsblättern zeitnah erfolgen werden. Alle an-
deren Hochschulen haben ihre neuen Lehrauftrags-
satzungen rechtzeitig veröffentlicht.

Zu Frage 2: Die Duale Hochschule Gera-Eisenach
hat die bestehende Satzung aufgrund anderer und
vordringlicher Aufgaben bislang noch nicht ange-
passt. Hinsichtlich der angehobenen Vergütungs-
sätze ist in diesem Zusammenhang jedoch anzu-
merken, dass die gezahlten Lehrauftragsvergütun-
gen mit Ausnahme eines einzelnen Falls bereits
jetzt oberhalb der nach der Verordnung vorgesehe-
nen Mindestlehrauftragsvergütung von 25 Euro lie-
gen. 

An der Bauhaus-Universität Weimar hat die Coro-
na-Pandemie seit März des Jahres erhebliche Res-
sourcen gebunden, sodass zunächst anderweitige
Prioritäten gesetzt wurden. Allerdings wurde inzwi-
schen der Entwurf einer novellierten Fassung der
bestehenden Satzung erarbeitet, der im Dezember
im Senat beschlossen werden soll. 

Zu Frage 3: Sowohl an der Dualen Hochschule Ge-
ra-Eisenach als auch an der Bauhaus-Universität
Weimar wird an einer Anpassung der bestehenden
Regelung an die Vorschriften der Thüringer Lehr-
auftragsverordnung gearbeitet. Die Duale Hoch-
schule Gera-Eisenach beabsichtigt eine Fertigstel-
lung ihrer Satzung im I. Quartal 2021. An der Bau-
haus-Universität Weimar soll eine Veröffentlichung
der neuen Satzung noch im Dezember 2020 erfol-
gen.
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Zu Frage 4: Die angepassten Lehrauftragssatzun-
gen der Hochschule Schmalkalden sowie der Hoch-
schule für Musik FRANZ LISZT Weimar treten zwar
erst nach der Veröffentlichung in Kraft, die Rege-
lungen gelten jedoch rückwirkend für die für das
Wintersemester 2020/2021 erteilten Lehraufträge.
Ebenso soll die angepasste Satzung der Bauhaus-
Universität Weimar rückwirkend zum 1. Okto-
ber 2020 in Kraft treten. Die Änderungssatzung der
Hochschule Nordhausen sieht keine Rückwirkung
vor. Auch die Duale Hochschule Gera-Eisenach
plant keine Rückwirkung für die angepasste Sat-
zung.

Vielen Dank.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Kerst. Es gibt
offenbar Nachfragen. Bitte.

Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:
Ich hätte noch zwei Nachfragen. Sie haben einmal
die Veröffentlichung angesprochen. Darauf hätte
ich gern die Antwort, ob diese allgemein veröffent-
licht wird oder ob es ausreicht, wenn die Hoch-
schulen die entsprechenden Satzungen im Intranet
veröffentlichen.

Wenn ich gleich die zweite hinterherschieben darf,
würde ich das gleich tun. – Sie hatten gerade ge-
sagt, dass die Duale Hochschule Gera-Eisenach
sowie die Hochschule Nordhausen kein rückwirken-
des Inkrafttreten vorsehen. Ist hier seitens des Mi-
nisteriums vorgesehen, darauf hinzuwirken, dass
hier wie an den anderen genannten Hochschulen,
die das vorsehen, noch ein rückwirkendes Inkraft-
treten zum 1. Oktober oder damit zum Winterse-
mester 2020/2021 vorgesehen ist?

Kerst, Staatssekretärin:
Zu der ersten Frage würde ich Ihnen die Antwort
sehr gern nachliefern.

Zur zweiten Frage: Es gibt keine Sanktionsmöglich-
keiten, falls Hochschulen dem Auftrag nicht nach-
kommen. Von daher ist die nicht vorhandene Rück-
wirkung so, wie sie ist.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Dann
stellt die nächste Frage Abgeordneter Tischner,
Fraktion der CDU, in Drucksache 7/2071.

Abgeordneter Tischner, CDU:
Vielen Dank.

Corona-Infektionen von Kindern, Lehrkräften und
Erziehern seit Schuljahresbeginn in Thüringen

Da die Zahl der Corona-Infektionen in der Bevölke-
rung in den letzten Wochen auch in Thüringen er-
heblich zugenommen hat, ist zu vermuten, dass
sich dieser Anstieg auch im schulischen Kontext
und in Kindergarteneinrichtungen zeigt. Zusätzliche
Maßnahmen sind zur Sicherstellung des Unterrichts
und des Arbeitsschutzes deshalb von Lehrern, El-
tern und Schülern gewünscht. Auf der Messe
„pro.vention“ hat Ministerpräsident und Schirmherr
Ramelow erklärt: „Wir warten nicht auf Impfstoffe,
sondern wollen auch mit Technik und Ingenieurleis-
tung Antworten geben, die zum beschleunigten
Umgang mit Virenfreiheit führen.“

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie haben sich die Corona-Infektionen von be-
treuten Kindern, Lehrkräften und Erzieherinnen und
Erziehern an Thüringer Schulen und Kindertages-
einrichtungen seit Beginn des Schuljahres
2020/2021 entwickelt?

2. Wie hat sich die Anzahl der vorübergehend ge-
schlossenen Einrichtungen oder einzelner Klassen
bzw. Betreuungsgruppen seit Beginn des Schuljah-
res 2020/2021 in Thüringen entwickelt?

3. Wie bewertet die Landesregierung die Empfeh-
lungen des Robert Koch-Instituts an Thüringer
Schulen und Kindergärten, beispielsweise dass be-
reits bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 pro
100.000 Einwohnern Klassen geteilt werden sollten,
um so auch im Unterricht einen Abstand von
1,5 Metern gewährleisten zu können?

4. Wie werden Kindergärten und Schulen mit tech-
nischen Geräten unterstützt, um beispielsweise die
Empfehlungen zur Lüftung der Klassen- und Grup-
penräume an allen Thüringer Schulen und Kinder-
tageseinrichtungen umzusetzen, insbesondere dort,
wo aus baulichen und gesundheitlichen Gründen
Stoß- und Querlüften nicht möglich ist?

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport. Bitte, Frau Staatsse-
kretärin Dr. Heesen.

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, im Na-
men der Landesregierung beantworte ich die Anfra-
ge wie folgt:

Zu Frage 1: Nach den im Bildungsministerium vor-
liegenden COVID-19-Meldungen – das muss ich
noch mal sagen, wir haben ein Meldesystem von
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den Kitas und den Schulen direkt zu uns; das sind
also unsere eigenen Zahlen – wurden seit Beginn
des Schuljahres – das war am 31. August 2020 –
bis einschließlich 8. November – das ist die Zeit,
die wir jetzt statistisch schon ausgewertet haben –
87 Schülerinnen und Schüler sowie 27 Lehrerinnen
und Lehrer positiv getestet. Im gleichen Zeitraum –
also 31. August bis 8. November – wurden an Kin-
dergärten 48 Erzieherinnen bzw. Erzieher und
37 Kinder positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Zu Frage 2: Seit dem Ende der Sommerferien wa-
ren 109 Schulen von zeitlich begrenzten Einschrän-
kungen und Einzelmaßnahmen betroffen, acht
Schulen wurden in diesem Zeitraum durch das zu-
ständige Gesundheitsamt zeitweise geschlossen.
Seit Ende der Sommerferien waren 35 Kindertages-
einrichtungen von Einschränkungen und Einzel-
maßnahmen betroffen und 24 Einrichtungen wur-
den durch das jeweils zuständige Gesundheitsamt
geschlossen. 

Zu Frage 3: Die Empfehlungen des RKI sind uns
natürlich bekannt. Wir werden sie aber nicht bewer-
ten, das ist ein wissenschaftliches Institut, dessen
Arbeit wir als Bildungsministerium nicht beurteilen.
Ich erlaube mir aber zu zitieren aus den Empfehlun-
gen des RKI, das eine Reihe von Maßnahmen auf-
zählt, aber diesen Empfehlungen folgende Erwä-
gungen voranstellt, ich zitiere: „Die vorliegenden
COVID-19-Empfehlungen beruhen zwar im Kern
auf den bekannten Standardmaßnahmen zu Prä-
vention und Management von respiratorisch über-
tragbaren Krankheiten in Schulen, aufgrund der
sehr unterschiedlichen Bedingungen und Gegeben-
heiten ist jedoch eine Eins‑zu‑Eins‑Umsetzung
nicht in jeder Situation ohne Weiteres machbar. Die
avisierten Einrichtungen sind zudem ebenso wie
das Spektrum der Schülerschaft, der Erziehungsbe-
rechtigten sowie des Schulpersonals inhomogen.
Daher kann es keinen ‚one Size fits all‘-Ansatz ge-
ben. Schulen müssen die empfohlenen Maßnah-
men an ihre Rahmenbedingungen anpassen, unter
Berücksichtigung des lokalen Infektionsgesche-
hens, der räumlichen Situation, des Personals, der
schulischen Demografie etc. Daher ist es notwen-
dig, dass die Verantwortlichen der Einrichtungen
gemeinsam mit den örtlichen Gesundheitsbehörden
die erforderlichen Maßnahmen im Sinne der Emp-
fehlungen flexibel und mit Augenmaß den gegebe-
nen Umständen und Bedingungen vor Ort anpas-
sen.“ 

Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Stufen-
konzept für das Kita- und Schuljahr 2020/2021 ei-
nen Handlungsleitfaden erstellt haben, der es den
Einrichtungen ermöglicht, genau das zu tun, was
das RKI empfiehlt, nämlich auf verschiedene Situa-

tionen unter Berücksichtigung lokaler Gegebenhei-
ten angemessen zu reagieren.

Zu Frage 4: Das Bildungsministerium hat im Rah-
men der Hygienekonzepte auch eine Handreichung
zum Thema „Lüften“ erstellt. Diese Empfehlungen
berücksichtigen den Gesundheitsschutz der Betrof-
fenen und setzen auf einen manuellen Ansatz des
Lüftens. Uns sind als Landesregierung natürlich
verschiedene technische Ansätze zum Thema „Lüf-
ten“ bekannt und zur weiteren Meinungsbildung er-
örtern wir mit den Schulträgern, die ja verantwort-
lich sind für die Ausstattung der Schulgebäude,
schon seit Wochen verschiedene Maßnahmen. Da
sind wir als Landesregierung im engen Kontakt mit
den verantwortlichen Schulträgern. 

Vielen Dank.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank. Nachfragen? Bitte.

Abgeordneter Tischner, CDU:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, wir können uns
vorstellen, dass die Corona‑Situation ja in den tägli-
chen Runden, die Sie im Ministerium haben, eine
Rolle spielt. Wie ist es denn jetzt aktuell in den letz-
ten Tagen? Ist eine Zunahme zu beobachten an
den Schulen, weil wir das – ich sage mal – so ge-
fühlt wahrnehmen? Können Sie das bestätigen?

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Ja.

Abgeordneter Tischner, CDU:
Gedenken Sie, gegebenenfalls auch noch mal den
Stufenplan zu erweitern, zu korrigieren, oder wollen
Sie jetzt daran festhalten?

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Wir nehmen diese gestiegenen Zahlen wahr. So
wie im ganzen Land die Zahlen steigen, steigen sie
auch, soweit Schulen und Kindergärten betroffen
sind. Da sind wir mit unseren Einrichtungen leider
keine Insel der Seligen. Wir nehmen wahr, dass der
Stufenplan gut funktioniert. Der Stufenplan sieht ja
sehr viele verschiedene Instrumente vor, die wir er-
greifen können. Ein Instrument ist zum Beispiel, an
Schulen Lehrerinnen und Lehrern, die Träger von
besonderen Risikomerkmalen sind, freizustellen, ob
sie in Präsenz unterrichten wollen oder im häusli-
chen Lernen. Diese Maßnahme ist für Kreise mit ei-
ner Inzidenz von über 50 ausgelöst worden. Dann
gibt es Kreise mit einer sehr hohen Fallzahl. Da ha-
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ben wir jetzt angeordnet für die Klassen 1 bis 6 –
auch jeweils im Einzelfall, wenn wir sehen, wie das
Infektionsgeschehen konkret vor Ort ist –, dass nur
noch in der festen Gruppe unterrichtet wird. In den
oberen Klassenstufen werden entweder feste Grup-
pen gebildet oder es wird ständig das Abstandsge-
bot eingehalten. 

Wir sehen also, dass wir nach unserer Wahrneh-
mung mit unserem Instrumentenkoffer zurzeit ganz
gut vorankommen. Wir sind da auch immer im Ge-
spräch mit den Schulleitungen, die uns bisher die
Rückmeldung geben, dass sie das auch für ange-
messene Reaktionsweisen halten.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Bitte, eine weitere Frage.

Abgeordneter Tischner, CDU:
Eine Nachfrage, Frau Staatssekretärin. Wir haben
uns ja hier im Landtag verständigt, dass Kinder-
und Jugendsport stattfinden soll. Vermehrt ist jetzt
das Problem an uns herangetragen worden, dass
es ein Schreiben des Ministers gibt, dass Vereinen
im Grunde untersagt, Schulgelände, Schulsporthal-
len zu nutzen, was bei den Schulträgern natürlich
zu Irritationen führt, auch hinsichtlich des Haus-
rechts. Gedenken Sie, dieses Schreiben an die
Schulleiter noch mal zu korrigieren, damit es dann
auch der Rechtslage, sprich unserer Corona-Ver-
ordnung, entspricht?

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Ja, das ist in der Tat so. Diese Schwierigkeit ist
auch schon an uns herangetragen worden. Ich ha-
be dazu jetzt heute keine definitive Antwort. Ich
kann nur an dieser Stelle jetzt schon sagen, eine
der Schutzmaßnahmen eben auch wegen der stei-
genden Zahlen ist, dass wir gesagt haben, wir
möchten gern – ich sage es jetzt mal ein bisschen
vereinfacht – Schulfremde oder Dritte nicht auf dem
Schulgelände haben. Da muss man aber natürlich
noch mal genau gucken, wie das mit Nachmittagen
ist, wo ja die Schülerinnen und Schüler dann auch
nicht da sind. Also, wir kennen das Thema und
überlegen, wie wir damit umgehen.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Weitere Fragen sehe ich nicht. Doch, eine.
Bitte!

Abgeordneter Mühlmann, AfD:
Ich habe nur eine Frage: Momentan ist die Praxis
so, dass auch Schulkonferenzen beispielsweise

nicht stattfinden können. Können Sie dazu kurz et-
was sagen?

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Ich kann sagen: Ja, es stimmt. Das ist für uns auch
eine Maßnahme, um das Infektionsrisiko zu sen-
ken. Wir versuchen, den Schulunterricht vor allen
Dingen zu schützen, und das bedeutet, wir reduzie-
ren Kontakte da, wo nicht unbedingt unmittelbar
Unterricht leidet. Das sind dann auch Treffen, von
denen wir denken, die lassen sich auch verschie-
ben oder in anderer Form durchführen.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Es gibt noch eine Nachfrage. Bitte.

Abgeordneter Dr. König, CDU:
Frau Staatssekretärin, der Landkreis Eichsfeld war
der erste Landkreis, der Stufe GELB gestellt wurde
bei den Schulen, und ist dann nach den Ferien wie-
der auf GRÜN gestellt worden, obwohl die Fallzah-
len gestiegen sind. Wie begründet das Ministerium
diese Entscheidung oder welche Beweggründe gab
es dafür?

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Die Wahrnehmung, dass wir einen Landkreis auf
GELB stellen, trifft so nicht zu. Wir haben nicht die
eine Stufe GELB, die entweder an ist oder aus,
sondern wir haben die Stufe GRÜN, die bedeutet,
alle an Schule Beteiligten sind zu den regulären
Zeiten in der Präsenz, und wir haben die Stufe
ROT, die ist am anderen Ende der Skala, und die
bedeutet, niemand ist vor Ort. Das sind sozusagen
zwei Enden einer Skala. Und zwischen diesen En-
den befindet sich die Phase GELB, die bedeutet
nämlich, nicht alle Menschen sind vor Ort. Phase
GELB kann ganz unterschiedliche Gesichter an-
nehmen. 

Phase GELB tritt ein, wenn wir einen positiven Fall
in der Schule haben, und dann werden bestimmte
Menschen in Quarantäne geschickt bzw. unterlie-
gen einem Betretungsverbot. Dann bedeutet das
schon: Hier ist eine Schule oder Kita in Stufe
GELB, weil nicht mehr alle dort sind. Dann kann
Stufe GELB auch greifen, wenn wir – wie ich eben
schon erwähnt habe – sagen, Personen mit einem
besonders hohen Risiko für einen schweren Krank-
heitsverlauf können freiwillig sagen, sie wechseln
ins häusliche Lernen. Dann kann Stufe GELB be-
deuten, wir gehen in die feste Gruppe. 

Also wir haben einen Instrumentenkoffer in Stufe
GELB, insofern haben wir auch nicht den Landkreis
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Eichsfeld in Stufe GELB versetzt, sondern das war
der erste Landkreis, in dem wir gesagt haben, Per-
sonen mit Risikomerkmalen können sich entschei-
den, ob sie in der Präsenz unterrichten oder im
häuslichen Lernen. Diese Maßnahme haben wir auf
alle Landkreise mit einer Inzidenz von über 50 aus-
geweitet. Die gilt insofern unverändert und ist mit-
nichten zurückgenommen, sondern ist in eine ande-
re Form gegossen und verallgemeinert worden.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Frau Staatssekretärin Heesen. Die nächste
Frage stellt Frau Abgeordnete Dr. Bergner, Fraktion
der FDP, in Drucksache 7/2078.

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Werter Präsident, liebe Abgeordnete!

Kindern und Jugendlichen die Nutzung wichtiger
Freizeitangebote ermöglichen

In der 27. Plenarsitzung des Thüringer Landtags
konnten wir einen fraktionsübergreifenden Konsens
feststellen, in der pandemiebedingten gegenwärti-
gen Lockdown-Situation den Kindern und Jugendli-
chen die Möglichkeit zu geben, wichtige Freizeitan-
gebote in den Bereichen Musik, Kunst, Sport und
Jugendarbeit wahrnehmen zu können. Es wurde
von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern
festgestellt, dass es nicht sinnvoll ist, den Kindern
und Jugendlichen, die in Kitas und Schulen den
Vormittag gemeinsam verbringen, am Nachmittag
diese Angebote zu verweigern. Hygienekonzepte
und entsprechendes Verhalten sind dabei leichter
umsetzbar als bei ungeregelten, eigenen Betätigun-
gen. Außerdem sind soziale Kontakte für Kinder
und Jugendliche auch über den Kita- oder Schulall-
tag hinaus essenziell für deren Entwicklung und die
Herausbildung sozialer Kompetenzen. Die Angebo-
te sollten in festen Gruppen analog zum Schulbe-
trieb und unter Vorgaben zum Gesundheitsschutz
weiterhin bestehen können. Seit Beginn dieser Wo-
che gibt es Regelungen für Sportveranstaltungen
und sportliche Betätigungen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung
ergreifen, um die berechtigte Forderung des Land-
tags auch in den Bereichen Musik, Kultur und Ju-
gendarbeit umzusetzen?

2. In welchem Zeitrahmen sollen diese Angebote
den Kindern und Jugendlichen wieder zugänglich
gemacht werden?

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Für die Landesregierung antwortet die Staats-
kanzlei. 

Beer, Staatssekretärin:
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren, die Mündliche Anfrage der Ab-
geordneten Dr. Bergner beantworte ich für die Lan-
desregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Wie Sie wissen, ist das Ziel der Ein-
dämmungsmaßnahmen, die zweite Welle zu bre-
chen. Die in den letzten Wochen stark angestiege-
nen Infektionszahlen sollen durch die Maßnahmen
der Kontaktbeschränkung und einheitliche und ver-
bindliche Vorgaben wieder in den Griff bekommen
werden. Wichtig und unabdingbar ist es zugleich,
den Betrieb von Schulen und Hochschulen sowie
Ausbildungsstätten weiter aufrechtzuerhalten. Da-
her wird generell zwischen Bildungs- und Freizeit-
einrichtungen unterschieden. Zweifelsohne sind
kulturelle Einrichtungen auch Bildungseinrichtungen
und zum Beispiel wichtige außerschulische Lernor-
te für Kinder und Jugendliche, aber auch für alle
Bevölkerungsgruppen. Thüringen hat daher – so
auch die Mehrzahl der Länder – beschlossen, die
Musik- und Jugendkunstschulen, die Bibliotheken
und Archive als unmittelbare Bildungsorte offen zu
halten.

Auch die Museen sind eine wichtige Säule der kul-
turellen Bildung. Im Bemühen um eine bundesein-
heitliche Regelung, nämlich um alles zu tun, was
die Kontakte einschränkt, einigten sich die Länder
auf eine Schließung der Museen. Gerade die grö-
ßeren Museen sind Anziehungspunkte für Touristin-
nen und Touristen, wie man im Oktober an einigen
Orten, auch in Thüringen, gesehen hat. Mit der
Möglichkeit, entgeltfreie bildungsbezogene Angebo-
te aufrechtzuerhalten, wird den Museen im Rahmen
eigenen Ermessens und auf Grundlage der konkre-
ten Situation vor Ort und dem Infektionsgeschehen
die Möglichkeit eröffnet, museumspädagogische
Angebote, insbesondere für Kinder und Jugendli-
che, unter Einhaltung der Hygienebedingungen an-
zubieten. Hinzuweisen ist zudem darauf, dass viele
kleinere Museen ab November ihre Angebote regu-
lär einschränken und auf Wochenendöffnungszei-
ten oder verkürzte Öffnungszeiten zurückgreifen.

Auch Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
können grundsätzlich geöffnet bleiben. § 5 der Ver-
ordnung sieht lediglich vor, dass Schullandheime
und Heimvolkshochschulen sowie Einrichtungen,
die im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe Ange-
bote der Jugendarbeit oder der Fortbildung von
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Fachkräften
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mit Beherbergung anbieten, zu schließen sind. Die-
se Angebote, also diese mit Beherbergung, wie Ju-
gendarbeit, Schullandheime, Heimvolkshoch-
schulen, sind Angebote, die bundesweit genutzt
werden. Es sind freiwillige Angebote außerhalb der
Schulpflicht und durch die überregionale Nutzung,
die Zusammenkunft zahlreicher Teilnehmer in einer
Vielzahl von Gruppenangeboten besteht ein deut-
lich erhöhtes Infektionsrisiko. Alle anderen Angebo-
te der Jugendarbeit sind von dieser Verordnung
nicht berührt. Die angeordnete Schließung gilt zu-
nächst bis zum Außerkrafttreten der Verordnung,
wie Ihnen bekannt, bis zum 30. November 2020. 

Soweit kulturelle Einrichtungen wie Kinder- und Ju-
gendtheater auch als Träger der Jugendhilfe auf-
grund ihrer eigenen Satzungen die Ziele nach
SGB VIII verfolgen, haben sie ebenfalls die Mög-
lichkeit, ihre jugendpädagogische Arbeit fortzuset-
zen. 

Zu Frage 2: Die Öffnung obliegt den Einrichtungen
selbst. 

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Frau Staatssekretärin Beer. Gibt es Nach-
fragen? Das sehe ich nicht. Dann stellt die nächste
Frage Abgeordneter Bühl, Fraktion der CDU, in
Drucksache 7/2080.

Abgeordneter Bühl, CDU:
Auszahlung von Hilfen an ÖPNV-Betriebe aufgrund
von Fahrgastausfällen

Durch die Corona-Pandemie sind vor allem Anbie-
ter im öffentlichen Personennahverkehr von erhebli-
chen finanziellen Ausfällen aufgrund wegbrechen-
der Fahrgastzahlen betroffen. Umso wichtiger sind
eine klare Perspektive und staatliche Hilfen, um
den Unternehmen einen Bestand über die Krise hi-
naus zu ermöglichen. Hierzu sind Hilfen im Corona-
Sondervermögen verankert worden. Bisher ist nach
Kenntnis des Fragestellers aber keine Auszahlung
erfolgt. Die Anträge zum Beispiel im Ilm-Kreis sind
an die Thüringer Aufbaubank am 25. September
2020 gestellt worden, eine Bestätigung durch das
Thüringer Landesverwaltungsamt stehe aber noch
aus. Deshalb sei eine Auszahlung bisher nicht er-
folgt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Anträge wurden in welcher Gesamthö-
he bisher für den Ausgleich von ÖPNV-Fahrgast-
ausfällen gestellt?

2. Wann ist mit einer Auszahlung der Mittel insge-
samt und im Speziellen für den Ilm-Kreis in welcher
jeweiligen Höhe zu rechnen?

3. Warum wurde der Bearbeitung im Thüringer Lan-
desverwaltungsamt für die ÖPNV-Ausgleichszah-
lung keine höhere Priorität zugeordnet?

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft. 

Weil, Staatssekretär:
Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, die
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bühl beant-
worte ich für die Thüringer Landesregierung wie
folgt: 

Zu Frage 1: Der Thüringer Aufbaubank als Bewilli-
gungsbehörde liegen bisher Anträge von 41 ÖPNV-
Verkehrsunternehmen und fünf kommunalen Aufga-
benträgern vor. Die Höhe des bisher beantragten
Gesamtausgleichs beträgt 33,5 Millionen Euro. Die
Antragsfrist für Verkehrsunternehmen endete am
30. September 2020. Es liegen noch nicht alle An-
träge vor, da den kommunalen Aufgabenträgern die
Möglichkeit eingeräumt ist, ihren Antrag bis zum
30. November 2020 abzugeben. Insoweit sind noch
keine Aussagen zum insgesamt beantragten Scha-
densausgleich möglich. 

Zu Frage 2: Die Bewilligungsbehörde, in diesem
Fall die Thüringer Aufbaubank, hat in der 45. Kalen-
derwoche mit der Bescheidung der vorliegenden
Anträge und der Mittelauszahlung begonnen. Der
Antrag des Verkehrsunternehmens im Ilm-Kreis,
IOV Ilmenau GmbH, befindet sich derzeit in Bear-
beitung. Es besteht noch Erläuterungsbedarf. So-
bald die nachgeforderten Unterlagen der Bewilli-
gungsbehörde vorgelegt werden, ist eine weitere
Bearbeitung und Bescheidung des Antrags mög-
lich. Ein Antrag des Aufgabenträgers Ilm-Kreis liegt
noch nicht vor. 

Zu Frage 3: Die Anträge werden vor endgültiger
Bearbeitung durch die Bewilligungsbehörde Thürin-
ger Aufbaubank einer Plausibilitätsprüfung beim
Thüringer Landesverwaltungsamt bzw. beim Thü-
ringer Landesamt für Bau und Verkehr unterzogen.
Die Plausibilitätsprüfung erfolgt ebenso wie die ab-
schließende Auftragsbearbeitung durch die TAB mit
sehr hoher Priorität. 

Gestatten Sie mir die Bemerkung noch zum
Schluss: Ich finde, es kann heute auch mal Gele-
genheit sein, den Kolleginnen und Kollegen sowohl
in der TAB als auch im Landesverwaltungsamt als
auch im TLBV Danke zu sagen für die Arbeit, die
sie im Zusammenhang mit der Bearbeitung und Be-
willigung dieser Anträge im Moment durchaus leis-
ten. Vielen Dank. 

2212 Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 30. Sitzung - 13.11.2020

(Staatssekretärin Beer)



(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär Weil. Gibt es
Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann stellt Abge-
ordneter Mühlmann, Fraktion der AfD, die nächste
Frage in Drucksache 7/2082.

Abgeordneter Mühlmann, AfD:
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe folgende
Mündliche Anfrage:

Unterstützung des islamistischen Terrorismus in
und aus Thüringen

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele islamistische Gefährder sind nach Er-
kenntnissen des Amtes für Verfassungsschutz und
der Thüringer Polizei wo in Thüringen aktiv?

2. Wie viele der in Thüringen aktiven islamistischen
Gefährder sind als Asylbewerber in die EU einge-
reist und wie viele davon waren zuvor aktiv an mili-
tärischen Auseinandersetzungen beteiligt?

3. Welcher Art sind die Aktivitäten islamistischer
Gefährder oder Unterstützer auf dem Gebiet des
Freistaats Thüringen?

4. Wie bewertet die Landesregierung die Bedro-
hungslage durch islamistische Anschläge in Thürin-
gen?

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Inneres und Kommunales.

Götze, Staatssekretär:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfrage
des Abgeordneten Mühlmann beantworte ich für die
Landesregierung wie folgt – wobei ich die Fragen 1
bis 3 zusammen beantworten möchte –:

Die Zahl der Gefährder in Thüringen befindet sich
auf einem sehr niedrigen Niveau. Unter Verweis auf
Artikel 67 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Verfassung des
Freistaats Thüringen kann eine Beantwortung der
gestellten Fragen im Übrigen nicht erfolgen. Im Hin-
blick auf die Einstufungszahlen würde die Beant-
wortung der Fragen, auch in anonymisierter Form,
oder die Angabe der zahlenmäßigen Größenord-
nung dazu führen, dass Rückschlüsse auf die Ein-
stufungspraxis der Sicherheitsbehörden sowie auf
einzelne Personen möglich und die Betroffenen in-
dividualisierbar wären.

Hierdurch würden präventiv-polizeiliche Gefahren-
abwehrmaßnahmen sowie laufende Ermittlungsver-
fahren gefährdet. Die Preisgabe entsprechend de-
taillierter Informationen würde damit die polizeiliche
Arbeitsweise bei der Gefahrenabwehr und Strafver-
folgung konterkarieren, indem etwa die polizeitakti-
sche Auswahl von Gefährdern und die daran an-
knüpfenden spezifischen gefährdungsrelevanten
Maßnahmen offenbart würden, sodass sich die Be-
troffenen den Maßnahmen gegebenenfalls entzie-
hen könnten.

Die Antwort zu Frage 4: Für Thüringen besteht wei-
terhin eine hohe abstrakte Gefahr. Konkrete Ge-
fährdungen sind indes nicht bekannt. Auf die inten-
sive Erörterung der Thematik im Rahmen der gest-
rigen Aktuellen Stunde darf ich verweisen und dan-
ke für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Gibt es Nachfragen? Ja. Bitte, Herr Mühlmann.

Abgeordneter Mühlmann, AfD:
Ich habe im Prinzip zwei Nachfragen, die eng zu-
sammengehören. Daher stelle ich sie direkt unmit-
telbar hintereinander. Es ist ja bekannt, dass die
Polizei personell momentan in bestimmten Berei-
chen eher dünn aufgestellt ist. 

Daher meine Fragen: Wie sind die Thüringer Si-
cherheitsbehörden aus Ihrer Sicht für die Bekämp-
fung islamistischer Bestrebungen personell aufge-
stellt? Gibt es aus Ihrer Sicht bei der Thüringer Poli-
zei personelle Engpässe im Bereich der Bekämp-
fung des islamistischen Terrorismus?

Götze, Staatssekretär:
Die Thüringer Sicherheitsbehörden sind so aufge-
stellt, dass sie diesen Gefahren jederzeit begegnen
und diese auch bekämpfen können.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Der Abgeordne-
te Schubert hat seine Mündliche Anfrage zurückge-
zogen und diese in eine Kleine Anfrage umgewan-
delt. Deswegen rufe ich als letzte Frage die von
Herrn Abgeordneten Montag, Fraktion der FDP, in
Drucksache 7/2084 auf.

Abgeordneter Montag, FDP:
Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und
Herren!

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Gerichts-
verfahren in Thüringen 
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Durch den Lockdown Anfang des Jahres kam die
Justiz in den Monaten März bis Mai bis auf einen
Notbetrieb zum Erliegen. Derzeit gibt es wieder ei-
ne Dynamik mit steigendem Infektionsgeschehen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie hat sich die Pandemielage in Gerichtsver-
fahren der einzelnen Gerichtsbarkeiten auf die nach
den Prozessordnungen vorgesehenen Gerichtster-
mine ausgewirkt (bitte aufgliedern nach Gerichts-
barkeiten und nach Quartalen 2020 jeweils im Ver-
gleich zu den Quartalen 2019)?

2. Welche Verfahrensarten haben sich als beson-
ders anfällig für die mit der Pandemie einhergehen-
den Einschränkungen erwiesen?

3. Wie viele Verfahren der einzelnen Gerichtsbar-
keiten haben sich durch die coronabedingten Ein-
schränkungen um welchen Zeitraum verlängert?

4. Wie ist sichergestellt, dass bei einer Verschär-
fung der pandemischen Lage hier in Thüringen die
Gerichtsverfahren und insbesondere Gerichtstermi-
ne ungehindert durchgeführt werden können?

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Migration, Justiz und Verbraucherschutz.

von Ammon, Staatssekretär:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfrage
des Abgeordneten Montag beantworte ich für die
Landesregierung wie folgt:

Antwort auf Frage 1: Die Entwicklung und Bearbei-
tung von Gerichtsverfahren wird in Thüringen auf
der Grundlage bundesweit einheitlicher Datenerhe-
bungen bei den Gerichten statistisch dokumentiert,
die über das Thüringer Landesamt für Statistik auf-
bereitet und ausgewertet werden. Infolgedessen
stehen Angaben über Gerichtstermine nur zur Ver-
fügung, soweit diese auch Gegenstand der statisti-
schen Erhebung sind. Dies ist nicht in allen Ge-
richtsbarkeiten der Fall. 

Dies vorausgeschickt, sind für die ersten Halbjahre
2019 und 2020 im Vergleich folgende Entwick-
lungen festzustellen: Auch im 1. Halbjahr 2020 ha-
ben unter erschwerten Rahmenbedingungen vor
den Thüringer Gerichten zahlreiche Termine statt-
gefunden. Dafür danke ich den Bediensteten der
Thüringer Justiz im Namen der Landesregierung
ausdrücklich und herzlich. Die Zahl der Gerichtster-
mine war coronabedingt ganz überwiegend gerin-
ger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. 

Nun zu den einzelnen Verfahren: 

Im Bereich der Zivilsachen vor den Amtsgerichten
ist die Zahl der Termine ohne Verkündungstermine
von insgesamt 4.102 im 1. Halbjahr 2019 auf
3.115 Termine im 1. Halbjahr 2020 zurückgegan-
gen. Davon sank die Zahl der Termine ohne Be-
weisaufnahme von 3.830 auf 2.884 und die Zahl
der Termine mit Beweisaufnahme von 272 auf 231. 

Die Zahl der Termine wiederum ohne Verkündungs-
termine bei den Landgerichten in erstinstanzlichen
Zivilsachen ging von insgesamt 2.544 im 1. Halb-
jahr 2019 auf 2.137 im 1. Halbjahr 2020 zurück. Da-
von sank die Zahl der Termine ohne Beweisaufnah-
me von 2.187 auf 1.884 und die Zahl der Termine
mit Beweisaufnahme von 357 auf 253.

Bei den Zivilsachen vor den Landgerichten als
zweiter Instanz sank die Zahl der Termine wiede-
rum ohne Verkündungstermine von insgesamt 314
im 1. Halbjahr 2019 auf 252 im 1. Halbjahr 2020.
Davon sank die Zahl der Termine ohne Beweisauf-
nahme von 308 auf 248 und die Zahl der Termine
mit Beweisaufnahme von 6 auf 4. 

Bei den Berufungen in Zivilsachen vor dem Thürin-
ger Oberlandesgericht ging die Zahl von insgesamt
338 Terminen im 1. Halbjahr 2019 auf 283 Termine
im 1. Halbjahr 2020 zurück. Davon sank die Zahl
der Termine ohne Beweisaufnahme von 299 auf
255 und mit Beweisaufnahme von 39 auf 28.

Im Bereich der Familiensachen vor den Thüringer
Amtsgerichten ist die Zahl der Termine wiederum
ohne Verkündungstermine von insgesamt 5.932 auf
5.219 im 1. Halbjahr 2020 zurückgegangen. Die
Zahl der Termine in Familiensachen vor dem Thü-
ringer Oberlandesgericht ist im 1. Halbjahr im Vor-
jahresvergleich von 75 auf 28 gesunken. 

Im Bereich der Strafverfahren vor den Thüringer
Amtsgerichten sank die Zahl der Hauptverhandlun-
gen in den erledigten Verfahren von insgesamt
6.775 im 1. Halbjahr 2019 auf 5.521 im 1. Halbjahr
2020. Die Zahl der Hauptverhandlungstage ging
von 7.236 auf 5.954 zurück.

Die Zahl der Hauptverhandlungen vor den Thürin-
ger Landgerichten in den erledigten erstinstanzli-
chen Strafverfahren sank von 123 im 1. Halbjahr
2019 auf 115 im 1. Halbjahr 2020. Die Zahl der
Hauptverhandlungstage stieg aktuell von 531 auf
792 an. Die Zahl der Hauptverhandlungen vor den
Thüringer Landgerichten in den erledigten Beru-
fungsverfahren in Strafsachen ging von insgesamt
422 im 1. Halbjahr 2019 auf 299 im 1. Halbjahr
2020 zurück. Gleichzeitig sank die Zahl der Haupt-
verhandlungstage von 484 auf 348.

In der strafrechtlichen Revisionsinstanz beim Thü-
ringer Oberlandesgericht stieg die Zahl der Verfah-
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ren ohne Hauptverhandlung von 58 auf 60 im
1. Halbjahr 2020 an. Die Zahl der erledigten Verfah-
ren mit Hauptverhandlung und Urteil stieg von
3 Verfahren im 1. Halbjahr 2019 auf 4 im 1. Halb-
jahr 2020 an.

Für die Thüringer Finanzgerichtsbarkeit liegen kei-
ne statistischen Zahlen zu den Gerichtsterminen in
den Klageverfahren vor. Allerdings wurden im
1. Halbjahr 2020 insgesamt 25 Verfahren durch Ur-
teil aufgrund mündlicher Verhandlung erledigt. Dies
waren 18 Verfahren weniger als im 1. Halbjahr
2019.

Für die Thüringer Arbeitsgerichtsbarkeit, die Sozial-
gerichtsbarkeit und die Verwaltungsgerichtsbarkeit
liegen keine statistischen Zahlen zu den Gerichts-
terminen vor.

Die Thüringer Arbeitsgerichte konnten im 1. Halb-
jahr 2020 insgesamt 3.502 Urteilsverfahren ein-
schließlich der Eilverfahren erledigen. Dies ist ein
Rückgang der Erledigungen im Vorjahresvergleich
um lediglich 6,6 Prozent. Beim Thüringer Landesar-
beitsgericht konnten im 1. Halbjahr 2020 insgesamt
118 Berufungsverfahren einschließlich der Verfah-
ren zur Gewährung von einstweiligem Rechts-
schutz erledigt werden. Dies ist ein Rückgang im
Vorjahresvergleich um 20,8 Prozent.

Bei den Thüringer Sozialgerichten wurden im
1. Halbjahr 2020 insgesamt 4.369 Klageverfahren
erledigt. Dies ist ein Rückgang der Erledigungen im
Vorjahresvergleich um 17,3 Prozent. Beim Thürin-
ger Landessozialgericht konnten im 1. Halbjahr
2020 insgesamt 353 Berufungsverfahren erledigt
werden. Dies ist ein Rückgang im Vorjahresver-
gleich um 16 Prozent.

Im 1. Halbjahr 2020 konnten bei den Thüringer Ver-
waltungsgerichten insgesamt 1.840 Hauptverfahren
erledigt werden. Die Zahl der Erledigungen war da-
mit im Vorjahresvergleich 23,7 Prozent niedriger.
Beim Thüringer Oberverwaltungsgericht wurden im
1. Halbjahr 2020 insgesamt 14 erstinstanzliche Ver-
fahren erledigt. Dies sind drei Verfahren mehr als
im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Weiterhin
konnten insgesamt 305 zweitinstanzliche Verfahren
beim Thüringer Oberverwaltungsgericht erledigt
werden. Die Erledigungsleistung ging damit im Vor-
jahresvergleich in der Gesamtsumme um 24,1 Pro-
zent zurück.

Antwort auf Frage 2: Unter Bezugnahme auf die
vorliegenden Daten kann man zunächst feststellen,
dass die Pandemie in keiner Verfahrensart zu ei-
nem Stillstand geführt hat. Die Daten zeigen, dass
in der Justiz weiterhin eine erhebliche Verfahrens-
zahl bearbeitet und erledigt werden konnte. Von ei-
ner konkreten Bewertung der einzelnen Bereiche

muss ich absehen, weil mir keine weitergehenden
Daten von den konkreten Verfahrensarten vorlie-
gen, die eine fundierte Beurteilung zulassen. Ziel
der Justiz war und ist es, im Rahmen der Rechtsge-
währung die Gesundheit der Menschen zu schüt-
zen. Daraus können zwangsläufig Terminverschie-
bungen oder Aufhebungen resultieren, wenn dies
zum Schutz der Verfahrensbeteiligten erforderlich
ist.

Antwort zu Frage 3: Diese Frage kann zum jetzigen
Zeitpunkt nicht seriös beantwortet werden, weil un-
klar ist, wie lange die coronabedingten Einschrän-
kungen anhalten, welche Beeinträchtigungen der
Verfahrensdauer überhaupt coronabedingt sind und
wann die noch anhängigen unerledigten Gerichts-
verfahren beendet sein werden.

Antwort zu Frage 4: Die Situation an den Gerichten
und bei den Staatsanwaltschaften stellt sich nach
dem erfolgreichen Wiederhochfahren des Ge-
schäftsbetriebs seit 4. Mai 2020 wie folgt dar: Die
Hygienekonzepte werden an den Gerichten und bei
den Staatsanwaltschaften regelmäßig entspre-
chend der geänderten Rechtslage und der Empfeh-
lungen der Bundesregierung wie auch des RKI ak-
tualisiert und konsequent umgesetzt. Das Augen-
merk liegt nach Aussage des befragten Geschäfts-
bereichs insbesondere in der Wahrung des Ab-
standsgebots und Beachtung der bekannten AHA-
Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – sowie
im regelmäßigen Lüften. Unmittelbarer persönlicher
Kontakt wird auf ein im Rahmen der Sicherstellung
des Rechtsgewährungsanspruchs notwendiges
Maß reduziert. Trennwände wurden flächende-
ckend insbesondere in Verhandlungssälen aufge-
stellt. Nach übereinstimmender Einschätzung des
Geschäftsbereichs haben sich die bisher ergriffe-
nen und umgesetzten Maßnahmen zur Eindäm-
mung des pandemischen Geschehens in der Justiz
bewährt. Homeoffice wird ermöglicht, soweit dies
insbesondere in Bezug auf die Art der Tätigkeit in
Betracht kommt. Die Richter- und Staatsanwalt-
schaft sind grundsätzlich so technisch ausgestattet,
dass ein mobiles Arbeiten über Notebook mit Office
und umfänglichen Recherchetools aus dem Home-
office möglich ist. Die technischen Voraussetzun-
gen für Verhandlungen im Wege der Bild- und Ton-
übertragung im Sinne der jeweils einschlägigen
Verfahrensordnungen liegen vor. Das Videokonfe-
renzsystem kann über die Thüringer Datenaus-
tauschplattform genutzt werden. Anzumerken ist
hierbei, dass über die Nutzung der Videokonferenz-
technik zur Durchführung von Gerichtsverhandlun-
gen das jeweils zuständige Gericht im Einzelfall
selbst entscheidet. Zudem möchte ich betonen,
dass dem Justizministerium zwar die Ausstattung
der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit den zur
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Gewährleistung einer unabhängigen Rechtspre-
chung notwendigen Sachmitteln obliegt, allerdings
treffen die Entscheidungen über das Ob sowie die
Art und Weise der Durchführung der Gerichtsver-
handlungen auch und gerade in Corona-Zeit allein
die zur Entscheidung berufenen Richter und Richte-
rinnen. Hier verbietet sich jede Einflussnahme aus
Respekt vor der rechtsstaatlichen Gewaltenteilung. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Ge-
duld,

(Beifall DIE LINKE)

aber wenn man das Justizministerium fragt, dann
muss man damit rechnen, dass man eine Antwort
bekommt.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär von Ammon. Gibt
es Rückfragen? Bitte.

Abgeordneter Montag, FDP:
Herr Staatssekretär, ich nehme das sehr wohlwol-
lend als Abgeordneter zur Kenntnis, dass, wenn
man Ihr Ministerium fragt, man auch Antwort be-
kommt. Aber ich hoffe, Sie haben gesehen, dass
ich aus Solidarität mit Ihnen stehen geblieben bin,
bis die Antwort sozusagen über den Äther war.

Aber, Herr Staatssekretär, Spaß beiseite, zwei
Nachfragen an dieser Stelle, nämlich zum einen:
Wie viele Gerichtssäle sind mit Lüftungsanlagen
ausgestattet bzw. sind seit Anfang dieses Jahres
mit einer ebensolchen ausgestattet worden? Und
zweitens: Wie ist die Öffentlichkeit der Verhandlun-
gen unter epidemischen Bedingungen sicherge-
stellt?

von Ammon, Staatssekretär:
Die Ausstattung der Gerichtssäle ist so unter-
schiedlich, weil es davon abhängt, wo sich der Saal
befindet. Wir haben ganz moderne Gerichtszentren,
da haben wir entsprechende Anlagen. Aber wir ha-
ben natürlich alte Gerichtsgebäude, wo man das
Lüften ganz klassisch durch Öffnen der Fenster
herstellen muss.

Zum Zweiten: Über die Öffentlichkeit entscheidet
natürlich der Richter oder die Richterin im Rahmen
der richterlichen Unabhängigkeit. Sie muss ent-
scheiden, inwieweit die Presse in welchem Umfang
zugelassen wird, und natürlich auch, wie sonstige
interessierte Bürger zu der Verhandlung Zutritt ha-

ben. Das ist immer eine Entscheidung im Einzelfall
und obliegt allein dem Richter oder der Richterin.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Gut. Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Damit ist
tatsächlich die Fragestunde bis zum Schluss durch-
gelaufen, die letzte Frage wurde gestellt, und ich
schließe diesen Tagesordnungspunkt.

Ich rufe erneut die Tagesordnungspunkte 59

Wahl von Mitgliedern der Par-
lamentarischen Kontrollkom-
mission gemäß § 25 Abs. 1 des
Thüringer Verfassungsschutz-
gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/2096 - 

und 60 

Wahl eines Mitglieds der Kom-
mission nach Artikel 10 Grund-
gesetz (G 10-Kommission) ge-
mäß § 2 Abs. 2 des Thüringer
Gesetzes zur Ausführung des
Artikel 10-Gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/2097 - 

gemeinsam auf, um die Wahlergebnisse bekannt
zu geben.

Tagesordnungspunkt 59 – Wahl von Mitgliedern der
Parlamentarischen Kontrollkommission gemäß § 25
Abs. 1 des Thüringer Verfassungsschutzge-
setzes –: Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Frau
Abgeordnete Corinna Herold: abgegebene Stim-
men 86, gültige Stimmen 86, ungültige Stimmen 0.
Auf den Wahlvorschlag entfallen 24 Jastimmen,
60 Neinstimmen, es liegen 2 Enthaltungen vor. Da-
mit hat der Wahlvorschlag die Stimmen der Mehr-
heit der Mitglieder des Landtags nicht erreicht.

Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Abgeord-
neter Birger Gröning: abgegebene Stimmen 86,
gültige Stimmen 86, ungültige Stimmen 0. Auf den
Wahlvorschlag entfallen 26 Jastimmen, 53 Nein-
stimmen, es liegen 7 Enthaltungen vor. Damit hat
der Wahlvorschlag die Stimmen der Mehrheit der
Mitglieder des Landtags nicht erreicht.

Tagesordnungspunkt 60 – Wahl eines Mitglieds der
Kommission nach Artikel 10 Grundgesetz (G 10-
Kommission) gemäß § 2 Abs. 2 des Thüringer Ge-
setzes zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes –:
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abgegebene Stimmen 86, gültige Stimmen 86, un-
gültige Stimmen 0. Auf den Wahlvorschlag entfallen
30 Jastimmen, 52 Neinstimmen, es liegen 4 Enthal-
tungen vor. Damit hat der Wahlvorschlag der Frak-
tion der AfD, Herr Abgeordneter Olaf Kießling, die
Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtags
nicht erreicht. 

Wird die Wiederholung der Wahlen mit der vorge-
schlagenen Wahlbewerberin und den vorgeschla-
genen Wahlbewerbern gewünscht?

Abgeordneter Braga, AfD:
Ja.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Gut, die Antwort ist: Ja. Das heißt, ich fahre dann
fort in den Tagesordnungspunkten 59 und 60.

Tagesordnungspunkt 59 

Wahl von Mitgliedern der Par-
lamentarischen Kontrollkom-
mission gemäß § 25 Abs. 1 des
Thüringer Verfassungsschutz-
gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD 
- Drucksache 7/2096 - 

Für die heutige Wahl zweier Mitglieder der Parla-
mentarischen Kontrollkommission hat die Fraktion
der AfD Frau Abgeordnete Corinna Herold und
Herrn Abgeordneten Birger Gröning vorgeschlagen.
Der Wahlvorschlag liegt in der Drucksache 7/2096
vor. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der
Mitglieder des Landtags erhält, mithin mindestens
46 Stimmen. 

Wird hierzu noch mal Aussprache gewünscht? Das
sehe ich nicht.

Tagesordnungspunkt 60 

Wahl eines Mitglieds der Kom-
mission nach Artikel 10 Grund-
gesetz (G 10-Kommission) ge-
mäß § 2 Abs. 2 des Thüringer
Gesetzes zur Ausführung des
Artikel 10-Gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD 
- Drucksache 7/2097 - 

Für die heutige Wahl eines Mitglieds der G 10-
Kommission hat die Fraktion der AfD Herrn Abge-
ordneten Olaf Kießling vorgeschlagen. Der Wahl-
vorschlag liegt in der Drucksache 7/2097 vor. Ge-

wählt ist auch hier, wer die Mehrheit der Stimmen
der Mitglieder des Landtags erhält, mithin mindes-
tens 46 Stimmen. Wird hier eine Aussprache ge-
wünscht? Das sehe ich nicht. 

Sie erhalten wie bei der vorhergehenden Wahl
nach Ihrem Namensaufruf zwei Stimmzettel. Bitte
achten Sie bei der Stimmabgabe auf die Einhaltung
der Abstands- und Hygieneregeln und nutzen Sie
bitte Ihren eigenen blau oder schwarz schreibenden
Stift. 

Ich erläutere die Stimmzettel: Bei der Wahl von
zwei Mitgliedern der Parlamentarischen Kontroll-
kommission können Sie hinter jedem der beiden
Namen entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“
ankreuzen. Bei der Wahl eines Mitglieds der G 10-
Kommission können Sie einmal mit „Ja“, „Nein“
oder „Enthaltung“ stimmen. 

Als Wahlhelfer sind eingesetzt Herr Abgeordneter
Weltzien, Herr Abgeordneter Urbach und Herr Ab-
geordneter Denny Möller. Ich eröffne die Wahlhand-
lung und bitte die beiden Schriftführenden, die Na-
men der Abgeordneten zu verlesen.

Abgeordneter Tiesler, CDU:
Aust, René; Baum, Franziska; Beier, Patrick; Berg-
ner, Dirk; Dr. Bergner, Ute; Bilay, Sascha; Blech-
schmidt, André; Braga, Torben; Bühl, Andreas; Cot-
ta, Jens; Czuppon, Torsten; Dittes, Steffen; Eger,
Cordula; Emde, Volker; Engel, Kati; Frosch, Karl-
heinz; Gleichmann, Markus; Gottweiss, Thomas;
Gröning, Birger; Güngör, Lena Saniye; Hande, Ro-
nald; Dr. Hartung, Thomas; Henfling, Madeleine;
Henke, Jörg; Henkel, Martin; Hennig-Wellsow, Su-
sanne; Herold, Corinna; Herrgott, Christian; Hey,
Matthias; Heym, Michael; Höcke, Björn; Hoffmann,
Nadine; Jankowski, Denny; Kalich, Ralf; Prof. Dr.-
Ing. Kaufmann, Michael; Keller, Birgit; Kellner, Jörg;
Kemmerich, Thomas; Kießling, Olaf; Dr. Klisch,
Cornelia; Kniese, Tosca; Dr. König, Thadäus; Kö-
nig-Preuss, Katharina; Korschewsky, Knut; Ko-
walleck, Maik.

Abgeordneter Beier, DIE LINKE:
Laudenbach, Dieter; Dr. Lauerwald, Wolfgang; Leh-
mann, Diana; Liebscher, Lutz; Lukasch, Ute; Dr. Lu-
kin, Gudrun; Malsch, Marcus; Dr. Martin-Gehl, Iris;
Marx, Dorothea; Maurer, Katja; Meißner, Beate;
Merz, Janine; Mitteldorf, Katja; Mohring, Mike; Möl-
ler, Denny; Möller, Stefan; Montag, Robert-Martin;
Mühlmann, Ringo; Müller, Anja; Müller, Olaf; Pfef-
ferlein, Babett; Plötner, Ralf; Ramelow, Bodo; Rein-
hardt, Daniel; Rothe-Beinlich, Astrid; Rudy, Tho-
mas; Schaft, Christian; Schard, Stefan; Schubert,
Andreas; Schütze, Lars; Sesselmann, Robert; Stan-

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 30. Sitzung - 13.11.2020 2217

(Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann)

http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=7&DokNum=2096&DokArt=Drs
http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=7&DokNum=2097&DokArt=Drs


ge, Karola; Tasch, Christina; Thrum, Uwe; Tiesler,
Stephan; Tischner, Christian; Urbach, Jonas;
Prof. Dr. Voigt, Mario; Dr. Wagler, Marit; Wahl, Lau-
ra; Walk, Raymond; Weltzien, Philipp; Wolf, Tors-
ten; Worm, Henry; Zippel, Christoph.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Konnten alle Abgeordneten ihre Stimme abgeben?
Ich stelle fest, dass alle Abgeordneten ihre Stimme
abgeben konnten. Ich schließe die Wahlhandlung
und bitte die Wahlhelfenden um Auszählung der
Stimmen.

Wir werden nun im Verlaufe der Sitzung auf das
Wahlergebnis warten. Gleichzeitig kann die Warte-
zeit genutzt werden, um den Raum zu lüften. Ich
bitte die Parlamentarischen Geschäftsführer nach
vorn.

Ich gebe die Ergebnisse der Wahlwiederholung be-
kannt.

Tagesordnungspunkt 59, Wahl von zwei Mitgliedern
der Parlamentarischen Kontrollkommission, Wahl-
vorschlag der Fraktion der AfD, Frau Abgeordnete
Corinna Herold: abgegebene Stimmen 85, gültige
Stimmen 85, ungültige Stimmen 0. Auf den Wahl-
vorschlag entfallen 25 Jastimmen, 59 Neinstimmen,
es liegt 1 Enthaltung vor. Damit hat der Wahlvor-
schlag die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des
Landtags nicht erreicht. 

Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Abgeord-
neter Birger Gröning: abgegebene Stimmen 85,
gültige Stimmen 85, ungültige Stimmen 0. Auf den
Wahlvorschlag entfallen 28 Jastimmen, 54 Nein-
stimmen, es liegen 3 Enthaltungen vor. Damit hat
der Wahlvorschlag die Stimmen der Mehrheit der
Mitglieder des Landtags nicht erreicht. 

Tagesordnungspunkt 60, Wahl eines Mitglieds der
G 10-Kommission: abgegebene Stimmen 85, gülti-
ge Stimmen 85, ungültige Stimmen 0. Auf den
Wahlvorschlag entfallen 32 Jastimmen, 51 Nein-
stimmen, es liegen 2 Enthaltungen vor. Damit hat
der Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Ab-
geordneter Olaf Kießling, die Stimmen der Mehrheit
der Mitglieder des Landtags nicht erreicht. 

Ich schließe diese Tagesordnungspunkte. 

Als Nächstes rufe ich vereinbarungsgemäß auf den
Tagesordnungspunkt 13

Thüringer Gesetz zu dem
Staatsvertrag zur Änderung
des Staatsvertrages zum
grenzüberschreitenden Abbau
von Salzen im Werra-Kalirevier
vom 22. März 1996, geändert

durch Staatsvertrag vom 8. No-
vember 2002
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung 
- Drucksache 7/2033 - 
dazu: Änderung des Staatsver-

trages mit Hessen zu K+S
umgehend beschließen –
Werra schützen und Ar-
beitsplätze sichern 
Entschließungsantrag der
Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2102 - 

ERSTE BERATUNG

Wünscht die Landesregierung das Wort zur Be-
gründung zu ihrem Gesetzentwurf? Bitte. 

Möller, Staatssekretär:
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten, zur Beratung
und Verabschiedung liegt Ihnen das Zustimmungs-
gesetz zur zweiten Änderung des Staatsvertrags
zwischen Hessen und Thüringen zum grenzüber-
schreitenden Abbau von Salzen im Werra-Kalirevier
vor. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, begehrt das Un-
ternehmen K+S Minerals and Agriculture GmbH mit
Antrag vom 29. Mai 2020 die Änderung des beste-
henden Staatsvertrags zwischen dem Land Hessen
und dem Freistaat Thüringen. K+S plant, salzhalti-
ge Produktionsabwässer in Teilen der Grube Sprin-
gen einzustapeln. Um diese Abwässer transportie-
ren zu können, soll eine untertägige Verbindung
mittels zweier Förderbohrungen zwischen den Gru-
benfeldern Wintershall in Hessen und Springen in
Thüringen hergestellt werden. Bisher ist das Durch-
bohren – man sagt bergmännisch: die sogenannte
Durchörterung – des Markscheidesicherheitspfei-
lers zwischen den beiden Grubenfeldern gemäß
geltendem Staatsvertrag unzulässig. Die bisher ein-
zige Ausnahme für eine solche Durchörterung bil-
det das mit Staatsvertragsänderung im Jahr 2002
vereinbarte Förderrollloch zwischen der Grube Un-
terbreizbach auf Thüringer und der Grube Hattorf
auf hessischer Seite zum Zwecke des untertägigen
Transports von Rohsalz.

Nunmehr beabsichtigt K+S, eine begründete weite-
re Ausnahme durch Änderung des bestehenden
Staatsvertrags zu erwirken. Mir ist bewusst, dass
eine Änderung des Staatsvertrags an dieser Stelle
eine hochsensible Angelegenheit ist und dass Sie
als Abgeordnete natürlich mit Argusaugen auf die-
sen Vorgang schauen. Es ist natürlich auch richtig,
mit Argusaugen auf diesen Vorgang zu schauen.
Ich kann Ihnen versichern, dass auch wir als Lan-
desregierung da ausgesprochen sensibel sind. Hier
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gilt für uns ganz klar: Gründlichkeit geht vor Schnel-
ligkeit.

Welchem Zweck dient nun dieses Einstapeln von
Abwässern auf der Thüringer Seite? Da ist zum ei-
nen die Sicherung von Arbeitsplätzen zu nennen.
Dadurch, dass K+S ab Ende nächsten Jahres keine
salzhaltigen Abwässer mehr in den Untergrund ver-
pressen darf – endlich, kann man sagen –, muss ei-
ne andere Entsorgungsmöglichkeit gefunden wer-
den, um den Standort im Werra-Revier zu sichern,
und da bietet sich diese Einstapelung an.

Eng im Zusammenhang damit steht die Umsetzung
der Wasserrahmenrichtlinie. Wir haben in engagier-
ter Arbeit erreicht, dass die Weser-Ministerkonfe-
renz einen „Masterplan Salz“ beschlossen hat, zur
Salzreduzierung, zur Reduzierung der Salzlast in
Werra und Weser. Und K+S ist an diesen „Master-
plan Salz“ gebunden und muss seine Abwässer
und seine Einleitung in Werra und Weser reduzie-
ren und auch dem dient diese Einstapelung.

Und drittens besteht mit dieser Einstapelung die
Möglichkeit, eine Altlast aus dem Bergbau der ehe-
maligen DDR, nämlich den Salzwasserzutritt am
sogenannten „Querort 23“, dauerhaft einzudäm-
men. Dieser Salzwasserzutritt besteht seit 1969, al-
so schon sehr lange, und die deutsche Ingenieurs-
kunst hat es bisher, innerhalb von gut 50 Jahren,
nicht vermocht, diesen Salzwasserzutritt zu stop-
pen. Es besteht die Chance, durch Einstapeln von
hochkonzentrierter Salzlauge einen entsprechen-
den Gegendruck zu erzeugen und damit diesen
Salzwasserzutritt einzudämmen bzw. dann auch
ganz zu verhindern. Das sind die drei Zwecke die-
ser Einstapelung von Salzlauge.

Im Zuge der geplanten Einstapelung hat das Unter-
nehmen zwei bergrechtliche Betriebspläne bei den
zuständigen Behörden in Hessen und Thüringen
zur Zulassung eingereicht. Der erste Betriebsplan
betrifft die Durchörterung des Markscheidesicher-
heitspfeilers und der zweite die eigentliche Einsta-
pelung in einem Teil der Grube Springen, dem so-
genannten Südwestfeld. Der eine Betriebsplan,
nämlich der zur Einstapelung, wird in Thüringen im
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz bearbeitet und der andere Betriebsplan,
der für die Durchörterung, wird in Hessen im Regie-
rungspräsidium in Kassel bearbeitet. Beide Geneh-
migungen werden nur im Einvernehmen zwischen
den beiden Behörden erteilt.

Unsere zuständige Bergbehörde im TLUBN hat ei-
ne erste positive Einschätzung zur grundsätzlichen
Genehmigungsfähigkeit der Einstapelung im Süd-
westfeld der Grube Springen getroffen und auch
zur Durchörterung des Markscheidesicherheitspfei-

lers. Dazu liegen entsprechende Gutachten vor.
Aber es wird noch weiter geprüft. Wir sind mitten im
Verfahren und, wie gesagt, für das Verfahren gilt:
Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.

Die geplante Einstapelung von Prozessabwässern
im Südwestfeld der Grube Springen ist nur ein Teil-
projekt eines Gesamtprojekts, was am Ende dazu
führen soll, dass der Salzwasserzutritt auch am
Querort 23 unterbunden werden kann. Dazu sind
noch etliche weitere Prüfungen, Untersuchungen
notwendig, auch Kali + Salz ist da noch hinsichtlich
der wirtschaftlichen und technischen Untersuchun-
gen nicht so weit, dass es dort Anträge stellen
kann. Diese Anträge sollen in den nächsten Jahren
bis 2025, während im Südwestfeld schon eingesta-
pelt wird, gestellt werden und dann auch die ent-
sprechenden Untersuchungen dazu durchgeführt
werden.

Selbstverständlich wird die Landesregierung wie
bisher die Abgeordneten des Thüringer Landtags
über den Fortgang der Genehmigungsverfahren zur
Einstapelung in der Grube Springen und über die
weiteren Planungen und zukünftigen Maßnahmen
in diesem Zusammenhang zeitnah unterrichten.

Wichtig ist mir zu betonen, dass mit dem Staatsver-
tag selbst keinerlei Kostenzusagen Thüringens an
Kali + Salz verbunden sind. Die Landesregierung
hat dies wiederholt erklärt und auch im Zuleitungs-
schreiben für diesen Gesetzentwurf an den Landtag
noch einmal dokumentiert. Die Änderung des
Staatsvertrags, die ja mit dem Zustimmungsgesetz
hier auf der Tagesordnung steht, im engeren Sinne
betrifft nur die Lageänderung der Markscheide und
die Durchörterung des Markscheidesicherheitspfei-
lers.

Vielleicht nur einmal, damit Sie eine gewisse Vor-
stellung davon kriegen: Wenn Sie sich diesen Kon-
ferenzsaal hier als Salzblock vorstellen, als Mark-
scheidesicherheitspfeiler, dann hat die Durchörte-
rung, das Durchbohren dieses Raums die Dimensi-
on eines dünnen Wasserrohrs. Also da kann man
sich in etwa vorstellen, dass es also nicht um stati-
sche Beeinträchtigungen geht, sondern dass es
wirklich um eine Leitung geht, durch die dann Lau-
ge gepumpt werden kann, die die Standsicherheit
und auch die Trennfunktion, die Barrierefunktion
des Markscheidesicherheitspfeilers nicht beein-
trächtigt.

Dieser Staatsvertrag schafft die Möglichkeit dazu,
diese Durchörterung vorzunehmen. Aber dieser
Staatsvertrag ersetzt nicht und präjudiziert auch
nicht Regelungen und Abläufe, die im Zusammen-
hang mit der Betriebsplangenehmigung geprüft
werden müssen und wo dann auch der Betriebs-
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plan zunächst erst mal genehmigt werden muss,
um das tatsächlich umzusetzen. Also der Staats-
vertrag schafft nur die Möglichkeit dafür, präjudiziert
aber nicht irgendwelche Genehmigungsverfahren. 

Das Kabinett hat den Staatsvertrag in der Kabinett-
sitzung am 15. September 2020 beraten und in der
vorliegenden Fassung beschlossen. Dazu hat das
Thüringer Kabinett eine Protokollerklärung abgege-
ben. Mit dieser Protokollerklärung, mit der Unter-
zeichnung des Staatsvertrags – und um da auch
noch mal Gerüchten entgegenzutreten: es ist ein
Exemplar Staatsvertrag unterzeichnet worden, es
gibt keine verschiedenen Exemplare oder so; es
gibt ein Exemplar, das von beiden Ministerpräsiden-
ten, Hessen und Thüringen, unterzeichnet wurde –,
und mit der Abgabe der Protokollerklärung hat Thü-
ringen eine einseitige klarstellende Willenserklä-
rung abgegeben, dass nämlich mit der Unterzeich-
nung dieses Staatsvertrags keinerlei Präjudiz für ir-
gendwelche Finanzierungsfragen oder für irgend-
welche Genehmigungsfragen verbunden ist. Diese
Protokollerklärung ist, indem sie abgegeben wurde,
so wirksam wie eine Protokollerklärung wirksam
sein kann. Und das ist völlig unabhängig davon, wo
sie steht oder auf welchem Papier sie gedruckt ist.
Das ist Beschluss des Kabinetts und damit auch
gültig.

Zwischenzeitlich hat eine Unterrichtung des Land-
tags gemäß Artikel 67 Abs. 4 der Thüringer Verfas-
sung stattgefunden. Der Ausschuss für Umwelt,
Energie und Naturschutz des Thüringer Landtags
hat sich in seinen Sitzungen am 23. September und
am 14. Oktober 2020 ausführlich mit dem Staats-
vertrag befasst. Eine abschließende Beratung er-
folgte dann in einer Sondersitzung des Ausschus-
ses für Umwelt, Energie und Naturschutz am
28. Oktober 2020.

Die abschließende Beratung des Staatsvertrags im
Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz
des Thüringer Landtags ebnete dann den Weg da-
für, dass Herr Ministerpräsident Ramelow diesen
am 29. Oktober 2020 unterzeichnen konnte. Zuvor
hatte ihn bereits Herr Ministerpräsident Bouffier für
Hessen unterzeichnet.

Damit der Staatsvertrag seine landesgesetzliche
Wirkung entfalten kann, bedarf es als nächsten
Schritt der Verabschiedung des vorliegenden Zu-
stimmungsgesetzes durch den Thüringer Landtag.
Der Gesetzentwurf wurde zuvor mit den Ressorts
einvernehmlich abgestimmt.

Ich schlage dem Parlament vor, dem vorliegenden
Entwurf des Zustimmungsgesetzes zur Zweiten Än-
derung des Staatsvertrags zwischen Hessen und
Thüringen zum grenzüberschreitenden Abbau von

Salzen im Werra-Kalirevier zuzustimmen. Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bitte um Ihr
zustimmendes Votum. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär Möller. Zur Be-
gründung des Entschließungsantrags liegt mir eine
Wortmeldung des Abgeordneten Gottweiss, Frak-
tion der CDU, vor. Bitte, Herr Gottweiss.

Abgeordneter Gottweiss, CDU:
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Zuschauer und
Kollegen! Wenn wir über das vorliegende Zustim-
mungsgesetz reden, geht es nicht um spröde büro-
kratische Regelungen. Es geht um die Zukunft der
Werraregion. Es geht um 5.000 Arbeitsplätze, die
direkt vom Kalibergbau abhängen, und noch mal so
viele, die indirekt daran hängen. Es geht aber auch
um die Minimierung der Salzbelastung der Werra
und es geht um die Sicherheit des Bergbaus auf ei-
ner Fläche, die etwa die Größe der Millionenstadt
München hat. Also echte Zukunftsfragen, die die
Menschen zu Recht bewegen.

Wir als CDU-Fraktion stehen klar zur Zukunft des
Kalibergbaus in der Werraregion.

(Beifall CDU)

Wir stehen solidarisch an der Seite der Mitarbeiter.

(Beifall CDU)

Im Februar/März dieses Jahres hat sich der Ge-
samtbetriebsrat von K+S mit einem Appell an die
Mitglieder des Thüringer Landtags gewandt. Sie
hatten befürchtet, dass durch die politische Krise in
Thüringen der Kalistaatsvertrag nicht rechtzeitig ge-
ändert werden kann. Zu diesem Zeitpunkt war also
schon klar, dass im Werra-Revier Tausende Ar-
beitsplätze auf dem Spiel stehen, wenn es nicht ei-
ne zeitnahe Lösung gibt. Die Landesregierung hat
mit Schreiben vom 19. Mai 2020 in Vorlage 7/403
den Ausschuss für Umwelt, Energie und Natur-
schutz über die beabsichtigte Änderung des Staats-
vertrags informiert. 

Seitdem ist ein halbes Jahr vergangen. Das halbe
Jahr ist nicht ungenutzt verstrichen. Der zuständige
Ausschuss hat sich in ganzen sechs Sitzungen
ausführlich mit dem Thema befasst. Wir haben uns
viele Stunden Zeit genommen. Wir haben intensiv
gesprochen über Markscheidesicherheitspfeiler,
über Strecken und Querorte, über Durchörtern, Ein-
stapeln und Abteufen, über Salzlösungszuflüsse
und konditionierte Laugen und über thermodynami-

2220 Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 30. Sitzung - 13.11.2020

(Staatssekretär Möller)



sche Betrachtungen und lösungskinetische Prozes-
se. Und je mehr wir uns mit den Details befasst ha-
ben, umso deutlicher ist geworden, dass es eine
klare Abgrenzung braucht.

Auf der einen Seite haben wir die eigentlichen Fra-
gen des Staatsvertrags. Das sind die Fragen, zu
denen wir als Thüringer Landtag eine Entscheidung
treffen können. Stimmen wir zu, dass die aus Si-
cherheitsgründen entlang der thüringisch-hessi-
schen Grenze verlaufende unberührte Salzwand
von 200 Metern, also der sogenannte Markscheide-
sicherheitspfeiler, durchbohrt werden darf mit zwei
Rohren, in denen Salzlauge transportiert werden
soll, die sogenannte Durchörterung? Und stimmen
wir zu, dass an dieser Stelle die eigentliche Mark-
scheide, also die gedachte Linie unter der hes-
sisch-thüringischen Grenze, leicht verschoben wird,
um die Durchörterung möglich zu machen? That´s
it! Darüber können wir entscheiden.

Dann gibt es darüber hinaus ganz viele Frage, die
uns natürlich auch bewegen: Fragen nach der Si-
cherheit, Fragen nach technischen Details, Fragen
nach der Reduzierung der Salzlast der Werra und
Fragen nach der Finanzierung. Das sind alles Fra-
gen, mit denen wir uns befassen können. Aber das
sind Fragen, über die wir nicht entscheiden können.
Das macht die zuständige Behörde, mit aller not-
wendigen Abwägung und mit der notwendigen
Fachkompetenz. Unser Entschließungsantrag dient
genau dieser notwendigen Abgrenzung des eigent-
lichen Staatsvertrags von Fragen, die diese Ent-
scheidung überlagern. Wir stellen mit dem Ent-
schließungsantrag klar, dass die Protokollerklärung
gilt. Es gibt keine Vorfestlegung für eine Genehmi-
gung einzelner Maßnahmen, es gibt keine Vorfest-
legung über eine Übernahme finanzieller Lasten.
Und wir stellen mit dem Entschließungsantrag klar:
Der Umweltausschuss wird sich weiter mit den De-
tails des Genehmigungsverfahrens beschäftigen
und den zuständigen Behörden auf die Finger
schauen. Wir erwarten, dass wir umfassend und
transparent von der Landesregierung informiert
werden.

Wir stellen mit dem Entschließungsantrag klar: Der
Landtag bekennt sich zur Bedeutung des Bergbaus
im Werra-Kalirevier und steht solidarisch zu den
Mitarbeitern und dem Betriebsrat von K+S für die
langfristige Sicherung der Arbeitsplätze in der Re-
gion. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, CDU)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter Gottweiss. Zu
Wort gemeldet hat sich für die SPD-Fraktion Abge-
ordneter Möller.

Abgeordneter Möller, SPD:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen am Li-
vestream und Interessierte online, das Thema ist
natürlich nicht ganz so einfach. Das hat eine Reihe
von Gründen. Am Anfang steht, dass das Thema
„Kali“ gerade in Thüringen schon immer ein Reiz-
thema ist, auch hier im Landtag. Zu viel ist seit
1993 auf diesem Gebiet, gerade in der ehemaligen
Thüringer Kaliregion, passiert. Die geschichtlichen
Vorgänge, das Aufarbeiten der Treuhandpolitik, das
Über-den-Tisch-Ziehen des Landes mit dem Gene-
ralvertrag, das die rot-rot-grüne Landesregierung –
auch auf Betreiben der SPD – gerade gerichtlich
aufzuarbeiten versucht, um zu erreichen, dass der
Bund seiner Verantwortung für die Kalibergbauhin-
terlassenschaften der DDR genauso gerecht wird
wie bei den Hinterlassenschaften des Uran-
bergbaus, all das und einiges mehr lassen wir mal
beiseite.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zum
eigentlichen Kern der Sache. Mit diesem Gesetz
sorgen wir dafür, dass es eine Lösung für die Ent-
sorgung von Millionen Tonnen Produktionsabwäs-
sern gibt, die das Unternehmen K+S künftig weder
in den Untergrund versenken noch in die Werra ein-
leiten darf. Es geht um die wirtschaftliche Zukunft
des gesamten Werra-Fulda-Kalireviers mit all sei-
nen Standorten in Hessen und in Thüringen und
damit um Wirtschafts- und Industriepolitik, um die
Rohstoffversorgung, um Ernährungssicherheit, um
mehrere Tausend Arbeitsplätze und Steuereinnah-
men, um Wertschöpfung, um nichts Geringeres als
den Wohlstand und die Zukunft der gesamten Re-
gion und weit darüber hinaus. Und es geht mittelbar
um unsere Umwelt, um den Gewässerschutz in
Oberflächengewässern, wie die Werra oder die We-
ser, aber auch um den Grundwasserschutz.

Für uns in Thüringen geht es mittelbar um die Alt-
lastenproblematik, also um eine Frage, die unter-
schiedliche Thüringer Landesregierungen und den
Thüringer Landtag seit mehr als zwei Jahrzehnten
beschäftigt. Außerdem geht es um die Kostenbetei-
ligung des Bundes, die gerade auch vor dem OVG
in Weimar verhandelt wird. Sie sehen, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, eine komplexe Materie: die
Abwägung unterschiedlichster Interessen und Risi-
ken, an deren Ende das Schicksal und das Einkom-
men vieler Familien und Unternehmen hängt, in-
dem es um zwei der wichtigsten Lebensmittel über-
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haupt geht, nämlich um Wasser und Salz, die sich
unter Tage leider so gar nicht miteinander vertra-
gen. Da sind wir auch schon bei den Sicherheitsas-
pekten, die einerseits unmittelbar mit dem Staats-
vertrag zusammenhängen und eben auch wieder
mittelbare Konsequenzen sind. Denn selbstver-
ständlich ist das neue Konzept von K+S alles ande-
re als trivial, sonst wäre man ja schon viel eher da-
rauf gekommen und hätte nicht jahrzehntelang die
Werra und das Grundwasser in Mitleidenschaft zie-
hen müssen.

Ich muss an dieser Stelle darauf eingehen, dass
das Vorgehen der Landesregierung bei den fachlich
zuständigen Abgeordneten, die bereits im Aus-
schuss im Zuge zweier verschiedener Verfahren
vom Vorhaben und von den Inhalten des Staatsver-
trags – Sie haben es gerade gehört – unterrichtet
wurden, mehrfach zu Kopfschütteln geführt hat.
Das betrifft zum Beispiel die Zeitschienen, die sich
mehrfach geändert haben, und die offene Frage,
warum das Unternehmen die nötigen Anträge so
spät gestellt hat. Das betrifft die im Gesetzentwurf
nicht mehr enthaltene Protokollerklärung Thürin-
gens, die uns zuvor im Ausschuss, in den Fraktio-
nen, aber auch in der Öffentlichkeit als unabdingba-
re Absicherung verkauft wurde und die nun leider
formell fehlt. Ich halte diese Protokollerklärung in
mehrerlei Hinsicht für wichtig und wir sollten und wir
werden versuchen, das Verschwinden zu korrigie-
ren, denn sie trägt zur Klarheit bei. Nun bleibt mir
noch, den 1.000 Beschäftigten, dem Betriebsrat
und den vielen Betroffenen zu versichern, dass wir
uns der Tragweite und der Dimension der Entschei-
dung in ihren vielen Facetten sehr bewusst sind.
Ich hoffe, ich konnte das hier kurz skizzieren. 

Als SPD stehen wir zu unserer Verantwortung für
die Arbeitsplätze, die Wirtschaft, die Umwelt, die Si-
cherheit und auch die Kosten für die öffentliche
Hand. Wir werden das Verfahren zügig abschlie-
ßen, um die Verfahren zur Genehmigung der Be-
triebspläne nicht zu verzögern. Und wir stehen
auch darüber hinaus parat, so lange nach tragfähi-
gen Lösungen, die alle eben genannten Aspekte
berücksichtigen, zu suchen, wie es nötig ist, damit
die Rohstoffe im Werra-Revier auch weiterhin ge-
nutzt werden können. 

Wir wollen den Gesetzentwurf an den Umweltaus-
schuss überweisen und dort beraten. Gleichzeitig
werbe ich bei Ihnen dafür, einen von einer breiten
Mehrheit des Landtags getragenen Entschließungs-
antrag zur zweiten Beratung vorzulegen, die am
besten im ersten Dezember-Plenum hier stattfinden
soll. Es gilt, alles Nötige zu tun, damit die Änderung
des Staatsvertrags im Landtag schnellstmöglich be-
stätigt wird, um den Bergleuten die nötige Zeit zu

geben, alle rechtlichen und technischen Vorausset-
zungen zu schaffen, um ab 01.01.2022 einstapeln
zu können. Dafür wird sich die SPD mit aller Kraft
einsetzen, damit es im Bergbau weitergehen kann.
Wir sollten hier die Arbeit des Betriebsrats von K+S
als Vorbild nehmen. Ohne dessen vorbildlichen, un-
ermüdlichen Einsatz für die Interessen der Kollegin-
nen und Kollegen, der Kumpel und dessen Aufklä-
rungsarbeit stünde das Unternehmen heute mit Si-
cherheit schlechter da. 

(Beifall SPD) 

Den  Gewerkschafter  in  mir  macht  das  stolz,  den 
Sozialdemokraten in mir spornt das an. Glück auf
und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall SPD) 

Vizepräsident Bergner: 
Vielen Dank, Herr Kollege Möller. Für die Fraktion 
Die  Linke  hat  Frau  Abgeordnete  Dr.  Wagler  das
Wort. 

Abgeordnete Dr. Wagler, DIE LINKE: 
Sehr geehrte Abgeordnete, liebe Zuschauer am Li- 
vestream, Herr Präsident, wir sprechen heute über
die Änderung des Staatsvertrags zwischen Hessen
und  Thüringen.  Dieser  Staatsvertrag  wurde  schon
einmal geändert, nämlich 2002. Damals ging es um
die  Durchörterung  des  Markscheidepfeilers,  also
desselben  Pfeilers,  über  den  wir  heute  sprechen,
um ein Rollloch anzulegen. Es war notwendig, die-
ses Rollloch zu durchörtern, um die Thüringer Sal-
ze, die sich durch eine höhere Kaliumkonzentration
auszeichneten  als  die  hessischen,  zu  den  hessi-
schen Verarbeitungsstätten zu bringen. 

Die  heutige  Staatsvertragsänderung  ist  eigentlich 
notwendig,  nur  um  zwei  Bohrlöcher  von  30  Zenti-
meter  Stärke  durch diese  Markscheide zu treiben. 
Dies  geschieht,  damit  die  Prozessabwässer  von  
K+S in die  Grube  Springen eingestapelt, das  heißt 
entsorgt  werden  können.  Das  birgt  das  Potenzial,
dass  die  Prozessabwässer,  die seit  über  hundert
Jahren  im  Werra-Revier in  den  Untergrund  ver-
presst wurden und in die  Werra eingeleitet wurden,
hier entsorgt werden können. Die  schädlichen Aus-
wirkungen  der  Laugenverpressung,  die  zu  einer
großräumigen  Versalzung des Grundwassers führ 
ten, können so beendet werden. 

Zur  Erinnerung:  Die  letzte  Genehmigung  der  Ver- 
pressung  von  Prozessabwässern  in  den  Unter-
grund  2016  hat  eine  zusätzliche  Versenkung  von
jährlich 1,5 Millionen Kubikmetern Lauge pro Jahr
bedeutet.  80  Millionen  Kubikmeter  Grundwasser
wurden  und  werden  in  diesem  Zeitraum  nun  hof- 
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fentlich zum letzten Mal versalzen. Auch die Halden
und Prozessabwässer, die bis zum Jahr 2027 in die
Werra eingeleitet werden, sorgen dafür, dass die
Werra als der am stärksten versalzene Fluss Euro-
pas gilt.

Mit der Einleitung von Salzlauge in die Werra ver-
bindet mich auch meine persönliche Vergangenheit,
denn meine Doktorarbeit handelte von den schädli-
chen Auswirkungen genau dieser Abwässer auf die
Fischfauna. Damals war noch von der Flussge-
bietsgemeinschaft Weser eine stufenweise Absen-
kung der Grenzwerte für die Einleitung der Kalilau-
ge in die Werra festgelegt. Diese Absenkung fand
bis heute nicht statt. Dazu gab es auch ein EU‑Ver-
tragsverletzungsverfahren, welches gerade wegen
der Zusicherung der deutlichen Reduktion der Salz-
belastung von Werra und Weser und dem Stopp
der Versenkung ausgesetzt wurde.

Wegen der dargestellten untragbaren Risiken für
Mensch und Natur ist es von größter Wichtigkeit,
dass Abwässer nicht mehr in das Werra-Weser-Ge-
wässersystem und in das Grundwasser gelangen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Auf der anderen Seite werden von der Kali + Salz
GmbH systemrelevante Düngemittel und Mineralien
produziert. Viele, viele Arbeitsplätze hängen an der
laufenden Produktion. In Zeiten des Wandels – so
sehe ich die heutige Zeit – sollten wir nun auch an-
dere Wege gehen und die industrielle Produktion
gerade von überlebenswichtigen Produkten, wie
Düngemitteln, in eine ökologischere, nachhaltigere
Richtung ohne die Versalzung unserer Umwelt und
unseres Grundwassers lenken.

Die Einstapelung der Kaliabwässer in die Grube
Springen birgt – neben der potenziellen Lösung des
Laugenproblems für K+S – für Thüringen die Mög-
lichkeit, ein Altlastenproblem aus der DDR-Kalipro-
duktion zu lösen. Am sogenannten Querort 23, ei-
nem Gang in ein Grubenfeld, wurde während der
damaligen Bergbautätigkeiten zu nahe am Rand
der Salzlagerstätte abgebaut. Jetzt kommt es zu
Wasserzuflüssen, Süßwasserzuflüssen. Um dieses
Problem zu lösen, haben sich auch schon die Um-
weltausschüsse der vergangenen Legislaturen da-
mit beschäftigt. Bis jetzt gab es das Ziel der trocke-
nen Verwahrung des Querorts 23 in der Grube
Springen. Das heißt: Zugetretenes Wasser muss
für 1,5 Millionen Euro pro Jahr abgepumpt werden.
Diese Wasserzutritte sollen nun nach neueren wis-
senschaftlichen Erkenntnissen durch die Einstape-
lung der aufkonzentrierten Prozessabwässer sa-
niert werden können. Die Standsicherheit des Gru-
bengebäudes und damit die Sicherheit der Bevölke-
rung an der Oberfläche soll hier oberstes Gebot

sein. Deshalb muss sichergestellt werden, dass der
Querort 23 sicher verwahrt wird. Erst wenn die Ge-
fahr weiterer Zuflüsse ungesättigter Lösungen in
die Grube und damit die Gefahr der Schwächung
der verbliebenen Stützpfeiler gebannt ist, kann die-
ser Grubenteil für die Abwasserentsorgung genutzt
werden.

Die Altlastensanierung für den Standort Thüringen
ist für mich vor der Abwasserentsorgung primär. Si-
cherheitsprobleme am Querort 23 müssen mit dem
besten zur Verfügung stehenden Verfahren ausge-
schlossen werden. Denn die dort zutretenden Wäs-
ser haben das Potenzial, langfristig die Grubensi-
cherheit zu gefährden. Das darf nicht passieren,
auch im Hinblick auf die benachbarten Grubenge-
bäude auf hessischer Seite und die Untertagedepo-
nie Herfa-Neurode. Nach neueren Erkenntnissen
gibt es jetzt die Möglichkeit, die Laugenabwässer
derart zu behandeln, dass sie nicht mit den Sicher-
heitspfeilern reagieren und eine nasse Verwahrung
möglich gemacht wird. Dieser Prozess muss über-
wacht und wird überwacht und abgesichert werden
und wird den Umweltausschuss sicher noch lange
begleiten.

Es bleibt das Potenzial, aber auch die Verantwor-
tung, für eine sicherere und bessere Lösung des
Abwasser- und Altlastenproblems im Kalibergbau
zu sorgen. Der Landtag hat im Zuge der Zustim-
mung zum Staatsvertrag 2002 die Möglichkeit ge-
nutzt, mit einem Entschließungsantrag den Thürin-
ger Kali-Produktionsstandort Unterbreizbach zu si-
chern. Wir sollten diese Chance, diese Möglichkeit
nutzen und alles Weitere in einer Ausschussbera-
tung erörtern. Danke.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Frau Dr. Wagler. Das Wort hat jetzt für
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Abgeordnete
Wahl.

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir
beraten heute in erster Lesung einen von der Lan-
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf, mit dem
der zwischen Thüringen und Hessen geschlossene
Staatsvertrag zum Abbau von Salzen im Werra-Ka-
lirevier geändert werden soll. Da die Staatsver-
tragsänderung einer Zustimmung beider Landtage
bedarf, befindet sich ein entsprechender Gesetz-
entwurf fast zeitgleich im parlamentarischen Verfah-
ren im Hessischen Landtag.
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In Wiesbaden soll dieser ebenfalls in zwei Lesun-
gen in den Plenarsitzungen im November und De-
zember beraten werden. Das Thema „Kalibergbau“
und die daraus resultierenden Umweltbelastungen
sind in Thüringen schon lange ein Dauerthema. Im-
mer noch werden die bei der Produktion von Kali-
salzen anfallenden Abwässer in die Werra direkt
eingeleitet. Die Wasserqualität ist deshalb immer
noch weit von dem guten ökologischen Zustand,
der in der EU-Wasserrahmenrichtlinie vorgeschrie-
ben ist, entfernt.

Die Werra gilt als der salzigste Fluss Europas. Des-
halb ist es absolut notwendig, diesen Missstand
durch eine weitere Reduzierung von salzigen Ab-
wässern zu beheben. Mit der Verabschiedung des
„Masterplans Salzreduzierung“ hat die Flussge-
bietsgemeinschaft Weser 2016 einen gangbaren
Weg zur Absenkung der Salzkonzentration gefun-
den. So ist die Entsorgung von Abwässern durch
Verpressung in den Boden nur noch bis 2021 er-
laubt. Ab 2028 dürfen gar keine Salzabwässer
mehr in die Werra eingeleitet werden. In dem aktu-
ell gültigen „Bewirtschaftungsplan Salz“ sind die
Zielwerte so festgelegt, dass man bis 2027 zu einer
Verbesserung bei der Wasserqualität entsprechend
der EU-Wasserrahmenrichtlinie kommen kann. 

Um das Ziel, die Salzabwässer zu reduzieren, zu
erreichen, ist im Masterplan als eine Maßnahme
das Einstapeln von Abwässern unter Tage festge-
schrieben. Als Bündnisgrüne halten wir diesen al-
ternativen Entsorgungsweg des Einstapelns von
Produktionsabwässern in die thüringische Grube
Springen für einen gangbaren Weg zur Entlastung
der Werra. 

Um die Abwässer in die Grube Springen unterir-
disch einbringen und transportieren zu können,
müssen als technische Voraussetzungen zunächst
zwei unterirdische Rohrleitungen durch den auf der
hessisch-thüringischen Grenze liegenden Mark-
scheidesicherheitspfeiler verlegt werden. Da eine
solche Durchörterung aber erst nach einer Ände-
rung des Staatsvertrags möglich ist, werden wir
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch zustimmen.

Mit dem Lösungsweg der Einstapelung können wir
also – wie beschrieben – einen Beitrag zur Entsal-
zung der Werra leisten. Durch diesen Entsorgungs-
weg eröffnen wir dem Unternehmen K+S aber auch
eine mittelfristige Produktionsperspektive und damit
die Absicherung von 4.500 Arbeitsplätzen in der
Region. Zudem könnte sich für Thüringen durch die
Einstapelung in die Grube Springen ein weiterer
Vorteil ergeben. Alle Versuche, die Laugenzuflüsse
am sogenannten Querort 23 zu stoppen, sind in
den letzten 50 Jahren gescheitert. Um die Standsi-
cherheit der Grube gewährleisten zu können, müs-

sen  die  Laugen  derzeit  mit  dem  Zeithorizont  „auf
Ewigkeit“ abgepumpt werden. Durch die Einstape-
lung  ergibt  sich  nun  die  Möglichkeit,  diese  Altlast
aus dem DDR-Bergbau mittelfristig zu beseitigen. 

Es bleibt aber zu betonen, dass mit der Änderung 
des  Staatsvertrags  lediglich  die  Möglichkeit  zur
Durchörterung eröffnet wird und darüber hinaus kei-
ne  Vorentscheidungen  zum  weiteren Umgang  mit 
dem Salzabbau im  Werra-Kalirevier  getroffen wer-
den.  Dies betrifft unter anderem auch die Finanzie- 
rung  der  Kosten  aus  den  DDR-Altlasten.  Der  den
Genehmigungsbehörden  vorliegende   Antrag   von  
K+S  zur  Einstapelung  erstreckt sich zunächst  nur  
auf das  Südwestfeld der  Grube Springen. Dort sol 
len dann  bis  2025 die  Abwässer  eingelagert  wer
den.  Die Kosten für diese  Einlagerung sind als rei 
ne Entsorgungskosten  zu  betrachten  und  müssen  
mithin  ausschließlich  durch  das Unternehmen ge 
tragen werden. 

Hinsichtlich  der  Sanierungskosten  aus  den  DDR- 
Altlasten  und  den  weiteren  Genehmigungsverfah-
ren  zur  Einstapelung  bleibt  festzuhalten,  dass  mit
der  Staatsvertragsänderung  keine  präjudizierende
Wirkung,  keine  Vorfestlegung  verbunden  ist.  Der
Umweltausschuss  hat  am  28.  Oktober  einen  Ent-
wurf  des  Staatsvertrags  zur  Kenntnis  genommen,
dem eine entsprechende Protokollerklärung beige-
fügt war. Diese Protokollerklärung ist in dem vorlie-
genden Zustimmungsgesetz leider nicht mehr ent-
halten. Wir streben für die zweite Lesung deshalb
an,  die  Protokollerklärung  wieder  beizufügen,  so-
dass sie dann auch im Gesetz- und Verordnungs-
blatt mit veröffentlicht werden kann. 

Wir Bündnisgrüne werden den Kalibergbau weiter- 
hin sehr kritisch begleiten. Dies betrifft, wie gerade
angesprochen, sowohl die Wahrung der finanziellen
Interessen  Thüringens  bei  der  Altlastensanierung,
insbesondere aber die aus dem Abbau resultieren-
den Umweltbelastungen. Im nächsten Jahr wird der
Bewirtschaftungsplan  für  den  Zeitraum  2022  bis
2027 fortgeschrieben. Dabei wird es entscheidend
darauf  ankommen,  die  Zielwerte  so  festzulegen,
dass für das Erreichen des in der EU-Wasserrah-
menrichtlinie  vorgeschriebenen  Ziels  des  guten
ökologischen  Zustands  in  der  Werra  eine  realisti-
sche Perspektive entsteht. Die von K+S in diesem
Zusammenhang  beantragte  Abweichung  von  den
Zielwerten  für  diesen  Zeitraum  lehnen  wir  daher
strikt ab. Danke schön. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN) 

Vizepräsident Bergner: 
Vielen Dank, Frau Kollegin Wahl. 
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Meine Damen und Herren, ich möchte mir an dieser
Stelle mal die Bemerkung erlauben: Es ist eine
ziemliche Unruhe im Saal, das ist nicht sehr höflich
gegenüber den Rednerinnen und Rednern, die um
diese Tageszeit hier noch ihre Arbeit verrichten. Ich
bitte also darum, etwas Disziplin zu wahren. 

Das Wort hat jetzt für die CDU-Fraktion Abgeordne-
ter Gottweiss.

Abgeordneter Gottweiss, CDU:
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Zuschauer und
Kollegen, ich hatte es bereits bei der Einbringung
unseres Entschließungsantrags betont: Der Um-
weltausschuss hat sich in ganzen sechs Sitzungen
ausführlich mit dem Thema befasst, darunter auch
eine Sondersitzung, die ausschließlich aufgrund der
Änderung des Staatsvertrags durchgeführt wurde.
In der letzten Ausschusssitzung am 4. November
habe ich den Umweltstaatssekretär nach dem ge-
planten Verfahren gefragt. Staatssekretär Möller
antwortete, die Landesregierung strebe an, das Zu-
stimmungsgesetz in der Plenarsitzung – die wir
heute haben – in erster und zweiter Beratung zu
beraten und abzuschließen. Das sei insbesondere
deswegen möglich, da es hinsichtlich des Staats-
vertrags für den Landtag nur um Zustimmung oder
Ablehnung ginge. Daher sei zwischen erster und
zweiter Lesung keine erneute Ausschussberatung
notwendig, auch weil die Aspekte des Staatsver-
trags bereits ausführlich diskutiert wurden und ein
Erkenntnisgewinn nicht zu erwarten sei.

Lassen Sie mich eines ganz deutlich machen: Wir
als CDU-Fraktion wären bereit gewesen, in diesem
Plenum das Zustimmungsgesetz in erster und zwei-
ter Lesung zu beraten und zu beschließen. Das wä-
re ein Signal für die Werraregion gewesen, das wä-
re ein klares Signal für die Mitarbeiter im Kali-
bergbau.

(Beifall CDU, FDP)

Diese Haltung haben wir auch in der letzten Aus-
schusssitzung vertreten. Ich selbst habe die Lan-
desregierung aufgefordert, die Abstimmung mit den
regierungstragenden Fraktionen zu suchen, um bei
der Festsetzung der Tagesordnung dieses Novem-
ber-Plenums eine Einigung zu erzielen und in erster
und zweiter Beratung das Zustimmungsgesetz be-
schließen zu können. Es verwundert schon, dass
dies nicht gelungen ist.

Ich meine, wir müssen auch noch mal über die Rol-
lenverteilung reden. Wir, die CDU-Fraktion, sind
konstruktive Opposition, uns geht es um die Sache,
uns geht es um die Zukunft des Kalibergbaus in der
Werraregion.

(Beifall CDU)

Es ist schon erstaunlich, dass zwischen den Frak-
tionen, die sich regierungstragend nennen, und den
Vertretern der Landesregierung ein solches Miss-
trauen und Zwietracht herrscht, dass es noch nicht
einmal möglich scheint, ein solch übersichtliches
Zustimmungsgesetz, bestehend aus zwei Paragra-
fen, zeitnah zu beschließen.

(Beifall CDU, FDP)

Ärgerlich daran ist die Tatsache, dass diese unnöti-
ge Verzögerung das betroffene Unternehmen und
seine Mitarbeiter unter immensen Zeitdruck setzt
und im Zweifelsfall Arbeitsplätze kosten kann. Wie
die Lage vor Ort ist, davon konnten wir uns ein Bild
machen. Der Umweltarbeitskreis der CDU-Fraktion
hat die Grube Merkers/Springen im Oktober be-
sucht und sich über die Gegebenheiten informiert.
Auch andere Fraktionen haben dies gemacht. Infol-
gedessen ist ein gewisser Aktionismus entstanden.
Es wurde sogar in den Herbstferien innerhalb von
drei Tagen eine Sondersitzung des Umweltaus-
schusses beantragt, obwohl wir eine Woche später
eh Ausschuss gehabt haben. Damit verbunden war
die Erwartung, dass die Kenntnisnahme des Aus-
schusses und die Unterzeichnung des Staatsver-
trags durch die beiden Ministerpräsidenten dazu
führen, dass die Vorarbeiten für die Durchörterung
begonnen werden können.

Werte Kollegen, dem ist nicht so. Mittlerweile wis-
sen wir, dass die zuständigen Bergbaubehörden
auch keine vorbereitenden Maßnahmen zulassen,
bis nicht beide Landtage entschieden haben.

Jetzt kommen wir einmal zum Thema „Protokoller-
klärung“: Es ist ja grundsätzlich eine sehr gute Idee
gewesen, da es sich um ein sensibles politisches
Thema handelt, eine Gewissheit, die auch gilt, noch
einmal explizit zu formulieren und an die Änderung
des Staatsvertrags anzuhängen.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, es gehört
schon eine gehörige Portion an Dilettantismus da-
zu, es nicht hinzubekommen, dass die eigene Pro-
tokollerklärung auch auf dem ausgefertigten Exem-
plar des Staatsvertrags steht. 

(Beifall CDU)

Es ist Ihr Kabinett gewesen, was diese Erklärung
beschlossen hat, und es wäre Ihre Aufgabe gewe-
sen, es so, wie es dem Landtag vorgelegt wurde,

(Zwischenruf Ramelow, Ministerpräsident:
Unsinn!)

auch zu dem unterschriebenen Exemplar dazuzu-
schreiben.
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(Beifall CDU)

(Zwischenruf Ramelow, Ministerpräsident:
Das ist leider Unsinn!)

Dass es dazu eine gewisse Enttäuschung hier im
Parlament gibt, ist, glaube ich, mehr als nachvoll-
ziehbar. Aber trotz der Enttäuschung muss man bei
Lichte betrachtet doch feststellen, dass es kein
Grund ist, die Beschlussfassung auf die lange Bank
zu schieben. Zum einen ergibt sich der Inhalt der
Protokollerklärung von selbst, sie hat deklaratori-
schen Charakter. Es ist doch vollkommen klar, dass
die grundsätzliche rechtliche Möglichkeit, den Mark-
scheidesicherheitspfeiler zu durchörtern, keinen
Vorgriff auf eine notwendige Genehmigung darstellt
und sich daraus auch keine finanziellen Verpflich-
tungen ergeben. Das ist allen Beteiligten klar. Der
Kabinettsbeschluss untermauert diese Feststellung
hinreichend deutlich. Und die CDU-Landtagsfrak-
tion hat einen Entschließungsantrag vorgelegt, mit
dem auch der Thüringer Landtag sich zum Inhalt
der Protokollerklärung bekennen kann. Es gibt also
keinen Grund, die Entscheidung auf die lange Bank
zu schieben.

Mit dem Entschließungsantrag hätte eine Entschei-
dung in diesem Plenum ermöglicht werden können.

Vizepräsident Bergner:
Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfra-
ge?

Abgeordneter Gottweiss, CDU:
Moment, ich bin gleich fertig, dann kann man die
Frage stellen.

Wir machen damit klar: Der Umweltausschuss wird
sich weiter mit den Details des Genehmigungsver-
fahrens beschäftigen und wir erwarten, dass wir
umfassend und transparent von der Landesregie-
rung informiert werden. Die CDU‑Fraktion erwartet,
dass der Landtag sich klar zur Bedeutung des
Bergbaus im Werra-Kalirevier bekennt. Wir stehen
solidarisch zu den Mitarbeitern und dem Betriebsrat
von K+S und wollen eine langfristige Sicherung der
Arbeitsplätze in der Region. 

Wer möchte eine Zwischenfrage stellen? Der Herr
Möller.

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Gottweiss. Das Wort erteile im-
mer noch ich. Herr Abgeordneter Möller.

Abgeordneter Möller, SPD:
Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Herr Gottweiss, ei-
ne Frage sei dennoch erlaubt, weil Sie das jetzt so
ein bisschen dramatisch dargestellt haben, wo kei-
ne Dramatik ist: Wissen Sie denn, wann der Hessi-
sche Landtag gedenkt, das Gesetz rechtskräftig zu
ratifizieren?

Abgeordneter Gottweiss, CDU:
Die Kollegen aus Hessen werden auch in der De-
zember-Sitzung das Ganze machen. 

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Nein! Das ist ja viel zu
spät!)

Aber man muss natürlich zu den Abläufen sagen,
dass es schon ziemlich erstaunlich ist, insbesonde-
re natürlich auch das Agieren Ihrer Fraktion, Herr
Möller: Auf der einen Seite ist es so gewesen, dass
Sie im Ausschuss immer wieder die Dinge vertagt
haben, weitere Fragen hatten. Und als Sie dann mit
den Kollegen bei K+S gesprochen hatten, wurde
auf einmal mit wehenden Fahnen eine Sonderaus-
schusssitzung ausgerufen, wo eigentlich klar war,
dass wir in der nächsten Woche sowieso eine Sit-
zung gehabt hätten. Da ging es auf einmal nicht
schnell genug. Und jetzt ist es wieder so, dass Sie
auf die Bremse treten. Sie müssen sich da schon
mal entscheiden. Und wenn ich so höre, dass die
SPD-Fraktion jetzt quasi auch die Verhandlungen
mit dem Bund übernimmt, dann frage ich mich
schon, ob es nicht der Ministerpräsident und die zu-
ständigen Ministerien sind, die das Ganze machen. 

Vizepräsident Bergner:
Herr Kollege Gottweiss, auch wenn Sie eine Frage
beantworten, ist jetzt langsam Ihre Redezeit zu En-
de. 

Abgeordneter Gottweiss, CDU:
Herzlichen Dank und Glück auf.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter Gottweiss. Das
Wort hat jetzt für die FDP-Fraktion Frau Abgeord-
nete Dr. Bergner.

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Abgeordne-
te, sehr geehrte Zuschauer und Zuhörer am Li-
vestream! Umweltschonende Verfahren beim Ab-
bau von Salzen im Werra-Kalirevier gehen uns alle
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an. Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesre-
gierung ist eine gute Lösung, weil: wir sichern Ar-
beitsplätze, er den grenzüberschreitenden Abbau
von Salzen langfristig sichert, er die Einleitung von
salzhaltigen Abwässern in die Werra vermindert,
wir mit dem Blick auf Ewigkeitskosten sparen und
die Durchörterung, also das unterirdische Verlegen
von Rohrleitungen, umweltschonend ist. 

(Beifall FDP)

Das Einstappeln von salzhaltigen Produktionsab-
wässern im Grubenfeld Springen befürworten wir
als FPD-Fraktion. Dennoch möchte ich die Gele-
genheit nutzen, auf die unbedingte Einhaltung und
Kontrolle aller Sicherheitsstandards im Bergbau
hinzuweisen. Mit Beginn der Durchörterung, um die
Grubenfelder Wintershall und Springen zu verbin-
den, muss die geologische Situation des Areals
streng überwacht werden. Mit Beginn des Einsta-
pelns der Abwässer müssen die vorhandenen
Stützpfeiler dieses Hohlraums ständig kontrolliert
werden. Der Grund: Die Abwässer können die
Stützpfeiler anlösen. Das kann zur Absenkung über
Tage führen, bis hin zu Gebirgsschlägen, die durch
das Versagen der Pfeiler entstehen können. Das
heißt also, die chemische Zusammensetzung der
Abwässer muss kontrolliert werden. Nur so können
wir die Sicherheit der Kaverne gewährleisten. 

Das Monitoring sollte sowohl vom zuständigen
Bergbauamt als auch von K+S erfolgen. Auch wenn
der Staatsvertrag eine gute Lösung ist, darf er nicht
zu unseren Lasten geschlossen werden. Das heißt,
der Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und
dem Freistaat Thüringen darf nicht zulasten unse-
res Landes ratifiziert werden. 

(Beifall FDP)

Jetzt möchte ich noch mal eine Bemerkung zu der
Protokollerklärung machen. Ich denke, die Proto-
kollerklärung ist sehr wichtig. Nach Aussagen von
Herrn Möller ist es selbstredend, dass es nicht im
Vertrag stehen muss. Die CDU-Fraktion hat in dem
Entschließungsantrag beantragt, dass es rechtsver-
bindlich vom Parlament mit abgesegnet wird und
auch in den Vertrag einfließen kann. Da ich kein Ju-
rist bin und diese beiden Sichten nicht bewerten
kann, würde ich hier sagen, dass wir auf Nummer
sicher gehen sollten. Demzufolge stimmen wir dem
Entschließungsantrag der CDU zu und möchten
hier wirklich eine rechtssichere Lösung für unser
Land Thüringen erreichen. Danke. 

(Beifall FDP)

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Ich wusste gar nicht, dass Sie noch für die
FDP reden!)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Frau Dr. Bergner. Das Wort hat jetzt
für die AfD-Fraktion Abgeordnete Hoffmann. 

Ich bitte um Ruhe im Saal.

Abgeordnete Hoffmann, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen
und Kollegen Abgeordnete, liebe Zuschauer am Li-
vestream, das deutsche Bergbauunternehmen K+S
AG zählt zu den größten Salzproduzenten der Welt
und zu den wichtigsten Lieferanten mineralhaltiger
Produkte für Landwirtschaft, Medizin, Pharmazie
und Industrie. Zu seinen Standorten gehört das
Werk Werra an der hessisch-thüringischen Grenze.
Viele Thüringer, auch Schulklassen, haben den
Standort Merkers bereits besucht und sich ein Bild
machen können. Dort befindet sich die Grube
Springen.

K+S ist verantwortlich für die Verwahrung und Sa-
nierung der Grube Springen. Thüringen jedoch trägt
die Finanzierungsverpflichtung für Gefahrenab-
wehrmaßnahmen nach der Privatisierung des ehe-
maligen Kalibergbaus der DDR. 1993 stellte die
Treuhand das Unternehmen von den Kosten frei.
Der Bund und das Land Thüringen übernahmen
diese. 1999 – unter CDU und SPD – übernahm
Thüringen dann alleine die sogenannten Unendlich-
keitskosten durch Freistellung mit der Treuhand-
nachfolge BvS, dem Bund und K+S – ein wohl nicht
allzu kluger Schritt der damaligen Regierung und
derzeit Gegenstand einer gerichtlichen Auseinan-
dersetzung.

Die Flutung durch per Aufbereitungsanlage kondi-
tionierte Prozessabwässer in das Südwestfeld der
Grube Springen soll dazu führen, dass der seit
Jahrzehnten stattfindende Zufluss aus dem Neben-
gestein in die Grube aufgehalten wird. Dieser Zu-
fluss am Hauptort, dem Querort 23, wäre somit sa-
niert, Gefahrenabwehr hinfällig. In die erwähnte
Aufbereitungsanlage, die KKF-Anlage, hat das Un-
ternehmen übrigens über 150 Millionen Euro inves-
tiert. Es wird auch die Kosten der geplanten Einsta-
pelung tragen.

Die Sanierung der Grube durch Einstapelung würde
die hohen Summen für die öffentliche Hand für die
Gefahrenabwehrmaßnahmen beenden. Bisher
müssen die Zuflüsse nämlich durch Abpumpen auf
Ewigkeit bereinigt werden, was enorme Kosten ver-
ursacht, oder bis die Grube von alleine zusammen-
gedrückt wird, was mehrere Hundert Jahre dauern
könnte. Der Steuerzahler würde durch das geplante
Vorhaben von K+S entlastet werden.

(Beifall AfD)

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 30. Sitzung - 13.11.2020 2227

(Abg. Dr. Bergner)



Ein wesentliches Argument für die geplante Einsta-
pelung ist auch die weitere Entsalzung der Werra
und damit der Weser, geäußert im „Masterplan
Salzreduzierung“ der Flussgebietsgemeinschaft
Weser. Dieser sieht das Einstapeln von Salzabwäs-
sern und ein Verschlechterungsverbot vor und ori-
entiert sich an der Europäischen Wasserrahmen-
richtlinie. K+S Minerals darf ab 2028 keine Produk-
tionsrückstände mehr in die Werra ableiten und ab
Ende 2021 nicht mehr in Bodenschichten versen-
ken. Dem Umweltschutz wäre mit einer Einstape-
lung also immens gedient, der Wasserqualität ge-
holfen.

Wirtschaftlich enorm wichtig für die Region und den
Freistaat sind die Arbeitsplätze, die durch diese
Schritte weiterbestünden. Weltweit zählt das Unter-
nehmen mehr als 10.000 Arbeitsplätze, im Werra-
Kalirevier sind es an die 5.000 plus Zulieferer und
Dienstleister. Diese gilt es zu erhalten.

(Beifall AfD)

Bis 2042, so schätzt das Unternehmen, könnte die
Grube Springen geflutet werden. Altlastenmanage-
ment, Entsorgung, Entlastung der Steuerzahler,
Entsalzung der Werra und der Weser, Arbeitsplatz-
sicherung und die weitere Produktion von Dünge-
mitteln sprechen für das Vorhaben. Es würde Öko-
nomie und Ökologie verbinden.

(Beifall AfD)

Die bergbaulichen Genehmigungen obliegen dabei
natürlich den zuständigen Behörden. Die geplante
Änderung des Staatsvertrags, wie 2002 schon ein-
mal geschehen, die technischen Realitäten, der
Verschluss der Durchbohrung, nicht machbare Vari-
anten der Entsorgung sowie Risiken wie Berg-
schlag wurden in Sitzungen des Ausschusses für
Umwelt, Energie und Naturschutz erörtert. Die
Durchbohrung und die Einstapelung werden vom
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz als grundsätzlich genehmigungsfähig ein-
geschätzt. Die von der Landesregierung beantragte
Unterrichtung gemäß Artikel 67 Abs. 4 der Landes-
verfassung zur Änderung des Staatsvertrags wurde
in einer Sondersitzung am 28. Oktober im Aus-
schuss zur Kenntnis genommen. Einige Fragen
sind jedoch noch offen, weitere haben sich erge-
ben.

Eine Befürwortung der Durchbohrung des Sicher-
heitspfeilers zwischen den Gruben Wintershall und
Springen und damit die Zustimmung zur Änderung
des Staatsvertrags basiert aber auch auf der Kom-
petenz des Unternehmens, dem erstellten Gutach-
ten und Großforschungen, dem Risikomanagement
und der Einhaltung der geochemischen Bedingun-
gen, wenngleich ein fester, das heißt trockener Ver-

satz der Produktionsabfälle weniger Kritiker auf den
Plan rufen würde, die eine Auswirkung auf die Un-
tertagedeponie Herfa-Neurode befürchten.

Durch die Landesregierung wurde dabei ein enger
Zeitplan bis zum Austausch der Ratifikationsurkun-
den vorgelegt, der parallel so in Hessen umgesetzt
werden soll, damit ab dem 01.01.2022 die Einsta-
pelung erfolgen kann. Dieser Plan besagt aber
nicht, dass die erste und zweite Lesung innerhalb
einer Plenarwoche erfolgen müssen. Unserer An-
sicht nach sollte die nächste reguläre Sitzung des
Ausschusses für Umwelt, Energie und Naturschutz
am 2. Dezember zwischen den Lesungen liegen,
um zugesagte und noch nicht gesichtete Unterla-
gen, die erst gestern eingetroffen sind, einzusehen.

(Beifall AfD)

Was nun kein gutes Licht auf die Entwicklung wirft,
ist die Tatsache, dass die vorbeugend erstellte Pro-
tokollerklärung beim vorliegenden Gesetzentwurf
nicht mehr in den Gesetzestext eingeschlossen ist,
sondern in die Einleitung ausgelagert wurde, was
die Ausschussmitglieder erst während der letzten
Sitzung am 4. November erfuhren. Mit Erlaubnis
des Präsidenten zitiere ich die Erklärung – ich zitie-
re –: „Die in Artikel 3 Abs. 2 Satz 3 bestimmte Aus-
nahme für die Verbindung der Grubenfelder Win-
tershall und Springen durch Herstellung von zwei
Förderbohrungen für die Verlegung und den Betrieb
von Rohrleitungen zum Transport von salzhaltigen
Produktionsabwässern zum Zwecke des Einsta-
pelns im Grubenfeld Springen entfaltet keine Präju-
dizwirkung auf die in diesem Zusammenhang not-
wendigen Genehmigungsverfahren sowie auf eine
mögliche Finanzierung von Gefahrenabwehrmaß-
nahmen im Rahmen der Sanierung von Altlasten
aus dem Bergbau der ehemaligen DDR durch den
Freistaat Thüringen.“ Diese Protokollnotiz sollte
Thüringen vor Unwägbarkeit schützen. Sie wurde
seitens der zuständigen Ministerin noch Ende Okto-
ber als Schutzinstrument ins Feld geführt. Man ar-
beite mit Gürteln und Hosenträgern, hieß es. Und
nun wurde die Erklärung ausgelagert. Die Hose
hängt also unter den Knien.

(Beifall AfD)

Der Staatsvertrag wurde – wie gesagt – inzwischen
von den Ministerpräsidenten der Länder Hessen
und Thüringen unterzeichnet, am 13. Oktober von
Volker Bouffier und am 29. Oktober von Bodo Ra-
melow. Um der Verantwortung als Abgeordnete im
Sinne von Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des
Freistaats gerecht zu werden, sollte dieser Gesetz-
entwurf für die zu erzielende Zustimmung an die
Ausschüsse überwiesen werden.

(Beifall AfD)
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Wir stimmen daher einer Überweisung an den Aus-
schuss für Umwelt, Energie und Naturschutz zu
und befürworten die Überweisung zur Mitberatung
an den Ausschuss für Justiz, Migration und Ver-
braucherschutz. Vielen Dank für die Aufmerksam-
keit.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hoffmann. Es hat
sich für die Fraktion Die Linke Abgeordnete Müller
noch mal zu Wort gemeldet.

Abgeordnete Müller, DIE LINKE:
Sehr geehrter Herr Präsident, die Kumpel in der
Grube hören uns hier genau zu, was jede einzelne
Fraktion vorbringt zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze
und Arbeitsgrundlagen. Vor über hundert Jahren
wurde nämlich genau in meinem Ortsteil Kaiseroda
– kennt vielleicht der eine oder andere nicht – der
Bergbau in der Werraregion begonnen. Meine Fa-
milie ist mit dem Bergbau groß geworden, mein
Opa war ein Steiger. Und ich bin dankbar, dass wir
einen Ministerpräsidenten haben, der mit der Ge-
schäftsführung diese ganzen Prozesse sehr inten-
siv begleitet und dazu beiträgt, dass nämlich meine
Region, die Werraregion, gestärkt wird und die
Menschen dort keine Angst haben müssen, dass
ihre Arbeitsplätze in den nächsten Jahren vernich-
tet werden. Wir haben so schon zu kämpfen im
Westthüringer Raum – das betrifft Opel, also die
Automobilindustrie, wo jeden Tag auch Arbeitsplät-
ze verloren gehen. Daher bin ich dankbar, dass die-
se Möglichkeit gefunden worden ist, in Springen
dann dieses Konzept aufzubringen. Deswegen
kann ich nur sagen: Hand in Hand und gemeinsam.
Denn das ist das Motto der Bergleute genau unten
in Unterbreizbach, die uns jetzt zuhören und hoffen,
dass dieser Staatsvertrag sehr zügig und zeitnah
auch umgesetzt wird. Da hängen Existenzen dran.
Wir reden immer von viereinhalbtausend Men-
schen, die dort arbeiten. Daran hängen Familien,
daran hängen Kinder und eine gesamte Region.
Und daher die Bitte an alle: Ja, wir haben viel dis-
kutiert, was Umwelt, Ökologie alles anbetrifft. Die
Menschen da unten sind auf einem sehr, sehr gu-
ten Weg. Sprechen Sie mit Anglerverbänden, die
auch die Werra im Blick haben, die sich da einset-
zen, dass da immer wieder ein Bestand fortgesetzt
wird auch an Fischen, die da überleben können!
Man muss das einfach im Kontext sehen. Und da
kann man nicht lachen. 

Ich bitte wirklich darum, dass wir die Debatte im
Umweltausschuss auch darauf ausrichten, dass

zwar Ökologie unglaublich wichtig ist, die Ökono-
mie ist auch wichtig, aber die Menschen da unten in
der Region, die liegen mir total am Herzen. Und
von dem her werbe ich darum, dass man da nicht
immer nur mit einer Protokollnotiz ankommt, son-
dern dass Einigkeit besteht, eine große Einigkeit
aus den Reihen dieses Hauses für die Zukunft der
Bergleute.

Und aus diesem Grunde danke ich Ihnen und Glück
auf.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich habe jetzt aus
den Reihen der Abgeordneten keine Wortmeldun-
gen mehr. Für die Landesregierung hat sich Herr
Ministerpräsident Ramelow zu Wort gemeldet.

Ramelow, Ministerpräsident:
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, 4.500 Bergleute schauen
heute auf das, was wir diskutieren. Ich will es sehr
persönlich sagen: Wer so wie ich den Arbeitskampf
der Kalikumpel Bischofferode, bis zum Schluss an
der Seite der Bergleute die Prozesse begleitet hat
und wer erlebt hat, wie eine ganze Region abge-
hängt worden ist aus Gründen marktwirtschaftlicher
Bereinigung, wie es am Beispiel der Grube Bischof-
ferode geschehen ist, der weiß, mit wie viel Herz-
blut ich in dem Thema unterwegs bin.

Ich danke allen, die hier deutlich gemacht haben,
dass es nicht darum geht, dass wir für oder gegen
irgendjemand sind, sondern dass wir gemeinsam
ein paar Entscheidungen zu treffen haben, die der
Werraregion einfach eine Zukunftsperspektive ge-
ben. Bei der Werraregion muss man dazu sagen:
Wir reden von einem Rohstoffvorkommen, das
möglicherweise noch 30, vielleicht 40 Jahre vorhan-
den ist. Das heißt, wir reden von einer Transforma-
tionszeit. Wir reden von einer Zeit, in der Bergwer-
ke so bearbeitet werden müssen, dass Rohstoff ge-
wonnen wird einerseits, Menschen Lohn und Brot
haben, eine Region davon leben kann, aber gleich-
zeitig die Umweltbeeinträchtigungen, von denen
hier schon die Rede war, die tiefgreifende Eingriffe
in die Natur sind, auch beseitigt werden, möglichst
so beseitigt werden, dass Halden abgedichtet wer-
den, Laugen nicht mehr eingetragen werden. 

Aber auch am Beispiel der Kalihalde von Bischoffe-
rode, der großen Halde, die dort in der Landschaft
steht, will ich es noch mal sagen: Jedes Mal, wenn
Regen, starker Regen auf diese Halde geht, wird
die Region wieder mit Salzlauge überflutet, weil die-
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se Halde einfach durch Regen anschließend wieder
Salze abgibt. Deswegen muss die Haldenabde-
ckung ein genauso intensives Thema sein wie die
Zukunftsbearbeitung. Und ich bin froh, dass in der
„Glückauf“ Sondershausen wieder an Zukunftsthe-
men gearbeitet wird. Ich bin froh, dass in Deusa
mittlerweile Zukunftsthemen bearbeitet werden, wie
wir auch flüssige Laugen, wie wir auch flüssigen
Abbau wieder in Wertstoffe versetzen, dass in der
Kaliregion auch im Südharz wieder gearbeitet wird
und an Zukunftsthemen für die ganze Region gear-
beitet wird.

Ich will noch mal die Verbindung herstellen, die wir
bei der Harzdebatte hatten, als es um den Gipsab-
bau ging, da wurde dann einfach der REA-Gips aus
den Kraftwerken ignoriert, dass der verloren geht.
Die Frage war, ob man Anhydrid, also ein Abpro-
dukt aus den Kaliproduktionen, möglicherweise als
Leichtbaustoff wieder einsetzen kann. Das sind
Themen, an denen wir übergreifend arbeiten.

Ich will wenigstens erwähnt haben, dass wir heute
nicht nur über einen Staatsvertrag reden, sondern
wir reden über ein Thema, das bedeutet, die Trans-
formation eines ganzen Kaliabbaugebiets, dem
Werragebiet, zu ermöglichen. Deswegen spielt die
Grube Springen eine zentrale Rolle. Sie galt, Olaf
Möller hat darauf hingewiesen, als nicht sanie-
rungsfähig. Marit Wagler hat noch mal erwähnt, wie
viele Versuche es gegeben hat, diese nasse Grube
Springen im Querort 23 zu dichten. Es scheint jetzt
einen Weg zu geben, den uns die Kaliforschung –
und da nenne ich K-UTEC in Sondershausen – er-
möglicht hat, den sie uns aufgezeichnet hat. Es hat
lange gedauert, dass das Unternehmen Kali + Salz
bereit war, mit K-UTEC forschungsseitig so zusam-
menzuarbeiten, dass die forschungsseitig unter-
setzten Lösungen von K-UTEC mittlerweile die
Grundlage an den Prozessen sind, die jetzt in der
Grube Springen auf den Weg gebracht werden.
Dieses zu entscheiden, ist aber Sache der Landes-
bergämter. Deswegen war zu entscheiden, wenn
wir vom Trockenversatz auf den Nassversatz in der
Grube Springen übergehen, dass es eine berg-
rechtliche Absicherung geben muss. Das steht im
Staatsvertrag, diese Teile hat Olaf Möller bei der
Einbringung erläutert.

Und jetzt will ich einfach mal gestehen: Im Prozess
der Überleitung an den Landtag sind zweimal Pan-
nen passiert. Einmal ist eine von uns überleitete
Drucksache nicht an die Ausschussmitglieder ver-
teilt worden, davon habe ich erst Tage später erfah-
ren. Das hat mir sehr leidgetan, weil dadurch der
Eindruck entstanden ist, dass wir nicht geliefert hät-
ten. Und dann, lieber Herr Gottweiss, haben Sie in
allem, was Sie gesagt haben, recht. Nur sind Sie

auch ein engagierter Mensch, Sie wissen, in einem
Vertrag ist die Protokollnotiz nicht Gegenstand des
Vertrags.  Ich  habe  den  hessischen  Vertrag  unter-
schrieben, Herr Bouffier wird mir doch nicht die Pro-
tokollnotiz der Thüringer Landesregierung übersen-
den, weil ihn das gar nichts angeht. Das ist unsere
Position, die richtet sich rechtspolitisch auf das Un-
ternehmen Kali + Salz und auf die Bundesrepublik
Deutschland.  Und  darauf  hat  auch  die  Vertreterin
der AfD eben zu Recht hingewiesen: Darunter liegt
die Freistellung der Treuhandanstalt von 1993. Lei-
der  hat  sich  eine  Vorgängerregierung  diese  Treu-
handfreistellung auf eine blöde Art abhandeln las-
sen; dazu laufen ja im Moment noch die Gerichts-
auseinandersetzungen. Auch eine Vorgängerregie-
rung  hat  gegen  Kali  +  Salz  dann  geklagt,  wegen
Überforderung. Da geht es um die Sanierungskos-
ten, die man nicht mehr gewillt war weiterzuführen. 

Lieber Denny Möller, ich danke, dass die SPD uns 
da auch unterstützt, aber ich weiß, wie viel Kraft ich
reinstecken musste, dass wir diese verloren gegan-
gene  Klage  nicht  aufgegeben  haben,  und  ich  bin
froh, dass die Landesregierung dort zusammenge-
standen  hat  und  gesagt  hat:  Das  machen  wir  als
gemeinsamen  Prozess,  dass  wir  eine  Niederlage
eines  falsch  angelegten  Prozesses  nicht  wegste-
cken  und  dass  wir  in  der  Gerichtserörterung  zum
ersten Mal davon hören, dass der Bund wieder in
die Pflicht muss. Das führt aber dazu, dass wir über
zwei Dinge getrennt reden müssen. Das eine ist der
Staatsvertrag, der sich um die Markscheide dreht.
Dazu ist alles von Ihnen, meine Damen und Herren,
richtig  gesagt  worden.  Und  die  Markscheide-
durchörterung brauchen wir dringend, damit wir die
Werra entlasten und der Bergbau weitergeht. Wenn
dann in ein, zwei, drei Jahren der Querort 23 dran
ist, dann haben wir bis dorthin die Verträge und die
Vereinbarungen mit dem Bund in einer gemeinsa-
men Deklaration geregelt, bei der der Bund sagt, er
geht  wieder  in  die  Haftung  der  Kosten,  die  in  der
zugrunde liegenden Treuhandfreistellung liegen. 

Wenn wir über Treuhandpolitik reden, dann müssen 
wir  über  die  93er-Treuhandfreistellung  reden, die 
eng  mit  der  Katastrophe  für  die  Kumpel von  Bi 
schofferode  verbunden ist.  Trotzdem sage ich: Ich   
lasse mich nicht von meinen Emotionen leiten,  was
den  93er-Arbeitskampf  angeht,  sondern  ich  lasse
mich von  4.500  und  ihren Familien leiten, die jetzt  
um ihre Zukunft bangen, und ich möchte nicht, dass
die Bischofferöder  in  der Vergangenheit gegen die
Werrakumpels in der Gegenwart und in der Zukunft
ausgespielt werden. Wir kriegen die Schlachten von
damals  nicht noch mal  sortiert, nur weil wir andere 
dann am Ende im Regen stehen lassen. 
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Deswegen, Herr Gottweiss, danke ich Ihnen aus-
drücklich für Ihre Wortmeldung und – das muss ich
jetzt mal sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen –
ich danke auch für den Entschließungsantrag, der
sagt, die Protokollnotiz soll zum Gegenstand der
Beschlussfassung des Parlaments werden. Das fin-
de ich richtig, weil sich das Thüringer Parlament zu
der Rechtsposition bekennen muss, dass wir den
Bund nicht davonkommen lassen, dass die Treu-
handfreistellung allein beim Land Thüringen liegt,

(Beifall DIE LINKE)

dass wir bis zu 2 oder 3 Milliarden Euro Drohverlus-
te übernehmen, die uns einfach mal unter falschen
Versprechungen übergeholfen worden sind. Diese
Rechtsauseinandersetzung darf nicht vermischt
werden mit dem Staatsvertrag.

Deswegen ist der zweite Fehler passiert und den
will ich einräumen, Herr Gottweiss: Wir haben dem
Parlament die Protokollnotiz erst im Nachhinein
übersandt. Das war unser Fehler. Insoweit ist es ein
doppelter Fehler. Das eine ist einmal der Fehler,
der im Parlament passiert ist, der zweite ist der, den
wir dann sofort korrigiert haben. Heute liegt, Kolle-
ginnen und Kollegen, die Protokollnotiz aber dem
Parlament vor und alle haben von der Protokollnotiz
gesprochen und Herr Gottweiss und die CDU ha-
ben sie in den Entschließungsantrag mit hineinge-
nommen. 

Und, Frau Kollegin Bergner, das gehört nicht in den
Staatsvertrag, denn der Staatsvertrag ist ein zwei-
seitiger Vertrag zwischen dem Land Hessen und
dem Land Thüringen. Da regeln wir nur Bergrecht
und die bergrechtliche Genehmigung. Unsere Posi-
tion ist aber: Wir lassen den Bund nicht davonkom-
men, dass die Drohverluste beim Land Thüringen
hängen, und wir wollen jetzt noch nicht die Signale
geben, wie viel Geld wir mit Kali + Salz noch ver-
handeln. Das würde ich gern erst verhandeln, wenn
der Bund uns sagt, dass er mit uns am Tisch sitzt,
wenn er mit uns gemeinsam mit Kali + Salz verhan-
delt, wenn es darum geht, ob der Querort 23 Sanie-
rung oder Altlastensicherung oder Entsorgung ist,
denn Entsorgung zahlt Kali + Salz, Sanierung muss
die öffentliche Hand zahlen. Die öffentliche Hand ist
im Moment leider das Land Thüringen. Ich sage,
wir wollen, dass der Bund wieder in die Verpflich-
tung kommt, dass er aus dieser Freistellung, die er
selber gegeben hat, nicht entlassen wird und sich
nicht hintenrum rausärscheln kann. 

Diese Deklaration des Parlaments würde uns sehr
helfen. Also wenn Sie in der nächsten Parlaments-
sitzung eine solche gemeinsame Erklärung schaf-
fen, wäre mir das sehr recht. Ich würde heute als
Abgeordneter auch der CDU-Erklärung zustimmen,

weil sie noch mal das abbildet, was wir in der Proto-
kollerklärung zu Protokoll gegeben haben. Wir woll-
ten nur nicht, dass die hessische Seite nicht zur
Kenntnis nimmt, dass darunter noch ein anderer
Konflikt ist, den Hessen aber nicht hat, weil sich die
Treuhand nun mal in Ostdeutschland und nicht in
Hessen abgespielt hat. 

Den Fehler will ich politisch schon auch bekennen
und den sage ich zu Volker Bouffier auch immer.
Der Fehler war, dass die fusionierte Kaliindustrie ih-
ren Hauptsitz in Kassel hat. Den hätte ich mir gern
in Bad Salzungen oder

(Beifall DIE LINKE)

auf der Thüringer Seite gewünscht, damit die Steu-
erkraft auch zu uns kommt. Und deswegen ist es
gut – und das will ich auch sagen –, die Bergleute
untertägig werden nach dem gleichen Tarif entlohnt.
Sie kriegen gemeinsam das gleiche Geld. Es gibt
unter Tage keinen Unterschied mehr zwischen Ost
und West. Deswegen, sage ich, ist es auch gut,
dass das Unternehmen Kali + Salz die Forschungs-
abteilung auf die Thüringer Seite gelegt hat, auch
genügend Produktion und genügend Wirtschafts-
kraft auf die Thüringer Seite gelegt hat, aber der
Hauptsitz ist woanders. Das ist etwas, was wir auch
nicht korrigiert kriegen. Deswegen sage ich, da-
rüber will ich nicht debattieren, sondern ich will ge-
meinsam mit der hessischen Landesregierung da-
für sorgen, dass wir gemeinsam der gesamten
Werraregion für die nächsten Jahrzehnte eine Zu-
kunftsperspektive geben, bei der wir aber wissen,
es endet. 

Alles, was jetzt geschehen muss, muss sich auch
am Thema „Sanieren und Abdichten und Dichtma-
chen und keine Eintragungen mehr von weiteren
Laugen“ orientieren. Und ich habe ein Interesse da-
ran, dass es ein produzierender Betrieb und ein
steuerzahlender Betrieb ist, der mit uns gemeinsam
diese Arbeit macht, denn wenn dieser Betrieb es
nicht mehr könnte, meine sehr verehrten Damen
und Herren – da appelliere ich an uns alle – haben
wir die Altlasten alle gemeinsam als öffentliche Auf-
gaben am Bein. Die werden wir nicht los. Die Grube
Springen ist seit 1969 niemand losgeworden. Und
das Interesse der Hessen, dass sie sagen, sie wol-
len, dass Herfa-Neurode nicht geschädigt wird, ist
ganz hoch einzuschätzen, weil man peinlichst da-
rauf achten muss, dass uns so was, wie es in der
Asse passiert ist, nicht in einem dieser Bergwerke
passiert. Herfa-Neurode ist ein kompliziertes Altlas-
tenthema auf der westdeutschen Seite, also auf der
hessischen Seite. Deswegen ist es auch wichtig,
dass das Bergamt an dieser Stelle sauber ab-
grenzt, dass die Markscheide am Zwischenraum ei-
nen trockenen Bereich hat, bei dem es niemals ei-

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 30. Sitzung - 13.11.2020 2231

(Ministerpräsident Ramelow)



ne Durchsottung geben kann, falls es irgendwas
gibt, dass man jederzeit an die durchörterten Lei-
tungen herankommt, dass es also immer wieder
von Bergleuten bearbeitet werden kann, wenn wir
den Weg gehen. 

Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, danke ich für Ihr Verständnis. Ich will Entschul-
digung sagen für das, was wir mit verursacht ha-
ben, und ich bitte Sie, diese Pannen, die dabei pas-
siert sind, nicht auf dem Rücken der Bergleute aus-
zutragen. Wenn Sie sich mit mir streiten wollen –
Herr Gottweiss hat es ja gesagt –, dann muss ich
an meine Nase fassen. Da will ich auch gar nichts
ableugnen. Aber ich denke, wir sollten an die Berg-
leute und an die Familien in dem Werra-Revier den-
ken. Und in diesem Sinne: Glück auf!

(Beifall DIE LINKE, SPD)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen mehr. Damit kommen wir
dann zum Abstimmungsprozedere. Wird Aus-
schussüberweisung beantragt? Ich höre gerade, es
waren Umwelt- und Justizausschuss beantragt.
Dann frage ich jetzt: Wer der Überweisung an den
Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz
zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das
Handzeichen. Bitte?

(Zwischenruf Abg. Möller, SPD: Wer hat Jus-
tiz beantragt?)

Ich habe sie jetzt nicht verstanden, Herr Kollege. 

(Zwischenruf Abg. Lehmann, SPD: Wer hat
die Überweisung an den Justizausschuss be-
antragt?)

Die AfD hat die Überweisung an den Justizaus-
schuss beantragt.

(Zwischenruf Abg. Marx, SPD: Es gab nur
Umwelt!)

Also, jetzt sind wir beim Ausschuss für Umwelt,
Energie und Naturschutz. Wer der Überweisung an
den Ausschuss für Umwelt, Energie und Natur-
schutz zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um
das Handzeichen. Das ist Zustimmung aus allen
Fraktionen. Formal frage ich nach Gegenstimmen.
Enthaltungen? Beides ist nicht der Fall. Damit ist
die Überweisung an den Ausschuss für Umwelt,
Energie und Naturschutz bestätigt.

Wer möchte der Überweisung an den Ausschuss
für Migration, Justiz und Verbraucherschutz zustim-
men, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das
sind die Stimmen aus der AfD-Fraktion und 1 weite-
re Stimme. Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen?

Damit ist die Überweisung mit großer Mehrheit ab-
gelehnt. 

Es bleibt damit also bei der Überweisung an den
Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz
und es erübrigt sich die Frage nach einem federfüh-
renden Ausschuss.

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstim-
mung über den Entschließungsantrag. Wird Aus-
schussüberweisung beantragt? Das ist der Fall. Ich
nehme an, den Ausschuss für Umwelt, Energie und
Naturschutz? Kein weiterer Ausschuss? Wer der
Überweisung des Entschließungsantrags an den
Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz
zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das
Handzeichen. Das ist die Zustimmung aus allen
Fraktionen. Ich frage der guten Ordnung halber
nach Gegenstimmen. Enthaltungen? Beides ist
nicht der Fall. Damit ist er einstimmig an den Aus-
schuss für Umwelt, Energie und Naturschutz über-
wiesen. 

Weitere Ausschüsse waren nicht beantragt. Damit
erübrigt sich also auch die Frage nach der Feder-
führung.

Meine Damen und Herren, ich schließe damit die-
sen Tagesordnungspunkt und komme gemäß der
Absprache zum Aufruf des Tagesordnungs-
punkts 18

Gesetz zur Änderung des Thü-
ringer Besoldungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU
- Drucksache 7/2037 - 
dazu: Zulagensystem für Be-

darfsregionen, Mangelfä-
cher und besondere Auf-
gaben einführen – Perso-
nalgewinnung im Schulbe-
reich erleichtern, Leis-
tungsanreize schaffen
Entschließungsantrag der
Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2038 - 

ERSTE BERATUNG

Die CDU-Fraktion hat signalisiert, dass sie nicht
das Wort zur Begründung wünscht. Ich erteile dem
Abgeordneten Tischner das Wort in der Ausspra-
che.

Abgeordneter Tischner, CDU:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist spät,
aber noch nicht zu spät, um ein paar Minuten über
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unser Schulsystem zu diskutieren und über die Si-
tuation unserer Schullandschaft, denn unser erfolg-
reiches Thüringer Bildungssystem – das sehen wir
alle – ist aus verschiedenen Gründen unter Druck
geraten, insbesondere weil es seit 2015 und in den
folgenden Jahren versäumt wurde, die Ausbil-
dungskapazitäten an den Einstellungsbedarf anzu-
passen.

Bei den Lehramtsanwärtern wurde zwar nach mas-
siver Kritik durch unsere Fraktion mäßig korrigiert,
aber es fällt uns bei den Referendaren auf die Fü-
ße, dass das Wissenschaftsministerium im Bereich
der Lehrerbildung an den Universitäten in den letz-
ten Jahren schlicht Arbeitsverweigerung betrieben
hat. Ganz offensichtlich gibt es in der Landesregie-
rung keine abgestimmte Linie über die Lehrerbil-
dung und schon gänzlich nicht über den Bedarf an
zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern. 

(Beifall CDU)

Alle Klagen, meine Damen und Herren, der Lan-
desregierung und der rot‑rot‑grünen Fraktionen, die
wir heute Abend wieder hören, sind schlicht haus-
gemacht und wurden seit sechs Jahren insbeson-
dere – ich sage es noch einmal – vom Wissen-
schaftsministerium nicht angegangen. Das Ergeb-
nis sehen wir tagtäglich: Unterrichtsausfall auf Re-
kordhoch, Lehrermangel insbesondere in unseren
ländlichen Regionen und bei bestimmten Fächern
und Hunderte von unbesetzten Stellen an den Thü-
ringer Schulen.

Wer aktuell einen Blick auf die offenen Stellen bei
den Schulämtern wirft, stellt fest, im Bereich des
Staatlichen Schulamts Südthüringen fehlen zurzeit
72 Lehrer bzw. 72 Stellen könnten unbefristet be-
setzt werden. Im Bereich Ostthüringen sind 64 un-
befristete Stellen nicht besetzt, im Bereich Westthü-
ringen sind 63 Stellen unbesetzt, im Bereich Nord-
thüringen sind 49 Stellen nicht besetzt. In Mitte, al-
so Weimar und Erfurt, sieht es Gott sei Dank etwas
besser aus, da sind es nur sieben. Also insgesamt
sind es aktuell 255 unbefristete Stellen, die in Thü-
ringen nicht besetzt werden können. Das ist nur ein
Beleg für die scheinbar mangelnde Attraktivität un-
seres Thüringer Schulsystems.

Wenn man sich die Situation beispielsweise in
Sachsen anschaut, wird offensichtlich, dass West-
sachsen, also der Bereich, der an Thüringen an-
grenzt, nicht zu den Problemzonen gehört und nicht
solche Probleme hat, wie wir es beispielsweise in
Ostthüringen erleben. Im Gegenteil, neben Dresden
und Leipzig gibt es dort den geringsten Mangel.
Warum ist dies so? Für meine Fraktion lässt sich
dies insbesondere an drei Tatsachen festmachen.

Erstens: Thüringen bildet deutlich zu wenig Nach-
wuchs aus. Studierende und Lehramtsanwärter –
ich habe gerade darauf hingewiesen: 600 Referen-
dare, vielleicht bald auch 700 Referendare stehen
jährlich 1.200 Ruheständen gegenüber. Da haben
wir nicht mal die ca. 150 Kollegen eingerechnet, die
von den freien Schulen in den Ruhestand gehen.

Zweitens: Thüringen ist viel zu langsam in den Be-
setzungsverfahren und in der Transparenz der zu
besetzenden Stellen. Auch hier zeigt der Blick auf
die Schulämter wieder: Lediglich das Schulamt in
Ostthüringen hat ein paar Stellen jetzt benannt, die
im Februar besetzt werden könnten, alle anderen
nichts.

Drittens: Thüringen ist deutlich weniger attraktiv als
andere Bundesländer.

Und zu allen drei Fragestellungen hat meine Frak-
tion bereits Vorschläge vorgelegt, sie liegen auf
dem Tisch des Hohen Hauses und werden derzeit
auch im zuständigen Ausschuss diskutiert. Eine
zentrale Frage, eine zentrale Stellschraube ist für
uns aber eben auch die Möglichkeit von Zulagen
und Beförderungen, um die Attraktivität und die An-
erkennung bei den Kollegen zu erhöhen.

Ich möchte es angesichts der Zeit ein bisschen kurz
machen. Sie haben sich sicher alle, jedenfalls die
Fachexperten, mit den Vorschlägen beschäftigt. Im
Wesentlichen schlägt unsere Fraktion mit diesem
Besoldungsgesetz und dem dazugehörenden Ent-
schließungsantrag sechs Säulen vor. Die erste
Säule ist die sogenannte Personalgewinnungszu-
schlagssäule oder ein Personalgewinnungszu-
schlag. Wir wollen also für Bedarfsregionen, die
das Ministerium letztendlich in einer Verordnung
definieren soll, und in bestimmten Mangelfächern
eine Zulage bezahlen von 420 Euro im Monat, und
das für fünf Jahre, wenn man sich verpflichtet, in
diese jeweilige Region zu gehen und das Fach
auch zu unterrichten.

In einer zweiten Säule schlagen wir einen Anwär-
tersonderzuschlag vor, 1.000 Euro pro Monat mehr
für einen Referendar, wenn er sich für fünf Jahre
dann auch nach seinem Referendariat verpflichtet,
in der Mangelregion zu bleiben, verbunden mit der
großen Hoffnung – und in Sachsen funktioniert das
recht gut –, dass man in diesen sieben Jahren letzt-
endlich auch Wurzeln schlägt und sich in den Re-
gionen gut zu Hause fühlt.

Wir schlagen als dritte Säule eine Zulage für beson-
dere schulische Aufgaben vor. Dies resultiert aus
der Tatsache, dass Rot-Rot-Grün sämtliche Beför-
derungen – außer Schulleiter und stellvertretende
Schulleiter und Oberstufenschulleiter – abgeschafft
hat. Wir wollen für besondere Aufgaben, die in den
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Schulen als Koordinierungsaufgaben dringend ge-
braucht werden und nicht allein über Abminde-
rungsstunden zu machen sind, eine Zulage zahlen.
Das ist beispielsweise für uns der Ausbildungsver-
antwortliche, das ist ein Koordinator für den außer-
schulischen Bereich, das sind Beratungslehrer, das
sind die Mittelstufenkoordinatoren, das sind die Ko-
ordinatoren für die Schuleingangsphase und den
Übertritt an die Sekundarstufe II an größeren
Grundschulen, also mit mehr als 180 Schülern. Wir
wollen einen Koordinator für den gemeinsamen Un-
terricht – gerade auch in den Förderschulen drin-
gend notwendig. Das hängt alles an einzelnen Leh-
rern. Und wir wollen den Abteilungsleiter in der Be-
rufsschule mit bis zu 240 Schülern ebenfalls hier
mit unterstützen.

Eine vierte Säule bezieht sich auf ein Thema, das
hoffentlich schnell breite Unterstützung finden wird.
Das ist die Frage des Beförderungsamtes für die
Fachleiter, also die Kolleginnen und Kollegen, die
ganz wichtig sind für die Lehramtsausbildung. Ich
glaube, kein anderes Bundesland befördert diese
Kollegen nicht in die A13 bzw. A14. Wir wollen ein
Beförderungsamt für alle Schulleiter. Das ist gerade
im Grundschulbereich bei kleinen Grundschulen
nicht so, was dazu führt, dass gerade in kleinen
Grundschulen häufig die Schulleiterstellen nicht be-
setzt sind, denn eine Zulage von ungefähr 200 Euro
brutto, sprich 100 Euro netto ist eben wenig attrak-
tiv, zumal die Abminderungsstunden für diese Kol-
legen Schulleiter auch sehr gering sind.

Die sechste Säule sind Zulagen für besondere ad-
ministrative Aufgaben im Schulamtsbereich. Also
die sogenannten Fachberater, die sich um die Qua-
lität des Unterrichts kümmern, sollen ebenso eine
Zulage bekommen wie Koordinatoren im Schul-
amtsbereich.

Ja, eine ganze Menge. Jetzt werden die Haushälter
– das war bei uns auch so – die erste Frage stellen,
was kostet es, wie wird es finanziert. Der vorliegen-
de Gesetzentwurf, der sich an alle – und das ist
wichtig, Herr Kollege Wolf, Sie zielen ja immer nur
auf die Grundschulen –, an alle Schularten richtet,
verlangt natürlich eine finanzielle Unterstützung und
Untersetzung. Wir gehen von ungefähr 24 Millionen
Mehrkosten für das Haushaltsjahr 2020/2021 aus.
Das ist ein großer Pappenstiel, aber für uns in den
Haushaltsverhandlungen auch sehr wichtig. 

Für die Finanzierung unseres Pakets schlagen wir
einen effektiven Einsatz der vorhandenen Personal-
mittel des Bildungsetats vor. Der Minister nennt ja
immer so schöne Worte wie: „Das habe ich im
Portemonnaie.“ In der Tat hat er viel im Portemon-
naie. Allein im Jahr 2018 wurden 82 Millionen Euro
– nur Personalmittel – im Bildungsbereich nicht ver-

wendet. Die Finanzministerin freut sich dann immer,
wenn es zurückkommt. Aber ich glaube, ihre Freu-
de hält sich in Grenzen, weil Frau Taubert – ich
kenne sie – das Geld gern für Bildung gibt. Es
muss aber eben auch genutzt werden. Unser Mo-
dell nutzt dann das Geld. 2019 – die Zahl will ich
noch nennen – waren es 87,7 Millionen Euro reine
Personalmittel, die im Bildungsetat nicht abgerufen
wurden. Das sind ungefähr 1.500 Vollzeitstellen.
Den Innenpolitikern blutet wahrscheinlich jetzt auch
das Herz.

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss
und möchte noch einmal zusammenfassen: Es geht
uns um Lehrerinnen und Lehrer, die in eine Be-
darfsregion gehen, die ein Mangelfach unterrichten
wollen oder zusätzliche, umfangreiche Aufgaben in
der Schule tagtäglich übernehmen. Mit der Einfüh-
rung von Zulagen und Beförderungen wollen wir ei-
nen entscheidenden Beitrag dafür leisten, dass
auch abseits von Erfurt, Jena und Weimar offene
Lehrerstellen besetzt werden können. Wir wollen ei-
nen Beitrag dafür leisten, dass wir im bundesweiten
Wettbewerb um junge Lehramtsanwärter bestehen
können. Wir wollen, dass vorhandene Personalmit-
tel für die Anerkennung von zusätzlichen Aufgaben
unserer Lehrer tatsächlich genutzt werden.

Ich freue mich, dass wir bereits einige positive Sig-
nale zu unserem Vorschlag in der Öffentlichkeit ver-
nehmen konnten, und beantrage die Überweisung
federführend an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss – wegen der Besoldungsfragen – und be-
gleitend an den Ausschuss für Bildung, Jugend und
Sport. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses
hat mich gebeten, die Fraktionen noch mal darauf
hinzuweisen, dass er das am Montag in der Sitzung
gleich aufrufen möchte, um eine Anhörung – wenn
wir jetzt überweisen sollten – auf den Weg zu brin-
gen. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter Tischner. Für die
SPD-Fraktion hat sich Abgeordneter Liebscher zu
Wort gemeldet.

Abgeordneter Liebscher, SPD:
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Än-
derungen des Besoldungsrechts haben immer ei-
nen speziellen Charme. Häufig werden mit den an-
gedachten Änderungen sehr nachvollziehbare fach-
liche Gesichtspunkte durch einzelne Politikbereiche
verfolgt – so auch in dem vorgelegten Entwurf der
CDU-Fraktion. Dieser möchte die Attraktivität des
Lehrerberufs erhöhen, um für bestimmte Bedarfsre-

2234 Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 30. Sitzung - 13.11.2020

(Abg. Tischner)



gionen als auch Mangelfächer mehr Personal zu
gewinnen – ein Vorschlag, der zunächst grundsätz-
lich nachvollziehbar und auch für meine Fraktion ei-
ne Diskussionsgrundlage ist. 

Aber, wie gesagt, das mit dem Besoldungsrecht ist
immer so eine Sache für sich. Denn so legitim und
nachvollziehbar Änderungsvorschläge im Einzelnen
sind, sie bedienen sich immer eines gesetzlich fi-
xierten Systems, das für alle Beamtinnen und Be-
amten des Freistaats Wirkung entfalten soll. Jede
einseitige Änderung, auch bei den Zulagen, kann
zu einer Schieflage und damit zu einer Ungleichbe-
handlung innerhalb des Besoldungssystems führen.

Die vielen großen und kleinen Änderungen der Ver-
gangenheit haben bereits teilweise bzw. in Teilen zu
einer gewissen Unwucht geführt. Deshalb muss
man bei der neuerlichen Änderung – egal ob sie
wie in diesem Fall die Lehrerinnen und Lehrer be-
treffen oder in anderen Fällen Polizeibeamte, Jus-
tizvollzugsbeamte, Steuerbeamte usw. – Augen-
maß walten lassen. Nicht allein der Dienstherr,
auch wir als Gesetzgeber sind in der Verantwor-
tung, einen ausgleichenden Blick mit Rücksicht auf
alle Beamtengruppen anzulegen. Das sind wir den
Beschäftigten, die mit ihrer Einsatzbereitschaft un-
ser Land täglich am Laufen halten, schuldig. Darauf
sollten wir auch bei der weiteren Beratung dieses
Gesetzentwurfs achten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist seit
mehreren Jahren kein Geheimnis, dass die Bewer-
berlage im Schulbereich mit Blick auf die ge-
wünschten Dienstorte eine höchst unterschiedliche
Verteilung aufweist. Die Städtekette – schon ange-
sprochen – beispielsweise erfreut sich seit jeher
großer Beliebtheit. Aber auch in den Regionen ab-
seits der großen Autobahnen haben Schülerinnen
und Schüler das Recht auf Bildung. Auch dort wer-
den gute Pädagoginnen und Pädagogen benötigt.
Aus diesem Grund hat die SPD bereits in der Ver-
gangenheit attraktivere Bedingungen für Lehrerin-
nen und Lehrer auch in den ländlichen Regionen
gefordert. Intensiv zu diskutieren sind allerdings die
ebenfalls im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Funk-
tionszulagen. Hier wird der Gesprächsbedarf um ei-
niges größer sein, insbesondere was den Umfang
der Empfänger einzelner Zulagen, deren Höhe und
tatsächliche praktische Notwendigkeit angeht. Aber
dafür wird in den Ausschussberatungen noch genü-
gend Zeit sein. 

Mit Blick auf die Kosten und den Landeshaushalt
müssen wir dann natürlich noch einmal ein biss-
chen genauer hinschauen, denn es ist schon auffäl-
lig, dass wir, liebe Kolleginnen und Kollegen von
der CDU-Fraktion, fast stündlich von Ihnen neue,
gute Vorschläge hören, die alle haushaltswirksam

sind. Aber allzu oft werden doch Vorschläge, wie
das bezahlt werden soll, nicht benannt. Ich habe
gerade gehört, da sind Gelder vorhanden. 

(Beifall DIE LINKE)

Das ist nicht mein Fachthema. Aber wenn das so
ist, dann ist das sehr gut und dann kann man die
verwenden. 

(Beifall CDU)

Aber am Ende gibt es den Showdown bei der Fra-
ge, ob wirklich für all die Vorschläge, die Sie ma-
chen, auch Gelder vorhanden sind. 

In diesem konkreten Fall weist der Gesetzentwurf
nämlich einen Mehrbedarf für die Funktionszulagen
in Höhe von 12 Millionen Euro aus und insgesamt
sollen die Änderungen 23,5 Millionen Euro umfas-
sen. Wenn man sich also alle Versprechungen und
Vorschläge Ihrer Fraktion vor Augen führt, wird es
langsam eng um den Haushalt – was es ohnehin
schon ist. Deshalb schauen wir zunächst gespannt
den kommenden Beratungen mit einer gewissen
Faszination auch entgegen. Ich bin gespannt, wie
dann am Ende die Deckungsvorschläge der CDU
zu all den Vorschlägen aussehen. Ich danke Ihnen
und wünsche uns dann schon mal einen schönen
Abend. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Kollege Liebscher. Für die AfD-
Fraktion hat sich Abgeordneter Jankowski zu Wort
gemeldet. 

Abgeordneter Jankowski, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete,
liebe Zuschauer am Livestream, aufgrund der fort-
geschrittenen Uhrzeit werde ich auch versuchen,
mich etwas kürzer zu fassen. Zulagen für Lehrer im
ländlichen Raum, Zulagen für Mangelfächer, Zula-
gen für die Übernahme von besonderen Aufgaben,
das sind alles Forderungen, die auch meine Frak-
tion in der letzten Legislatur in einem Antrag hier
schon eingebracht hatte. Der Antrag wurde damals
von allen Fraktionen abgelehnt und selbst eine
Ausschussüberweisung wurde verweigert. Schön,
dass die CDU mit ihrem Antrag jetzt zum Teil unse-
re Ideen wieder auf den Tisch bringt. Vor allem,
dass wieder Zulagen für Lehrer geschaffen werden,
die Zusatzaufgaben übernehmen, halte ich für
längst überfällig. 

(Beifall AfD)
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Wenn Lehrer sich bereit erklären, über ihre normale
Tätigkeit hinaus eine weitere Funktion zu überneh-
men, dann muss das auch entsprechend gewürdigt
werden. Ein im Besoldungsgesetz festgeschriebe-
nes Zulagensystem bietet da eine gute Möglichkeit,
dafür zu sorgen, dass Lehrer gern in Thüringen ar-
beiten, dass sie gern nach Thüringen kommen und
dass sie sich langfristig in ihrer Arbeit auch wertge-
schätzt fühlen. 

(Beifall AfD)

Auch die Schaffung von Zulagen für Lehrer im länd-
lichen Raum oder für Mangelfächer, um den Lehrer-
bedarf etwas besser steuern zu können, sehe ich
grundsätzlich positiv. Es darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass dies nicht den gravierenden
Lehrermangel, den wir in den kommenden Jahren
haben werden, lösen kann. Durch eine sogenannte
Landprämie werden lediglich Anreize geschaffen,
dass Lehramtsanwärter sich zukünftig eher bereit
erklären, auch im ländlichen Raum tätig zu werden
und nicht, dass sie zum großen Teil in den Bal-
lungsräumen der Städte verbleiben. Ja, das ist ein
wichtiger Schritt und wird dort für die Schulen im
ländlichen Raum auch für etwas Entlastung sorgen.
Aber es werden dadurch auch nicht wirklich neue
Lehrer gewonnen. Vielleicht entscheiden sich ein
paar Vereinzelte mehr, dann doch in Thüringen zu
bleiben, aber ich denke, die Zahl wird überschaubar
sein. Im Wesentlichen wird durch eine solche Land-
prämie nur der derzeitige Lehrermangel am Ende
besser über die Fläche verteilt. 

Das gleiche Problem sehe ich auch bei der Zulage
für Mangelfächer. Wir haben bestimmte Fächer, da
ist flächendeckend ein gravierender Mangel vor-
handen. In der Anhörung im Bildungsausschuss am
16.10. hat ein Vertreter der FSU Jena die Zahlen
präsentiert, wie viele Lehramtsstudenten momentan
welche Fächer studieren. Und wenn man sich die
Liste anschaut, dann wird einem schon ein biss-
chen angst und bange. Ich denke da zum Beispiel
an Informatiklehrer an Regelschulen. Da gibt es
momentan gerade mal zwölf Studenten und, nein,
nicht etwa pro Studienjahr, sondern über alle Jahr-
gänge hinweg. Die Liste der Lehramtsstudenten
zeigt auch, dass auch bei Physik, Chemie und Ma-
thematik die Absolventenzahlen bei Weitem den
Bedarf in den nächsten Jahren nicht decken kön-
nen. Hinzu kommt noch das Problem des derzeit
komplett überalterten Lehrerpools, das vor allem
der verfehlten Personalpolitik früher geführter CDU-
Regierungen zu verdanken ist. 

(Beifall AfD)

Wenn im nächsten Jahrzehnt die Alterskohorte der
jetzt über 50-Jährigen in den wohlverdienten Ruhe-

stand gehen wird, dann haben wir bei fast allen Fä-
chern ein gewaltiges Problem. Es wird sich also
wahrscheinlich weniger die Frage stellen, wer diese
Zulage bekommt, weil er ein Mangelfach unterrich-
tet, sondern vielmehr, ob es denn überhaupt noch
vereinzelt welche gibt, die diese Zulage nicht erhal-
ten sollen.

Die für mich aber alles entscheidende Frage ist:
Wie soll das Ganze denn in der Praxis umgesetzt
werden? Dazu findet sich leider in dem Gesetzes-
antrag recht wenig. Wie werden zum Beispiel die
Bedarfsregionen bestimmt und wie wird der Begriff
definiert? Wird hier pauschal veranschlagt? Wenn
ein bestimmter Prozentsatz der Lehrerstellen nicht
besetzt ist, ist es dann eine Bedarfsregion? Wir ha-
ben aber zum Beispiel auch Schulen im ländlichen
Raum, die noch – Gott sei Dank – halbwegs gut mit
Lehrern bestückt sind, trotzdem wird vielleicht hän-
deringend ein Englischlehrer gesucht. Bekommt er
dann die Landprämie, obwohl ansonsten die
Schule vielleicht nicht zur Bedarfsregion gehört?

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Sie haben
doch gerade gesagt: im Mangelfach!)

Würde er vielleicht dann eine Mangelfachzulage
bekommen, obwohl Englisch ansonsten in Thürin-
gen nicht zu den Mangelfächern zählt, aber in die-
ser Region halt schon? Das sind Fragen, die auftre-
ten und unter Umständen zu Neiddebatten oder gar
Rechtsstreitigkeiten führen werden. Hier müssen
klare Regelungen gefunden werden, die praxistaug-
lich, zuallererst aber rechtssicher sind.

(Beifall AfD)

Die Landprämie und die Zulage für Mangelfächer
sind in meinen Augen nur Möglichkeiten, um einem
Teil der Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. Die
Steuermöglichkeit setzt allerdings voraus, dass wir
noch etwas haben, was wir steuern können. Mo-
mentan mag das vielleicht noch gewährleistet sein,
aber mittelfristig laufen wir auf einen solch massi-
ven Lehrermangel zu, dass diese Steuermechanis-
men wirkungslos verpuffen.

Wir werden einer Ausschussüberweisung des hier
vorliegenden Antrags trotzdem zustimmen, da er
sehr interessante Ansätze enthält, da er ein kleiner
Baustein sein kann, um den Lehrerbedarf in Thürin-
gen zukünftig etwas besser zu steuern. Aber am
Ende wird es dann auch viele Fragen geben, die
wir im Ausschuss noch klären müssen. Vielen
Dank.

(Beifall AfD)
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Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Das Wort hat jetzt
für die Fraktion Die Linke Abgeordneter Wolf.

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen, ich will versuchen, dieses schwierige
und nicht ganz so griffige Thema für die Nichtfach-
kolleginnen und ‑kollegen hier im Haus mit einem
Vergleich anzufangen: Stellen Sie sich vor, Sie sind
Kapitän eines Schiffes und Sie haben die Möglich-
keit, eine Investition zu erhalten. Diese Investition
versetzt Sie in die Lage, das Schiff richtig top aus-
zustatten. Sie fragen in den Abteilungen nach, was
könnten und sollten wir machen. Da meldet sich un-
ter anderem derjenige, der dafür verantwortlich ist –
nehmen wir mal an, es ist ein Kreuzfahrtschiff – und
sagt, dass die Kabinen für die Gäste unbedingt ei-
ner dringenden Sanierung bedürfen. Die Möbel sind
nicht mehr neu, die Sanitärinstallation ist nicht mehr
auf dem neuesten Stand und überhaupt sehen an-
dere Schiffe viel besser aus. Es wäre doch gut,
wenn man das hätte, weil dann wäre man konkur-
renzfähig. Das würde für diejenigen, die auf dem
Schiff sind, einen Unterschied machen.

Dann meldet sich aber auch der Bootsmaat, derje-
nige, der unten im Maschinenraum ist, und sagt: Na
ja, wir haben hier fünf Kammern und bei dreien da-
von haben wir immer wieder das Problem, dass sie
leck werden. Wir müssen unbedingt das Schiff mit
dem Geld so sanieren, damit es nicht irgendwann,
wenn wir auf hoher See sind, unterzugehen droht.

Wie würden Sie sich entscheiden? Das Geld in die
Sicherheit des Schiffes stecken, damit das Schiff
weiter unterwegs sein kann, oder die Wasserhähne
vergolden?

(Zwischenruf Abg. Zippel, CDU: Vergolden!)

In Bezug auf den von der CDU eingebrachten Ge-
setzentwurf sage ich: Sollten wir die vorhandenen
Mittel, wenn sie denn vorhanden sind, nutzen, um
das, was wünschenswert, aber nicht zwingend ist,
zu tun? Oder sollten wir die Mittel dahin lenken,
dass nicht in absehbarer Zeit das Schiff gefährdet
ist? 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, was die
CDU in ihrem Gesetzentwurf zur Änderung des
Thüringer Besoldungsgesetzes vorschlägt, ist in ei-
nem Punkt von mir auch zu begrüßen. In den meis-
ten Punkten sage ich für meine Fraktion, ich verste-
he die CDU und wünsche mir auch Verbesserun-
gen in der Besoldung für bestimmte Aufgaben, aber
wir müssen uns eben dann doch entscheiden, was
wir jetzt machen müssen. 

Wenn ein Bildungspolitiker darauf verweist, dass im
Schiff ein solcher Schaden existiert und vorliegt,
dass die Sicherheit des Gesamtschiffes möglicher-
weise gefährdet ist, da muss er gute Gründe ha-
ben. Also wie begründe ich das nun? Wir alle hören
immer wieder von der prekären Personalsituation
an den Schulen. Das habe ich zum Anlass genom-
men, um in einer Kleinen Anfrage in diesem Som-
mer die Personalsituation an den staatlichen
Schulen abzufragen. Geantwortet hat die Landesre-
gierung in der Drucksache 7/1798. Mit Stichtag
04.07. dieses Jahres wurde mir schulgenau, jede
Schule, der festgelegte Bedarf an Lehrerwochen-
stunden, die zur Verfügung stehenden Lehrerwo-
chenstunden mitgeteilt. Nicht berücksichtigt werden
konnte dabei, wie die Situation nach Fächern ist.
Das wäre auch viel zu umfänglich. Bei Langzeiter-
krankten zum Beispiel wissen wir, dass wir in Thü-
ringen durch die schräge Alterspyramide, durch die
schräge Altersstruktur besonders schlecht daste-
hen. Oder an Einstellungen, die bis zum Schuljah-
resanfang tatsächlich noch vorgenommen wurden,
zum Glück, und das widerspricht dem diametral,
was Kollege Tischner gesagt hat, wir hätten keine
Einstellungstermine mehr: Es wird jederzeit einge-
stellt, ganz anders als andere Bundesländer. Aber
es gibt uns einen guten Überblick über die Bedarfs-
situation nach Schularten und eben auch Regio-
nen.

Feststellung Nummer 1: In den nächsten zehn Jah-
ren werden bei konstanter Schülerzahl voraussicht-
lich jedes Jahr 140 Grundschullehrkräfte nur für
den Ersatzbedarf gebraucht, 190 Regelschullehr-
kräfte, 180 Gymnasiallehrkräfte und 130 Berufs-
schullehrerinnen. Man kann das jetzt noch fortset-
zen für die Förderpädagogen etc. 

Feststellung Nummer 2: Wir wissen aus der Anhö-
rung aus dem Oktober im Bildungsausschuss –
Kollege Jankowski ist eben schon darauf eingegan-
gen –, dass wir ca. 2.900 Studierende im Lehramt
Gymnasium haben und ca. – und jetzt kommt es! –
380 Studierende im Lehramt Regelschule. Das
heißt, dass wir dreimal mehr Lehrer für die Gymna-
sien ausbilden, als wir voraussichtlich Ersatzbedarf
haben, aber nur 40 Prozent der Regelschullehrkräf-
te ausbilden, die wir brauchen. Freie Schulen nicht
mitgerechnet.

Feststellung Nummer 3: Die umfangreiche Auswer-
tung meiner Kleinen Anfrage zur Personalsituation
hat ergeben, dass 42 Prozent der Grundschulen
nicht mit dem Personal ins Schuljahr starten konn-
ten, welches sie brauchten. Insgesamt fehlen an
den Grundschulen nach meiner Berechnung über
300 Grundschullehrerinnen, an den Grundschulen,
die im Bedarf sind. 53 Prozent der Regelschulen
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sind heute schon nicht in der Lage, das Schuljahr
mit dem Personal zu starten, das sie brauchen.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Wenn Sie
denen immer die Stellen wegnehmen!)

Insgesamt – hören Sie doch mal zu! –, insgesamt
fehlen an den Regelschulen und … 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Kassieren
wir sie ein!)

Nein, jetzt muss ich doch darauf eingehen. Wenn
wir diese Lehrer nicht haben, Kollege Tischner, weil
sie nie ausgebildet worden sind – und wir haben
das Regelschullehramt ja aufgewertet zum
01.01.2020 mit der A13, aber das braucht auch sei-
ne sechs/sieben Jahre, bevor die in den Schulen
sind, und das bei der jetzigen Bedarfssituation,
dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass diese
Stellen nicht besetzt werden können, wie Sie vorhin
ja zu Recht benannt haben. Aber Sie haben eben
nicht gesagt, welche Schularten das sind, wo die
Stellen nicht besetzt werden konnten, denn dann
ergibt das ein ganz anderes Bild und das wollen Sie
nicht. 

53 Prozent der Regelschulen, wie gesagt, konnten
nicht mit dem Personal starten, welches sie brau-
chen, sind also im Bedarf. Hier fehlen knapp
170 Vollzeitstellen. 41,5 Prozent der Gemein-
schaftsschulen, hier fehlen 53 Vollzeitstellen. Jetzt
kommt es: Bei den Gymnasien sind 83 Prozent mit
Personalüberhang – 83 Prozent der Gymnasien!
Wenn man alles zusammenrechnet, sind das fast
300 Stellen im Überhang – 300 Stellen. Und wenn
man es dann mal genauer nimmt und die Daten ab-
fragt und fragt: Gibt es denn hier irgendwie so eine
von der CDU wahrgenommene Konstellation, dass
der ländliche Raum dort besonders ist? Nein, es
sind alle Schulen, alle Regelschulen in Thüringen
brauchen Personal. Auch alle Grundschulen brau-
chen Personal, unabhängig davon, ob sie an der
Perlenkette oder im ländlichen Raum liegen. Nahe-
zu alle Gymnasien in Thüringen haben Überhänge.
Unbestritten ist natürlich, dass es Grenzregionen –
in Anführungszeichen – zu Hessen, Sachsen, Bay-
ern gibt, wo es manche Schularten deutlich schwe-
rer haben, zum Beispiel im Altenburger Land, aus-
geschriebene Stellen zu besetzen. Unbestritten ist
natürlich auch, dass im Studienwahlverfahren ins-
besondere MINT-Fächer nicht so stark angesteuert
werden wie Gesellschaftswissenschaften. Wir als
Linke sehen die Fachkombinationsvorschriften dort
eben auch als stumpfes Schwert.

Ich fasse zusammen: Wir haben heute schon Be-
darfe an einzelnen Schularten, bekommen dort
heute schon nicht die vorhandenen Stellen besetzt:
Grundschulen, Regelschulen, Gemeinschafts-

schulen. Das betrifft natürlich auch den Vorberei-
tungsdienst. Wir haben an den Gymnasien heute
noch Überhänge. Ein Drittel der heutigen Studie-
renden im Lehramtsbereich Gymnasium wird an
den Gymnasien in Thüringen keine Stelle finden
oder zumindest nicht, wenn sie nicht teilweise an
der Sek I arbeiten wollen.

Dagegen gelingt es heute schon nicht und zukünf-
tig nur zu einem Drittel, die Stellen an den Regel-
schulen mit ausgebildeten Sek-I-Lehrern zu beset-
zen. Die Konsequenz: Wenn wir als Politiker keine
Maßnahmen ergreifen, werden wir in absehbarer
Zeit ein völliges und vollständiges Bildungsangebot
an den Regelschulen nicht mehr sicherstellen kön-
nen. Ich sage das jetzt hier deutlich. Es wird zu ei-
nem Sterben der Regelschule kommen, die der
CDU – zumindest postuliert sie es immer so – be-
sonders wichtig ist, da es einfach keinen Nach-
wuchs für diese Schulart gibt.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Was ist
dann Ihre Lösung? Dass Sie sie kaputtma-
chen!)

Gleichzeitig wird nicht einmal jede zweite ausgebil-
dete Gymnasiallehrkraft in Thüringen Verwendung
finden. Diese sind aber grundständig alle auch auf
die Sek I ausgebildet, worauf Prof. Merten in seiner
Stellungnahme im Ausschuss ausdrücklich hinge-
wiesen hat.

Wenn wir dem Personalbedarf an den Grund-
schulen kurzfristig begegnen wollen, ist die Attrakti-
vität an den Grundschulen zu erhöhen. Wir wollen
damit den in anderen Bundesländern ausgebildeten
Grundschullehrkräften das Signal geben: Kommt
nach Thüringen! Ganz klar, wir brauchen – und ich
sage das hier auch deutlich an, wir werden es als
Rot-Rot-Grün durchsetzen – A13/E13 für Grund-
schullehrkräfte, um die Lücken zu schließen, denn
es kommt auf den Anfang an, liebe Kolleginnen und
Kollegen.

Nun zum Vorschlag der CDU zum Besoldungsge-
setz. Feststellung Nummer 1: Die CDU hat kein An-
gebot für die Grundschullehrerinnen und Grund-
schullehrer in ihrem Besoldungsgesetz. Das findet
dort nicht statt. Der CDU kommt es eben nicht auf
den Anfang an, sie will keine A13/E13 für Grund-
schullehrerinnen. Unser Vorschlag ist, dass wir ab
01.08.2021 dort die A13/E13 einführen. Das würde
für das Jahr 2021 einen Finanzbedarf von 9,8 Mil-
lionen Euro ergeben, insgesamt dann in den laufen-
den Jahren 23 Millionen Euro mehr.

Feststellung Nummer 2: Bei dem Amt für Fachleite-
rinnen und Fachleiter können wir uns schnell eini-
gen, Kollege Tischner, das wissen Sie auch. Es war
Ihre Landesregierung, die das Amt des Fachleiters
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abgeschafft hat – Punkt 1. Und zweitens: Wir ha-
ben in der letzten Legislatur die Zulage von 50 auf
80 Prozent erhöht. Die Fachleiterinnen und Fachlei-
ter wissen das sehr wohl. Notwendigkeit ist hier
auch gegeben, da die Attraktivität dadurch erhöht
werden kann. Und das, was Sie richtigerweise ge-
sagt haben, nämlich dass wir mehr in die zweite
Phase investieren müssen – wir haben ja als Haus-
haltsgesetzgeber 1.200 Stellen dort eingestellt,
können aber nur 900 besetzen –, das hat auch und
vor allen Dingen etwas mit Ausbildungskapazitäten
zu tun. 

Feststellung Nummer 3: Die Zulagen für Lehrer im
Vorbereitungsdienst können wir gern diskutieren,
aber dann werden wir uns die Wirkung dieses Ins-
truments in den anderen Bundesländern und die
Höhe genau ansehen und als Maßstab setzen. Kol-
lege Tischner, Sie kennen da meine Haltung. Wenn
die Steuerungswirkung nach Region, was ich nicht
als Problem sehe, oder Fach, was ich durchaus re-
levant finde, gegeben ist, dann können wir uns gern
darauf verständigen. 

Feststellung Nummer 4: Die besonderen Aufgaben
zum Beispiel Mittelstufenkoordinator, Beratungsleh-
rer, Koordinator GU, Abteilungsleiter für kleinere
berufsbildende Schulen – Kollege Tischner, nur,
dass Sie es mal gehört haben, die kleinste berufs-
bildende Schule in Thüringen hat nicht 240 Schüler,
wie Sie sagen, sondern 467 Schüler, Sie erreichen
gar keine Berufsschule mit Ihrem Vorschlag, ich
weiß gar nicht, wo die liegen soll, eine berufsbilden-
de Schule mit 240 Schülern – et cetera im Umfang
von rund 300 Euro im Monat als Zulage sind, finde
ich, nachvollziehbare Forderungen. Ich gönne jeder
Lehrkraft hier mehr Geld, aber ich bezweifle, dass
dies zwingend die vorher vorgesehene Aufgaben-
präferenz ganz nach vorn bringt bzw. dass diese
hier ganz vorn steht. 

Verstehen Sie mich bitte richtig, ich habe Sympathi-
en für Ihren Vorschlag und kann mir Schritte zu ei-
ner Anerkennung besonderer Aufgaben vorstellen.
Ob dies aber in der Höhe und im Umfang dem ent-
spricht, was die CDU vorschlägt, möchte ich gern in
die Debatte und die Verhandlungen zum Gesetz
mitnehmen. Im Ausschuss können wir uns dann
auch mit dem Entschließungsantrag von Ihnen, Kol-
lege Tischner und der CDU, der Anwendung des
Zulagensystems im Tarifsystem, ebenso befassen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, abschlie-
ßend noch etwas aus der TLZ, „Thüringische Lan-
deszeitung“, von dieser Woche, aus dem Kommen-
tar ein Zitat zur Diskussion des Besoldungsge-
setzes – Herr Präsident, wenn Sie erlauben –:
„Wenn alle ihre Scheuklappen ablegen, könnte der
Kampf gegen den Lehrermangel eine konzertierte

Aktion werden. Es wäre auch der Beweis, dass
Minderheitsregierungen mit konstruktiver Hilfe
durch die Opposition handlungsfähig sind.“ 

Kollege Tischner, sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen der CDU-Fraktion, ich denke, dieses Zitat
liefert ein gutes Bild dessen, was die Lehrkräfte, die
Eltern und die Schüler völlig zu Recht von uns er-
warten: Demokratie braucht Kompromisse. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Davon ha-
be ich bei Ihnen jetzt aber nichts gehört!
Nichts!)

Lassen Sie uns zusammenkommen und für das ge-
meinsame Anliegen „das Beste für die Bildung“ an
einer weiteren Lösung arbeiten. Für meine Fraktion
beantrage ich die Überweisung an den Haushalts-
und Finanzausschuss und an den Ausschuss für
Bildung, Jugend und Sport. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Nach dieser lan-
gen Rede und noch weiteren Redeanmeldungen,
die wir haben, legen wir jetzt eine 10-minütige Lüf-
tungspause ein. Danach darf dann die Kollegin
Baum als Nächste das schwankende Schiff betre-
ten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, pünktlich
10 Minuten nach Beginn der Pause machen wir
weiter. Frau Abgeordnete Baum hat für die FDP-
Fraktion das Wort. 

Abgeordnete Baum, FDP:
Liebe Kolleginnen und Kollegen – oder was noch
so übrig geblieben ist trotz später Stunde –, sehr
geehrter Herr Präsident, vielen Dank für die Lüf-
tungspause, das hat mir geholfen, mal noch so ein
bisschen die Lehrermangelausführungen vom See-
mannsgarn zu trennen. 

(Heiterkeit und Beifall CDU, SPD, FDP)

Kollege Wolf ist jetzt gerade nicht hier, aber meine
Kölner Freunde pflegen immer zu sagen – und ich
kriege das wahrscheinlich im Dialekt nicht so schön
hin –, die sagen immer: „Nich allet, wat hinkt, is a
juter Vergleich.“ 

(Heiterkeit und Beifall CDU, FDP)

Gut, dann sind wir alle wieder da. Ich erzähle Ihnen
sicher nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass
das schulpolitische Programm der Freien Demokra-
ten mehr Selbstverantwortung in den Schulen vor-
sieht. Dazu gehört für uns auch Vertragsfreiheit in
Personalangelegenheiten – ich weiß, von dieser
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Idee sind wir im aktuellen Schulsystem weit ent-
fernt. Aber bitte lassen Sie uns diesen Traum. Das
führt nur leider dazu, dass wir bei Debatten wie die-
ser hier schnell an den Punkt kommen, dass wir die
strukturellen Probleme eher so als Ganzheit vor
uns sehen und immer das Gefühl haben, dass wir
an einem System herumschrauben, das grundle-
gende Schwächen hat. Ich bin mir dann immer
nicht sicher, ob wir das jetzt besser machen.

Wir Freien Demokraten stehen für eine einheitliche
Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer in diesem
Land und wir stehen dafür, dass sich zusätzliche
Arbeit auf dem Gehaltszettel bemerkbar macht.
Wer sich besonders einbringt und zusätzliche Ver-
antwortung übernimmt, der verdient auch mehr. So
soll das sein.

(Beifall FDP)

Gerade Schule lebt davon, dass sich Lehrerinnen
und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ih-
ren Fähigkeiten auch über den Unterricht hinaus
einbringen, zum Beispiel mit ihrem Einfühlungsver-
mögen als Beratungslehrer oder mit ihrem Pla-
nungstalent als Koordinatoren für Außerschulisches
oder eben auch in der Koordination des Gemeinsa-
men Unterrichts. Was mir in der Liste von der CDU
gefehlt hat – Kollege Tischner, sehen Sie es mir
nach, das muss aber kommen –, sind die Aufga-
ben, die mit der Digitalisierung einhergehen.

(Beifall FDP)

(Zwischenruf Abg. Urbach, CDU: Die ist ge-
fährlich!)

Die Digitalisierung? Die ist nicht so gefährlich, wie
man meint.

Egal, welches Modell man da jetzt auch fährt, wenn
man über Digitalisierung und Schule redet, irgend-
wann wird es einen Punkt geben, an dem Lehrerin-
nen und Lehrer unabdingbar in diese Aufgaben mit
eingebunden werden, als Koordinatoren, als An-
sprechpartner. Es gibt eine ganze Reihe Abminde-
rungsstunden, die schon für verschiedene Bereiche
gewährt werden, die aber an einigen Stellen an sich
nicht besonders attraktiv sind, vor allem, wenn man
wegen des Lehrermangels ohnehin davon nichts
mitbekommt, weil zum Beispiel der Vertretungsauf-
wand hoch ist.

Außerdem: Die begeisterten Lehrer, die ich so ken-
ne, die bringen sich einfach ein und nicht, um dann
an der anderen Seite irgendetwas weggenommen
zu bekommen, sondern die bringen sich ein –
Punkt! –, einfach, weil sie die Schule nach vorn
bringen wollen. Dann ist es durchaus okay, wenn
am Ende auf dem Konto mehr dabei herausspringt.

Was wir in dieser Sache aber nicht außer Acht las-
sen dürfen, ist, dass es eine ganze Reihe an Aufga-
ben gibt, die in Schule passieren, die nirgendwo
festgeschrieben sind, also wo wir nicht so ganz ge-
nau wissen, wer die eigentlich macht. Die funktio-
nieren immer, weil in Schule immer alles irgendwie
funktioniert. Ein Beispiel vielleicht auch aus den
Werkstätten des Dialogforums 2030 des Bildungs-
ministeriums: Auch für Schulleiterinnen und Schul-
leiter gibt es keine umfangreiche Stellenbeschrei-
bung. Deswegen wird es schwierig werden, wenn
wir alle Leistungen, die in Schule zusätzlich geleis-
tet werden, mit Zulagen ausstatten, weil wir erst
einmal so eine Art Katalog dafür aufstellen müssen,
um welche Aufgaben es sich dabei handelt. Dann
können wir gleich die Forderung des Lehrerver-
bands danebenlegen, der schon relativ lange for-
dert, dass es mit multiprofessionellen Teams in den
Schulen grundsätzlich besser vorangehen würde.

(Beifall FDP)

Wo wir Ihnen aber völlig zustimmen, liebe CDU, ist
das Beförderungsamt für Fachleiter. Ich bin ja noch
nicht so lange dabei, das können mir vielleicht die
erfahreneren Kollegen noch mal erklären. Aber nur
eine ganz kleine ketzerische Frage: Haben Sie das
nicht abgeschafft? Es muss uns durchaus eine Be-
förderung wert sein, wenn ein Lehrer oder eine
Lehrerin die Verantwortung für junge Lehrkräfte
übernimmt und Referendare ausbildet. Das ist kein
Job, der auf Honorarbasis laufen sollte, das sind in
der Regel Lehrerinnen und Lehrer mit Erfahrungen,
die sich, wenn sie gerade keine Azubis haben, kon-
zeptionell einbringen können. Deswegen haben Sie
uns an der Stelle an Ihrer Seite.

Kommen wir zurück zu dem Thema „finanzielle An-
reizsysteme für Lehrkräfte“: Ich finde das schwierig.
Es ist in der Zeitung diskutiert worden – Herr Wolf
hatte das gesagt –, ob man Gymnasiallehrern Zula-
gen dafür bezahlen sollte, dass sie an Regel-
schulen unterrichten. Die CDU schlägt nun vor,
dass man Lehrer überhaupt dafür bezahlen sollte,
wenn sie im ländlichen Raum unterrichten. Die Pro-
blematik ist an der Stelle immer: Wem wollen wir da
jetzt eigentlich erklären, dass es da offensichtlich
so eine Art Gefahrenzulage braucht, wenn man dort
in dem Bereich als Lehrer tätig ist? Das finde ich
schwierig, das bringt Ungleichheit und auch Unruhe
in die Lehrerzimmer. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Quatsch!
Das ist doch Quatsch!)

Wenn wir über Mangelfächer sprechen: Lassen Sie
uns doch lieber beim Studium anfangen, lassen Sie
uns Stipendien vergeben für die bestimmten Fach-
richtungen, die nicht ausgewählt werden. Da sehe
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ich einen Punkt. Ich weiß gar nicht, wer von den
Kollegen es war, der darauf hinwies, dass wir im
Hochschulbereich definitiv noch Aufgaben vor uns
haben.

Weil wir finden, dass die Schularten zwar unter-
schiedlich sind, aber die Leistungen aller Lehrerin-
nen und Lehrer gleich wichtig, setzen wir uns für ei-
ne gleiche Besoldung und Vergütung ein. Wer zu-
sätzliche Aufgaben übernimmt, muss entsprechend
dafür belohnt werden. Den Versuch, die Karriere-
planung primär über finanzielle Anreize zu steuern,
durch Zulagen für bestimmte Schularten, sehen wir
äußerst kritisch, zumal wir auch nicht davon über-
zeugt sind, dass das so besonders gut funktionie-
ren wird.

Vielmehr gibt es eine ganze Reihe anderer Sachen,
die wir in den ländlichen Regionen machen können,
um dafür zu sorgen, dass es für Lehrer dort attrakti-
ver ist, eine Stelle anzufangen, die Familie dort um-
zuziehen. Das sind Sachen, die in den Kommunen
geleistet werden können. Attraktives Willkommens-
management nennt man das auch ganz gern mal.
Aber es gibt auch im Land etwas. Und da haben
Sie was gesagt, Herr Wolf, im Zusammenhang mit
Ihren vergoldeten Wasserhähnen. Vielleicht bringt
es ja einfach was, wenn wir in die Schulen, die wir
im ländlichen Raum haben und die vielleicht einen
Lehrermangel haben, wenn wir sie denn haben,
dass wir die einfach besonders gut ausstatten.
Denn eine gute Ausstattung ist durchaus ein Krite-
rium, an dem sich junge Lehrerinnen und Lehrer
orientieren. Aber vor allem – und das geht ganz oh-
ne Geld, ohne Rieseninvestitionen, ohne Zulagen,
ich habe darüber schon mal an anderen Stellen ge-
sprochen – kommt ein Großteil derer, die sich für
den Job in einer ländlichen Region entscheiden,
von dort. Es gibt aber auch welche, die zwar in
Städten wohnen, aber durchaus bereit wären, auch
an einer anderen Stelle zu arbeiten. Aber sie wis-
sen manchmal von den Stellen einfach nichts. Und
ich finde auch nicht, dass man unbedingt zwingend
wissen muss, welches von den Schulämtern jetzt
nun für welchen Straßenzug genau zuständig ist,
aber ich finde, wenn man als Lehrer in Thüringen
arbeiten möchte, sollte man einfach ins Internet ge-
hen, sagen können, ich suche eine Stelle als Che-
mielehrer in 20 Kilometer Entfernung, und dann
sollte man alle freien Stellen angezeigt bekommen,
egal welches Schulamt das betrifft.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Haben wir
doch! Gibt es doch – zumindest kurzfristig!)

Das machen große Unternehmen so, die machen
das sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, warum wir das
mit den Lehrerstellen so an der Stelle nicht hinkrie-
gen. Ich finde, wir müssen es den Lehrerinnen und

Lehrern leicht machen, genau dahin zu kommen,
wo sie gebraucht werden, und dazu gehört es, kon-
sequent schulscharf auszuschreiben und dass der
Schulleiter vor Ort auch mit entscheiden darf, wer
gebraucht wird.

Ich erinnere kurz an den Anfang meiner Rede. Viel-
leicht ist es dann auch manchmal gar nicht die Fä-
cherkombination, die wir in der Form brauchen,
sondern vielleicht ist es eine Zusatzqualifikation
zum Beispiel als IT-Administrator, der da hilft, das
Team zu ergänzen.

Mit den vorgeschlagenen Zulagen der CDU-Frak-
tion, die ausdrücklich nicht mit zusätzlichen Leistun-
gen oder zusätzlichem Arbeitsaufwand zu tun ha-
ben, schaffen Sie aus unserer Sicht mehr Unruhe in
den Lehrerzimmern, als dass Sie tatsächlich das
Problem lösen. Das sehen wir kritisch. Die Zulagen
für zusätzliche Leistungen unterstützen wir, auch
wenn wir da noch ausdifferenzieren müssen, um
was es da konkret geht, ebenso wie das Beförde-
rungsamt für Fachleiter.

Für uns Freie Demokraten bleibt aber weiterhin die
Frage bestehen, ob wir in dieser Sache nicht ein
grundlegendes Update brauchen, eines, das nach-
haltig dafür sorgt, dass Thüringens Schulen, egal
welchen Typs und egal an welcher Milchkanne, at-
traktive Arbeitsplätze für begeisterte und engagierte
Lehrerinnen und Lehrer sind.

(Beifall FDP)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Frau Kollegin Baum. Nachdem wir
jetzt von den maritimen wieder mehr in die irdi-
schen Bereiche gekommen sind, hat für Bünd-
nis 90/Die Grünen Frau Kollegin Henfling das Wort.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsi-
dent, ich sehe schon, wir haben hier Potenzial, um
in Kölscher Mundart demnächst mal einen Bütten-
abend zu machen. Frau Baum hat da schon gut
vorgelegt – über meine siebenjährige Köln-Erfah-
rung können wir vielleicht mal reden.

(Beifall AfD)

Ich versuche, es sehr kurz zu machen. Ich glaube,
wir sind dann heute auch durch unterschiedliche
Redebeiträge umgehend über dieses Thema infor-
miert.

(Beifall DIE LINKE)
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Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass die
demokratischen Fraktionen hier, glaube ich, alle viel
Richtiges gesagt haben. Ich will kurz für unsere
Fraktion sagen, dass die Zulage für Bewerber/-in-
nen, um den Unterricht in Mangelfächern in Be-
darfsregionen abzusichern, eine durchaus diskuta-
ble Idee ist. Gerade im ländlichen Raum – und das
ist auch mehrfach ausgeführt worden – und vor al-
lem in den Grenzregionen Thüringens berichten
uns viele Schulamtsvertreter/-innen, Schulleitungen
und Lehrkräfte davon, dass es Abwanderungen in
die Nachbarbundesländer gibt. Zudem stellt sich
die Frage, wie wir Lehrerinnen dafür gewinnen kön-
nen, ihre Tätigkeit auch im ländlichen Raum aufzu-
nehmen. Wir denken, dass man eine solche Zulage
durchaus einige Zeit in Thüringen erproben könnte,
denn wir sollten darauf achten, dass dies tatsäch-
lich im gewünschten Sinne wirksam wird. Daher
können wir uns vorstellen, diese Regelung befristet
einzuführen und anschließend zu evaluieren. Das
gilt auch für die Anwärterzuschläge. Das viel größe-
re Problem – und das hat der Kollege Wolf hier
auch schon angesprochen – ist jedoch aus unserer
Sicht die Diskrepanz zwischen den Schularten.
Gymnasien haben kaum Probleme, Lehrer/-innen
zu gewinnen, ganz anders sieht es jedoch an den
Regelschulen aus, aber eben auch an vielen Be-
rufsschulen. Das ist hier ausführlich schon darge-
stellt worden. Hier müssen wir uns Gedanken ma-
chen, ob und wie es uns gelingt, beispielsweise
Gymnasiallehrkräfte auch für andere Schularten zu
begeistern. Das ist die wesentlich größere Heraus-
forderung. 

Das Vorhaben, Lehrkräften weitere Zulagen für die
Übernahme von besonderen schulischen Aufgaben
zu zahlen, sehen wir allerdings kritisch. Sicher müs-
sen wir unsere Lehrkräfte motivieren, solche Aufga-
ben zu übernehmen, aber wir bezweifeln, dass sich
alles mit Geld lösen lässt. Da bin ich auch ein Stück
weit bei der Kollegin Baum. Zudem erhalten
Schulen über die Schulpauschale bereits personel-
le Ressourcen zur Abdeckung dieser Tätigkeiten,
wie zum Beispiel Klassenleitertätigkeit, Beratungs-
lehrkraft oder die Koordinierung im Ganztag. Wir
diskutieren sehr gern darüber, wie wir Lehrkräfte
motivieren, diese Aufgaben neben ihrem Unterricht
zu übernehmen. Wir müssen aber auch in gewisser
Weise maßhalten und schlagen daher vor, stattdes-
sen verstärkt in gute Arbeitsbedingungen der Lehr-
kräfte und auch in die sogenannten weichen Fakto-
ren zu investieren. Solange Lehrkräfte nicht mal ei-
nen vernünftigen Arbeitsplatz in ihrer Schule haben,
überzeugt man sie sicherlich nur schwer, vor Ort
zusätzliche Aufgaben auch dann tatsächlich zu
übernehmen. 

(Beifall FDP)

Noch einen Hinweis zur Diskussion über die Unter-
richtsabsicherung: Wir sehen hier insbesondere die
Schulkooperation als ein sinnvolles Mittel, Unter-
richtsausfall auch im ländlichen Raum zu reduzie-
ren. Es wird daher wohl um mehrere Maßnahmen
gehen müssen, wollen wir das Problem im ländli-
chen Raum tatsächlich lösen. Die multiprofessionel-
len Teams sind von der Kollegin Baum auch ange-
sprochen worden. Auch das ist aus Grünen-Per-
spektive ein großes Herzensanliegen. 

Lassen Sie mich abschließend deutlich machen,
dass wir durchaus bereit sind, über den Gesetzent-
wurf der CDU ausführlich zu diskutieren. Genauso
wichtig ist es uns jedoch – und auch das hat der
Kollege Wolf angesprochen –, die A13 für die
Grundschullehrkräfte einzuführen, eine Anglei-
chung in der Besoldung, die bereits viel zu lange
überfällig ist. Schließlich wissen wir alle, dass in der
Grundschule der Grundstein für jedes Wissen ge-
legt wird und Grundschullehrer/-innen viel zu lange
nicht die notwendige Anerkennung auch monetär
erfuhren. Wir müssen bei all dem auch insgesamt
die Kosten im Blick behalten – auch das ist hier an-
gesprochen worden –, daher werden wir absehbar
in den kommenden Jahren nicht jeden Wunsch er-
füllen können, der hier geäußert wird. Wir freuen
uns aber auf die Diskussion in den Ausschüssen.
Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Frau Kollegin Henfling. Es hat sich
noch einmal für die CDU-Fraktion Kollege Tischner
zu Wort gemeldet. 

Abgeordneter Tischner, CDU:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen
und Kollegen, ich gebe zu, mein Plan ist nicht ganz
aufgegangen. Ich dachte, ich lasse ein paar Sa-
chen aus meiner Rede weg, damit es kürzer wird.
Aber genau die Dinge, die ich weggelassen habe,
sind dann irgendwie so infrage gestellt worden.
Deswegen will ich da ein paar Sachen noch mal ein
bisschen erläutern. 

Ich fange mal an beim Kollegen Wolf. Zu den Ver-
gleichen ist einiges gesagt worden. Sie sagen, das,
was wir vorschlagen, hilft den Regelschulen nicht.
Ganz im Gegenteil, die Regelschulen stehen voll im
Fokus unseres Vorschlags. Ich habe auch gesagt,
wir müssen das Detail in der Verordnung regeln.
Das muss dann auch im Ausschuss besprochen
werden, auch mit den Dingen, die das Ministerium
vielleicht mit einbringt. Da sind wir ganz offen. Aber
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die Regelschulen können nachher genauso wie die
Grundschulen die Schulart sein, die am meisten da-
von profitiert, beispielsweise wenn man eben in ei-
ner ländlichen Region einen Regelschullehrer
sucht, der vielleicht auch noch Mathematik- oder
Physiklehrer ist. Genauso macht das zurzeit näm-
lich Sachsen. Die zahlen teilweise – darüber kön-
nen wir diskutieren – eine doppelte Zulage sogar
und nehmen damit im Grunde die Kollegen in den
jeweiligen Bedarfsregionen auf, holen sie an die
Schule. Oftmals ist es dann so, dass der Gymnasi-
allehrer – Frau Henfling hat es auch gerade gesagt
– sagt, okay, an der Mittelschule, an der Regel-
schule fühle ich mich wohl, ich bleibe dort. Das eine
schließt das andere nicht aus. Wir sollten das auch
nicht gegeneinander ausspielen. 

Die Frage der A13 für die Grundschullehrer hatte
ich weggelassen. Klar, Herr Wolf, hätte ich mir den-
ken können, geht noch mal darauf ein. Es ist nicht
so, dass ich das nicht will oder dass wir das nicht
unterstützen, aber wir wollen jetzt etwas für alle
Schularten tun. Allein die A13 für die Grundschule,
die fast genauso viel kostet wie dieses Modell, was
wir Ihnen heute hier zur Diskussion vorschlagen, ist
für uns eben nicht die Lösung für alle Schularten. 

Zum Kommentar, Herr Wolf, in der TLZ: Das sehe
ich genauso. Mich hat dann Ihre Rede verwundert,
mit der Sie mehr oder weniger alle Türen zur Dis-
kussion zugeschlagen haben. Ich hoffe sehr, dass
Sie da noch ein bisschen zur Vernunft kommen und
wir dann doch vielleicht lösungs- und kompromiss-
orientiert etwas für unsere Schulen tun.

Ich nehme jedenfalls auch Minister Holter so wahr,
mit dem Zukunftsprozess, den er angestoßen hat,
dass er dankbar ist für alle Initiativen, die kommen.

Ich glaube, die Kollegen, die schon in der letzten
Wahlperiode hier dabei waren, wissen, wir haben
eigentlich genug geredet. Deswegen, Frau Kollegin
Baum – gut, Sie sind noch nicht so lange dabei –:
Wir haben genug geredet. Der Minister hat genug
geredet, seit Jahren Diskussionsprozesse gemacht.
Jetzt müssen wir irgendwann auch mal entschei-
den. Die Situation ist, glaube ich, in diesem Land-
tag ganz gut, um zu einem möglichen – auch wenn
mir der Begriff nicht gefällt, ich sage es immer wie-
der – Schulfrieden zu kommen.

Frau Baum, Sie sagen, die Lehrer für digitale Auf-
gaben haben wir vergessen. Ich habe erst gestutzt.
Aber eigentlich, wenn man das zweite Mal darüber
nachdenkt, ist es nicht die Aufgabe der Lehrer, in
der Schule dafür zu sorgen, dass der Beamer läuft,
dass der Computer ein ordentliches Update hat.
Das ist nicht Aufgabe des Lehrers. Ich würde mir
wünschen – auch ein Diskussionsprozess, ich sage

bloß, wir haben drei Anträge im Ausschuss, „Digita-
le Bildung“ – digitale Hausmeister mit den Schulträ-
gern gemeinsam, vielleicht so in diese Richtung zu
denken. Aber wir können nicht davon ausgehen,
dass der Lehrer die IT im Grunde noch managt.

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Es geht nicht
nur um IT, es geht auch um digitale Bildung!)

Jeder Lehrer muss digital fähig sein, das haben wir
doch gestern diskutiert. 

Ein Punkt noch, Frau Kollegin, die Neiddiskussion,
die dann entstehen würde, wenn im Grunde ein
Kollege 400 Euro für fünf Jahre mehr verdient als
der Kollege, der schon 20 Jahre im Dienst ist – das
haben mir auch meine Kollegen aus meiner Frak-
tion gesagt –: Jeder, der so ein bisschen die Tarif-
verhältnisse kennt, weiß, wie hoch der Verdienst
von jemandem ist, der gerade mit dem Beruf an-
fängt in der Erfahrungsstufe 1, und wie hoch die
Verdienste sind bei den Kolleginnen und Kollegen,
die in der Erfahrungsstufe 5 oder 6 sind. Das ma-
chen wir mit diesem fünfjährigen Bonus von unge-
fähr 400 Euro überhaupt nicht wett. Viele ältere Kol-
legen sagen, wir sind froh, wenn die jungen Leute
kommen, und wenn sie ein paar Mark mehr verdie-
nen, dann ist das auch gut so. 

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Was ist mit
den jungen Regelschullehrern?)

Nein, die jungen Regelschullehrer kriegen auch ei-
ne Zulage. Warum nicht? – Sie können gern noch
mal nachfragen.

Ich möchte zum Schluss kommen mit Blick auf die
Zeit. 

(Beifall DIE LINKE)

Wir haben jetzt ein bisschen das Kölsche geübt.
Noch ein kölscher Satz zum Abschluss, aus dem
Kölschen Grundgesetz: Et hätt noch immer jot je-
jange.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank für den Ausflug ins Rheinische. Ich se-
he jetzt aus den Reihen der Abgeordneten keine
Wortmeldungen mehr. Ich glaube, derjenige würde
sich die Herzen aller Kollegen zuziehen. Ich schaue
in Richtung von Minister Holter. – Frau Taubert –
Entschuldigung, das war für mich hier nicht zu se-
hen –, Sie haben selbstverständlich das Wort.

Taubert, Finanzministerin:
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und
Herren Abgeordneten, ich will gern ergänzen, was
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Herr Tischner zum Ende gesagt hat, und mal vorle-
sen, Frau Baum, wie die Verhältnisse so sind. Wir
haben in der A12 ein Anfangsbasisgehalt von
3.580 Euro – ich runde jetzt mal – und sind am En-
de bei 4.900 Euro, durchschnittlich sind das
58.000 Euro in der Ländertabelle. In der A13 fan-
gen wir mit 4.200 Euro an und sind bei 5.400 Euro
reichlich am Ende der Tabelle für die Besoldung,
durchschnittlich sind das 64.000 Euro. Sie können
das alles gern abrufen, die Gewerkschaften veröf-
fentlichen das. Wir sind mit diesen Gehältern in der
Nähe von Bayern und Baden-Württemberg, die als
Geberländer agieren, und sind auf gleicher Höhe
mit Sachsen. Also zumindest die Tabellen geben
nicht her, dass wir mit den anderen Bundesländern
finanziell ein Thema haben. Das kann immer wie-
der gesagt werden, ich kann mir das schon vorstel-
len. Aber die Tabellen, nach denen unsere Kollegin-
nen und Kollegen in der Schule bezahlt werden, ge-
ben das nicht her. Der Durchschnittsverdienst in
Thüringen liegt bei 39.000 Euro, nur damit man mal
einordnen kann, worüber wir reden.

Herr Tischner, das mit dem digitalen Hausmeister
hat mir wehgetan. Der Kreistag in Greiz hat be-
schlossen, ein Rechenzentrum einzurichten, und
will natürlich auch die Schulen darüber abhandeln.
Also das, was Hardware ist, soll überhaupt nicht
mehr in Schulen stattfinden, weder vom Hausmeis-
ter noch von einem anderen. Jetzt sage ich mal,
wenn Sie tatsächlich jemanden haben möchten, der
Ihre IT bedient, der Kollege in der Faktion der SPD
sagt zwar Datenhausmeister, aber der würde jetzt
mit einer E4 oder E5 nicht anfangen zu arbeiten. Al-
so das passt nicht zusammen, das bitte ich einfach
der Ordnung halber zu trennen.

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der
CDU hat aus Sicht der Landesregierung ganz inte-
ressante Diskussionsgrundlagen in der vorgelegten
Fassung. Ich will das natürlich vor allen Dingen aus
der Sicht des für Besoldung zuständigen Ministe-
riums sagen, aber habe auch versucht, die Einwen-
dungen unter Ergänzung vom Bildungsministerium
mit aufzufassen. Sie wollen ja auch in den Aus-
schüssen noch diskutieren. Aber in der vorgelegten
Fassung ist der Entwurf aus der Sicht des für das
Besoldungsrecht zuständige Ministerium nicht
tragbar, weil in dem Gesetzentwurf – es ist schon
angesprochen worden – Sachverhalte geregelt wer-
den sollen, für die bereits gesetzliche Bestimmun-
gen in nahezu gleicher Form existieren und die
auch im Schulbereich durchaus angewendet wer-
den können. So soll der neue § 46a Thüringer Be-
soldungsgesetz etwa speziell für den Schulbereich
regeln, was bereits ohne Einschränkung des Kreis-
es der Berechtigten im Thüringer Besoldungsge-
setz existiert. Das Thüringer Besoldungsgesetz re-

gelt bereits seit dem 1. Juli 2008 in § 46 die Ge-
währung von Sonderzuschlägen zur Sicherung von
Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit, wenn ein be-
stimmter Dienstposten anderenfalls im Hinblick auf
die fachliche Qualifikation sowie die Bedarfs- und
Bewerberlage nicht anforderungsgerecht besetzt
werden kann und die Deckung des Personalbedarfs
dies im konkreten Fall erfordert. Sonderzuschläge
können auch zur Verhinderung der Abwanderung
des Beamten aus dem Bereich des Dienstherrn ge-
währt werden. Beides ist im Schulbereich anwend-
bar. Eine spezielle Regelung ist unseres Erachtens
deshalb nicht erforderlich. 

Das Ziel des § 46a, den Sie einfügen wollen, ist die
Personalgewinnung im Schulbereich für Bedarfsre-
gionen und Mangelfächer. Da will ich jetzt noch mal
etwas einflechten. Ich habe mit dem Kollegen Mat-
schie als Bildungsminister arbeiten können und Sie
hatten ja in einer der vorhergehenden Tagesord-
nungspunkte gesagt: Es war die Ressorthoheit, da
konnten wir doch nichts machen. Die CDU hat so-
wohl im Landtag als auch auf Kreisebene ganz ve-
hement – und macht es auch heute noch – gegen
die Gemeinschaftsschule agiert. Teufelszeug war
es gewesen.

(Beifall DIE LINKE)

Jetzt sage ich: Wenn ich jetzt ein Kind hätte, das
macht Abitur, denn nur mit dem Abitur kann es
auch Lehrerin oder Lehrer werden, wie soll ich
denn dem Kind, das mit der 5. Klasse ins Gymnasi-
um übergewechselt ist, erklären, was die Regel-
schule ist, wenn im öffentlichen Raum immer noch
gesagt wird, das ist eben die? Die Gemeinschafts-
schule kann genau diesen Dissens und diese ge-
fühlte Wahrnehmung von den Tatsachen zusam-
menführen. Genau das haben Sie seit 2009 torpe-
diert.

(Beifall DIE LINKE, SPD)

(Zwischenruf Abg. Aust, AfD: Ist schon Wahl-
kampf?)

Das ist natürlich eine Voraussetzung. Es ist ange-
sprochen worden, dass sich nur sechs oder acht
Leute für Mathematik/Physik interessieren als Leh-
rerinnen und Lehrer.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Das hat
doch nichts mit der Schulart zu tun!)

Natürlich hat das damit was zu tun.

(Beifall DIE LINKE)

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Sie wollen
also den Einheitslehrer? Sind wir jetzt bei der
Diskussion?)
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Nein, Herr Tischner, ich wollte Ihnen nur erklären,
dass Sie eine gewisse Mitverantwortung haben da-
für, dass wir heute in bestimmten Fächern junge
Leute nach dem Abitur nicht motivieren können,
eben so einfach zu studieren.

(Beifall DIE LINKE)

Ich will da jetzt gar nicht weiter ausführen, ich könn-
te stundenlang darüber reden.

(Beifall DIE LINKE, SPD)

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Ist auch
besser so!)

Aber das will ich schon noch mal sagen. Es ist ein
Aufruf. Wenn die Kinder wissen, dass es attraktiv
ist, wenn sie das Abitur gemacht haben, dann in ei-
ne Schule zu gehen, wo es ganz bunt ist, die Ju-
gendlichen oder jungen Erwachsenen, dann kön-
nen sie sich auch eher vorstellen, diesen Beruf aus-
zuführen. Aber das nur nebenher.

Sie haben offensichtlich auch übersehen, dass
nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch an-
dere Beamtinnen und Beamte – ich bleibe jetzt mal
nur in meinem Ministerium, es soll auch Finanzbe-
amtinnen und ‑beamte geben, die in Regionen an
der Grenze arbeiten müssen und für uns die Steu-
ern eintreiben müssen –, deswegen ist die Zulagen-
regelung für Lehrer eben schwierig; ob ich jetzt so
weit gehen würde, dass das nach Artikel 3 des
Grundgesetzes verstoßen würde, das können wir ja
im zuständigen Ausschuss dann noch diskutieren.
Auf jeden Fall ist es schwierig, wenn man Präze-
denzfälle so setzt, dass sie dann am Ende auch
nicht mehr eingegrenzt werden können.

Meine Damen und Herren Abgeordneten, nach
§ 52 des Gesetzes sollen speziell für den Schulbe-
reich Anwärterzuschläge gewährt werden. Ganz
klar ist die Formulierung nicht, aber ich vermute,
dass sie gezahlt werden sollen, wenn sich die An-
wärter verpflichten, nach Bestehen der Laufbahn-
prüfung mindestens fünf Jahre an einer öffentlichen
und freien Schule in einer Bedarfsregion tätig zu
werden. Das ist unseres Erachtens in sich unlo-
gisch, da zur Personalgewinnung in einer Bedarfs-
region bereits Sonderzuschläge nach § 46a des
Gesetzentwurfs gewährt werden sollen. Aber auch
das sollten wir noch mal diskutieren, wie Sie das
meinen. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Genau –
sollen!)

Insofern ist die Zahlung der Anwärtersonderzu-
schläge nicht erforderlich, da das ausgebildete
Lehrpersonal mit dem Sonderzuschlag in die Be-
darfsregionen gelockt werden soll. Derselbe Tatbe-

stand ist unseres Erachtens also zweimal vergütet
und das passt nicht zusammen. Aber das kann
man sicherlich auch im Verfahren regeln. 

Ich will dazu auch noch etwas sagen: Wir haben
auch im Bereich Gesundheit und Ausbildung der
Mediziner immer wieder diese Frage des Landarz-
tes. Der Bundesgesundheitsminister hat vor vielen
Jahren schon mal diese Anregung gemacht, im
Vorfeld das zu tun. Da sage ich mit allem Ernst, na-
türlich müssen wir auch das bedenken. Kann ich je-
manden schon in so einer frühen Phase tatsächlich
binden, ihm die Zulage gewähren? Nehme ich ihm
die Zulage dann wieder weg, wenn das nicht pas-
siert? Das muss man zu Ende bedenken, bevor
man so eine Regelung einführt. 

Bemerkenswert ist im Übrigen auch – und deswe-
gen ist auch Herr Präsident ein Stück weit unsicher
gewesen, wer hier heute redet –, natürlich ist das
für Besoldungsrecht zuständige Ministerium gar
nicht erwähnt. Das zeigt deutlich, das Finanzminis-
terium ist eh immer so ein Ministerium, das quen-
gelt rum, hat Einwendungen, so ein notwendiges
Übel, man braucht es irgendwie, aber eigentlich
steht es zwischen dem politischen Willen auch die-
ses Gesetzentwurfs, bei der Lehrerin und beim
Lehrer zu glänzen, und kommt dann mit solchen
einfachen und eben auch sehr trockenen Einwen-
dungen. 

Meine Damen und Herren, weiterhin sieht der Ge-
setzentwurf neue Stellenzulagen im Schulbereich
vor. Die Stellenzulagen sind nach § 40 Abs. 1 des
Thüringer Besoldungsgesetzes für herausgehobe-
ne Funktionen vorgesehen. Inwieweit diese Voraus-
setzung bei der Übernahme besonderer Aufgaben
an der Schule erfüllt ist, ist für die in Nummer 3 auf-
geführten Tätigkeiten, die zu einer Stellenzulage für
besondere Aufgaben an der Schule führen, nicht
dargelegt. Außerdem wird Lehrern, die besondere
Aufgaben an der Schule übernehmen, zu einem be-
stimmten Anteil die Anzahl der Pflichtstunden ge-
mindert. Insofern, Frau Baum, es stimmt, es war ein
bisschen gemein, was ich da so gedacht habe: Am
besten ist, wir zahlen das doppelte Gehalt, damit je-
mand aufsteht und zur Schule kommt. 

(Zwischenruf Abg. Baum, FDP: Nein, eben
nicht!)

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Das ist
doch unverschämt, solche Debatten zu ma-
chen!)

Das ist natürlich nicht für die Lehrer gedacht, aber
so ein bisschen war es zu verstehen, so nach dem
Motto: Jeder kriegt erst mal einen Zuschlag, damit
er dann auch das macht, wofür er auch eine Besol-
dung bekommt. 
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Wir halten das für einen adäquaten Ausgleich, aber
trotz alledem gibt es auch Zulagen. Die müssen in-
tensiv begründet werden. Ich will etwas dazu sa-
gen, denn Herr Holter und ich, wir sind ja, wie ge-
sagt, Minister in unterschiedlichen Ministerien und
wir ringen natürlich auch darum. Es geht nicht da-
rum, dass wir jetzt untätig dagesessen haben in
den letzten Jahren, sondern wir haben uns natürlich
auch zu diesen Dingen besprochen. Ich habe auch
in Gesprächen mit dem Philologenverband zu der
Thematik gesprochen. Aber, wie gesagt, auf der ei-
nen Seite gibt es Abminderungsstunden und man
muss etwas Herausgehobenes tun. Das in Einklang
zu bringen, das ist wichtig. Wenn wir das sonst ein-
fach so machen, also uns fällt schon etwas ein, die
eine oder andere zusätzliche Arbeit, die durch Ab-
minderung quasi abgegolten ist, noch zu vergüten,
dann kommen wir tatsächlich in Teufels Küche und
dann ist das, was mit den Zulagen tatsächlich ge-
macht werden soll, nämlich eben diese herausge-
hobene Funktion zu vergüten, nicht mehr garantiert.
Deswegen bitte ich einfach darum, dass man das
noch mal sehr genau prüft und dass es da nicht zu
Verwerfungen im Besoldungsrecht kommt. 

Meine Damen und Herren, zu den in Artikel 1 Nr. 4
vorgesehenen Änderungen in der Besoldungsgrup-
pe A ist festzustellen, dass die Anhebung der Leite-
rinnen und Leiter einer Grundschule von unter
80 Schülern von der Besoldungsgruppe A12 mit
Amtszulage zur Besoldungsgruppe A13 das in sich
ausgewogene System, was wir heute haben, der
Einstufung der Leitungsämter an Grundschulen
stört, sagen wir sehr trocken. Die weiteren Ände-
rungen sollen zu einer Wiedereinführung der Ämter
der Fachleiter in der Ausbildung von Lehramtsan-
wärtern führen. Diese Ämter – ich will noch mal da-
ran erinnern, warum das so gekommen ist, von
wem auch immer – wurden seinerzeit gestrichen,
weil sich aufgrund der ständig ändernden Anzahl
der Lehramtsanwärter und deren Fächerkombina-
tionen die Anzahl und die Fächerkombinationen der
Fachleiter ebenfalls ständig ändert. Es war deshalb
nicht möglich, ständig eine Vielzahl von Fachleite-
rinnen und Fachleitern vorzuhalten, die dann teil-
weise überhaupt nicht als solche eingesetzt werden
konnten. Die jetzt zur Verfügung stehende Zulage
ermöglicht einen flexiblen und bedarfsgerechten
Einsatz von Fachleitern für begrenzte Zeiträume. 

Die in Artikel 1 Nr. 3 vorgesehene ersatzlose Strei-
chung der Zulage für Fachleiter in der Ausbildung –
Herr Tischner –, von Lehramtsanwärterinnen und
‑anwärtern würde mit sofortiger Minderung der mo-
natlichen Besoldung der Fachleiter einhergehen. –
Sie schütteln mit dem Kopf. Das hat jemand ge-
schrieben, der sich wirklich im Besoldungsrecht
auskennt. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Das ist
doch von Herrn Voß übernommen!)

Insofern, sage ich mal, ist es ein freundlicher Hin-
weis an alle, die sich dann im Bildungs- und im
Haushalts- und Finanzausschuss darüber beugen,
dass man an der Stelle noch mal hingucken muss,
damit Sie, wenn Sie es schon machen, den Leuten
nicht einen Bärendienst erweisen. 

Aber genau da, Frau Baum – weil Sie das auch er-
wähnt hatten, Sie hatten ja mehrfach gesagt, glei-
che Bezahlung, also gleiche Besoldung aller –, wird
natürlich versucht, durch Beförderungsämter genau
das Prinzip der gleichen Besoldung wieder zu
durchbrechen. Ich weiß, dass das, wie gesagt, der
Philologenverband schon mehrfach auch ange-
mahnt und gesagt hat: Ihr müsst doch irgendwo gu-
cken, dass wenigstens ein paar Beförderungsämter
da sind. Ich finde, darüber kann man auch offen re-
den. Es ist ein gutes Anliegen der Fachschaft, die
da vertreten wird. Aber es durchbricht dieses Prin-
zip der gleichen Bezahlung. Das muss man einfach
sehen. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Das wol-
len wir auch!)

Dass Herr Tischner das möchte, das weiß ich ja.
Wenn man es nicht will, dann darf man das nicht
machen, und wenn man es will, dann muss man
sich Mehrheiten suchen. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Machen
wir!)

Genau. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben
rundum eine ganze Menge Bedenken zu diesem
Gesetzentwurf. 

Ich will abschließend etwas zur Finanzierung sa-
gen. Wenn es nicht so trübe Aussichten wären mit
dem Geld, dann würde ich darüber schmunzeln,
aber es sagen alle, beim Bildungsminister ist noch
Geld da. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen:
Bevor wir keinen Kredit aufgenommen haben für
2020 und 2021 ist auch beim Bildungsminister kein
Geld da. Das Geld war nur deswegen da – auch
das will ich mal aufklären –, wir haben gesetzlich
vereinbart, dass wir mit dem sogenannten Nachhal-
tigkeitsmodell pro neu eingestellter Beamtin/einge-
stellten Beamten 5.000 Euro tilgen wollen. Dieses
Geld ist eben nicht von dem einzelnen Ministerium
abgezogen worden – und beim Bildungsministerium
gibt es die größte Anzahl der Verbeamtungen –, al-
so das Geld, wenn ich so will, also wenn man sagt,
steht mir zu oder steht mir nicht zu, stünde der Fi-
nanzministerin oder dem Einzelplan 17 zu, der
nämlich diese Ausgabe am Ende hat, nämlich die
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Tilgung. Insofern ist es nicht so einfach. Es gibt
auch die Vorwürfe, der gibt sein Geld nicht aus;
aber einen Teil davon hätte er mir eigentlich über-
weisen müssen, damit ich die Tilgung bezahlen
kann. 

Trotz alledem haben wir dieses Jahr noch keinen
Kredit aufgenommen. Wir haben aus Rücksicht we-
gen Corona für alle Bereiche gesagt, wir machen
keine Haushaltssperren, wir versuchen das nicht
einzusparen. Für die kommenden Jahre ist das
Geld dann tatsächlich momentan noch nicht gesi-
chert. Das muss man deutlich sagen. Das gilt aber
für viele andere Anträge auch, nicht nur für diesen
Antrag. Herzlichen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Frau Ministerin Taubert. Es hat sich
jetzt noch Herr Minister Holter zu Wort gemeldet. 

Holter, Minister für Bildung, Jugend und Sport:
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ver-
meintlich sollte hier eine besoldungsrechtliche und
besoldungspolitische Debatte stattfinden, aber die
Abgeordneten – nicht die verehrte Frau Taubert –
haben eine bildungspolitische Debatte über alles
auf einmal aufgemacht. Dann kann natürlich der
Bildungsminister nicht schweigen und muss sich
hier zu Wort melden. 

Ja, ich erkenne an, Herr Tischner, dass die CDU
sich Gedanken und Vorschläge macht, wie man
den Lehrermangel bekämpfen kann, wie dem Un-
terrichtsausfall begegnet werden kann. Das ma-
chen viele hier aus diesem Hohen Haus. Das ist
auch gut so. Der Wettbewerb der Ideen sprüht ja so
richtig. Das ist in Ordnung. 

Wir haben uns natürlich immer gemeinsam im Aus-
schuss, aber auch anderswo Gedanken gemacht,
wie man im bundesdeutschen Wettbewerb auch
dem begegnen kann. In dem Sinne finde ich viele
Vorschläge, die Sie nicht nur heute, sondern auch
im anderen Zusammenhang gemacht haben, wie-
der, die im Dialogprozess „Zukunft Schule“, aber
auch jetzt im Dialogprozess „Schule 2030“ ange-
bracht und auf den Tisch gelegt wurden. Also so
neu ist Ihre ganze Latte, die Sie heute vorgestellt
haben, nicht. 

Ich will aber zu zwei, drei Dingen etwas sagen. Ers-
tens haben Sie gesagt, der Minister ist jetzt dreiein-
halb Jahre hier und hat viel geredet, aber nichts ge-
macht. Das kann ich so nicht stehen lassen. Sie ha-

ben gesagt, er redet viel, aber es ist Zeit, dass Ta-
ten folgen. 

(Beifall CDU)

Aber Sie müssen auch mal anerkennen, dass wir
die A13 eingeführt haben, dass wir eine Lehrerge-
winnungskampagne eingeführt haben, dass wir
mehr eingestellt haben als in den Vorjahren, dass
wir die Plätze im Referendariat systematisch erhöht
haben, dass wir von vormals weniger als 600 jetzt
bei 750 sind, wir 1.500 Referendarinnen und Refe-
rendare haben, dass wir das Einstellungsverfahren
geändert haben, dass wir vier Einstellungstermine
haben für die Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter und noch mehr, was ich jetzt nicht al-
les im Einzelnen aufzählen will. 

(Beifall DIE LINKE)

Das gehört alles zur Haben-Seite. Das bitte ich
auch einfach mal anzuerkennen. 

Das Zweite ist: Es ist natürlich einfach gesagt – ich
will das noch mal unterstützen, was Frau Taubert
gesagt hat: Ja, das Bildungsministerium gibt jähr-
lich in Größenordnungen Geld zurück. Das hat aber
etwas mit Veranschlagung und Bewirtschaftung zu
tun. Selbstverständlich muss ich eine Stelle für
zwölf Monate ausfinanzieren. Das machen wir ge-
meinsam, das Finanz- und Bildungsministerium.
Das ist ganz klar. Wenn ich aber die Stelle nicht
zwölf Monate besetzen kann, sondern vielleicht nur
zehn oder acht Monate, dann bleibt eben etwas üb-
rig. Das ist einfach so. Wenn ich eine Stelle gar
nicht besetzen kann, dann ist eben der Sold oder
das Gehalt für zwölf Monate nicht ausgegeben.
Auch das gebe ich zurück. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU:
1.500 Stellen!)

Im Übrigen, das ist auch richtig erst mal von der
Bewirtschaftung her. Deswegen kann man nicht bei
der Planung und Aufstellung von Haushalten davon
ausgehen, dass Geld zurückgegeben wird, sondern
wir müssen immer davon ausgehen, dass alles
Geld, was eingeplant ist, auch eins zu eins ausge-
geben wird. Ansonsten, glaube ich, kommen wir mit
der Haushaltsdurchführung über das Jahr gar nicht
klar. 

Den zweiten Punkt, den ich ansprechen will, ist die
Frage Gymnasiallehrer an die Regelschule. Mit die-
sem Thema habe ich mich im September 2017 das
erste Mal auseinandersetzen müssen. Das haben
wir auch ermöglicht. Aber ich will noch mal deutlich
machen, wenn es um verbeamtete Lehrerinnen und
Lehrer geht, dass wir hier zwei unterschiedliche
Laufbahnen haben. Das ist genau die Frage, die
auch in diesem Zusammenhang zu klären ist. Des-
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wegen gebe ich Frau Taubert vollkommen recht.
Das Thema „Besoldungsrecht und Beamtenrecht“
ist ein komplexes. Man muss es im Einzelnen auch
genau durchdeklinieren, was heißt es denn für den
jeweiligen Lehrer bzw. für die jeweilige Lehrerin. 

Wir haben uns in diesem Dialogprozess, von dem
ich schon gesprochen habe, mit den verschiedenen
Zulagensystemen in anderen Ländern beschäftigt.
Wir haben auch diese Ansätze diskutiert. Wir haben
aber nicht nur die Ansätze diskutiert, sondern wir
haben auch die unterschiedlichen Erfahrungen dis-
kutiert. Das sollten wir im Ausschuss – das will ich
im Einzelnen jetzt nicht tun – auch noch mal dann
konkret machen, welche Erfahrungen andere Län-
der ganz konkret gemacht haben. Ich will nicht ver-
hehlen, dass das, was Sie vorgeschlagen haben
bezüglich der Anwärterinnen und Anwärter,
durchaus meine Sympathie hat. 

Aber ich will noch mal eines sagen, weil das auch
hier Frau Henfling und Herr Wolf angesprochen ha-
ben. Wenn ich nur den Vorschlag nehme, dass die
Leitung kleiner Grundschulen eine bessere Bezah-
lung erhalten soll – das haben Sie, Herr Tischner,
eben noch mal deutlich gemacht –: Entweder be-
kennen Sie sich jetzt zu der A13 für die Grund-
schullehrerinnen und Grundschullehrer oder Sie
lassen es sein. Sie machen Politik zulasten der
Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer. Das
ist das, was ich hier nicht stehen lassen kann. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: So ein
Quatsch! Ich habe es doch gerade erklärt! So
ein Quatsch!)

Wie Herr Wolf gesagt hat, auf den Anfang kommt
es an. Da bin ich vollkommen bei dir, Torsten. Wir
sollten als Erstes die A13 für die Grundschullehre-
rinnen und Grundschullehrer tatsächlich umsetzen.
Ich habe den Dissens mit Frau Taubert. Das wissen
alle. 

(Beifall DIE LINKE)

Aber das ist auch gar nicht mein Problem, dass ich
diesen Dissens habe, das können wir beide auch
freundschaftlich aushalten. Der Punkt ist aber, dass
wir das, was wir in der Haushaltsdebatte jetzt ganz
intensiv führen, die A13, die 900 Stellen, die Hort-
nerinnen und Hortner – ich will das bloß als Stich-
worte hier sagen, alle wissen, worum es geht –
prioritär umsetzen. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Braucht
alles Mehrheiten!)

Dann können wir uns auch über andere Fragen un-
terhalten und ausgehend davon, was im Portemon-
naie ist, wie Sie so schön erst gesagt haben. Danke
für die Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Minister. Ich sehe jetzt keine wei-
teren Wortmeldungen. Damit kommen wir jetzt zu
den Abstimmungen. 

Ich bitte jetzt doch noch kurz um Ruhe und Konzen-
tration. 

Es ist Ausschussüberweisung an den Haushalts-
und Finanzausschuss und an den Ausschuss für
Bildung, Jugend und Sport beantragt. Es war die
Federführung für den Haushalts- und Finanzaus-
schuss beantragt. Es ist auch Ausschussüberwei-
sung für den Entschließungsantrag beantragt. 

Wir kommen jetzt zum Gesetz zur Änderung des
Thüringer Besoldungsgesetzes, Gesetzentwurf der
Fraktion der CDU in der Drucksache 7/2037. Wer
der Überweisung an den Haushalts- und Finanz-
ausschuss zustimmt, den bitte ich jetzt um das
Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Ge-
genstimmen? Stimmenthaltungen? Das ist nicht der
Fall. Damit ist das an den Haushalts- und Finanz-
ausschuss überwiesen. 

Der gleiche Gesetzentwurf: Wer der Überweisung
an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.
Wiederum alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen?
Enthaltungen? Das ist auch nicht der Fall. Beides
also überwiesen. 

Jetzt die Federführung: Wer der Federführung beim
Haushalts- und Finanzausschuss zustimmt, den bit-
te ich jetzt um das Handzeichen. Das sind wiede-
rum alle Fraktionen. Gegenstimmen? Enthaltun-
gen? Das ist nicht der Fall. 

Jetzt kommen wir zum Entschließungsantrag der
CDU-Fraktion. Wer der Überweisung an den Haus-
halts- und Finanzausschuss zustimmt, den bitte ich
jetzt um das Handzeichen. – Wir sind jetzt beim
Entschließungsantrag der CDU-Fraktion und der
Überweisung an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss. Ich hatte Sie so verstanden, Herr Kollege
Blechschmidt, als hätten Sie es nicht verstanden. –
Jetzt sehe ich aber Zustimmung in allen Fraktionen.
Danke schön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das
ist nicht der Fall. 

Wer der Überweisung des Entschließungsantrags –
Herr Kollege Blechschmidt, auch für Sie – an den
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport zustimmt,
den bitte ich um das Handzeichen. Danke schön.
Zustimmung in allen Fraktionen. 
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Wiederum die Federführung beim Haushalts- und
Finanzausschuss: Wer der Federführung beim
Haushalts- und Finanzausschuss zustimmt, den bit-
te ich jetzt um das Handzeichen. Das ist wiederum
Zustimmung aus allen Fraktionen. Gegenstimmen?
Stimmenthaltungen? Beides nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren, damit schließe ich die-
sen Tagesordnungspunkt und komme gemäß Ab-
sprache zum Aufruf des Tagesordnungspunkts 58

Mitgliedschaft von Mitgliedern
der Landesregierung in Lei-
tungs- und Aufsichtsgremien
auf Erwerb gerichteter Unter-
nehmen
hier: Zustimmung des Land-
tags gemäß Artikel 72 Abs. 2
der Verfassung des Freistaats
Thüringen
Antrag der Landesregierung
- Drucksache 7/1784 - 

Wünscht die Landesregierung das Wort zur Be-
gründung? Bitte, Herr Staatssekretär. 

Bitte etwas Ruhe, vielleicht schaffen wir es dann
ohne nächste Lüftungspause! 

(Heiterkeit im Hause)

Krückels, Staatssekretär:
Ich gebe mir Mühe. 

Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, da der
TOP das Anliegen schon benennt, kann ich es tat-
sächlich kurz machen. Herr Minister Hoff soll in den
Aufsichtsrat der Thüringer Lehr-, Prüf- und Ver-
suchsgut GmbH eintreten und den Vorsitz im Auf-
sichtsrat übernehmen. Das Kabinett hat in seiner
Sitzung am 29. September 2020 der Mitarbeit von
Herrn Hoff im Aufsichtsratsgremium der genannten
Gesellschaft zugestimmt und gebeten, die Zustim-
mung des Landtags einzuholen. Ich bitte Sie, diese
Zustimmung zu erteilen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Bergner:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für die kurze und
knackige Vorstellung. Im Ältestenrat, meine Damen
und Herren, wurde vereinbart, die Beratung ohne
Aussprache durchzuführen. Wird dennoch das Wort
gewünscht? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit
kommen wir zur nächsten Frage, nämlich: Wird
Ausschussüberweisung beantragt? Das ist auch
nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den An-
trag direkt. Wir stimmen über den Antrag der Lan-
desregierung in der Drucksache 7/1784 ab. Wer
stimmt dafür, den bitte ich um das Handzeichen. Ich
sehe jetzt Jastimmen in den Fraktionen Die Linke,
Bündnis 90/Die Grünen, der SPD, der FDP, der
CDU; AfD nicht, wenn ich das richtig erkenne. Dan-
ke schön. Gegenstimmen? Gegenstimmen in der
AfD-Fraktion. Enthaltungen? Enthaltungen keine.
Damit ist der Antrag angenommen. 

Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt. 

Meine Damen und Herren, es trifft sich jetzt 5 Minu-
ten nach dem Ende des Plenums der Innenaus-
schuss da oben. Dass das nicht vergessen wird,
weil es so schön war heute, machen wir noch ein
bisschen weiter. 

Allen anderen wünsche ich einen guten Heimweg.
Denken Sie daran, es ist Freitag, der 13. Kommen
Sie gut zu Hause an! Danke schön. 

Ende: 20.06 Uhr
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